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Mitteilung Berlin, den 25. Oktober 2018 

 Die 24. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und So-
ziales 
findet statt am  
Montag, dem 5. November 2018,  
13:00 Uhr bis ca. 14:30 Uhr 
10117 Berlin, Adele-Schreiber-Krieger-Str. 1 
MELH 
Sitzungssaal: MELH 3.101 

Sekretariat 
Telefon: +49 30 - 227 3 24 87 
Fax: +49 30 - 227 3 60 30 

Sitzungssaal 
Telefon: +49 30 - 227 3 14 87 
Fax: +49 30 - 227 3 04 87 

 

Achtung! 
Abweichender Sitzungsort! 
Abweichende Sitzungszeit! 
  
 

  

 

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung 

 

a) 

Einziger Punkt der Tagesordnung 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - Schaffung 
neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf 
dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (Teil-
habechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) 

BT-Drucksache 19/4725 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 19/591 Antrag 
BT-Drucksache: 19/2593 Antrag 

 
 

  

Federführend: 

Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO) 

Gutachtlich: 
Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwick-
lung 

Voten angefordert für den: 07.11.2018 

 
 

 
  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/047/1904725.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/005/1900591.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/025/1902593.pdf
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b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann 
(Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute 
öffentlich geförderte Beschäftigung 

BT-Drucksache 19/2593 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 19/4725 Gesetzentwurf 

 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Haushaltsausschuss 

Voten angefordert für den: 07.11.2018 

 
 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, 
Anja Hajduk, Sven Lehmann, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Men-
schen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt ermögli-
chen 

BT-Drucksache 19/591 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 19/4725 Gesetzentwurf 

 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Voten angefordert für den: 07.11.2018 

 
 

 

 

 

 

Dr. Matthias Bartke, MdB 
Vorsitzender 

  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/025/1902593.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/047/1904725.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/005/1900591.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/047/1904725.pdf
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Liste der Sachverständigen 
zur öffentlichen Anhörung am Montag, 05. November 2018, 13:00 – 14:30 Uhr 
 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

Bundesagentur für Arbeit 

Deutscher Landkreistag 

Deutscher Caritasverband e.V. 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V. 

Hermann Genz, Mannheim 

Prof. Dr. Stefan Sell, Remagen 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)166 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 29. Oktober 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 05. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozia-
len Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V. 

Vorbemerkung 

Der Paritätische unterstützt im Grundsatz die Geset-
zesinitiative der Bundesregierung zur Schaffung 
neuer Teilhabechancen für langzeitarbeitslose Men-
schen. Die Jobcenter erhalten damit die Möglichkeit, 
öffentlich geförderte, sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse für ansonsten von Er-
werbsarbeit ausgeschlossene Personengruppen zu 
fördern und ihnen nicht nur kurzfristig, sondern für 
längere Zeit eine Teilhabe am Arbeitsmarkt zu eröff-
nen. Für langzeitarbeitslose Menschen und ihre Fa-
milienangehörigen ergeben sich damit neue Chan-
cen, ihren Lebensunterhalt (zumindest zu einem gro-
ßen Anteil) durch eigene Erwerbsarbeit zu finanzie-
ren, mehr gesellschaftliche Teilhabe zu erfahren und 
bessere Zukunftschancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
bekommen. Nach jahrelangen Experimenten mit 
zeitlich befristeten Modellprogrammen des Bundes 
und der Länder ist die Zeit überfällig, um auf Bun-
desebene die gesetzlichen und finanziellen Grundla-
gen zum Aufbau entsprechender Arbeitsplätze zu 
schaffen. Das machen auch die vorliegenden Anträge 
deutlich (BT-DRS 19/2593 und 19/591). 

Der Gesetzentwurf ist allerdings gerade im Hinblick 
auf die neue Förderung zur „Teilhabe am Arbeits-
markt“ gem. § 16 i SGB II-E noch zu wenig konsis-
tent und in Teilen sogar zu widersprüchlich, um op-
timale Wirkungen in der Förderpraxis entfalten zu 
können. Das betrifft vor allem das Verhältnis zwi-
schen der äußerst eng gefassten Zielgruppe arbeits-
marktfernster Personen, der Absicht sie bei allen Ar-
beitgebern des allgemeinen Arbeitsmarkts unterzu-
bringen und den eingeschränkten Fördermöglichkei-
ten. Die Förderung muss freiwillig gehalten werden, 
um dem Teilhabegedanken des Gesetzentwurfs 
Rechnung zu tragen. Das Instrument zur „Eingliede-
rung von Langzeitarbeitslosen“ gem. § 16 e SGB II-E 
bringt gegenüber der Vorgängerregelung keine Ver-
besserungen für die berufliche Eingliederung Lang-
zeitarbeitsloser, sondern eher Nachteile.  

Der Paritätische spricht sich daher dafür aus, im Ge-
setzgebungsverfahren bei beiden Instrumenten noch 
wesentliche Korrekturen vorzunehmen. Der zusätz-
lich bereitgestellte Finanzrahmen von vier Milliar-
den Euro zur Aufstockung des Eingliederungstitels 
im Vierjahreszeitraum fällt zwar auf den ersten Blick 
erheblich aus, erweist sich jedoch bei näherer Be-
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trachtung insbesondere angesichts der weiterhin be-
stehenden Unterfinanzierung der Jobcenter, v. a. im 
Bereich der Verwaltung, als unzureichend. Die Fi-
nanzierung ist zudem nicht zielgenau auf die Förde-
rung von Arbeitsplätzen für langzeitarbeitslose Men-
schen ausgerichtet. Es ist positiv zu sehen, dass die 
Bundesregierung im Bundeshaushalt 2019 einen An-
fang für den sog. Passiv-Aktiv-Transfer macht. 

Der Paritätische nimmt im Einzelnen wie folgt Stel-
lung. 

„Teilhabe am Arbeitsmarkt“ gem. § 16 i SGB II-E 

 Freiwilligkeit der Förderung 

Bei der Umsetzung neuer Teilhabechancen für Lang-
zeitarbeitslose muss das Freiwilligkeitsprinzip gel-
ten. Vor diesem Hintergrund ist die Nichtanwend-
barkeit der Sanktionen im Gesetz explizit zu regeln. 
Das ist bislang leider nicht der Fall. Im Gegenteil: 
Die Gesetzesbegründung verweist auf die Anwen-
dung bestehender Sanktionsregelungen. Die Zielset-
zung des Gesetzes, neue Teilhabechancen für an-
sonsten vom Arbeitsmarkt ausgeschlossene Perso-
nenkreise zu schaffen, wird jedoch durch die feh-
lende Freiwilligkeit konterkariert. Jahrelang vom Ar-
beitsmarkt ausgegrenzte Menschen benötigen ein 
wertschätzendes Angebot ohne Zwang, um den Weg 
in Arbeit und Gemeinschaft zurückzufinden. Gerade 
langjährig Leistungsberechtigte haben schon viel zu 
häufig die Erfahrung gemacht, dass sie gegen ihren 
Willen und nur mit Druck in eine Förderung hinein-
gedrängt worden sind. Es reicht deshalb auch nicht 
aus, auf denkbare, pragmatische Lösungen der Job-
center zu verweisen, die schon deshalb auf Sanktio-
nen verzichten könnten, weil es sich bei der neuen 
Förderung nach § 16 i SGB II-E um eine vergleichs-
weise aufwändige Förderung handelt und stabile Ar-
beitsverhältnisse nur im Einverständnis mit den 
Leistungsberechtigten zustande kommen. Wie auch 
die vorliegenden Anträge deutlich machen, muss die 
Freiwilligkeit gelten.  

 Bestimmung der Zielgruppe 

Die vorgesehene Zielgruppendefinition – mindestens 
siebenjähriger Langzeitleistungsbezug im Achtjah-
reszeitraum ohne nennenswerte Beschäftigung – ist 
für die vorgesehene sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung bei unterschiedlichen Arbeitgebern 
des allgemeinen Arbeitsmarkts deutlich zu eng ge-
fasst. Viele Menschen, die so lange vom Arbeits-
markt abgekoppelt sind, haben mit derart großen 
Einschränkungen ihrer Beschäftigungsfähigkeit und 
gesundheitlichen Verfasstheit zu tun, dass für sie die 
Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt nicht in Frage kommt. Andere 
Gruppen langzeitarbeitsloser Menschen, die von der 
Förderung profitieren könnten und ihrer bedürften, 
werden ohne Not hiervon ausgeschlossen. Es lässt 
sich schon nach zwei oder drei Jahren ohne Erwerbs-
tätigkeit statistisch signifikant nachweisen, dass 
Langzeitarbeitslose, regelmäßig mit sogenannten 
„Vermittlungshemmnissen“ zu kämpfen haben, d. h. 
sie sind gesundheitlich eingeschränkt, älter oder 
schlecht qualifiziert. Ein Teil dieser Menschen ist 
bereits so weit vom Arbeitsmarkt entfernt, dass auch 
sie die vorgesehene Förderung für eine Teilhabe am 
Arbeitsmarkt und gesellschaftliche Teilhabe benöti-
gen würden. Werden die Zugangsvoraussetzungen in 

der bestehenden Form beibehalten, so bedeutet dies 
nichts anderes, als dass ein großer Teil von langzeit-
arbeitslosen Menschen und ihre Familien weiterhin 
vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt bleibt und die damit 
verbundenen negativen Folgen von gesellschaftli-
cher Ausgrenzung, gesundheitlichen Belastungen 
und materieller Bedrängnis fortbestehen. Für einen 
größeren Teil der im Gesetz vorgesehenen Ziel-
gruppe wird das neue Förderangebot vermutlich zu 
spät kommen und sind die Jobcenter gezwungen, auf 
andere Angebote, wie etwa Rehabilitationsmaßnah-
men oder tagesstrukturierende, soziale Hilfen zu-
rückzugreifen.  

Die Zielgruppenbestimmung in der Neufassung der 
Förderung gem. § 16 e SGB II-E berücksichtigend, 
spricht sich der Paritätische daher für folgende Rege-
lung aus: Für das neue Teilhabeinstrument gem. 
§ 16 i SGB II ist lediglich eine mindestens vierjäh-
rige Dauer des Leistungsbezugs (ohne nennenswerte 
Beschäftigung) Voraussetzung. Zeiten, in denen sich 
die Leistungsberechtigten in einem anderen Fürsor-
gesystem befanden und in dieser Zeit nicht oder nur 
kurz erwerbstätig waren, sind dabei zu berücksichti-
gen. Auf dieser Basis wären dann Einzelfallentschei-
dungen zwischen dem jeweiligen Jobcenter und 
Leistungsberechtigten zu treffen.  

 Bemessung des Lohnkostenzuschusses 

Es ist positiv zu sehen, dass mit dem Lohnkostenzu-
schuss nicht nur kurzfristige,  sondern längerfristige 
Arbeitsverhältnisse von bis zu fünf Jahren gefördert 
werden können. In begründeten Einzelfällen sollte 
es darüber hinausgehende Verlängerungsoptionen 
geben können  (etwa bei Teilnehmenden über 
55 Jahren zur Absicherung der Teilhabe am Arbeits-
markt bis Renteneintritt). 

Der Gesetzentwurf sieht eine Bemessung des Lohn-
kostenzuschusses am Mindestlohn vor. Ein Lohnkos-
tenzuschuss, der sich lediglich am Mindestlohn ori-
entiert, würde dazu führen, dass tarifgebundene Ar-
beitgeber/-innen aufgrund von Tarifvertragspflichten 
bzw. nicht tarifgebundene Arbeitgeber/-innen, die 
eine ortsübliche Entlohnung gewähren, unmittelbar 
ab Beschäftigungsbeginn zu hohe Eigenanteile tragen 
müssten. Dies träfe auf einen großen Teil Paritäti-
scher Einrichtungen und Dienste mit der Folge zu, 
dass nur wenige Arbeitsstellen gemeinnütziger Ar-
beitgeber bereitgestellt werden könnten.  

Mit Blick auf den gesamten Arbeitsmarkt drohen mit 
einer Bemessung des Lohnkostenzuschusses  am 
Mindestlohn falsche Anreize gesetzt zu werden, die 
geförderten Arbeitnehmer/innen gesondert und zu 
niedriger Entlohnung als die tariflich bzw. ortsüb-
lich bezahlten Mitarbeiter zu vergüten. Es sollte je-
doch vermieden werden, dass Sonderarbeitsverhält-
nisse mit schlechteren Konditionen für diesen Perso-
nenkreis entstehen.  

Vor diesem Hintergrund sollte die Bemessung des 
Lohnkostenzuschusses am tatsächlichen Arbeitsent-
gelt erfolgen. 

 Beschäftigungsbegleitendes Coaching:  

Es ist sehr zu begrüßen, dass die Förderung ein be-
schäftigungsbegleitendes Coaching zur Anbahnung 
und Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses vorsieht. 
Das beschäftigungsbegleitende Coaching sollte sehr 
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flexibel umgesetzt werden können, um auf die ab-
sehbar höchst unterschiedlichen Unterstützungsbe-
darfe gut reagieren zu können. Zudem sollten An-
fang und Ende eines Beschäftigungsverhältnisses be-
sonders in den Blick genommen werden. Am Ende 
eines Beschäftigungsverhältnisses müsste es ver-
stärkt darum gehen, Übergänge – soweit möglich in 
ungeförderte Erwerbsarbeit – zu sichern. Bei der avi-
sierten Zielgruppe werden im Vorfeld der Beschäfti-
gungsaufnahme häufig nicht nur ein vorbereitendes 
Coaching, sondern auch vorgelagerte Trainings und 
Arbeitserprobungen nötig sein.  

Die vorgesehene Möglichkeit, das Coaching auch 
durch die Jobcenter selbst erbringen zu lassen, sieht 
der Paritätische kritisch. Der inhaltliche Auftrag des 
Coachings ist ausweislich der Gesetzesbegründung 
so umfassend und ganzheitlich gefasst, dass es dabei 
um Aufgaben der Sozialarbeit geht, die eher von 
Dritten als von den Jobcentern selbst wahrgenom-
men werden können. Nach aller Erfahrung ist ein 
sehr gutes Vertrauensverhältnis zwischen geförder-
tem Arbeitnehmer/-in und Coach unerlässlich, damit 
die Begleitung zur Unterstützung des Arbeitsverhält-
nisses und nicht zum Reibepunkt der Beteiligten 
wird. Das notwendige Vertrauensverhältnis lässt 
sich nach bisherigen Erfahrungen institutionell be-
dingt weniger leicht mit dem Jobcenter aufbauen, als 
mit einem Dritten.  

Für die Erbringung des beschäftigungsbegleitenden 
Coachings bei Dritten ist neben dem Vergabeweg 
auch das Gutscheinverfahren zu eröffnen. Die Job-
center müssen mit flexiblen Ein- und Austritten von 
Teilnehmenden in das Coaching und individuell 
sehr unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen 
rechnen. Vergabemaßnahmen können nur mit mehr-
monatigem Planungsvorlauf der Jobcenter, festgeleg-
ten (Mindest-)Teilnehmergrößen und einem vorab 
präzise festgelegten Maßnahmeninhalt umgesetzt 
werden. Zur Erleichterung einer flexiblen und be-
darfsgerechten Leistungserbringung sollte daher al-
ternativ auch die Möglichkeit der Ausgabe von Akti-
vierungs- und Vermittlungsgutscheinen eröffnet wer-
den. Dies würde auch ermöglichen, dass die geför-
derte Person den Coach selbst wählen kann, was 
auch den notwendigen Aufbau eines Vertrauensver-
hältnisses zwischen Klient und Coach erleichtert 
(siehe auch die Stellungnahme der BAGW zum Ent-
wurf des 10. SGB II-ÄndG-Teilhabechancengesetz 
und zu seinem sozialen Arbeitsmarkt).  

Außerdem sollte den Jobcentern die Möglichkeit ge-
geben werden, das beschäftigungsbegleitende 
Coaching auch beim Arbeitgeber selbst anzusiedeln, 
was insbesondere für die Beschäftigung in den Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen 
wichtig wäre (siehe auch unten). Ausweislich bishe-
riger Erfahrungen gibt es unterschiedliche Möglich-
keiten, das Coaching anzusiedeln verbunden mit je-
weiligen Vor- und Nachteilen. Ein Coaching beim 
Arbeitgeber selbst sollte dabei gerade im Fall der Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen er-
möglicht werden. Denn eine eng an das betriebliche 
Geschehen angebundene Begleitung kann wichtig 
für die Eingewöhnung der Geförderten in den Be-
trieb sowie die Verbesserung ihrer  Beschäftigungsfä-
higkeit sein.  Probleme bei der betrieblichen Integra-
tion und Produktivität werden direkt im Arbeitsall-

tag gelöst. Ein Coaching, das nicht Teil des Beschäf-
tigungsbetriebs ist, hätte demgegenüber kaum Gele-
genheit, die Geförderten im normalen Vollzug ihrer 
Arbeitstätigkeiten zu erleben und direkt tätig zu wer-
den (siehe auch Evaluation zu den Modellprojekten 
Öffentlich geförderte Beschäftigung NRW). 

 Qualifizierung 

Die Förderung zur „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ bein-
haltet auch die Möglichkeit berufsbezogener Qualifi-
zierung. Für die Zielgruppe bewähren sich nach Er-
fahrungen „on the job-Qualifizierungen“ häufig eher 
als externe Fort- und Weiterbildungen mit typischer-
weise schulischem Charakter. Die Förderung der 
Weiterbildungskosten sollte allerdings nicht auf 
50 Prozent der Weiterbildungskosten und maximal 
1.000 Euro begrenzt werden. Dies schränkt die Qua-
lifizierungsmöglichkeiten für den Personenkreis un-
nötig ein. Die Qualifizierung ist am individuellen 
Bedarf auszurichten und ist Teil einer Integrations-
strategie, daher ist es nicht sinnvoll, die Übernahme 
der Kosten für Weiterbildung pauschal zu begrenzen 
(siehe auch Stellungnahme der BAGFW a. a. O.).  

 Arbeitsplätze in den Beschäftigungs- und Quali-
fizierungsunternehmen 

Nach Auffassung des Paritätischen werden neben 
anderen Arbeitgebern auch die Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsunternehmen benötigt, um Arbeits-
plätze zur „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ bereitzustel-
len. Unerlässlich werden sie, wenn es darum geht, 
langzeitarbeitslose Menschen zu erreichen, die vor 
ihrem ersten Arbeitstag eines zielgenauen Trainings 
und der Vorbereitung bedürfen und auch im Ar-
beitsalltag für längere Zeit auf eine intensivere Be-
gleitung angewiesen sind. Bleibt es bei der o. g. en-
gen Zielgruppe, wird dies auf viele potenzielle Kan-
didat/-innen für die Förderung zutreffen. Langzeitar-
beitslose, die weit entfernt vom Arbeitsmarkt sind 
und sich für die angestrebte Erwerbsarbeit erst sozial 
stabilisieren müssen, ihre Belastbarkeit steigern wol-
len oder sich in Teamstrukturen zurecht finden müs-
sen, lernen direkt im Arbeitsalltag. Mit individueller 
Unterstützung und arbeitsbegleitender Qualifizie-
rung schaffen sie es sukzessive immer besser, den 
gestellten Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu 
werden. Diese Fördertreppen zu organisieren, ist 
eine besondere Qualität dieser Unternehmen und in 
gewisser Hinsicht auch ein Alleinstellungsmerkmal 
gegenüber anderen Arbeitgebern. Sozialunterneh-
men unter den Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
unternehmen erstellen Produkte und Dienstleistun-
gen für den regulären Markt und schaffen damit re-
elle und qualifizierungsfreundliche Arbeitsbedin-
gungen. Das kommt den Langzeitarbeitslosen direkt 
zugute, weil die Grundlagen für Arbeitszufriedenheit 
und Motivation geschaffen und die zukünftigen Ar-
beitsmarktchancen verbessert sind. Der „Sprung“ 
von der Fördertreppe zum (ungeförderten) Arbeits-
markt kann durch eine klare Förderstrategie des Job-
centers und partnerschaftliche Absprachen mit dem 
betreffenden Unternehmen erleichtert werden.   

Der Paritätische kritisiert, dass die vorgesehenen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen ungeeignet sind, um 
das Potenzial der Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsunternehmen auszuschöpfen. So ist es für die 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften 
wenig sinnvoll, wenn das beschäftigungsbegleitende 
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Coaching vom Jobcenter oder einem beauftragten 
Dritten angeboten wird, weil die Organisationen 
hierfür selbst qualifiziertes Personal vorhalten, das 
auftretende Probleme direkt im Arbeitsalltag zu lö-
sen vermag. Vor diesem Hintergrund sollte der Ge-
setzentwurf den Jobcentern die Möglichkeit geben, 
das beschäftigungsbegleitende Coaching bei diesen 
Arbeitgebern direkt anzusiedeln. Es fehlt eine Förde-
rung der Arbeitsanleitung, obwohl sie unerlässlich 
ist, um funktionierende Arbeitsprozesse und qualifi-
zierende Tätigkeiten mit und für Menschen zu orga-
nisieren, die aufgrund langer Zeit der Arbeitslosig-
keit nicht ohne Unterstützung in einen Arbeitsalltag 
zurückfinden. Die „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ darf 
zu keinen sinnfremden Dauerbeschäftigungen in Ni-
schentätigkeiten führen. Sie soll den betroffenen 
Menschen gerecht werden und ihre Beschäftigungs-
chancen verbessern, indem sie sich in anforderungs-
gerechten und qualifizierenden Tätigkeiten behaup-
ten lernen. Die Möglichkeit der Förderung einer An-
leitung ist deshalb explizit im Gesetzentwurf vorzu-
sehen.  

Der Paritätische fordert die Bundesregierung dazu 
auf, zumindest mittelfristig die finanziellen und 
rechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, die Sozi-
alunternehmen im Sozialgesetzbuch II nach dem 
Vorbild der Inklusionsbetriebe im SGB IX zu veran-
kern. Die Inklusionsbetriebe zeigen seit vielen Jahren 
sehr erfolgreich, dass Menschen mit Behinderungen 
einen vollwertigen Arbeitsplatz in einem Unterneh-
men des allgemeinen Arbeitsmarkts ausfüllen kön-
nen. Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten 
hier gleichberechtigt miteinander. Nach diesem Vor-
bild sollten neue Sozialunternehmen auch für lang-
zeitarbeitslose Menschen aufgebaut werden.  

 Lokale Gestaltung und Jobcenterbeiräte 

Der Paritätische plädiert dafür, die konkrete Ausge-
staltung der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ der örtli-
chen Ebene von Jobcenter und Arbeitsmarktakteuren 
zu überlassen und die Jobcenterbeiräte hierfür einzu-
beziehen. So sollen die Ansprache bestimmter Bran-
chen/zugehörigen Arbeitgeber wie auch die Details 
der Zielgruppenauswahl (z. B. bestimmte Schwer-
punktsetzungen, wie etwa „Bedarfsgemeinschaften“) 
vor Ort erfolgen und im Konsens mit den im Jobcen-
terbeirat vertretenen Arbeitsmarkt- und Sozialakteu-
ren gefunden werden. Die Beiratsarbeit soll genutzt 
werden, um die „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ vor Ort 
aufbauen und im Sinne der Betroffenen gestalten zu 
helfen.  

Der Paritätische regt darüber hinaus an, dass die 
Kommunen die „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ auch als 
Gestaltungsfeld nutzen, um die teilhabeorientierte 
Beschäftigungsförderung mit der (sozialen) Stadtent-
wicklung zu verknüpfen. In einigen Kommunen gibt 
es traditionsgemäß bereits die Verknüpfung von Ar-
beitsmarktförderung und Stadtentwicklung. In sol-
chen „integrierten Handlungsansätzen“ werden die 
belasteten Lebensumstände von Menschen in den 
Blick genommen, die in benachteiligten Stadtquar-
tieren von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen und zu-
dem weitgehend von öffentlicher und sozialer Infra-
struktur abgekoppelt sind. Öffentlich geförderte Be-
schäftigung wird hier eingesetzt, um für zusätzliche 
Beschäftigungschancen zu sorgen und zugleich die 
Lebensbedingungen von benachteiligten Menschen 

in ihren Quartieren zu verbessern. Derartige Ansätze 
gilt es zu vertiefen und zu verbreitern. 

 Finanzierungsrahmen 

Der zusätzlich bereitgestellte Finanzrahmen von vier 
Milliarden Euro (im Vierjahreszeitraum) zur Aufsto-
ckung des Eingliederungstitels ist erheblich, jedoch 
nicht ausreichend, um den im Koalitionsvertrag ge-
nannten Bedarf von bis zu 150.000 Arbeitsplätzen zu 
finanzieren. Welcher zusätzliche Finanzierungspiel-
raum in den Jobcentern durch den Passiv-Aktiv-
Transfer tatsächlich gegeben sein wird, ist noch 
nicht abschließend klar. Mangels einer Zweckbin-
dung im Entwurf des Bundeshaushalts ist zudem 
nicht sichergestellt, dass die zusätzlich bereitgestell-
ten Eingliederungsmittel zielgenau für die neuen 
Fördermöglichkeiten des Teilhabechancengesetzes 
eingesetzt werden. Insofern hat sich der Paritätische 
im bisherigen Entstehungsprozess des Gesetzent-
wurfs für eine Zweckbindung der im Koalitionsver-
trag benannten zusätzlichen Eingliederungsmittel 
ausgesprochen.  

Eine bessere Betreuung und Förderung der Langzeit-
arbeitslosen droht zudem an einer weiterhin unzu-
reichenden Ausstattung des Eingliederungs- und 
Verwaltungstitels zu scheitern. So liegt der (teils 
vorab zulasten des Eingliederungstitels) angehobene 
Mittelansatz für Verwaltungskosten im Entwurf des 
Bundeshaushalts 2019 mit 5,1 Mrd. Euro immer 
noch unterhalb der Ausgaben für Verwaltung im Jahr 
2017 (rund 5,3 Mrd. Euro), d. h. der Ansatz ist auch 
angesichts der Tarifsteigerungen erkennbar nicht 
auskömmlich ausgestattet. Die gerade im Bereich 
von Verwaltung chronisch unterfinanzierten Jobcen-
ter haben im Jahr 2017 nach Angaben der Bundesre-
gierung bereits rund 900 Millionen Euro aus dem 
Topf für "Eingliederung in Arbeit" in das Verwal-
tungsbudget umgeschichtet; dieses Jahr könnten es 
1 Mrd. Euro sein. Es ist nicht transparent, inwiefern 
diese Umschichtungen jeweils für Verbesserungen 
der Betreuungsschlüssel in den Jobcentern und da-
mit eine potentiell bessere Eingliederung  von Lang-
zeitarbeitslosen genutzt werden, oder vielmehr etwa 
ungedeckte Verwaltungskostensteigerungen im Be-
reich von Personal, Miete und IT-Ausstattung abge-
fangen werden.  Der Paritätische fordert gemeinsam 
mit den in der BAGFW vertretenen Wohlfahrtsver-
bänden, das Verwaltungskosten- und Eingliede-
rungsbudget der Jobcenter bedarfsgerecht auszustat-
ten und dafür zu sorgen, dass Umschichtungen vom 
Eingliederungsbudget in den Verwaltungskostenetat 
die Ausnahme bleiben.  

Der Paritätische begrüßt es, dass der sog. Passiv-Ak-
tiv-Transfer zur Umsetzung der „Teilhabe am Ar-
beitsmarkt“ vorgesehen ist. Ausweislich eines ent-
sprechenden Haushaltsvermerks zum Arbeitslosen-
geld II im Entwurf des Bundeshaushalts 2019 „dür-
fen bis zur Gesamthöhe von 700 000 T€ Ausgaben 
für Maßnahmen nach § 16 i SGB II bis zur Höhe des 
dadurch im konkreten Einzelfall eingesparten Ar-
beitslosengelds II und Bundesanteils an den Kosten 
der Unterkunft und Heizung gewährt werden.“ Der 
genannte Mittelansatz wird vermutlich schon alleine 
aufgrund der sehr engen Zielgruppenbestimmung 
des § 16 i SGB II-E nicht ausgeschöpft werden kön-
nen. Insgesamt wäre dafür Sorge zu tragen, dass die 
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Regelung möglichst leicht zu administrieren ist und 
nachhaltig im Bundeshaushalt verankert wird.  

Eingliederung von Langzeitarbeitslosen gem. § 16 e 
SGB II-E  

Der Paritätische sieht in der Neufassung des Instru-
ments eher Nachteile für die Förderung von Lang-
zeitarbeitslosen und plädiert für Änderungen im Ge-
setzgebungsverfahren.  

Zwar ist bei der Neufassung der bisherigen „Förde-
rung von Arbeitsverhältnissen“ nach § 16 e SGB II-E 
positiv zu nennen, dass bei der Zielgruppe zukünftig 
auf die Feststellung von Vermittlungshemmnissen 
verzichtet wird. Eine Verbesserung stellt auch die 
gesetzliche Verankerung eines begleitenden 
Coachings dar. Die Bedingungen für eine Förderung 
werden jedoch gleichzeitig so stark eingeschränkt, 
dass die Beschäftigungschancen für Langzeitarbeits-
lose sinken könnten. Die bestimmte Zielgruppe ist 
kaum näher am Arbeitsmarkt als diejenigen, die 
nach dem bisherigen § 16 e SGB II gefördert werden. 

Die mindestens zweijährige Arbeitslosigkeit und das 
im ersten Jahr verpflichtende Coaching machen 
deutlich, dass für eine Integration in ungeförderte 
Beschäftigung bei dieser Gruppe erhebliche Anstren-
gungen notwendig sind. Eine Gefahr von Mitnahme-
effekten ist daher nicht erkennbar. Die Absenkung 
des Lohnkostenzuschusses auf 50 Prozent des Ar-
beitsentgelts und Einführung einer Nachbeschäfti-
gungspflicht wird die Förderung für viele Arbeitge-
ber bei der Zielgruppe zu wenig attraktiv und risiko-
reich machen. Der Paritätische plädiert wie auch die 
BAGFW dafür, den Lohnkostenzuschuss für zwei 
Jahre durchgängig bei 75 Prozent zu belassen und 
die Nachbeschäftigungspflicht zu streichen. Es ist 
die Möglichkeit der Qualifizierung (einschließlich 
der Möglichkeit einer modularen, abschlussbezoge-
nen Nachqualifizierung) zu schaffen, um bei den oft 
geringqualifizierten Personen eine nachhaltige Be-
schäftigungsperspektive auch durch den Erwerb von 
beruflichen Qualifikationen zu sichern. Die Förde-
rungen gem. § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. §§ 81 ff. 
SGB III sind hierfür offen zu halten.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)167 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 29. Oktober 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 05. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozia-
len Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Deutscher Landkreistag 

Zusammenfassung 

1. Der Deutsche Landkreistag begrüßt die Bemü-
hungen, die Teilhabe am Arbeitsmarkt und die 
soziale Teilhabe von Menschen, die längerfris-
tig keine bedarfsdeckende Beschäftigung fin-
den, zu verbessern. 

2. Positiv ist, dass Langzeitarbeitslose nicht über 
Bundesprogramme, sondern mit Hilfe von dau-
erhaft verfügbaren arbeitsmarktpolitischen In-
strumenten unterstützt werden sollen. 

3. Zu begrüßen ist zugleich, dass im Zusammen-
hang mit dem Teilhabechancen-gesetz im Ent-
wurf des Haushaltsgesetzes ein Passiv-Aktiv-
Transfer bei Maßnahmen nach § 16i SGB II-E 
„Teilhabe am Arbeitsmarkt“ vorgesehen ist. 

4. Die Verbesserung der Mittelausstattung im SGB 
II im Haushaltsentwurf des Bundes für 2019 
und in der mittelfristigen Finanzplanung bietet 
den Jobcentern mehr Handlungsmöglichkeiten 
als in der Vergangenheit. Gleichwohl ist zu kri-
tisieren, dass den Jobcentern nach wie vor nur 
ein kleiner Teil der Mittel für arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahmen zur Verfügung steht, über 

die die Arbeitslosenversicherung für arbeits-
marktnähere Arbeitslose verfügen kann. 

Zu a) Gesetzentwurf der Bundesregierung eines 
Zehntes Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch ‒ Schaffung neuer Teilhabechan-
cen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen 
und sozialen Arbeitsmarkt 

Vorab ist kritisch anzumerken, dass mit den zur Ver-
fügung stehenden Mitteln nur ein sehr kleiner Anteil 
der Langzeitleistungsbezieher im SGB II gefördert 
werden kann. Bei 2,8 Mio. Langzeitleistungsbezie-
hern im SGB II bleibt dem ganz überwiegenden Teil 
der Menschen der Weg zur Teilhabe am Arbeits-
markt verschlossen. 

„Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ nach § 16e 
SGB II-E 

Die Veränderungen der bisherigen Förderung von 
Arbeitsverhältnissen zu dem im Entwurf vorgesehe-
nen Instrument – insbesondere der Wegfall der zu 
prüfenden und zu dokumentierenden Defizite – sind 
zu begrüßen. Auch die Vereinfachung der Regelung 
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durch den Wegfall der Bemessung des Lohnkosten-
zuschusses an der Leistungsfähigkeit entspricht den 
Anforderungen der Praxis. 

„Teilhabe am Arbeitsmarkt“ nach § 16i SGB II-E 

Die Fördervoraussetzung von sieben Jahren inner-
halb der letzten acht Jahre im SGB II-Leistungsbezug 
birgt einige, miteinander zusammenhängende 
Schwierigkeiten. Die Regelung setzt einen sehr lan-
gen Langzeitleistungsbezug voraus, was eine Viel-
zahl von sehr arbeitsmarktfernen Menschen im ver-
festigten Leistungsbezug unberücksichtigt lässt. Zu-
dem werden Menschen, die beispielsweise wegen 
Zeiten von Erwerbsminderungsrenten, vorhergehen-
den Förderprogrammen, Zeiten von Haft oder befris-
tetem Hilfebezug im SGB XII nicht im SGB II waren, 
von der Förderung ausgeschlossen. Viele dieser Per-
sonen wären nach den Zielen des Gesetzentwurfs 
prädestiniert für Maßnahmen zur Teilhabe am Ar-
beitsmarkt. Auch alltags- und verwaltungspraktisch 
ist das Kriterium von sieben in den letzten acht Jah-
ren sperrig. Es wird voraussichtlich viel Energie der 
Jobcenter-Mitarbeiter binden, die anderweit besser 
eingesetzt wäre. 

Vor diesem Hintergrund sollte die gesetzliche Ein-
trittsschwelle beim Vorleistungsbezug deutlich ge-
senkt werden. Wir regen an, an die Definition des 
Langzeitleistungsbezuges mit 21 Monaten innerhalb 
der letzten 24 Monate in der SGB II-Kennzahlenver-
ordnung anzuknüpfen. Dies würde den Jobcentern 
vor Ort die Möglichkeit eröffnen, eigene Strategien 
zu entwickeln. Gerade das ESF-Bundesprogramm für 
Langzeitarbeitslose hat gezeigt, dass die Jobcenter 
bei der Auswahl der zu fördernden Personen sorgfäl-
tig vorgehen und weit über vorgegebene Mindestvo-
raussetzungen hinausgehen. Dabei berücksichtigen 
sie sowohl die örtliche Arbeitsmarktlage als auch die 
örtlichen Rahmenbedingungen und die zur Verfü-
gung stehenden Mittel. 

Die in § 16i SGB II-E enthaltene Anknüpfung der 
Förderhöhe an den Mindestlohn ist problematisch. 
Fast alle Arbeitgeber im kommunalen sowie im 
kirchlich-karitativen Bereich sind tarifgebunden. Bei 
einer Förderung anknüpfend am Mindestlohn ver-
bleibt eine Finanzierungslücke, die nur in den sel-
tensten Fällen durch Wertschöpfung im Rahmen der 
Beschäftigungsverhältnisse geschlossen werden 
kann. Insoweit wird für viele besonders sozial enga-
gierte Arbeitgeber die Nutzung von § 16i SGB II aus 
finanziellen Gründen nicht möglich sein. Zugleich 
führt die vorgesehene Regelung dazu, dass sozial en-
gagierte Arbeitgeber, die ein höheres Entgelt als Min-
destlohn zahlen, gegenüber den Arbeitgebern, die 
sich auf Mindestlohnniveau bewegen, benachteiligt 
werden.  

Passiv-Aktiv-Transfer 

Im Regierungsentwurf eines Gesetzes über die Fest-
stellung des Bundeshaushaltsplans für das Haus-
haltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019, BT-Drs. 

19/3400) ist der Passiv-Aktiv-Transfer im Bereich 
des SGB II als Haushaltsvermerk geregelt. Danach 
dürfen bis zur Gesamthöhe von 700 000 T€ auch 
Ausgaben für Maßnahmen nach § 16i SGB II bis zur 
Höhe des dadurch im konkreten Einzelfall einge-
sparten Arbeitslosengelds II und Bundesanteils an 
den Kosten der Unterkunft und Heizung gewährt 
werden.  

Es ist zu begrüßen, dass eine langjährige kommunale 
Forderung aufgreifend nun erstmals ein Passiv-Ak-
tiv-Transfer ermöglicht werden soll, auch wenn dies 
recht restriktiv vorgesehen ist. Nach dem Haushalts-
vermerk können nur dann Passivmittel aktiviert wer-
den, wenn ein konkreter § 16i-Förderfall vorliegt. 
Die Finanzierung für die Folgejahre muss in voller 
Höhe bei den Verpflichtungsermächtigungen für die 
Eingliederungsmittel vorgesehen werden. Insofern 
darf nicht übersehen werden, dass auch bei Nutzung 
des Passiv-Aktiv-Transfers der Einsatz von erhebli-
chen Eingliederungsmitteln erforderlich sein wird.  

zu b) Antrag der Fraktion DIE LINKE. „Perspekti-
ven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich 
geförderte Beschäftigung“  

Im Antrag der Fraktion DIE LINKE ist besonders zu 
befürworten, dass über die vorgesehenen zusätzli-
chen 300 000 öffentlich geförderten Beschäftigungs-
verhältnisse vor Ort entschieden werden soll. Dies 
greift Belange der kommunalen Praxis auf. 

Die Bildung eigenständiger regionaler Beiräte für öf-
fentlich geförderte Beschäftigung dagegen scheint 
uns entbehrlich. Bereits heute hat jedes Jobcenter ei-
nen örtlichen Beirat, der einbezogen werden muss 
und auch kann. Die Entscheidung allerdings muss 
beim Jobcenter und den verantwortlichen Leistungs-
trägern verbleiben. 

zu c) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN „Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose 
Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt er-
möglichen“  

Auch der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN greift eine Reihe von Forderungen aus der 
Praxis zu öffentlich geförderter Beschäftigung auf. 
Dazu gehört, dass die Zielgruppe der über 25-Jähri-
gen mit mehr als zwei Jahren vorangegangener Ar-
beitssuche oder Arbeitslosigkeit und ohne absehbare 
Arbeitsmarktchance breit gefasst ist. Zugleich wird 
neben der Sozialversicherungspflicht ein Tariflohn, 
ortsüblicher oder mindestens Mindestlohn postu-
liert. 

Ein dergestalt breit und offen ausgerichtetes Instru-
ment könnte von den Jobcentern zielgerichtet und 
auch auf der Grundlage örtlicher Konzeptionen mit 
sinnvollen Zielgruppen und entsprechend der Ar-
beitsmarktsituation sinnvoll ausgestaltet werden. 
Kritisch ist, dass das Angebot auf Freiwilligkeit be-
schränkt sein soll.  

 

 

 

 
  



Ausschussdrucksache 19(11)185 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

  13 

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)170 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 30. Oktober 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 05. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozia-
len Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 

Zusammenfassung 

Mit Blick auf die hervorragender Lage am deutschen 
Arbeitsmarkt – gerade auch im Bereich der Helfertä-
tigkeiten werden Arbeitnehmer gesucht – ist die ge-
genwärtig vorgesehene Schaffung eines sozialen Ar-
beitsmarktes der eindeutig falsche Weg. Von zuletzt 
etwa 830.000 offenen Stellen waren knapp elf Pro-
zent oder 160.000 auf Helferniveau ausgeschrieben.1 
Deswegen gilt, dass es für diesen Personenkreis wohl 
keinen besseren Zeitpunkt der Chance zur Integra-
tion in reguläre Beschäftigung gibt als derzeit. 

Statt zehntausende Menschen in geförderter Beschäf-
tigung zu „parken“, sollten gerade jetzt alle Anstren-
gungen unternommen werden, Langzeitarbeitslose in 
reguläre Beschäftigung zu integrieren. Dies ist erfah-
rungsgemäß am erfolgreichsten mit intensiver Be-
treuung und hoher Kontaktdichte, Coaching und Be-
gleitung, passgenauer Weiterbildung und Unterstüt-
zung der Mobilität. Befristete und strikt an der Leis-
tungsfähigkeit orientierte Eingliederungszuschüsse 

                                                 
1 Daten der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt nach Berufen, Deutschland, August 2018, Tabelle 1.1. 

können ebenfalls helfen, Menschen in den ersten Ar-
beitsmarkt zu integrieren. 

Auch wenn bei dem neuen Instrument „Teilhabe am 
Arbeitsmarkt“ der Kern der bereits über viele Jahre 
Langzeitarbeitslosen im Fokus steht, so stellen die 
gesetzlichen Regelungen keineswegs sicher, dass 
dieser Personenkreis auch gezielt erreicht wird.  

Es ist zu befürchten, dass die „Teilhabe am Arbeits-
markt“ gerade den geförderten Personen langfristig 
die Integration in reguläre Beschäftigung erschwert, 
denn eine fünf Jahre andauernde geförderte Beschäf-
tigung mit einem Fördersatz von 100 Prozent und im 
letzten Jahr noch immer 70 Prozent des Lohns ist für 
potentielle künftige Arbeitgeber eher weiterhin ein 
Indiz für mangelnde Produktivität.  

In fünf Jahren Förderdauer werden sich Geförderte 
und Träger/Arbeitgeber im Förderbezug „einrich-
ten“. Auch ist nicht anzunehmen, dass das Selbst-
vertrauen der Geförderten hinsichtlich ihrer berufli-
chen Leistungsfähigkeit in Anbetracht der auch 
ihnen bekannten hohen Förderquote tatsächlich 
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steigt. Sie erfahren Teilhabe am Arbeitsmarkt in ei-
ner „isolierten Blase“. 

Die ca. eine Milliarde Euro Fördervolumen pro Jahr 
für die „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ wären sehr viel 
besser in Programme und Maßnahmen zur tatsächli-
chen schrittweisen Integration in reguläre Beschäfti-
gung investiert – denn der Bedarf auch an Arbeit-
nehmern für Helfertätigkeiten ist groß. 

Umso mehr kritisiert das Handwerk, dass im Rah-
men der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ nicht die bei 
Vollförderung sonst üblichen Kriterien der Wettbe-
werbsneutralität, der Zusätzlichkeit und des öffentli-
chen Interesses gelten sollen. Entsprechend besteht 
durchaus die Gefahr, dass insbesondere Beschäfti-
gungsträger künftig Handwerksleistungen, wie einfa-
chere Malerarbeiten, Reinigungsarbeiten etc. zu 
Dumpingpreisen anbieten. Gerade in strukturschwa-
chen Regionen, wie in einigen ländlichen Regionen 
oder den neuen Bundesländern, dürfte dies Wettbe-
werbsverzerrungen zu Lasten von Handwerksbetrie-
ben verursachen.  

Daher müssen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre-
ter vor Ort über die Einsatz- und Tätigkeitsfelder im 
Rahmen der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ entschei-
den. Die jetzt vorgesehene Berücksichtigung über 
eine Stellungnahme der Jobcenter-Beiräte ist unserer 
Erfahrung nach weitgehend wirkungslos. 

1 Teilhabechancengesetz  

1.1 „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ nach § 16i SGB II 

Lohnzuschuss von 100 Prozent ohne Schrankentrias 

Bei dem neuen Regelinstrument § 16i im SGB II zur 
„Teilhabe am Arbeitsmarkt“ ist für die ersten zwei 
Jahre ein Förderumfang von 100 Prozent Zuschuss 
gemessen an der Höhe des Mindestlohnes  zuzüglich 
des pauschalierten Anteils des Arbeitgebers zur So-
zialversicherung vorgesehen. Jedoch sollen die Vo-
raussetzungen des § 16d Abs. 1 (Arbeitsgelegenhei-
ten) Zusätzlichkeit, öffentliches Interesse und Wett-
bewerbsneutralität hier keine Anwendung finden.  

Dies stellt einen Bruch mit den bisherigen Grundsät-
zen der geförderten Beschäftigung dar, der aus Sicht 
des Handwerks sehr kritisch zu bewerten ist. So gel-
ten bei den derzeitigen Regelungen die Vorausset-
zungen der Zusätzlichkeit, des öffentlichen Interes-
ses und der Wettbewerbsneutralität immer dann, 
wenn der Förderumfang bei 100 Prozent der Lohn-
kosten liegt, wie z.B. bei den Arbeitsgelegenheiten  
oder dem Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am 
Arbeitsmarkt“. Werden die Lohnkosten hingegen 
nicht in vollem Umfang übernommen, liegt in der 
Praxis die Höhe des Zuschusses derzeit bei maximal 
75 Prozent (z.B. Förderung von Arbeitsverhältnissen 
§ 16e SGB II) oder 75 Prozent degressiv gestaltet bis 
zu einer sechsmonatigen Nachbeschäftigungsphase 
ohne Lohnkostenzuschuss in dem ESF-Programm 
zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit. 

Diese systematische Trennung zwischen Förderung 
in vollem Umfang (100 Prozent) und der Notwendig-
keit der Anwendung der Schrankentrias (Zusätzlich-
keit, öffentliches Interesse und der Wettbewerbs-
neutralität) und bei Nichtanwendung dieser Voraus-
setzung einer Förderung von bisher maximal 75 Pro-
zent ist dringend geboten. In der Folge bedeutet dies, 

dass ein Einsatz für gewerbliche und damit auch 
handwerkliche Tätigkeiten (bzw. Tätigkeiten in Kon-
kurrenz zu gewerblichen Tätigkeiten) nur dann zu-
lässig und auch notwendig ist, wenn ein maßgebli-
cher Teil der Lohnkosten erwirtschaftet werden 
muss. 

Müssen die Lohnkosten hingegen nicht erwirtschaf-
tet werden, dürfen keine gewerblichen Tätigkeiten 
ausgeübt werden (Wettbewerbsneutralität) und müs-
sen die Tätigkeiten zusätzlich sein. Ansonsten dro-
hen Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der gewerb-
lichen Wirtschaft, wie das Handwerk im Zuge der 
Ein-Euro-Jobs vor Einführung der Voraussetzung der 
Wettbewerbsneutralität in großem Umfang erleben 
konnte.  

Die Anwendung der Schrankentrias gewährleistet, 
dass mittels öffentlich geförderter Beschäftigung 
nicht zu Dumpingkonditionen handwerkliche bzw. 
gewerbliche Leistungen am Markt erbracht werden, 
die zu dem Verlust von Arbeit und Aufträgen bei 
privaten Unternehmen führen. 

Tatsächlich stellt der neue § 16i in Bezug auf die 
Förderhöhe eine Art Hybrid zwischen beiden bisher 
strikt durch die Gültigkeit der Schrankentrias ge-
trennten Instrumenten für den sozialen Arbeitsmarkt 
dar.  

Bei Arbeitsentgeltzuschüssen von 100 Prozent, wie 
sie in § 16i SGB II in den beiden ersten Jahren vorge-
sehen sind, müssten die bewährten Kriterien der Zu-
sätzlichkeit, des öffentlichen Interesses und der 
Wettbewerbsneutralität daher eigentlich grundsätz-
lich Anwendung finden.  

Dies gilt auch, da sich der Gesetzgeber im vorliegen-
den Gesetzentwurf in Bezug auf den neuen § 16i auf 
die Erfahrungen mit dem Bundesprogramm „Soziale 
Teilhabe am Arbeitsmarkt“ beruft. Denn hier wurde 
vor dem Hintergrund einer 100 prozentigen Förde-
rung die Schrankentrias angewendet. 

Die Formulierung in der Gesetzesbegründung, wo-
nach der Verzicht auf die Schrankentrias „weitere 
Tätigkeitsfelder für öffentlich geförderte Beschäfti-
gung eröffnet“, ist insoweit bezeichnend und alar-
mierend. Tatsächlich zeigen Beispiele wie die Berli-
ner „Positivliste“ für Arbeitsgelegenheiten, dass trotz 
der Geltung der Kriterientrias eine Vielzahl von Tä-
tigkeitsfeldern für Maßnahmeteilnehmer zur Verfü-
gung steht. Angesichts der Erfahrungen mit dem 
wettbewerbswidrigen Einsatz von Ein-Euro-Jobbern 
wäre zur Vermeidung der Wiederholung solcher 
Fehlentwicklungen die Anwendung der Schran-
kentrias bei einer 100 Prozent Förderung zwingend 
erforderlich.  

Alternativ wäre denkbar, den Lohnzuschuss von An-
fang an  auf unter 100 Prozent zu reduzieren. Da es 
sich um einen Personenkreis mit besonders starken 
Vermittlungshemmnissen handeln soll (gleichwohl 
die Auswahlkriterien hierfür noch enger gefasst wer-
den müssen! s.u.), ist auch eine Förderquote von 
über 75 Prozent in den ersten beiden Jahren denkbar, 
z. B. 85 Prozent. 

Im Übrigen ist sicherzustellen, dass bei der Beschäf-
tigung von nach § 16i Geförderten vor allem durch 
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Träger öffentlich geförderter Beschäftigung die gel-
tenden Regelungen der öffentlichen Auftragsvergabe 
– insbesondere was die Einhaltung von Vergabemin-
destlöhnen angeht – respektiert werden. 

Jobcenter-Beiträte obligatorisch einbeziehen 

Laut § 16i Abs. 9 – neu des Gesetzentwurfs sollen 
die Jobcenter-Beiräte hinsichtlich der Einsatzfelder 
der geförderten Arbeitsverhältnisse einmal jährlich 
eine Stellungnahme abgeben. Darin sollen auch mög-
liche Wettbewerbsverzerrungen und Verdrängungs-
effekte thematisiert werden. Nach § 18d Satz 2 hat 
die Einrichtung diese Stellungnahme zu berücksich-
tigen.  

Da in den Beiräten neben den Sozialpartnern auch 
zahlreiche weitere Institutionen und sozialen Träger 
vertreten sind, besteht die Gefahr, dass das Votum 
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter im Rah-
men der Stellungnahme unzureichend berücksich-
tigt wird.  

Auch zeigt leider die bisherige Praxis der Jobcenter 
eine oft uneinheitliche und unzureichende Berück-
sichtigung der Voten der Jobcenter-Beiräte.   

Daher ist eine gesetzliche Fixierung der Einbezie-
hung und Zustimmung, also die Einführung eines 
konstitutiven Mitsprache- und Mitentscheidungs-
rechts der örtlichen Vertreter der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer notwendig. Nur wenn die Sozial-
partner den Einsatz geförderter Beschäftigung in ei-
nem gewerblichen Bereich für unbedenklich halten, 
darf eine entsprechende Tätigkeit im Rahmen der 
Förderung nach § 16i erfolgen. 

Eine solche gesetzliche Regelung dient auch der bes-
seren Akzeptanz von Einsätzen in Tätigkeitsberei-
chen, in denen Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten 
der gewerblichen Wirtschaft entstehen können.  

Klarstellung bei Zuweisungsregelung 

In Abs. 1 und 3 des neuen § 16i SGB II wird von ei-
ner Zuweisung von Leistungsberechtigten auf geför-
derte Arbeitsplätze gesprochen. Der sehr hohe För-
derumfang und die vorgesehene lange Förderdauer 
rechtfertigen diese Zuweisung zwar im Grundsatz. 
Gleichzeitig dürfte es jedoch private Arbeitgeber  
eher davon abhalten, eine entsprechende Stelle ein-
zurichten, wenn sie einen Geförderten zugewiesen 
bekommen, ohne Mitsprache bei der Auswahl.  

Ebenfalls unklar bleibt bei den Neuregelungen, ob 
die Zuweisung auch für SGB-II-Empfänger ohne de-
ren Zustimmung erfolgen kann. Im Grundsatz wäre 
dies zu begrüßen. Die Aufnahme einer Tätigkeit in 
angemessenem Umfang ist eine selbstverständliche 
Gegenleistung für die Unterstützung durch die Soli-
dargemeinschaft im SGB II. Das Ausschlagen einer 
zugewiesenen und zumutbaren Arbeit muss entspre-
chende Sanktionen nach sich ziehen. 

Individuelle Voraussetzungen für die Förderung 

Positiv ist zu bewerten, dass entgegen dem Referen-
tenentwurf entsprechend den Forderungen des 
Handwerks nunmehr gelten soll, dass vergleichs-
weise junge Leistungsempfänger von der Förderung 
ausgeschlossen sind. Gleichwohl spricht sich das 
Handwerk für eine höhere Altersgrenze als die jetzt 
vorgesehene von 25 Jahren aus, da insbesondere bei 

jüngeren Arbeitslosen eine Ausbildung Vorrang ha-
ben sollte. Bei diesem Personenkreis dürfte eine 
langjährige Förderung mit dem Instrument der „Teil-
habe am Arbeitsmarkt“ eine folgenreiche Entfrem-
dung von ungeförderter Beschäftigung und eine so 
lange geförderte Beschäftigung im Lebenslauf eine 
Art Stigmatisierung bewirken. 

Auch die Verlängerung der Voraussetzung der vo-
rangegangenen Dauer des SGB-II-Leistungsbezugs 
um ein Jahr auf eine Mindestdauer von sieben Jahren 
innerhalb der letzten acht Jahre ist ein Entgegenkom-
men auf die Forderungen des ZDH. Dies ist aber 
nach wie vor in Anbetracht der langen Förderdauer 
und des hohen Förderumfangs kein angemessenes 
alleiniges Auswahlkriterium. Da z. B. auch Zeiten im 
Leistungsbezug aufgrund von Pflege und Kinderer-
ziehung angerechnet werden sollen, können im Ein-
zelfall sehr wohl Personen mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung oder Studium und einschlägiger, so-
gar langjähriger Berufserfahrung zu dem förderfähi-
gen Personenkreis gehören.  

Daher sollte als weitere Voraussetzung mindestens 
das sonst regelmäßig (z.B. beim Programm „Soziale 
Teilhabe am Arbeitsmarkt“) verwendete Kriterium, 
dass keine oder keine verwertbare Berufsausbildung 
vorliegt, Anwendung finden. Gesundheitliche Ein-
schränkungen hingegen könnten ein nicht zwingen-
des Positivkriterium sein. 

Es ist nachvollziehbar, dass die Verwendung nur ei-
ner Voraussetzung – nämlich der Dauer des Leis-
tungsbezugs – der möglichst einfachen Handhabung 
für die Jobcenter-Verwaltungen geschuldet ist. In 
Anbetracht der Höhe der Fördermittel pro Förderfall 
wäre es allerdings durchaus zumutbar, einen höhe-
ren Aufwand bei der Auswahl der Leistungsberech-
tigten nach § 16i zu betreiben.  

Da offenbar dennoch eine möglichst unbürokratische 
Handhabung der Förderung gewünscht wird, sollte 
alternativ zumindest eine Phase von 6 Monaten in-
tensiver Vermittlungsarbeit vorangeschaltet werden, 
analog z. B. zur Bürgerarbeit, wo dies erfolgreich ge-
nutzt wurde. Intensive Vermittlungsbemühungen 
mit einer hohen Kontaktdichte zum Kunden können 
solche Personen herausfiltern, für die eine ungeför-
derte oder nur in geringerem Maße geförderte Be-
schäftigung nach § 16e oder vielleicht auch eine 
Weiterbildung oder Ausbildung in Frage kommen. 

Es ist zu begrüßen, dass in § 16i Abs. 6 SGB II expli-
zit Regelungen zum Vorrang von zumutbarer Arbeit 
oder der Vermittlung in Ausbildung genannt wer-
den. Gleichwohl bleibt offen, wer dies wie prüft. 
Ohne entsprechende Vorgaben zur regelmäßigen 
Überprüfung der Vermittelbarkeit bleiben die Vorga-
ben in Abs. 6 wirkungslos. Auch wenn dies mit zu-
sätzlichem Aufwand für die Jobcenter verbunden ist, 
ist es unbedingt notwendig, eine regelmäßige – z.B. 
jährliche – Überprüfung der Vermittelbarkeit vorzu-
geben.  

Im Zusammenhang mit dem Ziel der Reintegration 
in Arbeit, Ausbildung oder Weiterbildung ist auch 
zu prüfen, ob ein Höchstalter für die Förderung fest-
gelegt wird, damit sich der Förderung nicht unmit-
telbar die Verrentung anschließt. 
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Höhe des Lohnkostenzuschusses 

Gleichwohl das Handwerk das geplante Instrument 
zur „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ in seiner Wirkung 
und möglichen Wettbewerbsverzerrungen äußerst 
kritisch bewertet, ist im Grundsatz auch eine Be-
schäftigung in einem Handwerksbetrieb möglich. Ba-
sierend auf den Erfahrungen des ESF-Bundespro-
gramms zur „Eingliederung langzeitarbeitsloser Leis-
tungsberechtigter“ ist es Ziel des § 16i, dass die ge-
förderten Langzeitarbeitslosen auch in privatwirt-
schaftlichen Unternehmen beschäftigt werden und 
nicht nur bei Trägern öffentlich geförderter Beschäf-
tigung.  

Dennoch wird anders als im ESF-Bundesprogramm 
für Langzeitarbeitslose und auch anders als bei der 
„Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ nach § 16e 
– neu der Lohnkostenzuschuss nicht an der Höhe 
des tatsächlich gezahlten (z.B. tariflichen) Lohns be-
messen, sondern die Erstattung erfolgt auf Basis des 
gesetzlichen Mindestlohns.  

Dies dürfte aber zwei problematische Effekte zur 
Folge haben: Zum einen würde der Anreiz für Tarif-
lohn zahlende Handwerksbetriebe geringer sein, ei-
nen Langzeitarbeitslosen im Rahmen des § 16i zu be-
schäftigen als bei Orientierung des Lohnzuschusses 
am tatsächlich gezahlten Lohn. Denn nun muss der 
Arbeitgeber, der Tarif- oder Branchenmindestlöhne 
zahlt, einen höheren Teil der Lohns selbst „erwirt-
schaften“.  

Und zum anderen würden bei gleichen Tätigkeiten 
(z.B. Maler- oder Reinigungstätigkeiten) Wettbe-
werbsnachteile für Handwerksbetriebe im Vergleich 
zu Trägern oder kommunalen Unternehmen entste-
hen, die aufgrund ihrer Rechts- und Tätigkeitskon-
struktion nicht unter den Branchenmindestlohn fal-
len. Auch tarifgebundene Betriebe hätten einen 
Nachteil gegenüber nicht tarifgebundenen. Damit 
würde das politische Ziel, die Tarifbindung zu stär-
ken, konterkariert.  

Auch wenn das Handwerk die (Wieder-) Ausweitung 
geförderter Beschäftigung im Grundsatz ablehnt, darf 
diese nicht so gestaltet sein, dass Wettbewerbsnach-
teile für gewerbliche Unternehmen ggf. verstärkt 
werden. Insofern sollte auch in § 16i festgelegt wer-
den, dass als berücksichtigungsfähiges Entgelt das 
tarifliche oder ortsübliche Arbeitsentgelt zugrunde 
gelegt wird.2 Maßgeblich sollte hier allerdings die 
unterste tarifliche Stufe sein. 

Dauer der Förderung 

Kritisch zu sehen ist darüber hinaus die Regelung 
zur Dauer der Förderung. Eine bis zu fünfjährige För-
derung mit maximal einmaliger Befristung könnte 
auch unter den gegebenen Voraussetzungen zu ei-
nem Missbrauch führen, indem stets eine Befristung 
auf z.B. ein halbes Jahr und dann eine einmalige 
Verlängerung um weitere anderthalb Jahre erfolgt. 
Damit würde für die gesamte Dauer der Beschäfti-
gung eine 100-prozentige Förderung erreicht. 

                                                 
2 Wie beim ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter findet natürlich das Min-
destlohngesetz Anwendung. 
3 Und analog in den ersten sechs Monaten gemäß § 16e Abs. 4. 

Ausgehend davon, dass die geförderte Person bis zu 
fünf Jahre auf dem Arbeitsplatz verbleibt, ist der 
pauschalierte und relativ gering absinkende Förder-
satz sehr hoch.  

Wünschenswert wäre spätestens ab dem zweiten 
Jahr der Beschäftigung die Prüfung der tatsächlichen 
Leistungsfähigkeit und entsprechende Anpassung 
des Fördersatzes. Insbesondere, wenn der Arbeitge-
ber regelmäßig Weiterbildungen durchführt, ist da-
von auszugehen, dass die Leistungsfähigkeit deut-
lich stärker ansteigt. 

Begleitendes Coaching 

Es ist richtig, dass Arbeitgeber und Leistungsberech-
tigte während der Förderung systematisch begleitet 
und gecoacht werden sollen. Die Evaluierung ver-
schiedener Maßnahmen und Programme durch die 
Bundesagentur für Arbeit hat deutlich gezeigt, dass 
sich hierdurch die Nachhaltigkeit der Beschäftigung 
signifikant verbessert. Gerade besonders arbeits-
marktferne Personen profitieren von einem 
Coaching, genauso wie vor allem kleine Arbeitgeber 
einen Ansprechpartner benötigen, falls Probleme 
entstehen, z. B. mit dem regelmäßigen pünktlichen 
Erscheinen zur Arbeit.  

Nicht unproblematisch ist hingegen die Einführung 
von Freistellungsansprüchen für eine regelmäßige 
Durchführung der beschäftigungsbegleitenden Bera-
tung im Betrieb in den ersten zwölf Monaten gemäß 
§ 16i Abs. 4.3 Die Einführung eines solchen Anspru-
ches kann gerade in kleinen Unternehmen die Ar-
beitsorganisation und die Personaleinsatzplanung 
und die Integration des Geförderten in den normalen 
Betriebsalltag vor erhebliche Probleme stellen und 
damit die Bereitschaft privater Arbeitgeber, diese 
Förderungen in Anspruch zu nehmen, deutlich ab-
schwächen. Daher ist festzuschreiben, dass bei dem 
Zeitplan für das Coaching auf betriebliche Belange, 
gerade in kleinen Betrieben, Rücksicht genommen 
wird.  

Förderung der Weiterbildung 

Die in § 16i Abs. 5 SGB II vorgesehene Förderung 
der Weiterbildung ist vergleichsweise eng bemessen. 
Sie liegt mit einem Umfang von maximal 50 Prozent 
der Weiterbildungskosten bzw. maximal 1.000 Euro 
sogar spürbar unter den Fördermöglichkeiten im 
Rahmen von WeGebAU. Insbesondere berufsan-
schlussfähige Qualifizierungen könnten damit nicht 
durchfinanziert werden. 

Um dem im Gesetzentwurf angeführten Ziel der In-
tegration in reguläre Beschäftigung, Ausbildung oder 
Weiterbildung Nachdruck zu verleihen, sollte die 
Weiterbildung stärker gefördert werden. Die Durch-
führung von Weiterbildungen während der geförder-
ten Beschäftigung ist auch ein Hinweis darauf, dass 
der Träger/das Unternehmen ein ernsthaftes Inte-
resse an einer weiteren und dauerhaften Beschäfti-
gung des Geförderten hat und kein reiner Mitnahme-
effekt vorliegt. Daher ist eine möglichst vollumfäng-
liche Förderung von nachweislich sinnvollen und 
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notwendigen Maßnahmen zur Weiterbildung zu prü-
fen.  

Klarstellung arbeitsrechtlicher Rahmenbedingungen 

Im Rahmen der Förderung nach § 16i müssen offene 
arbeitsrechtliche Fragen geklärt werden. Aufgrund 
des bisherigen Hybrid-Charakters der Förderung ist 
unklar, inwieweit die ansonsten geltenden arbeits-
rechtlichen Vorschriften zur Beschäftigung hier An-
wendung finden. So muss z.B. geregelt werden, wie 
zu verfahren ist, wenn trotz aller Bemühungen eine 
Weiterbeschäftigung nicht möglich ist und das Be-
schäftigungsverhältnis innerhalb des Förderzeit-
raums vorzeitig gelöst werden muss. 

Evaluierung anhand des Ziels der Integration in re-
guläre Beschäftigung 

Das neue Instrument des § 16i wird nicht befristet 
eingeführt und soll nicht gesondert evaluiert wer-
den, sondern im Rahmen der Wirkungsforschung der 
Bundesagentur für Arbeit. Hierbei soll das neue Re-
gelinstrument der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ aller-
dings schwerpunktmäßig berücksichtigt werden. Da-
bei ist es wichtig, dass die Evaluation anhand des 
Ziels der Integration in ungeförderte Beschäftigung, 
Aus- oder Weiterbildung erfolgt und nicht etwa an-
hand des Merkmals der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“, 
da dies bei der Aufnahme einer geförderten Beschäf-
tigung zwangsläufig selbsterfüllend wäre. Auch um 
einen effizienten Mitteleinsatz zu gewährleisten und 
ggf. gesetzliche Anpassungen vorzunehmen, ist 
zwingend erforderlich, die in der Gesetzesbegrün-
dung in Absatz VII. angesprochene Evaluierung der 
neuen Regelungen äußerst zeitnah durchzuführen. 

Erfüllungsaufwand und Bürokratiekosten  

Der im Gesetzentwurf aufgeführte Erfüllungsauf-
wand für die Wirtschaft ist mit durchschnittlich 
22,50 Euro (zzgl. 6,50 Euro Informationsplicht) für 
kleine Unternehmen niedrig angesetzt. Diese Werte 
dürften allenfalls für Träger oder Unternehmen, die 
regelmäßig solche Förderungen in Anspruch neh-
men und in der Beantragung von Fördermitteln sehr 
geübt sind, zutreffen. Gerade für kleine Unterneh-
men, die sehr selten oder erstmals eine entspre-
chende Förderung beantragen, dürfte der Zeitauf-
wand deutlich höher ausfallen. Dies trifft auch auf 
die für die Förderung der Weiterbildung veran-
schlagten Zahlen zu, nach denen die Beantragung 
6 Euro pro Fall (zzgl. 6 Euro Informationspflicht) an 
Erfüllungsaufwand bei den Unternehmen verursa-
chen würde. 

Kein Aktiv-Passiv-Tausch 

Im Zusammenhang mit der Ausweitung des sozialen 
Arbeitsmarktes wurde im Bundeshaushalt 2019 ein 
Haushaltsvermerk beim Arbeitslosengeld II ange-
bracht. Damit wird es Jobcentern ermöglicht, Mittel 
die beim Arbeitslosengeld II durch die Nutzung des 
§16i eingespart wurden, wieder für dieses Instru-
ment einzusetzen. Aus dem Ansatz dürfen bis zur 
Gesamthöhe von 700 Mio. Euro Ausgaben für Maß-
nahmen nach § 16i SGB II bis zur Höhe des dadurch 
im konkreten Einzelfall eingesparten Arbeitslosen-
gelds II und Bundesanteils an den Kosten der Unter-
kunft und Heizung gewährt werden. Dies bedeutet 
den Einstieg in den Passiv-Aktiv-Tausch. 

Das Handwerk lehnt diese Finanzierungsweise ab, 
denn Passiv-Aktiv-Tausch bedeutet, dass sich die ge-
förderte Beschäftigung als arbeitsmarktpolitisches 
Instrument deutlich „verbilligt“ im Sinne der Kosten 
für Eingliederungsleistungen und damit ein Anreiz 
besteht, sie letztlich in deutlich größerem Umfang 
einzusetzen.  

Zwar droht gegenwärtig aufgrund der geringeren 
Zahl an Arbeitslosen und der noch immer hervorra-
genden Lage auf dem Arbeitsmarkt, gerade auch im 
Bereich der Helfertätigkeiten, kein ausufernder drit-
ter Arbeitsmarkt, wie zu ABM-Zeiten oder den 
Hochzeiten der Ein-Euro-Jobs. Sollte sich die Lage 
am Arbeitsmarkt gleichwohl wieder verschlechtern, 
so ist gerade die Ausweitung bei diesem nun „kos-
tengünstig“ gestalteten arbeitsmarktpolitischen In-
strument zu befürchten. 

1.2 „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ nach 
§ 16e SGB II 

Weniger kritisch als die Neuregelungen zum § 16i 
„Teilhabe am Arbeitsmarkt“ sind die geplanten Än-
derungen am Regelinstrument § 16e SGB II „Einglie-
derung von Langzeitarbeitslosen“ zu bewerten. Auch 
hier erfolgen deutliche Rechtsvereinfachungen, vor 
allem für die Jobcenter, was zum Teil zu begrüßen 
ist.  

Voraussetzungen der Förderung 

Die bisherigen umfangreicheren Voraussetzungen 
der Förderung (Langzeitarbeitslosigkeit und zwei 
weitere Vermittlungshemmnisse, 6 Monate intensive 
Vermittlungsbemühungen, keine Aussicht auf un-
geförderte Beschäftigung) werden zugunsten einer 
einfachen Voraussetzung der Mindestdauer der Ar-
beitslosigkeit von zwei Jahren aufgegeben. Das ent-
lastet allein die Jobcenter in der Verwaltung, erhöht 
jedoch die Anfälligkeit für Creaming und Mitnahme-
effekte. In der Vergangenheit wurden immer wieder 
missbräuchliche Inanspruchnahmen von Eingliede-
rungszuschüssen beobachtet, z. B. in den Jahren 
2015/2016 durch Zeitarbeitsunternehmen.  

Als einzige weitere „Einschränkung“ gilt, dass nur 
Personen gefördert werden, die trotz vermittlerischer 
Unterstützung unter Einbeziehung der übrigen Ein-
gliederungsleistungen seit  mindestens zwei Jahren 
arbeitslos sind. Ob dies tatsächlich eine echte Be-
schränkung des Personenkreises ist, ist zu bezwei-
feln, da im Grundsatz zu erwarten wäre, dass sich 
die Arbeitsagenturen und Jobcenter stets bei jedem 
Kunden um Eingliederung bemühen und entspre-
chende vermittlerische Unterstützung leisten.  

Jugendliche gehören hier aber im Gegensatz zu den 
Regelungen bei § 16i weiterhin zur Zielgruppe. 
Auch bei den künftigen Förderungen nach § 16e 
sollte zumindest die Voraussetzung der sechsmona-
tigen Phase intensivierter Vermittlungsbemühungen 
vorgeschaltet werden.  

Die jüngeren Erfahrungen zeigen, dass in Anbetracht 
der guten Arbeitsmarktlage mit einem steigenden 
Anteil von Helfertätigkeiten durchaus Vermittlungen 
in Arbeit und Ausbildung ohne Förderung auch bei 
langzeitarbeitslosen Personen möglich sind. Aber 
auch Zahlen aus früherer Zeit, wie z. B. zum bereits 
zehn Jahre zurückliegenden Projekt „Bürgerarbeit“ 
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für Bad Schmiedeberg zeigen, dass fast ein Drittel 
der Leistungsbezieher während der vorgeschalteten 
sechsmonatigen intensiven Vermittlungsarbeit aus 
dem Leistungsbezug ausgeschieden ist (19 Prozent-
punkte in Beschäftigung, Ausbildung etc. und ca. 
zehn Prozentpunkte ohne Angabe von Gründen).  

Den geplanten deutlichen Vereinfachungen der För-
derung nach § 16e SGB II steht eine Verschärfung 
der Förderbedingungen für Arbeitgeber gegenüber. 
So muss gemäß § 16e Abs. 1 künftig das Arbeitsver-
hältnis für die Dauer von mindestens zwei Jahren be-
gründet werden, während das Gesetz gegenwärtig für 
die Förderung keine entsprechende Dauer nennt. 
Dies dürfte das Instrument für die Arbeitgeber im 
Handwerk spürbar unattraktiver machen. 

Gleichzeitig ist jedoch im neuen § 16e im Gegensatz 
zur aktuellen Rechtslage nicht mehr die Rede von ei-
ner Zuweisung von Beschäftigten. Allerdings ist un-
klar, wie diese Zuweisung in der Vergangenheit ge-
handhabt wurde.  

Coaching 

Durch die Neugestaltung des § 16e SGB II wird zwar 
ein stärkerer Fokus auf begleitendes Coaching gelegt. 
Die nunmehr – wie auch beim § 16i (neu) - vorgese-
hene obligatorische Betreuung ist im Grundsatz posi-
tiv zu bewerten. Die Erfahrungen z.B. mit dem Pro-
jekt INA (Integration Nachhalten) haben sehr deut-
lich gezeigt, dass eine fortgesetzte Betreuung nach 
Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses die 
Chancen erhöht, dass die Rückkehr in Beschäftigung 
dauerhaft gelingt.  

Daher ist der nun bei beiden Instrumenten veran-
kerte stärkere Fokus auf beschäftigungsbegleitende 
Betreuung zu begrüßen. Bei der gesetzlich eröffneten 
Möglichkeit der Beauftragung Dritter in § 16 e Abs. 4 
(und analog § 16 i Abs. 4) zur Durchführung des be-
schäftigungsbegleitenden Coachings sind auch die in 
diesem Bereich vor Ort aktiven Handwerkseinrich-
tungen zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus gilt, dass auch bei der Neugestaltung 
der „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ die 
Voraussetzung der Freistellung durch den Arbeitge-
ber für eine beschäftigungsbegleitende Betreuung, 
wie bereits unter § 16i SGB II erläutert, kritisch zu 
sehen. Auch hier muss festgelegt werden, dass der 
Zeitplan für das Coaching in Abstimmung mit dem 
Betrieb erfolgen muss. 

Evaluierung und Befristung der  
Neuregelungen 

Zum veränderten § 16e SGB II ist keine separate Eva-
luierung vorgesehen, lediglich eine im Sinne der re-
gulären Instrumentenevaluierung durch die Bunde-
sagentur für Arbeit. Da der § 16e jedoch sehr umfas-
send geändert und vereinfacht wird, wäre eine sepa-
rate Evaluierung sinnvoll. Im Zusammenhang mit 
möglicherweise unerwünschten Folgen, z. B. des 
Creamings und der missbräuchlichen Inanspruch-
nahme, sollte die Neuregelung – wie auch das neue 
Instrument des § 16i – auf jeden Fall befristet wer-
den. 

2 Antrag der Fraktion DIE LINKE „Perspektiven für 
Langzeit-erwerbslose durch gute öffentlich geför-
derte Beschäftigung“ 

Die Fraktion DIE LINKE sieht statt den mit den oben 
genannten Instrumenten bis zu 150.000 geförderten 
Arbeitsplätzen die Einführung von 300.000 Beschäf-
tigungsverhältnissen für Langzeitarbeitslose vor. 
Diese sollen über Aktiv-Passiv-Tausch, der mit dem 
Gesetz der Bundesregierung bereits ermöglicht wird, 
teilfinanziert werden. Darüber hinaus sollen durch 
steuerpolitische Maßnahmen Mehreinnahmen bei 
Bund, Ländern und Kommunen in Höhe von 
180 Mrd. Euro generiert werden, die im Umfang von 
120 Mrd. Euro für Investitionen in die öffentliche 
daseinsvorsorge verwendet werden sollen und zu 
mehr Arbeitsplätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt ge-
nutzt werden sollen. Einkommen bis zu 7.000 Euro 
brutto pro Monat sollen entlastet werden. 

Insoweit sollen diese Mittel offenbar für die in Anbe-
tracht einer Entlohnung von 12 Euro pro Stunde 
konkrete Finanzierung der 300.000 Beschäftigungs-
verhältnisse für Langzeitarbeitslose über den Aktiv-
Passiv-Tausch verwendet werden. 

Ein entsprechend hoher Bedarf für 300.000 geför-
derte Beschäftigungsverhältnisse – sowohl auf Seiten 
der Langzeitarbeitslosen als auch auf Seiten von 
möglichen Trägern – ist unwahrscheinlich. Dies gilt 
auch, da DIE LINKE die Beschäftigung für die Geför-
derten freiwillig ausgestalten möchte. Es bleibt abzu-
warten, ob die Obergrenze von den derzeit diskutier-
ten 150.000 Stellen im Rahmen der §§ 16e und 16i 
SGB II überhaupt erreicht wird.  

Insbesondere da in dem Antrag sehr richtig verlangt 
wird, dass keine reguläre Beschäftigung verdrängt 
und Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden, 
ist anzuzweifeln, dass eine so hohe Zahl an Stellen 
überhaupt gestaltbar ist. Zu begrüßen ist allerdings, 
dass DIE LINKE zur Verhinderung derartiger Ver-
drängung und Wettbewerbsverzerrungen explizit ein 
Vetorecht für Beschäftigten- und Arbeitgebervertre-
ter in den Beiräten der Jobcenter vorsieht. 

3 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Men-
schen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt ermögli-
chen“ 

In ihrem Antrag „Neue Perspektiven für langzeitar-
beitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeits-
markt ermöglichen“ fordern BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN keine konkrete Zahl an Beschäftigungsverhält-
nissen auf dem sozialen Arbeitsmarkt. Die von ihnen 
geforderten Merkmale dieses sozialen Arbeitsmark-
tes – Öffnung Passiv-Aktiv-Transfer, Förderhöhe 
zwischen 75 und 100 Prozent der Lohnkosten, Ar-
beitslose ab 25 Jahren mit mindestens 24 Monaten 
Arbeitslosigkeit, Entlohnung nach Tarif, ortsüblich 
oder Mindestlohn und die grundsätzliche Öffnung 
für alle gewerblichen und gemeinnützigen Betriebe – 
entspricht weitgehend dem Teilhabechancengesetz. 
Daher ist nicht unmittelbar ersichtlich, weshalb 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hier einen separaten An-
trag eingereicht haben. 

Im Gegensatz zum Antrag der Fraktion DIE LINKE 
machen sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN allerdings 
bedauerlicherweise keine Gedanken über mögliche 
Verdrängungseffekte und Wettbewerbsverzerrungen, 
sondern fordern grundsätzlich den Wegfall der Krite-
rien der Zusätzlichkeit, des öffentlichen Interesses 
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und der Wettbewerbsneutralität. Letztlich wollen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geförderte Beschäftigung 
ohne Beschränkung der Einsatzfelder zulassen.  Dies 
ist auf Basis der Erfahrungen im Handwerk mit öf-
fentlich geförderter Beschäftigung sehr kritisch zu 
sehen. 

Zuzustimmen ist hingegen der Analyse in dem An-
trag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, „kurzfristige 
Programme und auch die Unterscheidung zwischen 
„erstem“, „zweitem“ oder gar „drittem“ Arbeits-
markt sind nicht die Lösung.“ Weshalb nun aber ein 
Perspektivwechsel hin zu einem „Sozialen Arbeits-
markt“ die Lösung sein soll, ist anzuzweifeln. Allge-
mein stellt die Bezeichnung Sozialer Arbeitsmarkt 

ein Synonym für den „zweiten/dritten“ Arbeitsmarkt 
dar.  

Widersprüchlich ist hingegen die Forderung, dass 
zwar die Förderhöhe entsprechend der Leistungsfä-
higkeit des Geförderten (und der Art der Beschäfti-
gung) ausgestaltet sein soll, aber zugleich die Förder-
höhe 75 bis 100 Prozent betragen soll. Tatsächlich 
dürfte bei vielen Geförderten bei der Voraussetzung 
von lediglich 24 Monaten Arbeitslosigkeit zumindest 
nach kurzer Einarbeitungszeit die Leistungsfähigkeit 
deutlich höher liegen. Insofern wären Creaming- und 
Mitnahmeeffekte zu erwarten. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)171 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 30. Oktober 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 05. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozia-
len Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Hermann Genz, Mannheim 

1. Vorbemerkung  

Wir haben lange auf dieses Gesetz gewartet! 

Deshalb begrüßen wir ausdrücklich, dass es nun-
mehr ein Instrument geben wird, mit dem wir Men-
schen, die durchgängig seit mindestens 2010 im 
Leistungsbezug des SGB II sind, neue Teilhabechan-
cen im Arbeitsmarkt vermitteln können.  

2. Teilhabechancengesetz als Regelinstrument  

Das Teilhabechancengesetz als Regelinstrument ein-
zuführen (und nicht als begrenzte Maßnahme) 
schafft die Chance, verfestigte Langzeitarbeitslosig-
keit aufzubrechen und dafür längerfristige Struktu-
ren in den Jobcentern zu schaffen, die tragfähige 
Netzwerke zu jenen Arbeitgebern aufbauen und pfle-
gen, die bereit sind sich einer gesellschaftlichen Ver-
antwortung zu stellen. Verlässlichkeit ist die not-
wendige Basis, die wir sowohl gegenüber den Lang-
zeitarbeitslosen, als auch den Arbeitgebern benöti-
gen, um das Gesetz erfolgreich umsetzen zu können. 
Wir erleben gegenwärtig, dass die anfängliche Bereit-
schaft von Arbeitgebern sich bei der beruflichen In-
tegration von Flüchtlingen zu engagieren, rapide ab-
genommen hat, weil die Rahmenbedingungen nicht 

berechenbar sind. Vor diesem Hintergrund ist es zu 
begrüßen, dass das Teilhabechancengesetz langfristig 
angelegt ist und den Jobcentern einen örtlichen 
Handlungsspielraum in der Umsetzung einräumt. Es 
muss sorgsam darauf geachtet werden, dass diese 
notwendige Flexibilität nicht durch zentrale Verfah-
rensvorgaben behindert wird. 

3. Festlegung der Zielgruppe  

Den Förderbedarf nicht an individuellen Defiziten 
auszurichten, sondern ausschließlich an der Dauer 
des Leistungsbezuges im SGB II, ist ein Meilenstein, 
der den Jobcentern einen Perspektivenwechsel im 
Umgang mit den Langzeitarbeitslosen ermöglicht. 
Die Zuschreibung von „Vermittlungshemmnissen“ 
kann zugunsten der gemeinsamen Suche nach Po-
tenzialen entfallen. Das schafft eine neue Grundlage 
zwischen Fallmanagern und Langzeitarbeitslosen, 
die motivierend ist.  

Die Festlegung der Dauer des Leistungsbezuges auf 
einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren ist 
sinnvoll und sollte zunächst nicht verändert werden. 
Den höchsten Förderbedarf müssten Personen ha-
ben, die durchgängig seit 2005 (Einführung des 
SGB II) auf Leistungen angewiesen sind. Insofern 
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wäre auch ein systematisches Vorgehen denkbar, das 
zunächst alle Personen über 25 Jahre des Zugangs-
jahres 2005 erfasst und dann fortlaufend die folgen-
den Jahrgänge. Vermutlich lässt sich aber eine solche 
Systematik praktisch nicht durchführen, weil die 
verfügbaren Daten eine solche Historie nicht herge-
ben.  

Insofern sind die vorgesehenen gesetzlichen Rege-
lungen hinreichend.  

4. Förderhöhe Mindestlohn  

Die Festlegung der Förderhöhe auf den Mindestlohn 
bedarf der Korrektur.  

Nach unseren Erfahrungen lassen sich „echte“ Ar-
beitsplätze im allgemeinen Arbeitsmarkt nur akqui-
rieren, wenn eine Förderung in Höhe der für die Un-
ternehmen geltenden Tarife erfolgt. Unternehmen 
die soziale Verantwortung für Langzeitarbeitslose 
übernehmen, akzeptieren keine „Zweiklassenbeleg-
schaft“. Umgekehrt müssen sich die Jobcenter jene 
Unternehmen genau ansehen, die nur zum Mindest-
lohn Langzeitarbeitslose einstellen wollen. Die not-
wendige Unterstützung der Langzeitarbeitslosen 
durch diese Arbeitgeber dürfte hier eher fraglich sein 
und erfahrungsgemäß bieten diese Unternehmen 
auch keine nachhaltigen Perspektiven. 

Eine unterhalb der üblichen Entlohnung des Betrie-
bes liegende Entlohnung führt nicht selten zu 
„Scheinarbeitsplätzen/Schonarbeitsplätzen“, die 
eine echte Zugehörigkeit zur Belegschaft verhindern 
und damit nicht integrationsfördernd sind. Für den 
Erfolg des Instruments ist es wichtig, dass möglichst 
„richtige“ Arbeit angeboten wird und diese auch 
gleich entlohnt wird. Das Ziel muss „equal pay“ 
sein.  

Auch für den Langzeitarbeitslosen selbst wird die 
Motivation sinken, wenn er u. U. für weitere fünf 
Jahre ergänzende SGB II-Leistungen erhält. Für fast 
alle Personen, die wir z. B. im BW-Landesprogramm 
„Gute und sichere Arbeit“ in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt integriert haben, war es von hoher Wich-
tigkeit, dass sie mit ihrer Arbeit aus dem Leistungs-
bezug des Jobcenters herauskommen konnten. Der 
Mindestlohn reicht aber selbst bei einer Vollzeitar-
beit nur äußerst selten, um den Leistungsbezug zu 
beenden.  

Nur die Möglichkeit einer tariflichen Entlohnung 
wird es den Jobcentern ermöglichen auch „gute“ Ar-
beitsplätze zu finden. Dazu gehören konkret auch 
Chancen einer Beschäftigung bei öffentlichen Arbeit-
gebern.  

Die Stadt Mannheim prüft beispielsweise gegenwär-
tig für an Dritte vergebene Dienstleistungsbereiche 
(Reinigung, Catering, Aufsicht/Bewachung, Telefo-
nie, etc.) eine Rekommunalisierung. Dies vor dem 
Hintergrund der Erkenntnis, dass bei den durch Aus-
schreibungen vergebenen Dienstleistungen in großer 
Anzahl sog. „Aufstocker“ feststellbar sind. Auch die 
Reinigungskräfte, die das Mannheimer Jobcenter täg-
lich säubern, sind inzwischen alle „Aufstocker“. Die 
scheinbaren Einsparungen durch Fremdvergaben 

werden für die Stadt „unterm Strich“ durch die 
KDU-Kosten tatsächlich teurer. Das neue Instrument 
für Langzeitarbeitslose könnte hier ein guter Ansatz 
sein, um „schlechte Arbeit“ in „gute Arbeit“ umzu-
wandeln. Vor dem Hintergrund stetig steigender So-
zialausgaben fehlen den Kommunen die notwendi-
gen Mittel für die Bereitstellung von tariflich ent-
lohnten neuen Arbeitsplätzen.  

Der neue Eingliederungszuschuss nach § 16i SGB II 
sollte den Langzeitbezug beenden, nicht durch auf-
stockende SGB II-Leistungen zementieren. Das geht 
nur über eine tarifliche Entlohnung.  

5. Allgemeiner oder sozialer Arbeitsmarkt 

Das Teilhabechancengesetz will Beschäftigungsopti-
onen sowohl im „allgemeinen“ als auch im „sozia-
len“ Arbeitsmarkt eröffnen. Was unter „sozialer Ar-
beitsmarkt“ zu verstehen ist, bleibt offen.  

Eine Priorisierung des allgemeinen Arbeitsmarktes 
ist aus unserer Sicht deshalb sinnvoll, weil eine 
nachhaltige Integration dort eher gelingt, wo auch 
nicht subventionierte Arbeitsplätze regulär angebo-
ten werden. Die Schaffung von „Schonarbeitsplät-
zen“ in einem „geschützten sozialen Arbeitsmarkt“ 
sollte vermieden werden, dies trifft insbesondere für 
die mancherorts diskutierte Beschäftigung in Ar-
beitsfeldern, die vorzugsweise für Zusatzjobber ein-
gerichtet wurden, zu. 

Eine Quotierung der Förderungsplätze im „allgemei-
nen Arbeitsmarkt“ im Verhältnis zum „sozialen Ar-
beitsmarkt“ könnte im Konsens mit den Beiräten der 
Jobcenter sinnvoll sein. Dies würde es ermöglichen 
regionale Festlegungen zu treffen.  

6. Betreuung der Langzeitarbeitslosen 

Für die erfolgreiche Integration von Langzeitarbeits-
losen ist die Qualität und Dichte der Betreuung ent-
scheidend.  

Vor diesem Hintergrund ist es durchweg positiv, 
dass das Teilhabechancengesetz der „ganzheitlichen 
beschäftigungsbegleitenden Betreuung“ einen hohen 
Stellenwert einräumt. Nach unseren Mannheimer Er-
fahrungen ist es wichtig, dass diese Betreuung eine 
hinreichende Kompetenz zur Beratung, insbesondere 
auch der Arbeitgeber, besitzt. Hierfür sind die Kam-
mern ein solider Partner, der Akzeptanz in den Un-
ternehmen genießt. Deshalb regen wir an, dass in die 
Umsetzung des Programms die Jobcenter die örtlich 
zuständigen Kammern einbeziehen.  

Eine Vergabe von Betreuungsleistungen an soziale 
Unternehmen, die gleichzeitig eine größere Anzahl 
von geförderten Langzeitarbeitslosen im eigenen Un-
ternehmen beschäftigen, sehen wir kritisch. 

7. Übernahme von Weiterbildungskosten (§ 16i 
Abs. 5 SGB II) 

Eine Begrenzung der Weiterbildungskosten auf 
1.000 Euro ist nicht nachvollziehbar und für die Pra-
xis auch nicht sinnvoll. Jede erfolgreich absolvierte 
berufliche Weiterbildung ist ein wichtiger Schritt 
zur Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses.  
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Dies trifft insbesondere zu für Weiterbildungen (z.B. 
Schweißerschein), die notwendige Voraussetzung 
zur Erlangung eines qualifizierten Arbeitsplatzes 
sind. Eine Schweißerausbildung ist für den im Ge-
setz vorgesehenen Betrag seriös nicht erhältlich.  

Deshalb sollte diese Beschränkung im Gesetz entfal-
len. Die Jobcenter sollten im Einzelfall die Erforder-
nis prüfen und eine Einigung mit dem Arbeitgeber 
aushandeln. 

8. Fazit 

Das Teilhabechancengesetz ist insgesamt ein guter 
Weg, um Langzeitarbeitslosen eine echte Chance zur 
Teilhabe am Arbeitsmarkt zu geben.  

Insbesondere die Möglichkeit nach tariflicher Ent-
lohnung bedarf der Nachbesserung durch den Ge-
setzgeber, damit das Teilhabechancengesetz nicht 
nur „gut gemeint“ sondern auch „gut gemacht“ ist. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)172 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 30. Oktober 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 05. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozia-
len Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

Zusammenfassung 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben 
das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel, Langzeit-
arbeitslosen eine neue Perspektive zu eröffnen und 
soziale Teilhabe über Erwerbsarbeit im Rahmen ei-
nes Sozialen Arbeitsmarktes zu ermöglichen, aus-
drücklich begrüßt und konstruktive Vorschläge zur 
Ausgestaltung eines Sozialen Arbeitsmarktes vorge-
legt.1 

Der Gesetzentwurf für ein Teilhabechancengesetz ist 
aber aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerk-
schaften in der vorliegenden Fassung noch nicht ge-
eignet, das unterstützenswerte Ziel der sozialen Teil-
habe von Langzeitarbeitslosen einzulösen und auch 
nicht geeignet, ein Fördervolumen von bis zu 
150.000 Personen zu erreichen.  

Zudem fehlen im Gesetzentwurf bisher ausreichende 
Vorkehrungen, die bestehende Arbeitsverhältnisse 
vor Verdrängung, Unterbietungskonkurrenz und 
Lohndruck schützen und es ist nicht sichergestellt, 

                                                 
1 vgl. DGB: Sozialen Arbeitsmarkt am Leitbild "Gute Arbeit" ausrichten, Mai 2017, http://www.dgb.de/-/Rsj 

dass die geförderten Arbeitsplätze dem Leitbild 
„Gute Arbeit“ entsprechen. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sehen 
daher dringenden Handlungsbedarf, den Gesetzent-
wurf substanziell nachzubessern. 

Die in den Anträgen der Fraktionen Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen enthaltenen Problemanaly-
sen decken sich weitgehend mit gewerkschaftlichen 
Einschätzungen und die konkreten Forderungen ge-
hen weitgehend in eine ähnliche Richtung, die auch 
der DGB zur Ausgestaltung eines Sozialen Arbeits-
marktes vorschlägt. 

Bewertung einzelner Regelungen des Gesetzent-
wurfs der Bundesregierung 

Ausdifferenzierung in zwei Instrumente 

Die Differenzierung der Förderung in zwei Instru-
mente in Abhängigkeit von den Integrationschancen 
der unterschiedlichen Zielgruppen ist sachgerecht 
((75-%- bzw. 50-%-Lohnkostenzuschüsse für Lang-
zeitarbeitslose, die mindestens zwei Jahre arbeitslos 
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sind (§ 16e SGB II) sowie zu Beginn 100-%-Förde-
rung für Arbeitslose, die mindestens sieben Jahre im 
Hartz-IV-Bezug sind (§16i SGB II)). Allerdings soll-
ten die Förderkonditionen nicht nur nach Zielgrup-
pen, sondern auch nach Einsatzfeldern differenziert 
werden: Gemeinwohlorientierte Einsatzstellen, die 
erfahrungsgemäß eher bereit sind, auch Arbeitslose 
einzustellen, denen eine starke Leistungsminderung 
unterstellt wird, und die gesellschaftlich sinnvolle, 
aber nicht marktgängige Leistungen anbieten, sollten 
höhere Fördersätze erhalten als private, gewinnori-
entierte Unternehmen – auch um Mitnahmeeffekte 
zu minimieren. Zudem sollte es ermöglicht werden 
(Ermessenentscheidung der Jobcenter), dass gemein-
wohlorientierte Einsatzstellen auch eine Kompensa-
tion für die Arbeitsplatzkosten, die über die Lohn-
kosten hinausgehen, erhalten. 

Zielgruppen 

Die Bestimmung der Zielgruppe – Personen, die 
mindestens zwei Jahre arbeitslos sind – bei Förde-
rungen nach § 16e SGB II ist sachgerecht, sofern die 
Jobcenter bei der Auswahl potentiell förderungsfähi-
ger Arbeitsloser sensibel vorgehen und jeweils mit 
den Arbeitslosen gemeinsam erörtern, ob nicht eine 
abschlussorientierte Weiterbildung die passendere 
Integrationshilfe ist. Aus Sicht des DGB sollte öffent-
lich geförderte Beschäftigung immer nachrangig sein 
zu Qualifizierungsmaßnahmen, die zu einem Ab-
schluss führen. 

Die Bestimmung der Zielgruppe für Förderungen 
nach §16i SGB II ist hingegen aus Sicht des DGB zu 
restriktiv gefasst und wurde gegenüber dem Referen-
tenentwurf noch einmal verschärft. Der DGB hatte 
vorgeschlagen, die Förderung nach vier Jahren Leis-
tungsbezug, statt nach 6 Jahren, wie im ursprüngli-
chen Referentenentwurf vorgesehen, möglich zu ma-
chen. Stattdessen werden im Gesetzentwurf nun sie-
ben Jahre SGB-II-Leistungsbezug als Fördervoraus-
setzung normiert. Damit wird der förderfähige Perso-
nenkreis weiter eingeschränkt und die Schwierig-
keit, das angestrebte Fördervolumen zu erreichen, 
erneut größer. 

Dass nicht auf zusätzliche „konkrete Vermittlungs-
hemmnisse“ als Fördervoraussetzung abgestellt 
wird, begrüßt der DGB ausdrücklich. Vermittlungs-
hemmnisse sind objektiv schwer feststellbar und 
bergen die Gefahr, diskriminierend zu wirken und 
damit Ausgrenzungen verstärken.2 „Fehlbesetzun-
gen“ im geförderten Arbeitsmarkt können über eine 
passgenaue Auswahl förderungsfähiger Personen 
durch die Jobcenter vermieden werden. 

Förderdauer 

Bei Förderungen nach § 16i SGB II können die Lohn-
kostenzuschüsse für bis zu fünf Jahre gezahlt wer-
den. Damit wird die gewerkschaftliche Forderung 
nach mehrjähriger, öffentlich geförderter Beschäfti-
gung aufgegriffen. Eine mehrjährige Förderdauer er-
öffnet für die Beschäftigten Entwicklungsperspekti-

                                                 
2 vgl. auch Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge: Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle! Empfehlungen des 
Deutschen Vereins für ein neues Regelinstrument im SGB II, Mai 2018, S.4 
3 vgl. BMAS: Evaluation des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (Zb1-04812-2/31), zweiter Zwischen-
bericht, Februar 2018, S. 43 

ven und schafft für die Einsatzstellen Planungssi-
cherheit. Ist im begründeten Einzelfall eine Beschäf-
tigung im Sozialen Arbeitsmarkt auch nach Ablauf 
der fünfjährigen Förderdauer voraussichtlich weiter-
hin die einzige Möglichkeit, um an Erwerbsarbeit 
teilhaben zu können, sollte unter definierten Bedin-
gungen(z. B. bei Älteren) eine Anschlussförderung 
bei einer gemeinwohlorientierten Einsatzstelle mög-
lich sein. 

Der DGB begrüßt, dass auch sozialversicherungs-
pflichtige Teilzeit-Arbeitsplätze förderungsfähig 
sind. Dies kann den Wiedereinstieg in Erwerbsarbeit 
erleichtern, etwa für Arbeitslose mit gesundheitli-
chen Einschränkungen oder für Alleinerziehende. 
Eine schrittweise Ausweitung der Arbeitszeit ist er-
strebenswert, damit ein Einkommen über dem Hartz-
IV-Anspruch erzielt werden kann. 

Berechnungsbasis des Lohnkostenzuschusses (§ 16i 
Abs. 2 SGB II neu) 

Laut Gesetzentwurf soll der prozentuale Lohnkosten-
zuschuss auf Basis des Mindestlohns nach Mindest-
lohngesetz (zuzüglich einer Pauschale für die SV-
Beiträge des Arbeitgebers, jedoch ohne Arbeitslosen-
versicherung) berechnet werden. Damit wird ein er-
heblicher Wettbewerbsnachteil für tarifgebundene 
Arbeitgeber zementiert, da diese gezwungen sind, 
die Lücke zwischen Lohnkostenzuschuss auf Min-
destlohnniveau und tariflichem Arbeitsentgelt aus 
Eigenmitteln zu schließen. Der DGB bleibt bei der 
Forderung, die Höhe des Lohnkostenzuschusses am 
tatsächlich gezahlten Arbeitslohn auszurichten und 
tarifgebundene Arbeitgeber und Einrichtungen nicht 
zu benachteiligen. 

Viele potentielle Einsatzstellen werden wirtschaft-
lich nicht in der Lage oder nicht bereit sein, die 
Lohnlücke aus Eigenmitteln zu decken, zumal die 
Kosten für die Einrichtung eines neuen Arbeitsplat-
zes, für Arbeitsmittel und Anleitung ohnehin nicht 
förderfähig sind und vom Arbeitgeber zu tragen sind. 

Nach Einschätzung des DGB wird die Orientierung 
am Mindestlohn dazu führen, dass sich ein großer 
Teil der tarifgebunden Arbeitgeber, die eigentlich für 
die Beschäftigung von Langzeitleistungsbeziehern 
aufgeschlossen ist, aufgrund der schlechten Förder-
konditionen nicht für das neue Instrument gewinnen 
lassen werden. Diese Einschätzung wird auch durch 
die Evaluation zum Bundes-Sonderprogramm „Sozi-
ale Teilhabe“ gestützt. Potentielle Arbeitgeber, insbe-
sondere Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände so-
wie Kommunen, die zunächst ihre Bereitschaft zur 
Teilnahme am Förderprogramm erklärt hatten, zogen 
sich zurück, als die Förderkonditionen auf Basis des 
Mindestlohns bekannt wurden.3 

Mit Lohnkostenzuschüssen auf Basis des Mindest-
lohns wird es aus Sicht des DGB nicht möglich sein, 
ausreichend Einsatzstellen zu finden, um bis zu 
150.000 Personen eine Beschäftigung bieten zu kön-
nen. Es besteht die Gefahr, dass so der Misserfolg 
des Instruments vorprogrammiert wird.  
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Aus der Forschung ist bekannt, dass es für Arbeits-
lose besonders wichtig ist, mit der Arbeit aus dem 
Leistungsbezug zu kommen. Die Unabhängigkeit von 
staatlichen Transferleistungen ist wesentlich für das 
Gefühl, vollwertig am Arbeitsleben teilhaben zu kön-
nen und sich der Gesellschaft zugehörig zu fühlen. 
Durch das falsche Signal der Bezuschussung auf Ba-
sis des Mindestlohns werden Arbeitgeber ermuntert, 
nur einen Lohn auf Basis des Mindestlohnes zu zah-
len. Der Mindestlohn reicht aber in neunzehn der 
zwanzig größten deutschen Städte nicht aus, um un-
abhängig von Hartz-IV-Leistungen leben zu können.4 

Verdrängungseffekte vermeiden – Beteiligungs-
rechte der Sozialpartner stärken 

Zurzeit fehlen im Gesetzentwurf noch wirksame 
Vorkehrungen, um bestehende Arbeitsplätze zu 
schützen und die Gefahr von Verdrängungseffekten 
auszuschließen. Zwar ist es sachgerecht, auf gesetzli-
che Vorgaben zur „Zusätzlichkeit“ und zur „Wettbe-
werbsneutralität“ zu verzichten. Solche Vorgaben 
haben in der Vergangenheit teils dazu geführt, dass 
gesellschaftlich sinnvolle und sinnstiftende Tätigkei-
ten nicht förderungsfähig waren. Doch ist es aus 
Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften 
unabdingbar, darauf zu achten, dass im Ergebnis nur 
zusätzliche Arbeitsplätze gefördert werden. Daran 
sind hohe Anforderungen zu stellen. 

In einer gemeinsamen Initiative mit der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hatte 
der DGB gefordert, über Verfahrensregelungen und 
stärkere Mitsprache- und Beteiligungsrechte der So-
zialpartner vor Ort sicherzustellen, dass Verdrän-
gungseffekte ausgeschlossen werden. Kern des Vor-
schlags ist es, eine weitere Fördervoraussetzung im 
Gesetzentwurf zu normieren: Arbeitgeber können ge-
fördert werden, wenn davon ausgegangen werden 
kann, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf be-
stehende Arbeitsverhältnisse eintreten. Die Förder-
voraussetzung sollte als erfüllt anzusehen sein, 
wenn die örtlichen Sozialpartner im Konsens erklä-
ren, dass der Tätigkeitsbereich und das Einsatzfeld 
unbedenklich sind. 

Zwar hat die Regierungskoalition diesen Vorschlag 
der Sozialpartner ansatzweise aufgegriffen und eine 
Regelung aufgenommen, die die Jobcenter verpflich-
tet, jährlich beim örtlichen Jobcenter eine Stellung-
nahme zu den Auswirkungen der Förderung nach 
§ 16i auf den Arbeitsmarkt einzuholen (§ 16i Abs. 9 
neu). Diese Regelung ist aus Sicht des DGB wenig 
praxistauglich5 und schafft vor allen Dingen keine 
verbindlichen Mitsprachrechte. Denn die in § 18d 
SGB II normierte Verpflichtung, dass die Jobcenter 
Stellungnahmen des Beirats, insbesondere solche 
der Sozialpartner, berücksichtigen müssen, besagt 
nur, dass sich das Jobcenter mit den Stellungnahmen 
auseinandersetzen muss. Ob und welche Konse-
quenzen aus den Stellungnahmen gezogen werden 
und ob die örtliche Förderpraxis aufgrund einer Stel-
lungnahme zu ändern ist, das obliegt alleine dem 
Jobcenter. 

                                                 
4 WSI, Policy Brief, Nr. 24, 04/2018, S. 8 
5 Es ist schwer vorstellbar, wie die teils großen und heterogen zusammengesetzten Jobcenterbeiräte, die ja über keinerlei 
Ressourcen wie etwa einer Geschäftsstelle verfügen, eine fundierte und im Konsens getragene Stellungnahme erarbeiten 
können.  

Falls die Regierungskoalition dem Vorschlag von 
BDA und DGB nicht folgen will, sollte sie zumindest 
die im Gesetzentwurf enthaltene Beteiligung des Job-
center-Beirates verbindlicher ausgestalten. So sollte 
das Jobcenter schriftlich begründen müssen, aus 
welchen Gründen es Empfehlungen aus der Beiräte-
Stellungnahme nicht umsetzen will. 

Freiwilligkeit der Teilnahme 

Die Förderinstrumente nach §§ 16e und 16i SGB II 
neu sind als klassische Eingliederungsleistungen 
konzipiert. Damit unterliegen sie den Sanktionsrege-
lungen des SGB II. Dies ist jedoch nicht sachgerecht 
und auch nicht zielführend. Es sollte daher unbe-
dingt im Gesetzentwurf geregelt werden, dass die 
Sanktionsregelungen bei Förderungen nach §§ 16e 
und 16i SGB II neu nicht anzuwenden sind. Erklär-
tes Ziel des Instruments ist es, Soziale Teilhabe über 
Erwerbsarbeit zu ermöglichen. Es ist widersinnig, so-
ziale Teilhabe erzwingen zu wollen. Zudem hat ein 
erfolgreiches Wirken des Instruments geradezu zur 
Voraussetzung, dass interessierte und intrinsisch 
motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewon-
nen und ausgewählt werden. 

Nur gute Arbeit fördern 

Der DGB hat sich dafür ausgesprochen, einen Sozia-
len Arbeitsmarkt am Leitbild „Gute Arbeit“ auszu-
richten. Ein Sozialer Arbeitsmarkt muss so ausgestal-
tet werden, dass den allgemeinen Zielen der Arbeits-
förderung, wie wir sie aus der Arbeitslosenversiche-
rung kennen, auch im Hartz-IV-System Geltung ver-
schafft werden: Es gilt, die Beschäftigungsstruktur 
ständig zu verbessern und unterwertiger Beschäfti-
gung entgegenzuwirken.  

Der DGB fordert, dass die geförderten Arbeitsplätze 
dem allgemeinen Arbeitsrecht entsprechen müssen, 
in den Schutz der Sozialversicherungen (einschließ-
lich der Arbeitslosenversicherung) einbezogen und 
tariflich entlohnt werden.  

Diesen gewerkschaftlichen Anforderungen wird der 
Gesetzentwurf bei weitem nicht gerecht. Der Wort-
laut der §§ 16e und 16i SGB II erlaubt zurzeit auch 
eine Förderung von Leiharbeitsverhältnissen. Bei 
beiden Förderinstrumenten sind die Beschäftigten 
nicht in den Schutz der Arbeitslosenversicherung 
einbezogen. Aus Sicht des DGB gibt es keinen Sach-
grund, warum im Sozialen Arbeitsmarkt beschäftigte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst nach 
mehrjähriger Tätigkeit keine Ansprüche an die Ar-
beitslosenversicherung erwerben können. Das Argu-
ment, Verschiebebahnhöfe vermeiden zu wollen, 
vermag nicht zu überzeugen. Denn nach Abschaf-
fung der Arbeitslosenhilfe ist es nicht mehr möglich, 
Personen über steuerfinanzierte Beschäftigung dau-
erhaft in die Zuständigkeit der Arbeitslosenversiche-
rung „zu verschieben“. Nach mehrjähriger Beschäfti-
gung – auch wenn sie gefördert ist – sollte nicht nur 
ein Leistungsbezug möglich sein, sondern auch eine 
Betreuung durch die Arbeitslosenversicherung erfol-
gen. Hier können ggf. weitere Hilfen bereitgestellt 
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werden, die die Integration in den Arbeitsmarkt sta-
bilisieren. 

Der Einbezug der geförderten Beschäftigten würde 
zudem wünschenswerte Wechsel aus dem sozialen 
Arbeitsmarkt in ungeförderte Beschäftigung beför-
dern. 

Denn während beim Verbleib im Sozialen Arbeits-
markt eine mehrjährige Beschäftigungsperspektive 
besteht, ist ein Wechsel in ungeförderte Beschäfti-
gung immer mit dem Risiko verbunden, dass der Ar-
beitgeber das Beschäftigungsverhältnis – etwa in der 
Probezeit – beendet. Ohne Einbezug in die Arbeitslo-
senversicherung sind Wechsel in ungeförderte Be-
schäftigung somit immer mit dem Risiko behaftet, 
wieder in den Hartz-IV-Bezug zurückzufallen. 

Begleitende Maßnahmen 

Aus Sicht des DGB ist es notwendig, bei öffentlich 
geförderter Beschäftigung flankierende Hilfsangebote 
vorzusehen. Dies betrifft arbeitsplatzbezogene Quali-
fizierungen sowie eine unterstützende Begleitung 
(„Coaching“). Die entsprechenden Regelungen dazu 
im Gesetzentwurf sind daher im Grundsatz zu begrü-
ßen. Das Coaching sollte jedoch, neben dem Jobcen-
ter oder beauftragten Dritten, auch von der Einsatz-
stelle selbst erbracht werden können, sofern sie über 
qualifiziertes Personal für diese Aufgabe verfügt. Die 
sehr restriktive Deckelung der Übernahme von Wei-
terbildungskosten sollte deutlich angehoben werden. 
Der vorgesehene Maximalbetrag in Höhe von 
1.000 Euro wird vielfach den Zugang zu hochwerti-
gen Qualifizierungsmaßnahmen versperren. 

Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Perspektiven 
für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geför-
derte Beschäftigung“ 

Der DGB sieht in dem Antrag einen grundsätzlich 
positiven Vorstoß, Langzeitarbeitslosigkeit und die 
dadurch bedingte Perspektivlosigkeit der Betroffe-
nen auf lange Sicht und nachhaltig zu bekämpfen. 

In der Bestandsaufnahme nennt der Antrag richtiger-
weise die weiterhin bestehende Arbeitsplatzlücke 
und die großen regionalen Unterschiede beim Aus-
maß der Arbeitslosigkeit als wichtige Ursachen der 
Langzeitarbeitslosigkeit. Zutreffender Weise wird da-
rauf hingewiesen, dass die aktive Arbeitsförderung 
im Hartz-IV-System quantitativ und qualitativ deut-
lich hinter die Angebote der Arbeitslosenversiche-
rung zurückfällt.  

Die Forderung nach einem tragfähigen Zukunftspro-
gramm von Bund, Ländern und Kommunen für In-
vestitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge und 
Infrastruktur, welches zugleich die Komplexität von 
erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit berücksichtigt, ist ein An-
satz, den der DGB befürwortet. Die Steigerung der öf-
fentlichen Investitionen ist richtig, weil Deutschland 
hier unter seinen Möglichkeiten bleibt. Die Investiti-
onen können aber nicht ein Programm zur Unterstüt-
zung von Langzeitarbeitslosen ersetzen, weil nicht 
zu erwarten ist, dass die in diesem Gesetzentwurf 
angesprochene Zielgruppe damit erreicht wird.  

Laut Antrag sollen die öffentlich geförderten Arbeits-
plätze grundsätzlich allen Langzeitarbeitslosen of-
fenstehen und es den Jobcentern obliegen, aus dieser 

großen Zielgruppe Personen mit besonders geringen 
Integrationschancen auszuwählen. 

Der DGB hält diese weitgehende Öffnung für proble-
matisch, da Creaming-Prozesse zu befürchten sind 
sowie „Fehlbesetzungen“ dergestalt, dass Personen, 
die bei intensiver Vermittlung und Unterstützung o-
der nach einer Qualifizierungsmaßnahme durchaus 
Chancen auf einen ungeförderten Arbeitsplatz ha-
ben, im Sozialen Arbeitsmarkt beschäftigt werden.  

Der DGB hat sich dafür ausgesprochen, einen Sozia-
len Arbeitsmarkt am Leitbild „Gute Arbeit“ auszu-
richten. Der DGB unterstützt daher die im Antrag ge-
nannten Anforderungen an die geförderten Beschäf-
tigungsverhältnisse (Freiwilligkeit, volle Sozialversi-
cherungspflicht, tarifliche Entlohnung). 

Der DGB teilt ebenfalls die Forderung, dass neue 
und zusätzliche Beschäftigung generiert werden 
muss. Zwar lässt sich der im Antrag vorgesehene 
Ausschluss privater, gewinnorientierter Unterneh-
men fachlich gut begründen. Andererseits spricht 
der Ansatz, dass ein Sozialer Arbeitsmarkt kein Son-
derarbeitsmarkt, sondern Teil des allgemeinen Ar-
beitsmarktes sein soll, für eine Öffnung der Förde-
rung auch für private, gewinnorientierte Unterneh-
men. Der DGB schlägt vor, bei den Förderkonditio-
nen (Höhe und Degression des Lohnkostenzuschus-
ses, Übernahme sonstiger Arbeitsplatzkosten) nach 
Einsatzfeld und Art des Arbeitgebers zu differenzie-
ren (siehe oben). 

Der Vorschlag, Verdrängungseffekte und Wettbe-
werbsverzerrungen über verbriefte Beteiligungs- und 
Mitspracherechte der Sozialpartner vor Ort zu ver-
hindern, entspricht einer Forderung des DGB und 
wird unterstützt. Ebenso ist die Ausdehnung der Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit in jeder Hinsicht zur 
Sicherung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu 
befürworten. Die im Antrag geforderte ausreichende 
Finanzausstattung der Jobcenter ist aus Sicht des 
DGB zwingend notwendig, damit die für den Sozia-
len Arbeitsmarkt zusätzlich bereit gestellten Mittel 
auch tatsächlich für diesen Zweck verwendet wer-
den und nicht zur Finanzierung von Personal- und 
Verwaltungskosten umgeschichtet werden müssen. 

Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN „Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose 
Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt er-
möglichen“ 

Der DGB begrüßt grundsätzlich das Anliegen des An-
trags, die verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit durch 
“eine solidarische Arbeitsmarktpolitik, die für alle 
Chancen und Perspektiven eröffnet“ zu bekämpfen. 

Im Analyseteil des Antrags wird richtigerweise her-
ausgearbeitet, dass der Arbeitsmarkt gespalten ist 
und sich trotz guter konjunktureller Entwicklung 
Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt hat. 

Tatsächlich reichten die bisherigen arbeitsmarktpoli-
tischen Instrumente nicht aus, um die Diskrepanz 
zwischen Angebot von Arbeitsstellen einerseits und 
den weiterhin nur geringen Chancen langzeitarbeits-
loser Menschen auf dem Arbeitsmarkt auszuglei-
chen. Mit dem „Teilhabechancengesetz“ liegt nun-
mehr ein Instrument vor, welches dazu beiträgt, die 
bestehende Förderlücke zu schließen. 
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Der im vorliegenden Antrag vorgeschlagene Perspek-
tivwechsel zu einem Sozialen Arbeitsmarkt, mit dem 
die Förderung von Beschäftigungsverhältnissen mit 
einem Passiv-Aktiv-Transfer verbunden werden soll, 
ist ein durchaus sinnvoller Ansatz, der allerdings ei-
ner fundierten Ausgestaltung bedarf. 

Ähnlich wie beim Antrag der Fraktion Die Linke ist 
auch im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
die Zielgruppe aus Sicht des DGB zu weit gefasst 
(Personen, die zwei Jahre arbeitslos bzw. arbeitsu-
chend waren). Bei einer solchen Öffnung der Förde-
rung besteht die Gefahr von Creaming-Prozessen und 
Fehlbesetzungen (siehe oben). 

Der DGB stimmt mit den Antragstellern überein, 
dass geförderte Arbeitsplätze grundsätzlich reguläre, 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sein 
müssen, deren Entlohnung unabhängig von Sozial-
transfers machen. Die Forderung, dass „Tariflohn, 
ein ortsüblicher Lohn oder Mindestlohn gezahlt wer-
den“ soll, ist aber zu vage und bietet in dieser abs-
trakten Form einen zu großen Spielraum. Der DGB 
fordert, die Höhe des Lohnkostenzuschusses grund-
sätzlich am tatsächlich gezahlten Arbeitslohn auszu-
richten. 

Die vorgeschlagene Differenzierung der Höhe des 
Lohnkostenzuschusses in Abhängigkeit von der Art 
der Beschäftigung, entspricht einer Forderung des 

DGB. Die ebenfalls vorgeschlagene Differenzierung 
nach der individuellen Leistungsfähigkeit sieht der 
DGB hingegen kritisch: „Minderleistung“ lässt sich 
objektiv nicht in Prozentanteilen messen. Zudem be-
steht mit Blick auf die Bewertung dieser Kriterien 
die Gefahr einer damit möglichen Diskriminierung 
oder Stigmatisierung der Beteiligten. 

Der DGB teilt die Auffassung, dass gesetzliche Krite-
rien der Zusätzlichkeit, des öffentlichen Interesses 
und der Wettbewerbsneutralität entfallen sollen und 
begrüßt den Vorschlag des Antrags, stattdessen die 
Einsatzfelder und Tätigkeitsbereiche der öffentlich 
geförderten Arbeitsplätze über gestärkte Beteili-
gungs- und Mitspracherechte der Jobcenter-Beiräte 
und insbesondere der Sozialpartner vor Ort zu steu-
ern. 

Sofern es Intention des Antrags ist, den Sozialen Ar-
beitsmarkt ausschließlich mithilfe eines Passiv-Ak-
tiv-Transfers finanzieren zu wollen (was der Wort-
laut des Antrags nahelegt), so ist dieser Vorschlag 
nicht nachvollziehbar und nicht sachgerecht. Die 
über einen Passiv-Aktiv-Transfer generierten Förder-
mittel können ein sinnvoller Finanzierungsbaustein 
sein, aber niemals die Kosten eines Sozialen Arbeits-
marktes vollständig decken – sofern ein akzeptables 
Lohnniveau angestrebt wird, das unabhängig von 
Hartz-IV-Leistungen macht. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)173 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 30. Oktober 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 05. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozia-
len Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

1. Vorbemerkung 

Die Bundesregierung hat einen Entwurf für ein Teil-
habechancengesetz vorgelegt, das zwei unterschied-
liche Formen geförderter Beschäftigung vorsieht. 
Kern des Gesetzes ist, neben einem Lohnkostenzu-
schuss, der den Charakter eines Eingliederungszu-
schusses hat, die Schaffung längerfristiger geförder-
ter Beschäftigung für einen Personenkreis mit sehr 
geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt und mit 
dem vorrangigen Ziel der Sicherung von Teilhabe. 
Eine solche Maßnahme ist schon seit längeren unter 
dem Stichwort „Sozialer Arbeitsmarkt“ diskutiert 
worden.  

Die beiden Anträge der Fraktionen von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE greifen die Idee ei-
ner geförderten Beschäftigung für Personen mit ge-
ringen Arbeitsmarktchancen auf. Daraus lässt sich 
schließen, dass der Grundgedanke eines Sozialen Ar-
beitsmarktes einen breiten politischen Konsens fin-
det, auch wenn Zielgruppe und Ziele der Anträge et-
was von der Gesetzesvorlage abweichen.  

Da beide Anträge und auch der Gesetzentwurf mit 
der Lage auf dem Arbeitsmarkt argumentieren, stellt 
das IAB in dieser Stellungnahme in einem ersten 

Schritt wesentliche Ergebnisse der jüngeren Arbeits-
marktentwicklung dar, insbesondere im Hinblick auf 
lange Arbeitslosigkeits- und Leistungsbezugsdauern. 
Anschließend geht es um den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung. Hierzu sind auch Positionen des 
IAB zu beschäftigungsbegleitender Betreuung 
(Jobcoaching) sowie zur Finanzierung einer solchen 
Maßnahme durch einen Passiv-Aktiv-Transfer ent-
halten. In den nachfolgenden Ausführungen zu den 
beiden Anträgen wird auf diese Positionen verwie-
sen.  

2. Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungs-
bezug 

Mit der guten Lage am Arbeitsmarkt ist die Arbeits-
losigkeit zuletzt wieder deutlicher gesunken. Im Jah-
resdurchschnitt 2017 gab es 2,53 Millionen re-
gistrierte Arbeitslose (siehe Abbildung 1); die Ten-
denz ist weiter rückläufig. Während der Abbau der 
Arbeitslosigkeit zwischen den Jahren 2011 und 2014 
nahezu stagnierte, nimmt die Zahl der Arbeitslosen 
und Langzeitarbeitslosen bereits seit 2014 wieder ab. 
Auch die Unterbeschäftigung in Deutschland geht 
zurück (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
2018a). Damit profitieren auch Arbeitslose vom an-
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haltenden Beschäftigungsaufbau. Trotz eines Re-
kordniveaus an offenen Stellen (im Jahr 2017 waren 
es nach Angaben der Betriebe insgesamt 1,2 Millio-
nen) sowie zunehmenden Schwierigkeiten bei deren 

Besetzung (Bossler et al. 2018) hat ein nennenswer-
ter Teil von Langzeitarbeitslosen nur geringe Ar-
beitsmarktchancen. 

Abbildung 1: Arbeitslose und erwerbsfähige SGB-II-Leistungsbezieher 2014 bis 2018 

Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf. Nürnberg. Statistik der Bundesagentur für 

Arbeit, Tabellen, Strukturen der Grundsicherung SGB II (Zeitreihe Monats- und Jahreszahlen ab 2005), Nürnberg, Septem-
ber 2018.

Im Jahr 2017 waren ca. 900 Tausend Personen lang-
zeitarbeitslos, d.h. mindestens zwölf Monaten 
durchgehend als Arbeitslose registriert (siehe Abbil-
dung 1). Dabei ist zu beachten, dass die offiziell ge-
messene Arbeitslosigkeitsdauer aus verschiedenen 
Gründen, z. B. bei einer über sechs Wochen andau-
ernden Erkrankung, endet. Andere Konzepte zur Er-
fassung von Personen, die über einen längeren Zeit-
raum am Arbeitsmarkt nicht erfolgreich Fuß fassen 
konnten, weisen auf eine etwas größere Gruppe hin 

(Konle-Seidl et al. 2018; Lietzmann 2016a; Rothe 
2015). Die individuellen Beschäftigungschancen re-
duzieren sich mit der Dauer der Arbeitslosigkeit 
deutlich (Bruckmeier et al. 2015). 2017 waren von 
den Langzeitarbeitslosen knapp 57 Prozent seit mehr 
als zwei Jahren und etwa ein Viertel seit mehr als 
vier Jahren arbeitslos (siehe Tabelle 1). Der Anteil 
der Personen, die seit längerem arbeitslos sind, stieg 
während der letzten Jahre leicht an.

Tabelle 1: Langzeitarbeitslose und Dauer der Arbeitslosigkeit 2011 bis 2017 

Durchschnittliche bisherige Dauer, Jahresdurchschnitte. Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in 

Deutschland - Zeitreihen bis 2016, August 2017. Sondernummer der Amtlichen Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit 
(ANBA): Arbeitsmarkt 2012, Arbeitsmarktanalyse für Deutschland, West- und Ostdeutschland. Der Arbeitsmarkt in 
Deutschland – Die Arbeitsmarktsituation von langzeitarbeitslosen Menschen, verschiedene Ausgaben, Nürnberg.
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Häufig stehen persönliche Arbeitsmarkthemmnisse 
der Erwerbsintegration entgegen. Dies spiegelt sich 
in der Struktur der Langzeitarbeitslosen wider (siehe 
Tabelle 2). 2017 waren ca. 28 Prozent der langzeitar-
beitslosen Personen 55 Jahre oder älter. Ältere 
Grundsicherungsempfänger schätzen ihre körperli-
che Gesundheit schlechter ein als jüngere Leistungs-
bezieher (Eggs et al. 2014), was neben nicht mehr 
verwertbaren Qualifikationen zu den schlechteren 
Arbeitsmarktchancen von Älteren beiträgt. Leicht 

überproportional von Langzeitarbeitslosigkeit betrof-
fen sind auch schwerbehinderte Personen (Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit 2018b). Ein weiteres 
wichtiges Hemmnis ist eine fehlende oder nicht ge-
fragte Qualifikation. Etwa die Hälfte der Langzeitar-
beitslosen besitzt keine abgeschlossene Berufsausbil-
dung. Häufig sind für diesen Personenkreis nur ein-
fache Helfertätigkeiten erreichbar. Die Anteile von 
geringqualifizierten und älteren Langzeitarbeitslosen 
stiegen während der letzten Jahre leicht an.

Tabelle 2: Ausgewählte Strukturmerkmale von Langzeitarbeitslosen  

 

Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Bestand an Arbeitslosen nach ausgewählten 

Merkmalen, Nürnberg, verschiedene Ausgaben bis 2016. 2017: Statistik der Bundesagentur für Arbeit Berichte: Blickpunkt 
Arbeitsmarkt – Der Arbeitsmarkt in Deutschland 2017, Nürnberg, Juli 2018. 1 Fehlende Werte zu 100 Prozent entfallen auf 
nicht zuordenbare Werte.

Demgegenüber sind jedoch die meisten offenen Stel-
len im mittleren Qualifikationssegment (60,8 %) an-
gesiedelt, für 17 Prozent wird ein (Fach-)Hochschul-
abschluss benötigt. Nur für 22 Prozent der offenen 
Stellen wird kein Berufsabschluss benötigt (IAB-
Stellenerhebung 2018, Angaben für das 4. Quartal 
2017). Die geringen Integrationschancen von Lang-
zeitarbeitslosen sind demnach auch Folge eines 
Missverhältnisses zwischen Qualifikationsanforde-
rungen der offenen Stellen und den Qualifikations-
voraussetzungen der Langzeitarbeitslosen. Bei an-
dauernder Arbeitslosigkeit kann es zudem zu einer 
Entwertung oder gar einem Verlust der einmal er-
worbenen Kenntnisse kommen. Lange Zeiten von Er-
werbslosigkeit stellen daher per se eine hohe Hürde 
am Arbeitsmarkt dar, da sie von Betrieben als ein 
Signal für mangelnde Beschäftigungsfähigkeit inter-
pretiert werden können. Im Jahr 2016 gaben in einer 
repräsentativen Betriebsbefragung 44 Prozent aller 
Betriebe an, dass sie langzeitarbeitslose Bewerber im 
Einstellungsprozess berücksichtigen würden. Aller-
dings sind die Chancen von langzeitarbeitslosen Be-
werbern, im Einstellungsprozess berücksichtigt zu 

werden, während der letzten Jahre beständig gestie-
gen (Rebien und Rothe 2018; Abb. 4).  

Die überwiegende Mehrheit (90 %) der Langzeitar-
beitslosen wird im Rechtskreis SGB II betreut. Die 
Zahl der erwerbsfähigen Grundsicherungsbeziehen-
den ist jedoch mit knapp 4,4 Millionen im Jahr 2017 
deutlich höher als die Zahl der Langzeitarbeitslosen 
(Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2018c). Ca. 
2,8 Millionen waren Langzeitleistungsbeziehende, 
d.h. mit einem Leistungsbezug in mindestens 21 der 
letzten 24 Monate (Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit 2018d). Längere Bezugszeiten sind in der 
Grundsicherung weit verbreitet. Knapp die Hälfte al-
ler Leistungsbeziehenden vom Juni 2011 im Alter 
von 25 bis 60 Jahren hat seit 2005 bereits seit insge-
samt mehr als 6 Jahren Leistungen bezogen. Ein fast 
genauso hoher Anteil kann keine Zeiten sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigung seit 2005 vorwei-
sen (siehe Abbildung 2). Mit der Dauer des Leis-
tungsbezugs nimmt die Wahrscheinlichkeit, in eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überzu-
gehen, deutlich ab. 
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Abbildung 2: Kumulierte Dauern des Arbeitslosengeld-II-Bezugs, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

sowie der Arbeitslosigkeit/Arbeitsuche 

 

Quelle: Lietzmann et al. 2018

Allerdings wirken sich lange Zeiten ohne Beschäfti-
gung deutlich negativer auf die Beschäftigungschan-
cen aus, als lange Zeiten im Leistungsbezug (Lietz-
mann et al. 2018). Dabei ist es nicht relevant, ob man 
in Zeiten ohne Beschäftigung als arbeitslos registriert 
war (Lietzmann et al. 2018). Leistungsbeziehende 
sind häufig nicht arbeitslos gemeldet – im Jahr 2017 
war mit ca. 38 Prozent ein gutes Drittel als arbeitslos 
registriert (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
2018b). Neben der Arbeitslosigkeit spielen für lan-
gen Leistungsbezug noch andere Risiken eine Rolle. 
So sind Alleinerziehende besonders lange im Leis-
tungsbezug und Kinderbetreuungsaufgaben bedeuten 
in der Regel für Mütter niedrigere Beschäftigungs-
chancen (Lietzmann 2016b; Beste und Trappmann 
2016). Dies weist auf Probleme bei der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf hin oder auf eine häusliche 
Arbeitsteilung, die zu Lasten der Beschäftigungs-
chancen der Frau geht, und nicht zwingend auf feh-
lende Arbeitsmarktchancen der Mutter selbst. Auch 
Personen, die Angehörige pflegen, gelingt eine Er-
werbsintegration seltener (Hohmeyer und Kopf 
2018). Der Haushaltskontext ist für die Überwindung 
des Leistungsbezugs auch im Hinblick auf die Art ei-
ner aufgenommenen Beschäftigung relevant. Im Jahr 
2017 waren mit ca. 1,2 Mio. rund ein Viertel aller 

Leistungsbeziehenden bereits erwerbstätig. Die 
Mehrheit der erwerbstätigen Leistungsbeziehenden 
arbeitet im Niedriglohnbereich und zu geringen Wo-
chenarbeitszeiten (Bruckmeier et al. 2017). Bei ca. 
140 Tsd. Vollzeitbeschäftigten dürfte häufig der Ver-
dienst nicht ausreichen, um die Bedürftigkeit der Fa-
milie zu verhindern. Jährlich gibt es zudem ca. eine 
Mio. sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
aufnahmen von Leistungsbeziehenden, wobei die 
Hälfte nicht zur Beendigung der Bedürftigkeit führt 
(Bruckmeier und Hohmeyer 2018). Lange Leistungs-
bezugsdauern schließen vorübergehende Phasen der 
Erwerbstätigkeit also nicht aus. 

3. Stellungnahme zum Teilhabechancengesetz 

Das Teilhabechancengesetz besteht aus zwei Maß-
nahmen: Die Maßnahme „Eingliederung von Lang-
zeitarbeitslosen“ (§ 16e SGB II) besteht aus einem für 
zwei Jahre gewährten Lohnkostenzuschuss für Lang-
zeitarbeitslose, „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i 
SGB II) ist eine Maßnahme öffentlich geförderter Be-
schäftigung für einen sehr arbeitsmarktfernen Perso-
nenkreis, die ihrer Zielsetzung und Ausgestaltung 
nach dem Ansatz des ‚Sozialen Arbeitsmarkts‘ ent-
spricht. Zum Lohnkostenzuschuss nach § 16e SGB II 
hat das IAB bislang keine Stellungnahme vorgelegt, 
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zu den Chancen und Risiken eines ‚Sozialen Arbeits-
markts‘ hat sich das IAB – gestützt auf die Untersu-
chungsergebnisse vergleichbarer Fördermaßnahmen 
– dagegen in mehreren Veröffentlichungen und Stel-
lungnahmen geäußert.  

3.1 Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§ 16e 
SGB II) 

Zu diesem Aspekt des Teilhabechancengesetzes 
kann nur eine vorsichtige und vorläufige Bewertung 
erfolgen. Es handelt sich, wie auch der Titel nahe-
legt, dem Charakter nach um einen Eingliederungs-
zuschuss (EGZ). Der Gesetzgeber will damit einen fi-
nanziellen Anreiz setzen, Langzeitarbeitslose einzu-
stellen, wobei er sich vom EGZ nach § 88 des Dritten 
Buchs des Sozialgesetzbuchs durch die (mit 24 statt 
bis zu 12 Monaten bzw. bei ab-50-Jährigen bis zu 36 
Monaten) längere Laufzeit und einen höheren Lohn-
kostenzuschuss in Höhe von 75 Prozent im ersten 
und 50 Prozent im zweiten Jahr statt bis zu 50 Pro-
zent des Arbeitsentgelts unterscheidet. Für schwer-
behinderte Personen sehen die Regelungen des EGZ 
Förderdauern von bis zu 24 Monaten (und in Aus-
nahmefällen längere Förderdauern) sowie eine Höhe 
von bis zu 70 Prozent des Arbeitsentgelts vor. An-
ders als beim herkömmlichen EGZ sollen durch die 
Neuregelung sozialversicherungspflichtige Arbeits-
verhältnisse ohne Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung gefördert werden. Dadurch wird vermieden, 
dass durch eine Förderung im Rahmen des § 16e 
SGB II Personen in den Rechtskreis des SGB III über-
gehen und damit die Möglichkeit eines „Verschiebe-
bahnhofs“ entsteht. 

Darüber hinaus sehen die Regelungen in § 16e SGB 
II andere Förderkriterien als der EGZ vor. Zugunsten 
einer einheitlichen Förderhöhe wird zum einen auf 
die Feststellung und ggf. die Anpassung der indivi-
duellen Minderleistung verzichtet. Dadurch werden 
die bürokratischen Aufwände der Förderung redu-
ziert, was sie – wie vom Gesetzgeber beabsichtigt – 
für privatwirtschaftliche Arbeitgeber attraktiver ma-
chen könnte. Inwieweit dadurch unbeabsichtigt An-
reize für die Förderung arbeitsmarktnäherer Leis-
tungsberechtigter gesetzt werden, bleibt abzuwarten. 
Zum anderen sehen die Regelungen die Möglichkeit 
der beschäftigungsbegleitenden Betreuung der Geför-
derten vor, um das Beschäftigungsverhältnis der 
mutmaßlich arbeitsmarktfernen Klientel zu stabili-
sieren. Zudem wird eine Vollzeitbeschäftigung (die 
im „alten“ § 16e nicht festgeschrieben, aber im Mo-
dellprojekt NRW faktisch die Regel war) nun aus-
drücklich nicht als Regelfall für die Förderung fest-
geschrieben. Stattdessen müssen die geförderten Be-
schäftigungsverhältnisse lediglich über geringfügige 
Beschäftigung hinausgehen. 

Eine wichtige Frage für die Evaluation der Förde-
rung nach § 16e SGB II wird daher in der Klärung 
des Verhältnisses des § 16e SGB II zum EGZ nach § 
88 SGB III bestehen: Welchen zusätzlichen Nutzen 
hat diese Förderung? Ist eine Förderdauer von zwei 
Jahren notwendig oder wäre es nicht besser, mit ei-
ner an den Einzelfall anpassbaren Dauer von bis zu 
zwei Jahren zu arbeiten? Würden Betriebe Personen 
(und wenn ja, welche) zu diesen Konditionen eher 
einstellen als mit dem EGZ des SGB III oder der För-
derung von Arbeitsverhältnissen (§ 16e SGB II in der 
aktuellen Fassung)? Darüber hinaus ist von besonde-
rem Interesse, ob – wie vom Gesetzgeber beabsichtigt 

– tatsächlich „Personen mit längerer Dauer der Lang-
zeitarbeitslosigkeit“ gefördert werden oder ob doch 
vermehrt arbeitsmarktnähere Leistungsberechtigte 
zum Zuge kommen. 

Es erscheint zunächst einmal angemessen, mit der 
Maßnahme „Eingliederung von Langzeitarbeitslo-
sen“ eine weitere Möglichkeit zu schaffen, um im 
SGB II Beschäftigungsverhältnisse zu fördern, die 
vergleichsweise nahe an regulärer Beschäftigung 
sind. Das IAB hatte mehrfach kritisiert, dass ange-
sichts der weiter schwierigen Beschäftigungssitua-
tion arbeitsmarktferner Langzeitarbeitsloser die öf-
fentlich geförderte Beschäftigung nach dem Jahr 
2010 zu stark zurückgefahren wurde (z.B. Beste et al. 
2017, Hohmeyer und Moczall 2016). Eine Nähe der 
geförderten Tätigkeiten zu regulärer Beschäftigung 
kann dazu beitragen, dass die Förderung für arbeits-
marktferne Geförderte zum Sprungbrett in den allge-
meinen Arbeitsmarkt wird. 

Durch die Dauer der Förderung, die weite Fassung 
des Arbeitszeitmodells und die begleitende Betreu-
ung bestehen gute Aussichten, dass die geförderten 
Beschäftigungsverhältnisse nicht aufgrund einer 
Überforderung einzelner Geförderter abgebrochen 
werden müssen. Während der auch im SGB II ein-
setzbare Eingliederungszuschuss des SGB III sich an 
Personen richtet, die unmittelbar eine gewisse Pro-
duktivität mitbringen und nach einem Jahr in der 
Lage sein sollten, eine ungeförderte Beschäftigung 
auszuüben, ermöglicht die geplante Revision der 
Förderung nach § 16e SGB II somit einen weicheren 
Übergang und könnte für eine etwas arbeitsmarktfer-
nere Klientel in Frage kommen als ein EGZ. 

Dadurch jedoch, dass die Zielgruppe sehr weit defi-
niert ist und lediglich eine zweijährige Arbeitslosig-
keitsdauer für eine Förderung erforderlich ist, beste-
hen Risiken. Es könnten in größerem Umfang Perso-
nen gefördert werden, für die eigentlich der EGZ ge-
dacht ist (der allerdings im Hinblick auf die Dauer 
der Arbeitslosigkeit nicht beschränkt ist) oder die gar 
in absehbarer Zeit auch ohne Förderung eine Er-
werbsarbeit aufnehmen würden. Die Kombination 
aus einer weiten Zielgruppe und einer großzügigen 
Förderung könnte zudem die Gefahr von Mitnahme-
effekten erhöhen. Weiterhin könnten wettbewerbsfä-
higere Arbeitslose durch geförderte Arbeitslose ver-
drängt werden. Schließlich könnten Betriebe, die 
produktive Personen mit Förderung einstellen, 
dadurch einen Wettbewerbsvorteil erhalten. Inwie-
weit diese Risiken in der Praxis zum Tragen kom-
men, ist im Rahmen der Evaluation durch eine ge-
naue Beobachtung der Zuweisungsprozesse und der 
Verhandlungen mit potenziellen Arbeitgebern zu 
klären. 

Eine Förderdauer von zwei Jahren bei einer nicht 
sehr strikten Abgrenzung der Zielgruppe birgt das 
Risiko eines Einsperreffekts, ist im Hinblick auf eine 
Verbesserung der Integrationschancen nicht erfor-
derlich (Hohmeyer und Wolff 2010) und möglicher-
weise sogar schädlich (z.B. Caliendo et al. 2008, IAW 
und ISG 2013). Da es sich beim § 16e SGB II primär 
um ein Instrument zur Steigerung der Beschäfti-
gungsfähigkeit handelt, spricht die Evidenz erstens 
dafür, auch kürzere Förderdauern vorzusehen. Zwei-
tens sollte die Zuweisung in die Förderung durch 
die Fachkräfte der Jobcenter sicherstellen, dass nur 
Personen mit recht geringen Eingliederungschancen 
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gefördert werden. Für arbeitsmarktnähere Personen 
aus der Zielgruppe dürfte eher ein Eingliederungszu-
schuss geeignet sein. 

Auf Basis des Gesetzestextes lässt sich zum jetzigen 
Zeitpunkt die Empfehlung aussprechen, die schein-
bar widersprüchliche Differenz zum Eingliederungs-
zuschuss zu beseitigen, die in einer großzügigeren 
Förderung bei gleichzeitig erleichterten Zugangskri-
terien besteht. Dies könnte durch die Feststellung ei-
ner arbeitsplatzbezogenen Minderleistung und das 
Vorschalten von Fördermaßnahmen erfolgen, die 
über die reguläre Beratung und Vermittlung hinaus-
gehen. Unabdingbar ist jedoch, dass es sich bei dem 
geplanten Instrument – wie es auch der aktuelle Ge-
setzentwurf vorsieht – um eine Ermessens- und 
nicht um eine Pflichtleistung der Arbeitsförderung 
handeln sollte. Hinsichtlich der begleitenden Betreu-
ung ist zu empfehlen, das Coaching möglichst früh-
zeitig, also vor Beginn der Beschäftigung, beginnen 
zu lassen, um antizipierte Probleme schon vor der 
Arbeitsaufnahme angehen zu können und die Her-
stellung eines Vertrauensverhältnisses zu erleichtern 
(ISG und IAW 2017). 

3.2 Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) 

Der Begriff des Sozialen Arbeitsmarkts bezeichnet ei-
nen arbeitsmarktpolitischen Ansatz, der sich an ar-
beitsmarktferne Langzeitarbeitslose richtet, die auf-
grund gesundheitlicher Probleme oder sonstiger Ein-
schränkungen ihrer Beschäftigungsfähigkeit mittel- 
bis langfristig keine realistischen Chancen auf dem 
ersten Arbeitsmarkt haben. Mithilfe der öffentlichen 
Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung soll der Soziale Arbeitsmarkt ihnen eine län-
gerfristige Erwerbsbeteiligung und die darüber ver-
mittelten sozialen Teilhabechancen ermöglichen. 

Das IAB hat die Einrichtung eines sozialen Arbeits-
markts mehrfach als angemessen bezeichnet (zuletzt 
Kupka et al. 2018). Damit wird der Tatsache Rech-
nung getragen, dass es aufgrund der geringen 
Schwelle für die sozialrechtliche Feststellung einer 
Erwerbsfähigkeit (drei Stunden pro Tag) eine rele-
vante Gruppe von Leistungsberechtigten gibt, die 
kaum eine Chance auf einen Übergang in reguläre 
Beschäftigung haben. Bei einer solchen Maßnahme 
geht es der Zielgruppe entsprechend auch nicht vor-
rangig um eine Rückkehr in den regulären Arbeits-
markt, sondern um die Sicherung von Teilhabe, die 
ebenfalls ein Ziel des SGB II darstellt. Aus Sicht des 
IAB wäre die Einführung der Maßnahme „Teilhabe 
am Arbeitsmarkt“ somit eine nachvollziehbare Reak-
tion auf die Verfestigungstendenzen im Bereich der 
Langzeitarbeitslosigkeit und der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende (Bruckmeier et al. 2015).  

Die Evaluation des – im Jahr 2012 abgeschafften – 
Beschäftigungszuschusses (vormals § 16e SGB II) so-
wie Studien zu verschiedenen Modellprojekten zei-
gen, dass sich geförderte Beschäftigung tatsächlich 
positiv auf die wahrgenommene soziale Teilhabe der 
Geförderten auswirkt (ISG et al. 2011, Christoph et 
al. 2015, Ramos Lobato 2017). Dabei erweist sich die 
formelle Ähnlichkeit zu regulärer Erwerbsarbeit als 
wichtige Erfolgsbedingung. So geht geförderte Be-
schäftigung dann mit einem höheren Teilhabeerle-
ben einher, wenn die Teilnahme an der Maßnahme 
freiwillig ist, die Beschäftigung einen höheren Stun-
denumfang aufweist und für einen längeren Zeit-

raum gefördert wird. Weitere teilhabefördernde As-
pekte sind die Möglichkeit, die eigene Leistungsfä-
higkeit zeigen zu können, die Form und die Höhe 
der Vergütung sowie die zumindest temporäre Über-
windung der Abhängigkeit von Arbeitslosengeld-II-
Leistungen. 

Bei der Einrichtung eines Sozialen Arbeitsmarktes 
ist es von großer Bedeutung, dass die Zielgruppe auf 
besonders arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose be-
schränkt wird. Andernfalls können Anreize für das 
sogenannte „Creaming“ entstehen. Dieses führt wie-
derum zu Einsperreffekten, wie sie in der Evaluation 
des Beschäftigungszuschusses festgestellt wurden. In 
einer aktuellen Studie zu den Eigenschaften einer 
möglichen Zielgruppe hat das IAB festgestellt, dass 
die im Gesetzentwurf festgelegten Kriterien (mindes-
tens sieben Jahre Leistungsbezug und dabei geringe 
Erwerbsbeteiligung) im Großen und Ganzen geeignet 
sind, eine arbeitsmarktferne Zielgruppe zu definie-
ren (Lietzmann et al. 2018). Lietzmann et al. (2018) 
untersuchten die Determinanten der Eingliederungs-
wahrscheinlichkeit von nicht erwerbstätigen er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten im Alter von 25 
bis 60 Jahren, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen: Zu den Personen mit den geringsten Über-
gangswahrscheinlichkeiten in versicherungspflich-
tige Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt innerhalb 
eines Drei-Jahres-Zeitraums gehören vor allem dieje-
nigen mit langen Dauern des Leistungsbezugs und 
geringer Erwerbsbeteiligung. Außerdem hat die über-
wältigende Mehrheit mit sehr geringen Eingliede-
rungswahrscheinlichkeiten ein Lebensalter von über 
55 Jahren. Geringere Qualifikationen sind in der 
Gruppe mit den niedrigsten Beschäftigungschancen 
überrepräsentiert, aber nicht im selben Umfang wie 
Personen mit einem hohen Lebensalter. 

Wenn die Zuweisung in die Maßnahme gewährleis-
tet, dass tatsächlich nur sehr arbeitsmarktferne Leis-
tungsberechtigte gefördert werden, dann ist auch ge-
währleistet, dass die Maßnahme eine Rückkehr in re-
guläre Beschäftigung nicht erschwert. Denn wenn 
sich dieses zeigen würde, wäre das ein sicheres Zei-
chen dafür, dass die Zielgruppe zumindest zum Teil 
verfehlt wurde. 

Weiterhin ist es wichtig, Perspektiven für solche Per-
sonen vorzuhalten, die sich in einer solchen Maß-
nahme unerwartet gut entwickeln. Hier kann eine 
Beratung der Betroffenen – neben der ohnehin vorge-
sehenen Begleitung durch Jobcoaches – dazu beitra-
gen, Perspektiven über die Maßnahme hinaus zu ent-
wickeln und soweit wie möglich eine Rückkehr in 
den regulären Arbeitsmarkt zu ermöglichen.  

Förderdauern von bis zu fünf Jahren und eine regu-
läre Entlohnung können einen Beitrag zur Verbesse-
rung von Teilhabechancen leisten, während die ho-
hen Fördersätze – wie im Gesetzentwurf vorgesehen 
– dafür zentral sind, besonders arbeitsmarktfernen 
Personen mit einem eingeschränkten Leistungsver-
mögen überhaupt diese Chancen zu eröffnen. Inwie-
weit hohe Fördersätze am Mindestlohn oder an Ta-
riflöhnen ansetzen sollen, hängt davon ab, in wel-
chem Umfang den Geförderten diese Chancen auch 
in Betrieben mit einer Tariflohnbindung eröffnet 
werden sollen. 

Trotz der grundsätzlich positiv zu bewertenden Re-
gelungen des Gesetzentwurfs zum § 16i SGB II durch 
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das IAB gibt es bei der konkreten Ausgestaltung ei-
nige Verbesserungspotenziale. So können trotz der 
restriktiven Definition auch Personen teilnahmebe-
rechtigt sein, die durchaus Chancen auf eine regu-
läre Beschäftigung haben. Man denke etwa an Al-
leinerziehende mit einem Berufsabschluss, die weni-
ger wegen einer eingeschränkten Beschäftigungsfä-
higkeit, sondern wegen Kinderbetreuungsaufgaben 
und eingeschränkten Möglichkeiten der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf längerfristig Leistungen 
der Grundsicherung beziehen. Zusätzlich wün-
schenswert wäre daher die Aufnahme eines Passus, 
dass nach Einschätzung der Jobcenter eine Erwerbs-
tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt voraussichtlich 
innerhalb der nächsten 24 oder 36 Monate ohne die 
Förderung für eine bestimmte Person voraussichtlich 
nicht aufgenommen werden wird. Sinnvoll wäre 
auch eine höhere Altersuntergrenze als 25 Jahre, da 
bei jungen Erwachsenen vorrangig Qualifizierungs-
instrumente eingesetzt werden sollten.  

Umgekehrt wäre auch eine Härtefallregelung überle-
genswert, die den Zugang zum Sozialen Arbeits-
markt unabhängig von der bisherigen Länge der Ar-
beitslosigkeit ermöglicht, wenn ein besonderes gra-
vierendes Ereignis – z.B. ein Unfall oder eine 
schwere Krankheit – eingetreten ist, das mit hoher 
Sicherheit zum langfristigen Verbleib in Arbeitslo-
sigkeit führt. Betroffene Personen müssten u.U. an-
sonsten sehr lang auf die Zugangsberechtigung war-
ten.  

Um Creaming-Effekten vorzubeugen, sollten weiter-
hin keine Vorgaben hinsichtlich der Zahl der Geför-
derten gemacht werden. Auch wenn laut Koalitions-
vertrag in der Legislaturperiode bis zu 150.000 lang-
zeitarbeitslose Leistungsberechtigte gefördert werden 
sollen, sollte diese Zahl nicht zum Maßstab des Er-
folgs gemacht werden. Viel wichtiger wären sorgfäl-
tige Zuweisungsprozesse, die die Passung der ausge-
wählten Personen zu den Intentionen des Instru-
ments sichern. Es ist denkbar, dass bei der Zuwei-
sung die Beschäftigungsfähigkeit von Geförderten 
unterschätzt wird. Oder Geförderte mit langen För-
derdauern können ihre anfänglich geringe Beschäfti-
gungsfähigkeit infolge der Förderung deutlich stei-
gern. In beiden Fällen wäre es möglich, dass die Ge-
förderten schließlich für eine Vermittlung in Arbeit 
oder Ausbildung in Frage kommen.  

In diesen Fällen kann zwar nach §16i (6) SGB II die 
Förderung beendet werden, dennoch sollte in Anbe-
tracht langer Förderdauern von bis zu fünf Jahren 
auch klargestellt werden, wie und in welchen zeitli-
chen Abständen überprüft wird, ob die Beschäfti-
gungsfähigkeit von Personen dafür hinreichend hoch 
ist. Soweit sehr arbeitsmarktferne Personen gefördert 
werden, sollte allerdings nicht davon ausgegangen 
werden, dass ein großer Teil der Geförderten in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert werden 
kann. Für sie sollte vor allem eine verbesserte Teil-
habe als Ziel im Mittelpunkt stehen. 

Schließlich gilt es auch zu bedenken, dass ein Teil 
der Leistungsberechtigten des SGB II aufgrund er-
heblicher gesundheitlicher Einschränkungen selbst 
den Anforderungen geförderter Beschäftigung nicht 
gewachsen sein dürfte. Auch wenn die nicht erwerb-
stätigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Al-
ter von 25 bis 60 Jahren, die dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen, aber zu den 10 Prozent mit den 

geringsten Übergangschancen gehören, eine Größen-
ordnung von etwa 200.000 Personen repräsentieren 
(Lietzmann et al. 2018), kommt möglicherweise nur 
ein kleinerer Teil von ihnen für eine Förderung in 
Frage.  

3.3 Beschäftigungsbegleitende Beratung und Be-
treuung 

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung wird eine 
„ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreu-
ung“ vorgesehen. Offenbar besteht ein Konsens über 
den Bedarf zusätzlicher Förderung der Zielgruppe. 
Beschäftigungsbegleitende Betreuung und Unterstüt-
zung durch sog. Job-Coaches sind Elemente von ar-
beitsmarkt- und sozialpolitischen Zielgruppenpro-
grammen, die sich in einem Prozess der Etablierung 
befinden. Sowohl in Modellprojekten auf Landes-
ebene zur öffentlich geförderten Beschäftigung in 
NRW (Bauer et al. 2016a, Bauer et al. 2016b, Bauer 
2018) und Baden-Württemberg (Fertig et al. 2017) als 
auch beim ESF-LZA-Bundesprogramm (ISG und 
IAW 2018) wurden sie implementiert. Der Grundge-
danke ist dabei zum einen, dass alle positiven Ef-
fekte der Programme davon abhängen, dass die Teil-
nahme der Geförderten stabil bleibt und vorzeitige 
Abbrüche vermieden werden. Insbesondere bei Pro-
grammen mit langer Dauer gilt, dass die angestrebten 
Effekte sich nur bei längerer Programmteilnahme 
entfalten können. Die Betreuung zielt also auf die 
Stabilisierung des geförderten Beschäftigungsver-
hältnisses. Stabilisierungsbedarf ergibt sich aufgrund 
der besonderen Merkmalen der Zielgruppe, z.B. ei-
ner erhöhten Irritierbarkeit und Vulnerabilität gegen-
über betrieblichen und außerbetrieblichen Anforde-
rungen. Diese gehen z.T. aus der langen vorausge-
henden Arbeitslosigkeit hervor (Entwöhnung von re-
gelmäßiger Erwerbsarbeit, hierarchischen Betriebs-
strukturen, fehlende Tagesstruktur, Armut, Woh-
nungsprobleme etc.), sind z.T. aber auch biogra-
phisch und erwerbshistorisch bedingt und betreffen 
die Person sowie die außerbetriebliche Lebensfüh-
rung.  

Evaluationen zum Einsatz beschäftigungsbegleiten-
der Unterstützung durch Jobcoaches (s.o.) zeigen, 
dass deren Leistungen zum einen in Formen der Kri-
senintervention und der Notfallhilfe bestehen. Zum 
anderen zielt deren Einsatz auf Lern- und Verände-
rungsprozesse, die nicht nur die unmittelbare be-
triebliche Integration betreffen, sondern auch die 
privaten Lebensbedingungen und die außerbetriebli-
che Lebensweise. Das kann dazu beitragen, die 
Chancen für eine spätere Integration in den Arbeits-
markt zu erhöhen. Dabei kommen gleichermaßen kli-
entenbezogene Kompetenzen wie Fähigkeiten im 
Umgang mit dem Organisationssystem des Wohl-
fahrtsstaats zur Geltung, indem z.B. aufgrund einzel-
fallspezifischer Diagnostik ein Transfer zu einschlä-
gigen institutionellen Hilfen ermöglicht oder auch 
eigenständig interveniert wird.  

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung sind die für 
ein funktionierendes Beratungs- und Betreuungsver-
hältnis zwischen Beschäftigtem und Jobcoach zent-
ralen Elemente enthalten. Das gilt für die Zugänge 
zum Betrieb, die Möglichkeit innerhalb der Arbeits-
zeit zu beraten, für einen möglichst frühen Bera-
tungsbeginn sowie für die Kopplung von Krisenin-
tervention mit der Initiierung von Lernprozessen im 
Lebensumfeld der Klienten.  
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Der Gesetzentwurf regelt explizit keine formale Qua-
lifikation für die Jobcoaches, sondern setzt lediglich 
einen dem Niveau 6 des deutschen Qualifikations-
rahmens entsprechenden Berufsabschluss voraus so-
wie mindestens eine zweijährige, inhaltlich aber be-
liebige Berufserfahrung. Letztlich ist die Eignungsbe-
urteilung des zuständigen Jobcenters entscheidend. 
Das angedeutete Aufgabenspektrum der Jobcoaches 
hat demgegenüber tendenziell ein Anforderungspro-
fil, das dem der Sozialen Arbeit entspricht. Während 
in den Jobcentern fraglos Kompetenz mit Blick auf 
das Organisationssystem des Wohlfahrtsstaats vor-
liegt und im Interesse der Beschäftigten nutzbar ge-
macht werden kann, ist fraglich, ob dies auch für die 
im engeren Sinne klientenbezogenen Aufgaben und 
für die Selbstkompetenz hinsichtlich Einzelfalldiag-
nostik, Hilfeplanung und Methodik der Intervention 
gelten kann. Aus dieser Perspektive ist die Formulie-
rung im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN „sozialpädagogische Begleitung“ einschlägiger. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält in 
Teil B, zu Absatz 6, den Hinweis, dass die Verweige-
rung der Teilnahme an der ganzheitlichen beschäfti-
gungsbegleitenden Beratung ein Grund für die Been-
digung der Förderung sein kann. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass für den Erfolg der Beratungsarbeit ei-
nerseits Verbindlichkeit von großer Bedeutung ist, 
vor allem wenn es um die kontinuierliche Bearbei-
tung von Problemen geht, in deren Verlauf es immer 
wieder zu Krisen kommen kann. Andererseits haben 
Evaluationen aber auch gezeigt, dass es zahlreiche 
Geförderte gibt, die weder objektiv noch subjektiv 
Beratungsbedarf haben und für die ein Zwang zur 
Beratung die Teilhabeeffekte mindern würde, die 
aus ihrer Wahrnehmung resultieren, einer „ganz nor-
malen Arbeit“ nachzugehen. Insofern ist es empfeh-
lenswert, Beratungsleistungen nur bei tatsächlichem 
Bedarf zu erbringen und nicht als Standardangebot, 
von dem es keine begründeten Ausnahmen gibt. Das 
gehört freilich in den Entscheidungsspielraum der 
Jobcoaches.  

3.4 Finanzierung durch Passiv-Aktiv-Transfer 

Zur Finanzierung des § 16i SGB II sollen dem Ge-
setzentwurf des Teilhabechancengesetzes zufolge die 
Voraussetzungen für die Einführung eines Passiv-
Aktiv-Transfers geschaffen werden. Auch die An-
träge der Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen und der 
Fraktion DIE LINKE sehen diese Finanzierungsform 
vor. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass durch 
den Einsatz öffentlich geförderter Beschäftigung pas-
sive Leistungen eingespart werden, die dann für die 
Finanzierung der Förderung bereitgestellt werden 
können. Das IAB hat in der Vergangenheit bereits 
mehrfach zum Thema Passiv-Aktiv-Transfer zur Fi-
nanzierung öffentlich geförderter Beschäftigung Stel-
lung genommen (Bellmann et al. 2011, Kupka und 
Wolff 2013a, Bruckmeier et al. 2018). Auf einige 
wichtige Aspekte dieser Stellungnahmen wird hier 
eingegangen, ohne wörtliche Übernahmen eigens zu 
kennzeichnen. 

Für arbeitsmarktpolitische Instrumente sollte eine 
verlässliche Finanzierung über den Eingliederungsti-
tel vorgesehen werden, sodass die arbeitsmarktpoli-
tische Handlungsfähigkeit der Jobcenter nicht beein-
trächtigt wird. Ein Passiv-Aktiv-Transfer zur Finan-
zierung einer ausgewählten Maßnahme beurteilt das 

IAB aufgrund seiner Fehlanreize kritisch. Ein sol-
ches Modell schafft Anreize, einen Zugang von Per-
sonen in geförderte Beschäftigung zu ermöglichen, 
obwohl eine Förderung durch andere, nicht durch 
einen Passiv-Aktiv-Transfer begünstigte Instrumente 
individuell sinnvoller wäre und im Einzelfall an Fi-
nanzierungsengpässen für andere Instrumente schei-
tern könnte. Nicht allein durch den Einsatz öffent-
lich geförderter Beschäftigung kann eine Einsparung 
passiver Leistungen erzielt werden, sondern auch 
durch andere arbeitsmarktpolitische Förderinstru-
mente, für die kein Passiv-Aktiv-Transfer vorgesehen 
wird. Die Einsparungen bei passiven Leistungen 
könnten unmittelbar eintreten, wie bei einer Förde-
rung durch Eingliederungszuschüsse. Sie könnten 
aber auch erst in der Zukunft eintreten, wenn bei-
spielsweise infolge einer Förderung der beruflichen 
Weiterbildung Personen nach Abschluss der Förde-
rung höhere Eingliederungschancen, höhere Löhne 
und eine stabilere Eingliederung in Erwerbsarbeit er-
zielen. Wenn also eine Finanzierung über einen Pas-
siv-Aktiv-Transfer erwogen wird, müsste das nicht 
alleine für ausgewählte Instrumente der öffentlich 
geförderten Beschäftigung möglich sein. 

Beim Passiv-Aktiv-Transfer ist zudem zu bedenken, 
dass die Einsparungen von passiven Leistungen 
schwer einzuschätzen sind. Neben direkten Förder-
kosten und direkten Einsparungen existieren auch 
indirekte und für die Jobcenter nicht quantifizierbare 
Kosten oder Einsparungen. Hätte ein Teil der Geför-
derten beispielsweise auch ohne die Förderung eine 
Erwerbstätigkeit aufgenommen, dann läge für diese 
Personen unter Umständen gar keine unmittelbare 
Einsparung vor. Würden durch die geförderten Ar-
beitsverhältnisse andere Arbeitsverhältnisse ver-
drängt und dadurch andere Personen als die Geför-
derten für längere Zeit auf passive Leistungen ange-
wiesen, kann auch das die Einsparungen schmälern. 
Nach dem Abschluss von Teilnahmen könnten 
schließlich auch abhängig von ihrem Erfolg oder 
Misserfolg weitere Einsparungen und Steuer- und 
Abgabenmehreinnahmen oder zusätzliche Ausgaben 
für Transferleistungen und weitere Fördermaßnah-
men sowie Mindereinnahmen entstehen. Die Netto-
einsparung wäre weder auf aggregierter Ebene noch 
auf Jobcenterebene ohne Weiteres zu ermitteln. Dazu 
müssten in regelmäßigen Abständen detaillierte und 
komplexe Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt 
werden. 

Schließlich ist zu beachten, dass nicht alle mit einer 
Förderung verbundenen (potenziellen) Kosten- und 
Einnahmekomponenten bei den Jobcentern, sondern 
bei anderen Gebietskörperschaften oder öffentlichen 
Kassen, insbesondere der Sozialversicherung auftre-
ten. 

4. Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Men-
schen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt er-
möglichen (Antrag BÜNDNIS 90/Die Grünen) 

Die Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag vom Ja-
nuar 2018 auf, ein arbeitsmarktpolitisches Instru-
ment zur Förderung der Erwerbsbeteiligung und – 
darüber vermittelt – der „gesellschaftlichen Teil-
habe“ von langzeitarbeitslosen Menschen zu schaf-
fen (BT-Drucksache 19/591). Begründet ist die bean-
tragte Ergänzung des Förderinstrumentariums mit 
Verweis auf die weitreichende sozialintegrative 
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Funktion, die Erwerbsarbeit in der gegenwärtigen 
Gesellschaftsordnung erfüllt. Neben ihrem Beitrag 
zur Existenzsicherung eröffne sie den Arbeitenden 
zugleich „Teilhabe, gesellschaftliche Anerkennung 
und soziale Kontakte“. Entsprechend problematisch 
ist, dass ein Teil der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
langfristig keinen Zugang zur Erwerbsarbeit und den 
darüber vermittelten Teilhabechancen findet. Ab-
hilfe soll das im Antrag benannte Förderinstrument 
schaffen, indem langzeitarbeitslosen Menschen mit 
Hilfe öffentlich geförderter Beschäftigung der Zu-
gang zum Arbeitsleben ermöglicht werden soll. 

Dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN liegt damit eine ähnliche gelagerte Problemdi-
agnose zugrunde, wie dem „Teilhabechancengesetz“ 
der Bundesregierung. So betont auch die Bundesre-
gierung in ihrem Gesetzesentwurf, dass das neu zu 
schaffende Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 
(§ 16i SGB II) vor allem die „Teilhabechancen“ (BT-
Dr. 19/4725, S. 10) von arbeitsmarktfernen Leis-
tungsberechtigten verbessern soll. Hinsichtlich der 
konkreten Ausgestaltung des Förderinstruments 
setzt der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zum Teil andere Akzente. Diese werden nach-
folgend kommentiert. 

4.1 Definition der Zielgruppe 

Den Sozialen Arbeitsmarkt allein auf solche Perso-
nen zu begrenzen, die keine realistischen Beschäfti-
gungschancen aufweisen, erachtet das IAB als sinn-
voll. Seiner Konzeption nach war und ist der Soziale 
Arbeitsmarkt stets als arbeitsmarktpolitische Ultima 
Ratio gedacht.  

Allerdings ist das vorgeschlagene Kriterium zur Ab-
grenzung dieses Personenkreises (Arbeitslosigkeits-
dauer von mindestens 24 Monaten) im vorliegenden 
Antrag zu weit gefasst, um die Zuweisung von Leis-
tungsberechtigten zuverlässig auszuschließen, die 
noch Chancen auf eine reguläre Arbeitsstelle haben. 
Dies wird bereits daran deutlich, dass dieses Krite-
rium im Jahresdurchschnitt 2017 auf knapp eine 
halbe Million Leistungsberechtigte zutraf (Data-
WareHouse der Statistik der Bundesagentur für Ar-
beit). Für diese Einschätzung spricht weiterhin, dass 
Leistungsberechtigte mit sehr geringen Beschäfti-
gungschancen im Mittel wesentlich längere Zeiten 
registrierter Arbeitslosigkeit aufweisen als zwei Jahre 
(Lietzmann et al. 2018).  

Insofern wird eine engere statistische Abgrenzung 
der Zielgruppe empfohlen, die sich am Vorschlag 
des „Teilhabechancengesetzes“ der Bundesregierung 
für den geplanten Paragraphen 16i SGB II orientiert 
(siehe Abschnitt 2.2) Gleichzeitig sollte stets eine 
Prognoseentscheidung der Integrationsfachkräfte der 
Jobcenter bei der Auswahl geeigneter Förderkandi-
datinnen und -kandidaten einbezogen werden. 

4.2 Ziel des Sozialen Arbeitsmarkts 

Die Verbesserung sozialer Teilhabe durch geförderte 
Beschäftigung bildet das Kernziel des Sozialen Ar-
beitsmarkts. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die 
Freiwilligkeit der Förderung – wie im Antrag von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgeschlagen – eine 
wichtige Voraussetzung. So haben Befragungen von 
Teilnehmer/-innen an Arbeitsgelegenheiten gezeigt, 
dass sie die sozialintegrativen Folgen der Maßnahme 

deutlich schlechter beurteilen, wenn sie diese auf-
grund einer expliziten Anordnung des Jobcenters 
aufgenommen haben, als Befragte, die freiwillig an 
der Maßnahme teilnehmen (vgl. Christoph et al. 
2015, S. 4).  

Gleiches gilt für den Vorschlag, dass die Förderung 
längerfristig angelegt sein soll. Dies belegt die Evalu-
ation des Beschäftigungszuschusses (ISG et al. 2011, 
S. 196 f.). Allerdings bleibt der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in dieser Hinsicht vage. 
Eine konkrete Dauer der Förderung wird jedenfalls 
nicht genannt. Das IAB empfiehlt, die Förderung in 
längere Abschnitte zu unterteilen, um regelmäßig die 
Fördervoraussetzungen überprüfen zu können. Bei 
einer etwaigen, in diesem Zuge festgestellten Verbes-
serung der Beschäftigungsfähigkeit sollten Vermitt-
lungsoptionen in den ersten Arbeitsmarkt überprüft 
oder im Falle einer Weiterbeschäftigung der Lohn-
kostenzuschuss abgesenkt werden. 

4.3 Sozialpädagogische Begleitung 

Auch im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN wird auf die Notwendigkeit einer sozialpä-
dagogischen Begleitung der Teilnehmenden verwie-
sen, ohne dass dies weiter ausgeführt wird (verglei-
che zu diesem Thema Abschnitt 2.3). Zielführend 
ist, dass die Kennzeichnung „sozialpädagogisch“ ein 
höheres Kompetenzniveau für die anspruchsvollen 
Beratungsprozesse impliziert als dies der Gesetzent-
wurf der Bundesregierung vorsieht.  

4.4 Beschäftigungsverhältnisse 

Die Förderung sozialversicherungspflichtiger Ar-
beitsverhältnisse, wie sie der Antrag vorsieht, bewer-
tet das IAB mit Blick auf die verfolgte Zielsetzung 
der Förderung als sinnvoll. So hat die Evaluation des 
Beschäftigungszuschusses gezeigt, dass sich dieser 
nicht nur im Vergleich zu arbeitslosen Leistungsbe-
rechtigten positiv auf die soziale Teilhabe der Geför-
derten auswirkt, sondern dass sich eine Verbesse-
rung der sozialen Teilhabe auch im Vergleich zu 
Teilnehmenden an Ein-Euro-Jobs ergibt. Die Autoren 
der Studie sprechen daher von einem „spezifischen 
Effekt“ (ISG et al. 2011, S. 225) des Beschäftigungs-
zuschusses, der in der konkreten Ausgestaltung die-
ser Maßnahme begründet sein dürfte.  

Erhärtet wird diese Einschätzung von einer qualitati-
ven Fallanalyse, die im Rahmen der genannten Eva-
luation durchgeführt wurde (Hirseland et al. 2012; 
Ramos Lobato 2017). So verdeutlichen deren Ergeb-
nisse, dass für die Teilhabewirkung der Förderung 
mitentscheidend war, dass die Förderleistungen des 
Jobcenters die Geförderten in Gestalt eines vom Ar-
beitgeber ausbezahlten Lohns erreichten und nicht – 
wie im Falle der Arbeitsgelegenheiten – als eine zu-
sätzlich zum Arbeitslosengeld II ausbezahlte Auf-
wandsentschädigung. Dadurch stand das erhaltene 
Geld zum Lebensunterhalt in einem erfahrbaren Zu-
sammenhang mit den erbrachten Arbeitsleistungen. 
Die erhaltene Vergütung konnte somit als „eigenes“, 
selbstverdientes Geld begriffen und damit als Me-
dium einer so empfundenen „Normalisierung“ des 
eigenen Erwerbs- und Sozialstatus erlebt werden.  

Diese symbolische Relevanz des Arbeitslohns dürfte 
noch stärker zum Tragen kommen, wenn es sich um 
einen Tariflohn handeln würde, insofern dadurch 
die wahrgenommene „Normalisierung“ der eigenen 
betrieblichen wie sozialen Position unterstrichen 
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würde. Gleiches dürfte auch für eine mögliche Ein-
bindung in die Arbeitslosenversicherung gelten, wie 
sie im vorliegenden Antrag zumindest nicht explizit 
ausgeschlossen wird. Allerdings sind beide Aspekte 
nicht frei von Fallstricken. Hinsichtlich des ersten 
Aspekts ist nicht auszuschließen, dass eine solche 
Entlohnungspraxis von den regulär beschäftigten, in 
die gleiche Tarifgruppe eingruppierten Arbeitneh-
mer/-innen als ungerecht wahrgenommen werden 
und entsprechende Ausgrenzungspraktiken nach 
sich ziehen könnte. Im Falle einer möglichen Einbin-
dung in die Arbeitslosenversicherung ist aus admi-
nistrativer Sicht zu bedenken, dass dadurch unge-
wollte Verschiebungen zwischen den Rechtskreisen 
SGB III und SGB II entstehen könnten. 

4.5 Beschäftigungsbetriebe und deren Förderung 

Eine Öffnung der Beschäftigungsförderung für pri-
vatwirtschaftliche Betriebe, wie sie der Antrag vor-
sieht, ist hinsichtlich der intendierten Verbesserung 
sozialer Teilhabe sinnvoll. Die Evaluation eines Mo-
dellprojektes in Baden-Württemberg stellt fest: „In 
der Privatwirtschaft können bereits zu Beginn der 
Förderung hohe Wohlfahrtseffekte bezogen auf die 
Lebenszufriedenheit erzielt werden, die sich für Ge-
förderte bei gemeinnützigen Arbeitgebern erst gegen 
Ende der Förderung finden“ (Hamann und Fuchs 
2017, S. 628). Insofern ist nur folgerichtig, dass der 
Antrag den Verzicht auf die Kriterien „zusätzlich, im 
öffentlichen Interesse und wettbewerbsneutral“ vor-
sieht. Angesichts der zu weit gefassten Definition 
der Zielgruppe wäre dann aber mit großer Wahr-
scheinlichkeit mit Nebenwirkungen, insbesondere 
mit Mitnahme- und Substitutionseffekten, zu rech-
nen. In der Kombination werden die weit gefasste 
Zielgruppe und der privatwirtschaftliche Einsatz als 
kritisch eingestuft. 

Zur Kompensation der mutmaßlich geringen Arbeits-
produktivität der Leistungsberechtigten, die für den 
Sozialen Arbeitsmarkt infrage kommen, muss die 
Lohnförderung angemessen ausgestaltet sein. Inso-
fern ist eine Förderung zwischen 75 und 100 Prozent 
des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts, wie 
sie der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN vorsieht, grundsätzlich positiv zu bewerten. 
Unter Berücksichtigung der seitens der Antragsteller 
vorgeschlagenen Regelungen zur Zielgruppe, die 
nicht sicherstellt, dass tatsächlich besonders arbeits-
marktferne Leistungsberechtigte gefördert werden, 
ist der Anteil der Lohnförderung jedoch zu hoch an-
gesetzt. 

5. Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute 
öffentlich geförderte Beschäftigung  
(Antrag Fraktion DIE LINKE) 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE betont, dass die 
Aussichten langzeiterwerbsloser Menschen auf eine 
Erwerbstätigkeit insgesamt extrem niedrig sind. Aus 
diesem und weiteren Gründen fordern laut Antrag 
Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und viele Bun-
desländer seit Jahren entschlossene Maßnahmen zu 
öffentlich geförderter Beschäftigung. Aktuelle Ergeb-
nisse eines IAB-Kurzberichts (Lietzmann et al. 2018) 
verdeutlichen, dass sehr niedrige Eingliederungs-
chancen insbesondere für Personen vorliegen, die 
bereits länger als sechs Jahre erwerbslos sind. Auch 
das IAB hat mehrfach angesprochen, dass die öffent-
lich geförderte Beschäftigung – angesichts der gerin-

gen Beschäftigungschancen arbeitsmarktferner Per-
sonen – nach dem Jahr 2010 zu stark zurückgefahren 
worden ist (Beste et al. 2017, Hohmeyer und Moczall 
2016). 

Im Antrag der Fraktion DIE LINKE wird das im Koa-
litionsvertrag geplante Regelinstrument „Teilhabe 
am Arbeitsmarkt für alle“ als ein längst überfälliger 
Schritt bezeichnet, der aber bezüglich der im Koaliti-
onsvertrag vorgesehen Zahl von 150.000 Geförderten 
und einer finanziellen Ausstattung von 4 Mrd. Euro 
im Zeitraum 2018 bis 2021 unzureichend sei. Daher 
fordert der Antrag erstens ein Zukunftsprogramm im 
Umfang von 120 Mrd. Euro für öffentliche Daseins-
fürsorge und Infrastruktur, um mehr Arbeitsplätze 
auf dem ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Es sollte 
die Finanzausstattung der Kommunen deutlich ver-
bessert werden, um begleitende Leistungen für eine 
erfolgreiche Integration von Langzeitarbeitslosen in 
öffentlich geförderte Beschäftigung erbringen zu 
können (soweit erforderlich). Konkret wird eine 
„Gute öffentlich geförderte Beschäftigung“ mit 
300.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen gefordert, um 
Langzeiterwerbslosen Teilhabe- und Integrations-
chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermögli-
chen und ihre Ausgestaltung beschrieben. Zu ausge-
wählten Punkten der Ausgestaltung wird hier Stel-
lung genommen. 

5.1 Zielgruppe 

Förderberechtigt sollten Personen im Alter ab 25 Jah-
ren sein, die ein Jahr oder länger arbeitslos sind. Mo-
natsdurchschnittlich bestand diese Gruppe im Jahr 
2017 aus knapp 880.000 Personen bei einer Berech-
nung auf Basis der Dauer der registrierten Arbeitslo-
sigkeit (Quelle: DataWareHouse der Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit) bzw. rund 790.000 Perso-
nen, wenn nur der Rechtskreis des SGB II betrachtet 
wird. Die Förderung sollte laut Antrag vorrangig Per-
sonen mit besonders geringen Eingliederungschan-
cen angeboten werden. Dies steht grundsätzlich im 
Einklang mit empirischen Befunden zur Wirkung 
solcher Maßnahmen auf die Eingliederungschancen 
der Teilnehmenden. Sie wirken sich tendenziell po-
sitiv auf die Chancen einer Eingliederung in ungeför-
derte versicherungspflichtige Beschäftigung von be-
sonders arbeitsmarktfernen Personen aus (z.B. Ca-
liendo et al. 2008, Wolff und Hohmeyer 2008, 
Hohmeyer und Wolff 2010), während sie bei anderen 
Personen eine Eingliederung in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt eher erschweren. Dennoch beschränkt 
sich die Zielgruppe nicht allein auf arbeitsmarkt-
ferne Personen oder sogar auf Personen, deren Be-
schäftigungsfähigkeit extrem eingeschränkt ist, für 
die im Entwurf des Teilhabechancengesetzes der § 
16i SGB II geschaffen wurde. Insgesamt erfordert 
eine breit definierte Zielgruppe auch eine gewisse 
Flexibilität bei der Ausgestaltung der Förderung, da-
mit individuell passende Angebote unterbreitet wer-
den können. 

Für die im Antrag unter II.1.b genannten Personen-
gruppen ist zu bedenken, dass geringe Eingliede-
rungschancen zum Teil nicht auf Vermittlungs-
hemmnisse zurückgehen, die eine Förderung durch 
öffentlich geförderte Beschäftigung nahelegen. So 
könnten Alleinerziehende teils wegen unzureichen-
der Kinderbetreuungsangebote keine Beschäftigung 
ausüben, sodass für ihre Integration in Erwerbsarbeit 
nicht öffentlich geförderte Beschäftigung zentral 
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wäre, sondern passende Kinderbetreuungsangebote, 
die ihnen dann ohne Weiteres einen Übergang in Er-
werbsarbeit möglichst im erlernten Beruf erlauben 
würden. Eine Unterstützung der Geförderten – wie 
gefordert –  durch bedarfsgerechte Qualifizierungs- 
und Weiterbildungsangebote wie auch durch indivi-
duelle Begleitung und Beratung könnte ihre Einglie-
derungschancen weiter steigern. 

5.2 Anforderungen an die Beschäftigungsverhält-
nisse 

Der Antrag sieht eine freiwillige voll sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung vor, sodass durch die 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung Drehtüreffekte 
möglich sind. Die Entlohnung soll tariflich oder we-
nigstens zum Mindestlohn erfolgen und der Min-
destlohn soll auf 12 Euro pro Stunde erhöht werden, 
was aufgrund der sehr deutlichen Erhöhung mit ei-
nem spürbaren Rückgang der Arbeitsnachfrage ins-
besondere für Geringqualifizierte einhergehen 
dürfte. Die Beschäftigungsverhältnisse sollten laut 
Antrag in der Regel in Vollzeit ausgeübt werden. 
Hier ist aus Sicht des IAB zu bedenken, dass ein gu-
ter Teil der für die Förderung in Frage kommenden 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zumindest an-
fänglich aufgrund einer eingeschränkten Arbeitsfä-
higkeit von nur drei bis sechs Stunden täglich kaum 
eine Vollzeittätigkeit aufnehmen könnte (Kupka und 
Wolff 2013b).  

Daher wäre es sinnvoll, soweit es aus Sicht der ge-
förderten Person erforderlich ist, mit einer geringe-
ren Arbeitszeit einzusteigen und diese soweit mög-
lich später zu steigern. Eine zeitliche Begrenzung der 
Beschäftigungsverhältnisse ist sinnvoll, allerdings 
erscheinen Förderdauern von drei bis fünf Jahren als 
recht hoch gegriffen. Sie passen eher zu einer sehr 
restriktiven Zielgruppe, wie sie im § 16i SGB II des 
Teilhabechancengesetzentwurfs definiert ist, die vor 
allem Personen umfasst, deren Beschäftigungsfähig-
keit kaum oder allenfalls sehr langsam erhöht wer-
den könnte. Die relative breit definierte Zielgruppe 
würde für eine flexiblere Ausgestaltung sprechen, 
sodass auch kürzere Förderdauern vorgesehen wer-
den sollten. Die im Einzelfall angemessene Förder-
dauer könnte aufgrund einer Einschätzung der Fach-
kräfte in den Jobcentern festgelegt werden. Auch mit 
kurzen Förderdauern von unter einem Jahr kann öf-
fentlich geförderte Beschäftigung die Chancen der 
Geförderten, im Anschluss an die Teilnahme eine 
ungeförderte versicherungspflichtige Beschäftigung 
auszuüben, deutlich erhöhen. Das zeigen Befunde 
zur Wirkung der Teilnahme an Arbeitsgelegenheiten 
in der Entgeltvariante und Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen im Rechtskreis des SGB II (Hohmeyer und 
Wolff 2010). Für Personen mit sehr eingeschränkter 
Beschäftigungsfähigkeit, bei denen es mehr um die 
Ermöglichung einer Teilhabe am Erwerbsleben und 
am gesellschaftlichen Leben geht als um eine Steige-
rung der Beschäftigungsfähigkeit, können längere 
Förderdauern angemessen sein. 

Die Forderung, dass die vorgeschlagene Maßnahme 
der öffentlich geförderten Beschäftigung einen Über-
gang in eine abschlagsfreie Rente ermöglichen sollte, 
ist eher sozial- als arbeitsmarktpolitisch motiviert. 
Das IAB hat bereits früh darauf hingewiesen, dass es 
Empfängern und Empfängerinnen von Leistungen 
nach dem SGB II kaum möglich ist, durch private 

Vorsorge eine auskömmliche Altersversorgung auf-
zubauen (Wübbeke 2014). Angesichts der vom IAB 
errechneten Altersstruktur sehr arbeitsmarktferner 
Leistungsberechtigter (Lietzmann et al. 2018) wäre es 
in der Tat möglich, dass bei einer mehrjährigen För-
derung ein Teil der Geförderten sehr nah an einem 
Alter ist, das einen Rentenübergang mit geringen Ab-
schlägen ermöglichen würde. Sollten die Beschäfti-
gungsverhältnisse wie von der Fraktion DIE LINKE 
gefordert voll sozialversicherungspflichtig sein, 
könnte die fehlende Zeit bis zum Renteneintritt mit 
dem Bezug von Arbeitslosengeld überbrückt werden. 
Dies funktioniert allerdings nur dann, wenn die Ziel-
gruppe deutlich enger – etwa im Sinne des Gesetz-
entwurfs zum §16i SGB II – definiert ist. Zu beden-
ken ist weiterhin, dass ein solches Vorgehen rele-
vante Kosten in der Arbeitslosen- und der Renten-
versicherung verursachen würde. Zudem würde dies 
bei einem größeren Teil der Geförderten vermutlich 
dazu führen, dass sie trotzdem auf bedürftigkeitsge-
prüfte Leistungen (in diesem Fall Grundsicherung 
im Alter) angewiesen wären.  

5.3 Einsatzfelder 

Der Antrag sieht vor, dass die Einsatzfelder der öf-
fentlich geförderten Beschäftigung vor Ort ermittelt 
werden. Es soll zudem Mitnahme von Fördermitteln 
und eine Verdrängung ungeförderter Beschäftigung 
vermieden werden, da der Antrag neue, zusätzliche 
Beschäftigung fordert. Die Tätigkeiten sollen prinzi-
piell im öffentlichen Interesse liegen, wie die Bei-
spiele unter II.3.b. verdeutlichen.  

Soweit die Beschäftigungsfähigkeit geförderter ar-
beitsmarktferner Langzeitarbeitsloser stark einge-
schränkt ist, ist die Gefahr kaum gegeben, mit der 
Förderung private Gewinne zu erwirtschaften. Viel-
mehr wird es für gewinnorientierte Betriebe in sol-
chen Fällen mit Aufwänden und Risiken verbunden 
sein, Arbeitslose im Rahmen der hier vorgeschlage-
nen Maßnahme zu beschäftigen. Außerdem sollten 
in den Arbeitsverhältnissen zumindest teilweise Er-
fahrungen gesammelt und Kompetenzen erworben 
werden, die in ungeförderten Arbeitsverhältnissen 
produktiv eingesetzt werden können, wenn die För-
derung mittel- oder langfristig den Übergang einiger 
Geförderter in den allgemeinen Arbeitsmarkt erleich-
tern sollte.  

Des Weiteren schlägt der Antrag vor, dass sich die 
Bundesregierung bei Kommunen dafür einsetzt, dass 
sie vor Ort Möglichkeiten prüfen, die öffentlich ge-
förderte Beschäftigung mit Projekten und Program-
men zur sozialen Stadtentwicklung zu verbinden, 
vor allem in Stadtteilen mit einem hohen Anteil von 
Beziehenden von Grundsicherungsleistungen. Wir 
sehen hier die Schwierigkeit, dass es nicht notwen-
dig zur gesellschaftlichen Integration langzeiter-
werbsloser Personen beiträgt, wenn ein Sozialer Ar-
beitsmarkt zu einem großen Teil in der gegenseitigen 
Betreuung von SGB-II-Leistungsbeziehenden besteht. 
Es wird weiterhin nicht erläutert, inwiefern eine sol-
che Ausrichtung zu einer gesteigerten Beschäfti-
gungsfähigkeit der Geförderten bzw. zum Übergang 
in eine Anschlussbeschäftigung beitragen kann, wo-
rauf es bei einer noch relativ breit definierten Ziel-
gruppe ankäme. 
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5.4 Individuelle Unterstützung, Begleitung und Be-
ratung 

Im Gesetzentwurf und in beiden Anträgen herrscht 
Konsens über eine Begleitung der Teilnehmenden. 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE spricht von „An-
geboten zu individueller Unterstützung, Begleitung 
und Beratung“, ohne dies weiter auszuführen. Nähe-
res zu diesem Thema siehe Abschnitt 2.3.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)174 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 30. Oktober 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 05. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozia-
len Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Zusammenfassung   

In Zeiten eines boomenden Arbeitsmarktes mit über 
830.000 gemeldeten offenen Stellen, darunter über 
160.000 im Helferbereich, muss alles getan werden, 
um Langzeitarbeitslose fit für den ersten Arbeits-
markt zu machen.  

Der vom Kabinett am 18. Juli 2018 beschlossene Ge-
setzentwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetz zur 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitar-
beitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeits-
markt (10. SGB II-ÄndG – Teilhabechancengesetz) 
bedeutet keine zielgerichtete Förderung für wirklich 
arbeitsmarktferne Menschen, die ansonsten keine 
Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt hätten. Zu 
weit gefasste Zielgruppen, zu lange Förderdauern 
insgesamt und zu hohe und zu lange Arbeitsentgelt-
zuschüsse schaffen keine Brücke in den regulären 
Arbeitsmarkt, sondern führen stattdessen dazu, Per-
sonen im sozialen Arbeitsmarkt verharren zu lassen, 
die – gerade bei der derzeitigen Arbeitsmarktlage – 
auf dem ersten Arbeitsmarkt  

Fuß fassen können. Nachbesserungen bei den Ziel-
gruppen und Förderkonditionen sowohl im Entwurf 
(E) des neuen § 16i SGB II-E als auch beim stark ver-
änderten § 16e SGB II-E sind zwingend, um 
Creaming- und Lock-In-Effekte zu verhindern. Das 
Abstellen alleine auf die Dauer der Arbeitslosigkeit 
(§16e SGB II-E) bzw. des Leistungsbezugs (§16i SGB-
E) reichen nicht aus. Stattdessen muss stärker auf 
Personen mit individuellen Vermittlungshemmnis-
sen fokussiert werden. Eine Schwerpunktsetzung auf 
Eltern mit kleinen Kindern muss in der Neuregelung 
stärker zum Ausdruck kommen.   

Insgesamt sind die Regelungen nicht erkennbar auf-
einander abgestimmt, sondern inkonsistent bezüg-
lich der Auswahl der Zielgruppe, Förderhöhe und 
Förderdauer. Hauptintention des Gesetzentwurfs 
scheint zu sein, Langzeitarbeitslose möglichst lange 
in öffentlich geförderter Beschäftigung zu „parken“.  

Es ist richtig, für die Bekämpfung der Langzeitar-
beitslosigkeit in der Grundsicherung mehr zu inves-
tieren. Vor allem müssen Mittel für Qualifizierung, 
für betriebliche und betriebsnahe Maßnahmen und 
intensive Betreuung in den Jobcentern zur Verfü-
gung gestellt werden.  
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Bei den Instrumenten ist entscheidend,  

 dass die örtlichen Sozialpartner für die beiden 
Instrumente ein gesetzlich fixiertes verbindli-
ches Mitentscheidungsrecht bei der Bestimmung 
von förderfähigen Tätigkeits- und Einsatzberei-
chen erhalten. Eine Förderung ohne eine ent-
sprechende Beteiligung muss ausgeschlossen 
sein. 

 dass die Zielgruppe auf die Personen begrenzt 
wird, die aufgrund von Vermittlungshemmnis-
sen keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt 
haben oder bei denen aus sozialpolitischen 
Gründen eine Förderung angezeigt ist, vor allem 
Eltern von kleinen Kindern. Ein exaktes Profi-
ling ist zwingende Voraussetzung. Keinesfalls 
dürfen Jugendliche mit den neuen Instrumenten 
gefördert werden.    

 dass Kettenförderungen vermieden werden. 
Dazu gehört eine gesetzlich fixierte regelmäßige 
Überprüfung durch die Jobcenter-Mitarbeiter 
und eine zeitliche Befristung und Begrenzung, 
wie z. B. durch eine „Zwei-in-Fünf-Regelung“. 
Zudem müssen die Förderhöhen degressiv ge-
staltet und verringert werden.   

 dass verbindlich qualifiziert und begleitet wird 
– während der gesamten Förderdauer und inklu-
sive von Freistellungsansprüchen gegenüber den 
Arbeitgebern. 

 dass beim §16i SGB II-E der Mindestlohn die 
Basis bleibt. Damit allerdings Betriebe aus den 
Branchen, die in erster Linie für Beschäftigungs-
möglichkeiten für die zu fördernden Personen in 
Frage kommen und tarifgebunden sind, kein 
Fördernachteil entsteht, sollte hier ein Auf-
schlag von 20 % zum Mindestlohn gewährt wer-
den. Dieser darf aber die unterste Tarifstufe 
nicht überschreiten.  

 Auch muss vor weiterhin sichergestellt sein und 
aktuellen Debatten begegnet werden, dass die 
Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversiche-
rung entfällt, um Drehtüreffekte zu vermeiden.  

Dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN ist insoweit zuzustimmen, dass es richtig und 
wichtig ist, dass öffentlich geförderte Beschäftigung 
Übergänge in Arbeit ohne Förderung ermöglichen 
soll und auch erst für über 25-Jährige eine Perspek-
tive bieten soll. Insgesamt werden Belange der Sozi-
alpartner nicht berücksichtigt, auch wird die Frage 
nach der Entlohnung nicht konsistent beantwortet, 
so dass der Antrag nicht zu befürworten ist.  

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE zielt darauf ab, 
300.000 Arbeitsplätze für Menschen über 25 Jahren 
ab einem Jahr Arbeitslosigkeit bereitzustellen und ei-
nen Mindestlohn von 12 € zu zahlen. Der Aufbau ei-
nes staatlich finanzierten Parallelarbeitsmarktes und 
damit der gesamte Antrag ist abzulehnen. 

                                                 
1 IAB-Kurzbericht 20/2018: Sozialer Arbeitsmarkt für Erwerbslose – wer für eine Förderung in Betracht kommt, Nürnberg 
2018 
 

Im Einzelnen  

Mitentscheidungsrechte der örtlichen Sozialpartner 
bei § 16i SGB II-E gesetzlich fixieren  

Die Einbeziehung der Sozialpartner hinsichtlich der 
Tätigkeitsfelder und Branchen, die für öffentlich ge-
förderte Beschäftigung besonders geeignet sind, ist 
bei § 16i SGB II-E nur über eine Stellungnahme des 
örtlichen Beirates im § 16i Abs. 9 SGB II-E vorgese-
hen. Das ist schon jetzt geltende Rechtslage. Diese 
Regelung ist unzureichend und muss nachgebessert 
werden.  

Bei einer derart umfassenden Lohnsubventionierung 
wie im § 16i SGB II-E muss ein Mitentscheidungs-
recht der örtlichen Sozialpartner zwingend sein, um 
nachteilige Auswirkungen auf den örtlichen Arbeits-
markt und Verdrängungseffekte zu Lasten der örtli-
chen Wirtschaft und zu Lasten bestehender Arbeits-
verhältnisse zu verhindern.  

Die örtlichen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorgani-
sationen kennen den regionalen Arbeitsmarkt sehr 
gut. Sie haben die notwendigen fachlichen Kompe-
tenzen, um beurteilen zu können, ob durch die Inan-
spruchnahme der neuen Förderinstrumente Beschäf-
tigung an anderer Stelle verdrängt wird und wie sie 
sich auf die Strukturen und Entwicklungen auf den 
regionalen Arbeitsmärkten auswirkt. Eine gesetzli-
che Fixierung eines verbindlichen Mitsprache- und 
Mitentscheidungsrechts der örtlichen Vertreter der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und damit eine 
entsprechende Ergänzung des § 16i SGB II-E ist not-
wendig. Sie müssen die förderfähigen Einsatz- und 
Tätigkeitsbereiche bestimmen, in denen eine Förde-
rung erfolgen kann. Über die individuellen Zugangs-
kriterien und Fördermöglichkeiten entscheiden wei-
terhin die Jobcenter.  

Zielgruppen enger fassen und Creaming- und Lock-
In-Effekte vermeiden  

Bei den Zugangsvoraussetzungen zu beiden Instru-
menten (§§ 16e und 16i SGB II-E) sind die Zielgrup-
pen zu weit gefasst, insbesondere weil auf das Vor-
liegen von Vermittlungshemmnissen vollständig ver-
zichtet werden und lediglich die Dauer der Arbeits-
losigkeit (zwei Jahre) bzw. des Leistungsbezugs (sie-
ben Jahre innerhalb der letzten acht Jahre) entschei-
dend sein soll. Es droht die Gefahr, dass Personen 
gefördert werden, die nicht arbeitsmarktfern sind 
(Creaming) oder die über andere Maßnahmen in den 
ersten Arbeitsmarkt integriert werden könnten, so 
aber ausgesperrt werden (Lock-In-Effekt). Auch das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat 
für die Gestaltung eines § 16i SGB II-E darauf hinge-
wiesen, dass „zentral für den Erfolg solcher Instru-
mente die Auswahl tatsächlich sehr arbeitsmarktfer-
ner Menschen isti1 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass bei § 16e SGB II-E 
künftig auf weitere Zugangskriterien verzichtet wer-
den soll. So sind individuelle Kriterien, wie Vermitt-
lungshemmnisse, nicht mehr vorgesehen. Dass laut 
Gesetzentwurf vor einer Förderung vermittlerische 
Aktivitäten zwingend vorgeschrieben sind, ändert 
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nichts an der Tatsache, dass allein die Dauer der Ar-
beitslosigkeit als Zugangskriterium definiert wird. 
Jugendliche gehören hier weiter zur Zielgruppe, so 
dass das Risiko, dass die Aufnahme einer Ausbil-
dung nicht im Fokus liegen wird, weiterhin bestehen 
bleibt. Bei Jugendlichen müssen klar Ausbildung 
und Qualifizierung im Vordergrund stehen. 

Problematisch ist ebenso, dass die zeitliche Begren-
zung wegfallen soll, dass für Teilnehmende in den 
letzten fünf Jahren höchstens für zwei Jahre Zu-
schüsse an Arbeitgeber erbracht werden dürfen 
(„Zwei-in-fünf-Regelung“). Allein das Argument der 
unbürokratischeren Ausgestaltung überzeugt ange-
sichts der damit verbundenen Gefahren (Creaming- 
und Lock-in-Effekten) nicht.  

Es muss sichergestellt werden, dass nur Personen ge-
fördert werden, bei denen selbst in der Person lie-
gende Schwierigkeiten eine Integration auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt verhindern. Es darf nicht zu Förde-
rungen von Personen kommen, die z. B. allein auf-
grund ihrer Bedarfsgemeinschaft den Zeitraum des 
Leistungsbezugs erfüllt haben oder die wegen Kin-
derbetreuung nicht in die Arbeitsvermittlung einbe-
zogen wurden (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II), grundsätz-
lich aber vermittelbar und gerade nicht arbeitsmarkt-
fern sind.  

Ein exaktes Profiling ist zwingende Voraussetzung 
für eine Förderung – auch bei notwendigerweise en-
gerer Fassung der Zielgruppen. Dabei kommt es 
nicht nur darauf an zu überprüfen, ob für den- oder 
diejenige kein anderes vorrangiges Instrument in 
Frage kommt, sondern auch, ob Zuverlässigkeit und 
Motivation vorhanden sind. Dies sind gerade für pri-
vate Arbeitgeber nach Erkenntnissen des IAB die 
entscheidenden Faktoren für eine Beschäftigung von 
Langzeitarbeitslosen. Arbeitsentgeltzuschüsse erhö-
hen lediglich nachrangig die Chancen bei privaten 
Arbeitgebern. Mit hoher Kontaktdichte und intensi-
ven Vermittlungsbemühungen könnten zudem die 
Kunden gezielt herausgefiltert werden, die entweder 
ohne oder mit anderen Instrumenten (§ 45 SGB III o-
der § 88 SGB III) in Arbeit und Ausbildung am 1. Ar-
beitsmarkt integrierbar sind.  

Zudem darf es nicht zu öffentlichen Kettenförderun-
gen kommen, indem z. B. bei § 16e SGB II-E eine 
zweijährige Förderung an die andere folgt. Dies ist 
aber nach Streichung der bisherigen „Zwei-in-fünf-
Regelung“ möglich. Voraussetzung einer gelingen-
den Integration ist die enge Begleitung durch das 
Jobcenter, das die ungeförderte Beschäftigung im 
Blick behält und ein „Parken“ in öffentlich geförder-
ter Beschäftigung verhindern muss. Dazu dient bis-
her auch die „Zwei-in-Fünf-Regelung“, die daher 
beibehalten werden sollte.  

So sehr Bürokratieabbau und Vereinfachung im 
SGB II wünschenswert ist: Die Zielgruppen sollten 
insgesamt weniger dem Grundsatz „keep it simple“ 
folgen. Es bleibt wichtig, die Zielgruppe auch beim 
§ 16i SGB II-E aufgrund von Arbeitsmarktferne oder 
aufgrund sozialpolitischer Aspekte enger zu definie-
ren. Der Leistungsbezug allein ist dafür nicht ausrei-
chend.  

Um ein sozialpolitisches Signal zu setzen, sollte bei 
§ 16i SGB II-Leistungen z. B. die Förderung von El-
tern kleiner Kinder prioritär angesehen werden. So 
könnte bei kleinen Kindern ein Bewusstsein geschaf-
fen werden, dass das morgendliche Aufstehen, Ar-
beit und eine Gegenleistung für Leistungsbezug 
selbstverständlich sind, wie es im Übrigen für die 
Steuerzahler, die das Instrument finanzieren selbst-
verständlich ist.  BDA und DGB haben dazu bereits 
im September 2015 einen gemeinsamen Aktionsplan 
„Zukunft für Kinder – Perspektiven für Eltern im 
SGB II“ vorgelegt.  

In § 16i SGB II-E heißt es, dass den Arbeitgebern auf 
eine geförderte Stelle Arbeitslose zugewiesen wer-
den. Der sehr hohe Förderumfang und die vorgese-
hene lange Förderdauer rechtfertigen diese Zuwei-
sung zwar im Grundsatz. Gleichzeitig dürfte dies je-
doch private Arbeitgeber eher davon abhalten, eine 
entsprechende Stelle einzurichten, wenn sie kein 
Mitspracherecht bei der Auswahl der Teilnehmer für 
ihren Betrieb haben sollten. Die Zuweisung der kon-
kreten Person kann daher nur mit Einverständnis 
und vorheriger Absprache mit dem Arbeitgeber er-
folgen.   

Ebenfalls unklar bleibt bei den Neuregelungen, ob 
die Zuweisung auch für SGB II-Empfänger ohne de-
ren Zustimmung erfolgen kann. Im Grundsatz wäre 
dies zu begrüßen. Die Aufnahme einer Tätigkeit in 
angemessenem Umfang ist eine selbstverständliche 
Gegenleistung für die Unterstützung durch die Soli-
dargemeinschaft im SGB II.  

Förderdauer verringern, Lock-In-Effekte durch ge-
setzliche Verpflichtung zur Überprüfung der För-
derbedürftigkeit vermeiden  

Die Förderdauer ist bei § 16i SGB II-E mit bis zu fünf 
Jahren deutlich zu lang und die Förderhöhe zu hoch. 
In Verbindung mit Arbeitsentgeltzuschüssen zwi-
schen 100 % und 70 % besteht zudem der Fehlan-
reiz, die Teilnehmenden möglichst lange in geförder-
ter Beschäftigung zu halten. Damit verschlechtern 
sich die Integrationschancen der Teilnehmenden. 
Stattdessen muss die Förderdauer auf zwei Jahre in-
nerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren verringert 
werden. Bei einer fünfjährigen Subventionierung, 
insbesondere im öffentlichen Sektor, drohen Lock-
in-Effekte.   

Sollte es bei der fünfjährigen Förderdauer bleiben, 
sollten mehrere Verlängerungen des Arbeitsvertrages 
möglich sein. Jetzt ist bei § 16i SGB II-E vorgesehen, 
dass ein befristeter Arbeitsvertrag lediglich einmalig 
verlängert werden kann. Die Arbeitgeber benötigen 
bei dieser Zielgruppe mehr Flexibilität. Auch die 
vorgesehene Mindestbeschäftigungsdauer von zwei 
Jahren für die Beanspruchung der Förderung bei 
§ 16e SGB II-E wird vor allem kleinere private Ar-
beitgeber von einer Nutzung des Instrumentes abhal-
ten.  

Im Gesetzentwurf ist in § 16e zudem formuliert, dass 
für den Erhalt eines Zuschusses, ein Arbeitsverhält-
nis für die Dauer von mindestens zwei Jahren be-
gründet werden muss, zusätzlich einer Nachbeschäf-
tigungszeit von sechs Monaten. Hier fehlt eine aus-
drückliche Befristungsmöglichkeit und zwar für die 
Dauer von zwei Jahren und sechs Monaten. Die 
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Nachbeschäftigungszeit ist unbedingt mit zu berück-
sichtigen. Eine solche Regelung ist zwingend erfor-
derlich, auch weil die Befristungsmöglichkeit in 
§ 16i ausdrücklich vorgesehen ist.  

Sowohl für die Förderung nach § 16e SGB II-E als 
auch nach § 16i SGB II-E muss zudem geregelt wer-
den, wie zu verfahren ist, wenn trotz aller Bemühun-
gen eine Beschäftigung nicht möglich ist; auch eine 
Probezeit ist zwingend beim § 16e SGB II-E. Hierzu 
enthält der Gesetzentwurf keinerlei Aussagen.  

Entscheidend ist, dass die Jobcenter regelmäßig die 
Fördervoraussetzungen überprüfen und eine Integra-
tion auf dem ersten Arbeitsmarkt weiter anstreben. 
Dies muss explizit im Gesetz verankert werden. Die 
„soziale Teilhabe“ muss Bestandteil einer konse-
quenten Förderkette sein und darf nicht dazu füh-
ren, dass die gefördert Beschäftigten fünf Jahre im 
sozialen Arbeitsmarkt quasi „geparkt“ werden. Es 
darf nicht zum Verharren in Maßnahmen kommen, 
wenn Arbeitslose andere Formen der Unterstützung 
und Förderung benötigen oder ohne bzw. mit ande-
ren arbeitsmarktnäheren Fördermaßnahmen, z. B. 
Qualifizierungen, auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig 
sein können.  

Vor diesem Hintergrund ist auch die unter dem 
Mantel der Verwaltungsvereinfachung geplante Re-
gelung, wonach die Zuschüsse für den gesamten Be-
willigungszeitraum erbracht werden sollen (§ 16g 
SGB II-E Absatz 3) zu hinterfragen. In der Praxis 
könnte sie dazu führen, dass sich gerade Träger von 
Beschäftigungsgesellschaften auf die kontinuierliche 
Mittelüberweisung verlassen und damit faktisch kei-
nen Anreiz haben, arbeitsmarkttaugliche Teilneh-
mende vorzeitig in reguläre Beschäftigungsverhält-
nisse zu überführen.  

Erfolgversprechend sind hingegen die enge Beglei-
tung bzw. das Coaching von Arbeitnehmer und ggf. 
auch Arbeitgeber nach der Beschäftigungsaufnahme.   

Kontinuierliches begleitendes Coaching und Qualifi-
zierung sicherstellen  

Zu Recht ist für beide Instrumente (§ 16e und § 16i 
SGB II-E) ein begleitendes Coaching vorgesehen. Die-
ses hat sich auch bei bisherigen Pilotinitiativen und 
Instrumenten bei der Integration in nachhaltige Be-
schäftigung als erfolgreich erwiesen. Zentral ist, dass 
das Coaching bedarfsgerecht eingesetzt wird und 
während der gesamten Förderung möglich sein 
muss. Richtig ist, dass die Begleitung und das 
Coaching auch dann weitergeführt werden kann, 
wenn die Hilfebedürftigkeit während des Bewilli-
gungszeitraums entfällt (§ 16g Abs. 3 SGB II-E). Ent-
scheidend ist auch die Qualität des Coachings. Ob 
diese nach dem Gesetzentwurf sichergestellt ist, ist 
mehr als fraglich.  

Richtig ist auch, dass die Möglichkeit einer Qualifi-
zierung und eines betrieblichen Praktikums während 
der Beschäftigung mit einer finanziellen Förderung 
verbunden wird. Hier sind eine größere Verbindlich-
keit (Soll-Vorschrift) und höhere Fördersummen für 
die Qualifizierung im Rahmen des § 16i SGB II-E 
notwendig, um größere Eingliederungschancen und 
die Möglichkeit einer nachhaltigen Beschäftigung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Weiterbil-

dung und Qualifizierung sind gerade bei dieser ar-
beitsmarktfernen und häufig geringqualifizierten 
Zielgruppe bedeutsam.   

Die in § 16i SGB II-E vorgesehene Förderung der 
Weiterbildung muss ausgeweitet werden. Eine För-
derung von maximal 1.000 € pro Weiterbildung ist 
deutlich zu niedrig angesetzt und würde auch zur 
Förderung von sinnvollen Weiterbildungen, wie z. 
B. von berufsanschlussfähigen Teilqualifizierungen, 
nicht ausreichen.  

Arbeitsentgeltzuschuss degressiv ausgestalten, För-
derhöhe verringern  

Die Integration von Langzeitarbeitslosen in Unter-
nehmen der Privatwirtschaft ist eine wichtige Ziel-
setzung. Viele Betriebe sind offen, auch langzeitar-
beitslosen Bewerbern eine Chance zu geben. Lohn-
kostenzuschüsse können hier helfen Produktivitäts-
rückstände auszugleichen.  

Eine degressive Ausgestaltung bei „Teilhabe am Ar-
beitsmarkt“ § 16i SGB II-E ist grundsätzlich richtig. 
Die pauschale 100%ige Förderung über die ersten 
24 Monate ist für die offene Zielgruppe des § 16i 
SGB II zu weit. Es sollte von vornherein auf 85 % ab-
gesenkt werden. Die Förderdauer sollte auf zwei 
Jahre beschränkt werden. Sollte es bei einer fünfjäh-
rigen Förderung bleiben, ist auch die automatische 
Senkung der Förderhöhe nach dem zweiten Jahr auf 
eine pauschale Förderhöhe bis 70 % im fünften 
Maßnahmejahr zu flach und führt zu Mitnahmeef-
fekten. Sollte es nicht zu einer Verkürzung der För-
derdauer kommen, wäre eine Alternative, dass spä-
testens nach zwei Jahren eine Anschlussförderung 
ausschließlich bei Privatunternehmen geprüft wer-
den muss, um die Übergänge in den ersten Arbeits-
markt zielgerichteter zu gestalten. Keinesfalls darf es 
nach der Absenkung der Förderhöhe eine Bezu-
schussung durch die Länder geben, dieses würde der 
ratio legis widersprechen. 

Bei beiden Instrumenten (§§ 16e und 16i SGB II-E) 
sollte die Höhe des Arbeitsentgeltzuschusses an eine 
auszugleichende Minderleistung gekoppelt werden, 
die regelmäßig überprüft werden sollte. Die Minder-
leistung nicht zu überprüfen, führt vielleicht dazu, 
dass das Verfahren vereinfacht wird, aber auch zu 
erheblichen Mitnahmeeffekten und dazu, dass Perso-
nen ohne diesen Förderbedarf dauerhaft in geförder-
ter Beschäftigung verharren, die mit einer individu-
ellen Beratung, Vermittlung und Unterstützung auf 
dem ersten Arbeitsmarkt hätten Fuß fassen können 
(Lock-In-Effekt).   

Sofern es bei Arbeitsentgeltzuschüssen von 100 % 
(§ 16i SGB II-E) bleiben sollte, müssen die bewähr-
ten Kriterien der Zusätzlichkeit, des öffentlichen In-
teresses und der Wettbewerbsneutralität zwingend 
Anwendung finden. Diese Berücksichtigung gewähr-
leistet, dass mittels öffentlich geförderter Beschäfti-
gung nicht zu Dumpingkonditionen handwerkliche 
oder gewerbliche Leistungen am Markt erbracht wer-
den, die zu dem Verlust von Arbeit und Aufträgen 
bei privaten Unternehmen führen. Die Gesetzesbe-
gründung, die „weitere Tätigkeitsfelder für öffentlich 
geförderte Beschäftigung eröffnet“ ist insoweit alar-
mierend. Tatsächlich zeigen Beispiele aus der Praxis 
bei Arbeitsgelegenheiten, dass trotz der Geltung der 
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Kriterien eine Vielzahl von Tätigkeitsfeldern zur 
Verfügung stehen. Angesichts der Erfahrungen mit 
dem wettbewerbswidrigen Einsatz von Ein-Euro-Job-
bern wäre zur Vermeidung der Wiederholung sol-
cher Fehlentwicklungen die Anwendung der drei 
Kriterien bei einer 100 %-Förderung zwingend erfor-
derlich.   

Bemessung des Lohnkostenzuschusses im § 16i 
SGB II grundsätzlich am Mindestlohn ausrichten   

Der gesetzliche Mindestlohn muss die Grundlage für 
die Bemessung des Lohnkostenzuschusses beim 
§ 16i SGB II-E bleiben. Es ist grundsätzlich zu begrü-
ßen, wenn in einer Branche, wie z. B. dem Automo-
bilbau mit ortsüblichen Bruttostundenlöhnen i. H. v. 
20 € für einfache Tätigkeiten, Menschen mit mehr-
jähriger Arbeitslosigkeit eine Chance zum Wieder-
einstieg in den ersten Arbeitsmarkt erhielten. Ihnen 
aber unabhängig von ihrer Produktivität, ihren Kom-
petenzen und ihrer Berufserfahrung einen hochsub-
ventionierten Lohn zu bezahlen, ist ungerecht gegen-
über regulär Beschäftigten in anderen Branchen, wo 
bei Helfertätigkeiten ortsüblich nur die Hälfte pro 
Stunde bezahlt wird, wie z. B. bei Post- und Kurier-
diensten. Zudem können sich bei Teilnehmenden, 
die in einer Hochlohnbranche gefördert werden, 
langfristig die Integrationschancen verschlechtern, 
weil Anspruchslöhne entstehen, die mit Blick auf 
eine ungeförderte Beschäftigung unrealistisch sind.  

Gleichwohl ist die Integration mit Perspektive in Un-
ternehmen der Privatwirtschaft eine wichtige Ziel-
setzung. Das IAB hat 20182 in seiner Stellenerhebung 
festgestellt, dass 44 % der Betriebe langzeitarbeits-
lose Bewerber berücksichtigen oder berücksichtigen 
würden. Dabei sind aus Sicht der Unternehmen Zu-
verlässigkeit und Arbeitsmotivation sogar wichtiger 
als die fachliche Qualifikation. Solche Defizite bei 
den „soft skills” Langzeitarbeitsloser gilt es mit ge-
eigneten Maßnahmen abzubauen, z. B. durch das ge-
plante intensive Coaching. Gerade kleinere Betriebe 
ohne eigene Betreuungsstrukturen in Branchen mit 
hohem Beschäftigungspotenzial für arbeitsmarkt-
ferne Menschen, die das Engagement mitbringen 
und bereit sind, Langzeitarbeitslose einzustellen und 
nach Tariflohn bezahlen, dürfen nicht einen Wettbe-
werbsnachteil gegenüber Trägern und kommunalen 
Beschäftigungsgesellschaften haben, die nicht nach 
Tariflohn zahlen müssen. Daher sollte in diesen Be-
trieben der Tariflohn bzw. ortsübliche Lohn für die 
entsprechend eingegliederten Langzeitarbeitslosen 
auch bis zu 20 % oberhalb des Mindestlohns geför-
dert werden. Die unterste Tarifentgeltgruppe sollte 
allerdings durch einen solchen Aufschlag zum Min-
destlohn nicht überstiegen werden dürfen.   

Drehtüreffekte durch Versicherungspflicht in der 
Arbeitslosenversicherung vermeiden  

Es ist richtig, dass beide Instrumente nicht der Versi-
cherungspflicht zur Arbeitsförderung unterliegen 
sollen. So können Drehtüreffekte vermieden werden.  

                                                 
2 IAB-Kurzbericht 12/2018: Langzeitarbeitslose Bewerberaus betrieblicher Perspektive Zuverlässigkeit ist wichtiger als 
fachliche Qualifikation, Nürnberg 2018 
 
 

Übergangsregelung kritisch im Blick behalten 

Da das Programm „Soziale Teilhabe“ ausläuft und es 
hierfür kein anderes Regelinstrument gibt, ist es 
richtig, wenn Übergänge zum § 16i SGB II-E geschaf-
fen werden. Der Übergang sollte aber nur die Aus-
nahme sein, um nicht in Dauerförderungen abzurut-
schen.  

Haushalt der Jobcenter im Blick behalten  

Es ist grundsätzlich richtig, für die Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit mehr Geld in die Hand zu 
nehmen; vor allem aber müssen Mittel für Qualifi-
zierung, für betriebsnahe Maßnahmen und intensive 
Betreuung und Begleitung der Menschen in den Job-
centern (nicht nur im Rahmen der öffentlich geför-
derten Beschäftigung) zur Verfügung gestellt werden 
und nicht vorrangig für hohe Lohnsubventionierun-
gen für eine große Zahl von Menschen im Rahmen 
von öffentlich geförderter Beschäftigung.   

Eingesparte Mittel flexibel und bedarfsorientiert 
einsetzen  

Laut Gesetzentwurf sollen im Einzelplan 11 die Vo-
raussetzungen geschaffen werden, dass die durch 
Maßnahmen nach § 16i SGB II-E eingesparten Aus-
gabemittel des Bundes zur Sicherung des Lebensun-
terhaltes zusätzlich für die Finanzierung von § 16i 
SGB II-E-Leistungen zur Verfügung stehen. Einge-
sparte Mittel sollten insgesamt dem Eingliederungs-
titel zufließen und nicht nur zur Aufstockung des 
Arbeitsentgeltzuschusses genutzt werden. Wie die-
ses Verfahren bürokratiearm für die umsetzenden 
Jobcenter gehandelt werden soll, bleibt völlig unklar.   

Evaluierung anhand des Ziels der Integration in re-
guläre Beschäftigung  

Es ist wichtig, dass die vorgesehene Evaluierung das 
Ziel der Integration in ungeförderte Beschäftigung, 
Aus- oder Weiterbildung in den Blick nimmt und 
nicht etwa nur die reine Verwirklichung der sozialen 
Teilhabe, da dies zwangsläufig selbsterfüllend wäre. 
Auch um einen effizienten Mitteleinsatz zu gewähr-
leisten und ggf. gesetzliche Anpassungen vorzuneh-
men, ist zwingend erforderlich, die im Gesetzent-
wurf im Absatz VII angesprochene Evaluierung der 
neuen Regelungen äußerst zeitnah durchzuführen.  

Auskunftspflicht nach dem Aufenthaltsgesetz – Ver-
schärfung des Ordnungswidrigkeitstatbestandes zu 
weitreichend  

Der Gesetzentwurf sieht eine deutliche Verschärfung 
der Bußgeldvorschriften in Bezug auf Auskunfts-
pflichten nach dem Aufenthaltsgesetz vor. Für die 
Prüfung der Beschäftigungsbedingungen muss der 
Arbeitgeber Auskunft über Arbeitsentgelt, Arbeits-
zeiten und sonstige Arbeitsbedingungen erteilen.  

Während bisher eine Ordnungswidrigkeit nur vorlag, 
wenn die Angaben unrichtig waren, soll jetzt bereits 
ein Verstoß vorliegen, wenn die Auskunft nicht voll-
ständig und nicht rechtzeitig erteilt wurde (Geld-
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buße bis zu 30.000 €). Für diese Verschärfung wer-
den keine ausreichenden Gründe angeführt. Zudem 
muss ein Arbeitgeber wissen, wann die Auskunft 
rechtzeitig und vollständig ist. Ausdrücklich fixiert 
ist weder eine Frist zur Auskunftserteilung noch, 
welche Unterlagen einzureichen sind.  

Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, Neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose 
durch einen sozialen Arbeitsmarkt ermöglichen 
(BT-Drs.19/591) 

Dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN ist insoweit zuzustimmen, dass es richtig und 
wichtig ist, dass öffentlich geförderte Beschäftigung 
Übergänge in Arbeit ohne Förderung ermöglichen 
soll und auch erst für über 25-Jährige eine Perspek-
tive bieten soll. Insgesamt werden Belange der Sozi-
alpartner nicht berücksichtigt, auch wird die Frage 
nach der Entlohnung nicht konsistent beantwortet, 
so dass der Antrag nicht zu befürworten ist. Dieses 

auch deswegen, weil ein Teil der Punkte z. B. Ziel-
gruppe ab 25 Jahren, Umsetzung eines Passiv-Aktiv-
Transfers  
oder auch Öffnung für alle Unternehmen schon Be-
standteil des Gesetzentwurfes ist.  

Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE, Perspektiven 
für Langzeitarbeitslose durch gute öffentliche Be-
schäftigung (BT - Drs.19/2593) 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE zielt darauf ab, 
300.000 Arbeitsplätze für Menschen über 25 Jahren 
ab einem Jahr Arbeitslosigkeit bereitzustellen und ei-
nen Mindestlohn von 12 € zu zahlen. Der Aufbau ei-
nes staatlich finanzierten Parallelarbeitsmarktes in 
dieser Größenordnung widerspricht der jetzigen 
wirtschaftlichen Situation, erscheint auch in der  

praktischen Umsetzung und der Verknüpfung mit 
weiteren Finanzforderungen für Träger, Infrastruktur 
und öffentliche Daseinsvorsorge nicht realisierbar. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)179 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 30. Oktober 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 05. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozia-
len Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Deutscher Caritasverband e.V. 

Zusammenfassung 

Arbeit ist prägender Bestandteil des Lebens, Er-
werbsarbeit wesentliche Voraussetzung für Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Trotz guter Konjunktur 
und rückläufiger Arbeitslosenzahlen ist festzustel-
len, dass viele Menschen weiterhin langfristig von 
beruflicher und sozialer Teilhabe ausgeschlossen 
sind. Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass die 
Bundesregierung mit dem Teilhabechancengesetz 
eben dieser Zielgruppe eine Perspektive am Arbeits-
markt eröffnen will. Das Gesetz (BT-Dr. 19/4725) 
stellt einen Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarkt-
politik dar, da es die Programmpolitik vergangener 
Jahre beendet und im SGB II ein neues Förderinstru-
ment § 16i SGB II verankert. Kernanliegen ist es, 
durch den § 16i SGB II Teilhabedefizite zu vermin-
dern und hierfür eine längerfristige Förderung zu er-
möglichen. Der bestehende § 16e SGB II wird zu ei-
nem Instrument weiterentwickelt, das zur Eingliede-
rung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt 
dient. Im Bundeshaushalt sind für diese Legislatur-
periode insgesamt 4 Mrd. Euro für die Förderung 
von Langzeitarbeitslosen hinterlegt. Erstmalig ist es 
auch möglich, den Passiv-Aktiv-Transfer für das 

neue Förderinstrument § 16i SGB II auf Bundes-
ebene zum Einsatz bringen. Der Deutsche Caritasver-
band begrüßt diese Weichenstellungen des Teilha-
benchancengesetzes ausdrücklich, sieht jedoch im 
Detail Änderungsbedarf an einzelnen Regelungen 
des Gesetzes.  

Gegenstand der Ausschussberatung ist auch ein An-
trag von Bündnis 90/Die Grünen (BT-Dr. 19/591). 
Vorgeschlagen werden Eckpunkte für ein neues Ar-
beitsmarktinstrument, welches sich an Personen 
richtet, die länger als 24 Monate arbeitslos oder ar-
beitssuchend sind. Die Teilnahme an der längerfris-
tig angelegten Förderung soll freiwillig erfolgen und 
sozialversicherungspflichtig sein. Die Stellen sollen 
bei gewerblichen oder gemeinnützigen Betrieben 
eingerichtet werden, wobei die Förderkriterien „zu-
sätzlich, im öffentlichen Interesse und wettbewerbs-
neutral“ entfallen. Vorgeschlagen wird, dass Tarif-
lohn, ortsüblicher Lohn oder Mindestlohn gezahlt 
werden. Die Finanzierung soll über den Passiv-Ak-
tiv-Transfer erfolgen. Die Höhe des Lohnkostenzu-
schusses soll sich an der Leistungsfähigkeit und Art 
der Beschäftigung orientieren.  
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Des Weiteren beraten wird ein Antrag der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE (BT-Dr. 19/2593), in wel-
chem ein Programm „Gute öffentlich geförderte Be-
schäftigung“ mit 300.000 neuen und zusätzlich zu 
schaffenden Arbeitsstellen für Arbeitslose gefordert 
wird, die ein Jahr oder mehr arbeitslos sind. Die „Ge-
winnaneignung durch privatrechtlich organisierte 
Unternehmen“ (BT-Dr. 18/2593, S.3) soll ausge-
schlossen sein. Arbeiten der öffentlichen Hand sol-
len nicht ersetzt oder verdrängt, aber ergänzt werden 
dürfen. Diese Stellen sollen vorrangig für Personen 
offenstehen, die am ersten Arbeitsmarkt geringe 
Chancen haben. Die Beschäftigung soll freiwillig 
sein. Vorgesehen ist eine tarifliche Entlohnung, min-
destens jedoch ein Mindestlohn, der auf 12 Euro 
festgesetzt werden soll. Die Finanzierung soll über 
den Passiv-Aktiv-Transfer erfolgen. Gefordert wird 
auch eine angemessene Verwaltungs- und Personal-
ausstattung der Jobcenter.  

Der Deutsche Caritasverband nimmt zu den Konzep-
ten im Gesetzentwurf und den beiden Anträgen ins-
gesamt Stellung.  

1. Das neue Instrument § 16i SGB II setzt zu spät 
an, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
mindestens sieben innerhalb der letzten acht 
Jahre SGB II Leistungen erhalten haben müssen. 
Die Förderung sollte bereits für Personen offen-
stehen, die seit mindestens vier Jahren ohne nen-
nenswerte Unterbrechungen SGB II Leistungen 
beziehen. Zumindest ist aber sicherzustellen, 
dass durch eine Öffnungsklausel Personen mit 
sehr schlechter Eingliederungsprognose eine 
Chance auf Förderung bekommen. Personen mit 
dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen 
und Strafgefangene, die formal die Fördervoraus-
setzungen des SGB II nicht erfüllen, dürfen nicht 
von der Förderung ausgeschlossen werden.  

2. Refinanziert werden sollte bei § 16i SGB II der 
Tariflohn. Die vorgesehene Refinanzierung des 
Mindestlohns hätte zur Folge, dass tariftreue Un-
ternehmen das Gap zwischen Mindestlohn und 
Tariflohn auffangen müssen und Unternehmen, 
die sich aus dem Tarifsystem verabschiedet ha-
ben, Vorteile durch die Tarifunterlaufung erhal-
ten. Im Fall des Fehlens von Tarifvereinbarungen 
sollte der Mindestlohn gezahlt werden. Eine poli-
tische Festsetzung des Mindestlohns auf 12 Euro 
– wie von der Fraktion DIE LINKE gefordert -- 
lehnen wir ab. Ordnungspolitisch ist es Aufgabe 
der Mindestlohnkommission, die Höhe des Min-
destlohns festzulegen.  

3. Instrumente, die auf Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt und Teilhabe setzen, müssen gleicher-
maßen für die Wirtschaft, soziale Einrichtungen 
und die öffentliche Hand offen sein. Es ist zu be-
grüßen, dass beide Instrumente für alle Arbeitge-
ber offen sind und auf die Kriterien Zusätzlich-
keit, Wettbewerbsneutralität und öffentliches In-
teresse verzichtet wird. Der Deutsche Caritasver-
band plädiert darüber hinaus dafür, im SGB II 
die Voraussetzungen für den Aufbau von Sozial-
unternehmen nach dem Vorbild der Inklusions-
betriebe gemäß § 215 SGB XI zu schaffen, damit 
Menschen, die z.B. aufgrund von psychischen Er-
krankungen und/oder Suchterfahrung sehr lange 

schon vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten.  

4. Die im neuen § 16e SGB II vorgesehene Lohnkos-
tendegression von 75 Prozent auf 50 Prozent im 
zweiten Jahr und die Nachbeschäftigungspflicht 
von 6 Monaten erschweren eine Integration von 
Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt. 
Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Fördervo-
raussetzungen (mindestens zweijährige Arbeits-
losigkeit, die Pflicht zum Coaching) und der 
hohe Lohnkostenzuschuss von 75 Prozent zeigen, 
dass hier eine Personengruppe als Zielgruppe im 
Blick ist, die noch erhebliche Förderbedarfe hat. 
§ 16e SGB II sollte in der bestehenden Form er-
halten werden und so weiterentwickelt werden, 
dass auch Inklusionsbetriebe neue Arbeitsplätze 
für Langzeitarbeitslose schaffen können. Wichtig 
wäre hierfür, dass die Förderhöhe individuell 
entsprechend der Leistungsminderung bedarfsge-
recht angepasst werden kann, wie dies auch im 
Antrag von Bündnis 90/Die Grünen gefordert 
wird. Die Förderung müsste für eine Höchstför-
derdauer von fünf Jahren zur Verfügung stehen. 
Notwendig wäre zusätzlich zum Lohnkostenzu-
schuss eine intensive sozialpädagogische und 
psychotherapeutische Begleitung, die ebenfalls 
finanziert werden muss. 

5. Der Gesetzentwurf sieht sowohl für den neuen 
§ 16e SGB II als auch für § 16i SGB II vor, dass 
ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreu-
ung nur durch die Agentur für Arbeit oder einen 
durch diese beauftragten Dritten erbracht werden 
kann. Aus Sicht der Caritas sollte auch ein be-
triebsinternes Coaching möglich sein. Entschei-
dend sollte das Erfordernis des Einzelfalls für die 
Wahl der Mittel sein, also eine passgenaue Lö-
sung, die sich an den Bedürfnissen der Person 
orientiert. Erfolgreiches Coaching basiert auf Ver-
trauen. Deshalb regt die Caritas die Einführung 
eines Gutscheinverfahrens an, das es dem Lang-
zeitarbeitslosen ermöglicht, sich einen Coach sei-
nes Vertrauens auszuwählen.  

6. Die beiden Oppositionsanträge fordern, dass die 
Teilnahme an öffentlich geförderter Beschäfti-
gung freiwillig sein muss. Dem stimmen wir zu. 
Eine Förderung gegen den Willen der Betroffenen 
ist nicht sinnvoll. Es ist zu begrüßen, dass als Ar-
beitgeber die freie Wirtschaft, soziale Einrichtun-
gen und die öffentliche Hand in Frage kommen. 
Arbeitgeber werden sich hier aber nur engagie-
ren, wenn sie Aussicht auf motivierte Beschäf-
tigte haben. Im Gesetz sollte klargestellt werden, 
dass keine Sanktionen verhängt werden, wenn 
Langzeitarbeitslose sich die Teilnahme nicht zu-
trauen bzw. wenn es im Verlauf der Maßnahme 
zu „typischen“ Schwierigkeiten kommt, die als 
Pflichtverletzung ausgelegt werden könnten.  

7. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Möglichkeit 
der berufsbezogenen Qualifizierung sollte nicht 
auf 50 Prozent der Weiterbildungskosten und 
maximal 1.000 Euro begrenzt werden. Die Quali-
fizierung ist als Teil einer Integrationsstrategie 
am individuellen Bedarf auszurichten. Daher ist 
es nicht sinnvoll, die Übernahme der Kosten für 
Weiterbildung pauschal zu begrenzen. 
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8. Positiv ist, dass für das neue Instrument zusätzli-
che Fördermittel zur Verfügung stehen und auch 
der Passiv-Aktiv-Transfer ermöglicht wird. Wich-
tig wäre darüber hinaus, dass der Verwaltungsti-
tel aufgestockt wird, da die Erhöhung der Integra-
tionschancen mit einer guten Beratung von Lang-
zeitarbeitslosen einhergehen muss. Der Einglie-
derungstitel sollte so gestaltet werden, dass eine 
Umwidmung zugunsten des Verwaltungstitels 
die Ausnahme bleibt. Geprüft werden sollte auch 
der Problemdruckindikator.  

Im Detail: 

1. Die Förderung § 16 i SGB II sollte frühzeitiger 
ansetzen  

Das neue Förderinstrument § 16i SGB II steht laut 
Gesetzentwurf erst für erwerbsfähige leistungsbe-
rechtige Personen zur Verfügung, die insgesamt min-
destens sieben innerhalb der letzten acht Jahre 
SGB II Leistungen erhalten haben. Die Förderung 
setzt unter Präventionsaspekten viel zu spät an. Die 
Unterstützung sollte beginnen, wenn ersichtlich ist, 
dass Langzeitarbeitslose ohne intensive Begleitung 
keinen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt erlangen, 
z.B. weil dauerhafte gesundheitliche Einschränkun-
gen bestehen.  

Die vorgesehene „sieben in acht Jahren“- Regelung 
kann zur Folge haben, dass Personen, die z.B. einen 
Aufenthalt in einer stationären psychiatrischen Ein-
richtung hatten, nicht in den Genuss der Förderung 
kommen. § 7 Absatz 4 SGB II sieht nämlich vor, dass 
Personen, die in stationären Einrichtungen unterge-
bracht sind, keine SGB II Leistungen erhalten. Das 
gleiche Problem stellt sich auch für Strafgefangene, 
die nach einer längeren Inhaftierung ebenfalls erheb-
liche Vermittlungshemmnisse haben können.  

Die Caritas regt an, die Förderung bereits für Lang-
zeitarbeitslose zu öffnen, die seit mindestens vier 
Jahren ohne nennenswerte Unterbrechungen SGB II 
Leistungen beziehen. Auf diese Weise könnte das 
neue Regelinstrument an die Maximalförderung in 
einer Arbeitsgelegenheit (plus Zeiten des ALG I-Be-
zugs) nahtlos angeschlossen werden. Zumindest ist 
aber sicherzustellen, dass durch eine Öffnungsklau-
sel Personen mit einer sehr schlechten Eingliede-
rungsprognose eine Chance auf Förderung bekom-
men. Personen, die längere Zeit stationär unterge-
bracht waren, und Strafgefangene sollten ebenfalls 
Zugang zur Förderung erhalten.  

2. Refinanziert werden sollte bei § 16i SGB II der 
Tariflohn 

Der Gesetzentwurf sieht einen Lohnkostenzuschuss 
vor, der sich am Mindestlohn orientiert. Diese Rege-
lung ist problematisch, da im Ergebnis tarifgebun-
dene Arbeitgeber und jene, die nach Branchenmin-
destlöhnen vergüten, unmittelbar ab Beschäftigungs-
beginn höhere Eigenanteile tragen müssten. Der 
Deutsche Caritasverband begrüßt ausdrücklich, dass 
das neue Teilhabeinstrument offen für die freie Wirt-
schaft, soziale Einrichtungen und die öffentliche 
Hand ist und dass auf die Kriterien Zusätzlichkeit, 
öffentliches Interesse und Wettbewerbsneutralität 

                                                 
1 BMAS 2018: Evaluation des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“– Zweiter Zwischenbericht – For-
schungsbericht 504, S. 43.  

verzichtet wurde. Damit ist garantiert, dass es nicht 
zur Schaffung von Sonderarbeitswelten kommt. Es 
ist allerdings fraglich, ob in der freien Wirtschaft, bei 
den Kommunen und vielen gemeinnützigen Trägern 
mit Tarifbindung unter diesen Bedingungen Arbeits-
plätze für die Zielgruppe geschaffen werden. Im 
Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ wurde nur der 
Mindestlohn refinanziert. Die Evaluation des Pro-
grammes hat gezeigt, dass tarifgebundene Arbeitge-
ber – und hier insbesondere kommunale Gebietskör-
perschaften und auch Wohlfahrtsverbände - nicht 
zur Teilnahme an dem Programm bereit waren, da 
sie mit einer Förderung auf dem Niveau des Min-
destlohns nicht in der Lage gewesen wären, ihre 
Lohnkosten vollständig zu refinanzieren.1 Für Ar-
beitgeber und Arbeitgeberinnen ohne Tarifbindung 
sehen wir zudem ungewollte Wettbewerbsvorteile. 
Refinanziert werden sollte deshalb bei § 16i SGB II 
der Tariflohn. Im Fall des Fehlens von Tarifverein-
barungen sollte der Mindestlohn gezahlt werden. 

3. Fördervoraussetzungen für Inklusionsbetriebe 
im SGB II schaffen 

Positiv ist zu bewerten, dass § 16e und 16i SGB II für 
alle Arbeitgeber offen sind. Der DCV ist jedoch der 
Auffassung, dass Langzeitarbeitslose, die z.B. wegen 
psychischer Erkrankungen und/oder Suchterkran-
kungen auf absehbare Zeit keine Perspektive auf un-
geförderte Beschäftigung haben, zusätzlich Förder-
möglichkeiten in Betrieben benötigen, in denen sie 
individuelle Unterstützung und arbeitsbegleitende 
Qualifizierung sowie Beschäftigungsmöglichkeiten 
am ersten Arbeitsmarkt erhalten. Vorbild können die 
Inklusionsbetriebe des SGB IX sein, die sich am ers-
ten Arbeitsmarkt betätigen. Sie handeln in besonde-
rem sozialen Auftrag und können längerfristig Ar-
beitsplätze für bisher vom Arbeitsmarkt ausgeschlos-
sene Langzeitarbeitslose bieten. Wichtig wäre es, 
dass es zu einer Ausweitung der Angebote kommt. 
Dafür sollte im SGB II eine eigenständige Finanzie-
rungsstruktur etabliert werden, die auch Investiti-
onskostenförderung in neue Arbeitsplätze in Inklusi-
onsbetrieben ermöglicht.  

4. § 16e SGB II so weiterentwickeln, dass er von 
Inklusionsbetrieben besser genutzt werden kann 
– keine Nachbeschäftigungspflicht nach zwei 
Jahren 

Das bestehende Förderinstrument § 16e SGB II wird 
laut Gesetzentwurf weiterentwickelt, indem die Ziel-
gruppe und die Fördermöglichkeiten verändert wer-
den. Es soll nicht mehr notwendig sein, dass Lang-
zeitarbeitslose neben einer zweijährigen Arbeitslo-
sigkeit auch noch mindestens zwei Vermittlungs-
hemmnisse aufweisen. Der Lohnkostenzuschuss soll 
von 75 Prozent auf 50 Prozent im zweiten Jahr sin-
ken. Zudem werden ein verpflichtendes Coaching 
und eine Nachbeschäftigungspflicht von 6 Monaten 
eingeführt.  

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Fördervoraus-
setzungen (mindestens zweijährige Arbeitslosigkeit 
und Pflicht zum Coaching) und der hohe Lohnkos-
tenzuschuss von 75 Prozent zeigen, dass sich das In-
strument an eine Personengruppe richtet, die noch 
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erhebliche Förderbedarfe hat. Problematisch ist in 
diesem Zusammenhang die Degression beim Lohn-
kostenzuschuss, der im zweiten Jahr auf 50 Prozent 
absinkt. In der Phase der verpflichtenden Nachbe-
schäftigung ist sogar kein Lohnkostenzuschuss mehr 
vorgesehen. Die Praxiserfahrung in der Caritas zeigt, 
dass arbeitsmarktferne Personen einer intensiven 
Förderung bedürfen. Sie sind häufig nach einem Jahr 
nicht so leistungsfähig, dass ein 50 Prozent Lohnkos-
tenzuschuss ausreicht. Integrationsfortschritte soll-
ten regelmäßig überprüft werden, um festzustellen, 
in welcher Höhe eine Förderung notwendig ist. Per-
sonen, die in Projekten wie z.B. dem Stromspar-
check der Caritas gefördert werden, können häufig 
nicht ohne Förderung weiterbeschäftigt werden, so 
dass hier auch die Nachbeschäftigungspflicht die Be-
teiligung an der Förderung für zahlreiche Träger un-
möglich macht. Auch Inklusionsbetriebe, die dieses 
Instrument bisher angewendet haben, werden zu-
künftig Schwierigkeiten haben, Langzeitarbeitslose 
zu integrieren, da die Förderung in der Regel in zwei 
Jahren nicht solche Erfolge zeigt, dass eine Nachbe-
schäftigung im dritten Jahr ohne Förderung funktio-
niert.  

Aus Sicht der Caritas wäre es wünschenswert, den 
§ 16e SGB II so weiter zu entwickeln, dass Inklusi-
onsbetriebe, die am ersten Arbeitsmarkt tätig sind, 
Langzeitarbeitslose gut fördern können. Damit sie 
wirtschaftlich planen können, wäre eine Höchstför-
derdauer von fünf Jahren sinnvoll. Die individuelle 
Förderhöhe müsste entsprechend der Leistungsmin-
derung bedarfsgerecht angepasst werden können. 
Notwendig wäre zusätzlich zum Lohnkostenzu-
schuss eine intensive sozialpädagogische und psy-
chotherapeutische Begleitung, die ebenfalls finan-
ziert werden müsste. Zu berücksichtigen ist dabei, 
dass bei Inklusionsbetrieben als Wirtschaftsunter-
nehmen ein höherer Betreuungsaufwand durch das 
Erfordernis der kleineren Führungsspanne anfällt. 
Für den Aufbau von neuen Arbeitsplätzen müssten 
Investitionskosten personengebunden im SGB II be-
reitgestellt werden. Die Teilnahme an der Förderung 
muss freiwillig sein, denn geförderte Arbeitnehmer 
würden sich in einem normalen Verfahren bewerben 
und nach ihrer Eignung ausgewählt werden 

5. Die Teilnahme an Förderung sollte auf dem 
Prinzip der Freiwilligkeit beruhen 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass sowohl der neue 
§ 16i SGB II als auch der geänderte § 16e SGB II „in 
seiner Ausgestaltung als Maßnahme sich in die be-
stehenden Sanktionsregelungen einfügen“ (Begrün-
dung S. 15 und 18). Das IAB hat in einer aktuellen 
Studie zurecht darauf verwiesen, dass ein zentraler 
„Erfolgsfaktor im Sinne der Zielsetzung des Instru-
ments ist, dass die Aufnahme einer Tätigkeit im So-
zialen Arbeitsmarkt auf Freiwilligkeit basiert“.2 
Diese Erkenntnis entspricht auch der Praxiserfah-
rung der Caritas. Eine Förderung zum Zwecke der 
sozialen Teilhabe gegen den Willen der Betroffenen 
kann nicht zum Erfolg führen. Die Entscheidung 

                                                 
2 Kupka, Peter et.all. 2018: Teilhabe für arbeitsferne Arbeitslose durch einen Sozialen Arbeitsmarkt – Chancen und Risiken 
eines notwendigen Instruments, in: ZfWP 67(2), S.158. 
3 Bauer, Frank et. All 2016: Teilnehmerauswahl und professionelle Begleitung machen den Unterschied, IAB-Kurbericht 
10/2016, S. 7. 

über eine Förderung sollte die Fachkraft im Jobcen-
ter gemeinsam mit dem Leistungsbezieher treffen. 
Wichtig für eine erfolgreiche Förderung ist, dass so-
wohl potentielle Arbeitgeber als auch kooperierende 
Netzwerkpartner, die z.B. die Begleitung und das 
Coaching übernehmen, einbezogen werden.  

6. Ermöglichung von betriebsinternem Coaching 
und Gutscheinverfahren 

Die Praxiserfahrung der Caritas zeigt, dass für die 
Stabilisierung der geförderten Arbeitsverhältnisse 
und die Entwicklung der geförderten Beschäftigten 
ein begleitendes Coaching durch eine sozialpädago-
gische Fachkraft unbedingt erforderlich ist. Die im 
Gesetz vorgesehene Freistellung im ersten Beschäfti-
gungsjahr und die Finanzierung des Coachings über 
die gesamte Förderdauer sind ebenso sinnvoll wie 
der ganzheitliche Förderansatz, der die Begleitung in 
lebenspraktischen Fragen auch mit Blick auf die in 
der Bedarfsgemeinschaft betroffenen Familienmit-
glieder umfasst. Damit orientiert sich die Förderung 
an den Bedarfen des Einzelfalls. Erfolgreiches 
Coaching basiert auf Vertrauen zwischen Klienten 
und Coach, insbesondere dann, wenn – wie im Ge-
setzentwurf geplant – persönliche Kompetenzen wie 
z.B. Selbstsicherheit, Selbständigkeit, Offenheit, 
Wertehaltung, Empathie gestärkt werden sollen und 
auch die Beratung der Situation in der Bedarfsge-
meinschaft mit Kindern Gegenstand sein soll. Sinn-
voll scheint es daher aus Sicht der Caritas, ein Gut-
scheinverfahren einzuführen, welches es dem Leis-
tungsbezieher ermöglicht, sich einen Coach seiner 
Wahl auszusuchen.  

Die Beschränkung des Coachings auf Mitarbeiter des 
Jobcenters oder externe Dritte erscheint uns nicht 
sinnvoll. Die Evaluierung des „Modellprojekts öf-
fentlich geförderte Beschäftigung“ in NRW hat zwar 
für Teilgruppen, deren Problemschwerpunkt auf der 
persönlichen Ebene liegt, gezeigt, dass ein Coaching 
bei einem externen Träger hilfreich war. Probleme 
der betrieblichen Integration und Produktivität 
konnten hingegen deutlich besser durch ein 
Coaching bearbeitet werden, das im Beschäftigungs-
betrieb verankert war. Es zeigt sich, dass Sozialpäda-
gogen im Betrieb die Situation besser einschätzen 
konnten als Externe, weil ihre Fachexpertise Be-
standteil der betrieblichen Arbeitsteilung war. Ihr 
Urteil im Betrieb hatte höhere Akzeptanz. Sie stan-
den jederzeit zur Verfügung, konnten Situationen be-
obachten und so besser einschätzen als Externe, die 
nur kurzfristig als Gast anwesend waren.3 Maßgeb-
lich sollte also der Einzelfall sein. 

7. Weiterbildung 

Der Gesetzentwurf sieht die Möglichkeit berufsbezo-
gener Qualifizierung vor, wodurch sich die  Beschäf-
tigungsfähigkeit der Geförderten verbessert und 
ihnen Perspektiven eröffnet werden. Die Förderung 
sollte allerdings nicht auf 50 Prozent der Weiterbil-
dungskosten und maximal 1.000 Euro begrenzt wer-
den. Dies schränkt die Qualifizierungsmöglichkeiten 
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für den Personenkreis unnötig ein, obwohl beispiels-
weise eine Förderung des Führerscheinerwerbs oder 
modulare Nachqualifizierungen (bis hin zum Berufs-
abschluss) den nachhaltigen Erfolg der geförderten 
Personen auf dem Arbeitsmarkt entscheidend absi-
chern können. Die Qualifizierung ist am individuel-
len Bedarf auszurichten und Teil einer Integrations-
strategie, daher ist es nicht sinnvoll, die Übernahme 
der Kosten für Weiterbildung pauschal zu begren-
zen. Auch im Rahmen von § 16e SGB II sollte beglei-
tende Qualifizierung möglich sein, um nachhaltige 
Entwicklungs- und Beschäftigungsperspektiven für 
die geförderten Personen zu eröffnen. 

8. Verwaltungstitel auskömmlich gestalten und 
Mittelverteilung überprüfen 

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die 
finanzielle Ausgestaltung der öffentlich geförderten 
Beschäftigung nicht hinreichend war. Der Gesetzge-
ber hat nun reagiert und für diese Legislaturperiode 
insgesamt 4. Mrd. Euro für die Eingliederung von 
Langzeitarbeitslosen vorgesehen. Sichergestellt wer-
den muss nun, dass die Eingliederungsmittel wirk-
lich auch für die Maßnahmen zur Verfügung stehen. 
Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass 
der Verwaltungstitel nicht gleichermaßen ausge-
stockt wurde. Es steht zu befürchten, dass - wie in 
der Vergangenheit - weiterhin Mittel umgeschichtet 
werden müssen. Eine gute Betreuung durch das Job-
center ist eine elementare Voraussetzung für eine er-
folgreiche Arbeitsmarktintegration. Dies setzt aber 
entsprechende finanzielle Mittel im Verwaltungstitel 
voraus. Geprüft werden muss auch die Verteilung 

der Mittel zwischen den Jobcentern. Der Problem-
druckfaktor hat in der Vergangenheit dazu geführt, 
dass Jobcenter mit guten Integrationsquoten weniger 
Mittel erhalten haben. In Regionen mit guter Arbeits-
marktlage haben aber gerade Langzeitarbeitslose, die 
es dennoch nicht in den Arbeitsmarkt schaffen, häu-
fig besonders hohe Förderbedarfe. Dies muss bei der 
Mittelverteilung entsprechend berücksichtigt wer-
den.  

9. Weiterer Vorschlag – Arbeitsgelegenheiten wei-
terentwickeln  

Menschen mit besonderen Schwierigkeiten am regu-
lären Arbeitsmarkt (z. B. wegen verfestigter gesund-
heitlicher oder psychischer Probleme, vorheriger 
Wohnungslosigkeit oder Straffälligkeit) sind oftmals 
den Anforderungen eines sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigungsverhältnisses nicht gewachsen. 
Sie benötigen niedrigschwellige Hilfe. Die Arbeitsge-
legenheiten sollten hierfür als Instrument so weiter-
entwickelt werden, dass sinnvolle Tätigkeiten geför-
dert werden können, die zur sozialen Stabilisierung 
und Tagesstrukturierung beitragen und darüber hin-
aus auch soziale Teilhabe ermöglichen. Die Teil-
nahme an Arbeitsgelegenheiten sollte freiwillig er-
folgen und sanktionsfrei gestaltet sein. Wichtig ist 
die Wiedereinführung der Übernahme der Renten-
versicherungsbeiträge für alle SGB II-Leistungsbezie-
her(innen), da Lücken in der Versicherungsbiogra-
phie ein besonderes Altersarmutsrisiko darstellen. 
Die Zeiten in einer Arbeitsgelegenheit sollten renten-
versicherungspflichtig werden. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)181 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 31. Oktober 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 05. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozia-
len Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Bundesagentur für Arbeit 

Stellungnahme zum Gesetz zur Schaffung neuer 
Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem 
allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (10. SGB II-
Änderungsgesetz – Teilhabechancengesetz) 

Zusammenfassung 

 Die Bundesagentur für Arbeit (BA) begrüßt die 
Einführung der neuen Instrumente §§ 16e und 16i 
SGB II, um für Langzeitarbeitslose neue Teilhabe- 
und Beschäftigungschancen durch sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung auf dem allgemei-
nen und sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen.    

 Bei § 16i SGB II empfiehlt die BA, dass sich die 
Erstattung des Lohnkostenzuschusses am berück-
sichtigungsfähigen Arbeitsentgelt (umfasst ortsüb-
lichen Lohn oder Tariflohn) orientiert. Alternativ 
könnte den Arbeitgebern eine Arbeitgeberpau-
schale gewährt werden.  

 Auch Teilnehmer/innen an Landesprogrammen 
sollte ein Zugang zu § 16i SGB II ermöglicht wer-
den. 

 Bei § 16e SGB II empfiehlt die BA, die Versiche-
rungspflicht in der Arbeitslosenversicherung auf-
zunehmen.  

 Darüber hinaus regt die BA an, die Deckelung für 
Leistungen nach §§ 16e, 16f und 16h SGB II (§ 46 
Abs. 2 Satz 2 SGB II) auf insgesamt bis zu 20% der 
auf sie entfallenden Eingliederungsmittel für § 16e 
SGB II entfallen zu lassen. Mit der engeren Aus-
richtung des § 16e SGB II an Eingliederungszu-
schüssen und der damit verbundenen marktnähe-
ren Ausgestaltung der Leistung ist aus Sicht der 
BA eine finanzielle Deckelung nicht mehr erfor-
derlich. 

 Zur Verwaltungsvereinfachung sollte bei beiden 
Instrumenten der Lohnkostenzuschuss zu Beginn 
der Förderung für die Förderdauer in (durch-
schnittlichen) monatlichen Festbeträgen festgelegt 
werden können. 

 Zur Förderung der Aufnahme einer nach §§ 16e o-
der 16i SGB II geförderten Beschäftigung sollten 
Förderleistungen aus dem Vermittlungsbudget er-
möglicht werden (u. a. für Fahrten zu Vorstel-
lungsgesprächen, zum Erwerb des Führerscheins, 
Fahrkosten). Nach aktueller Rechtslage können 
Leistungen aus dem Vermittlungsbudget aus-
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schließlich für die Aufnahme von voll-sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigungen gefördert 
werden. 

 Der Gesetzesentwurf sieht keine Änderung des 
Sanktionsrechts vor. Für die neuen Instrumente 
gelten die bestehenden Sanktionsregelungen.  

 Den Anträgen der Fraktion Die LINKE sowie der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Freiwil-
ligkeit der Teilnahme wird seitens der Bunde-
sagentur für Arbeit (BA) nicht gefolgt.  

 Die BA spricht sich weiterhin für ein einheitliches 
Sanktionssystem in der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende aus. Sanktionen sind entsprechend 
dem gesetzgeberischen Auftrag ein notwendiger 
Teil des Prinzips „Fördern und Fordern“. Eine Ab-
weichung davon führt zu Fehlanreizen und einer 
Ungleichbehandlung. 

Stellungnahme 

 Die Bundesagentur für Arbeit (BA) nimmt zu aus-
gewählten Regelungen des Gesetzentwurfs Stel-
lung: 

1. Artikel 1, Nr. 2 § 16e SGB II (Neufassung) „Ein-
gliederung von Langzeitarbeitslosen“ 

 Gefördert werden sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse (ohne Versicherungspflicht zur 
Arbeitslosenversicherung) bei allen Arten von Ar-
beitgebern, mit dem Ziel der dauerhaften Einglie-
derung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.  

 Die Zugangsvoraussetzungen werden teilweise 
vereinfacht: Gefördert werden Personen, die trotz 
vermittlerischer Unterstützung nach § 16 Absatz 1 
Satz 1 unter Einbeziehung der übrigen Eingliede-
rungsleistungen nach dem SGB II seit mindestens 
zwei Jahren arbeitslos sind. Bestimmte Unterbre-
chungen der Arbeitslosigkeit, bleiben dabei unbe-
rücksichtigt (§ 18 Abs. 2 SGB III). Damit bleibt die 
Zugangsvoraussetzung der vermittlerischen Unter-
stützung bestehen. Die bisherigen weiteren Zu-
gangsvoraussetzungen entfallen. 

 Die Förderdauer beträgt zwei Jahre. 

 Der Lohnkostenzuschuss wird im ersten Jahr in 
Höhe von 75 Prozent und im zweiten Jahr in Höhe 
von 50 Prozent des tariflichen bzw. ortsüblichen 
Arbeitsentgelts gewährt. Der Lohnkostenzuschuss 
ist einfach handhabbar gestaltet und verzichtet auf 
den Ausgleich einer bestehenden Minderleistung.  

 Für Arbeitgeber gilt eine Nachbeschäftigungs-
pflicht von sechs Monaten.  

 Während der Beschäftigung soll eine erforderliche 
ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreu-
ung erfolgen. Dabei hat der Arbeitgeber die Arbeit-
nehmerin, den Arbeitnehmer für die ersten sechs 
Monate, unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts, 
freizustellen. Die beschäftigungsbegleitende Be-
treuung wird durch Personal der Jobcenter oder 
durch einen beauftragten Dritten erbracht. Die Job-
center haben in der Ermessensausübung Spiel-
räume, um die bedarfsgerechte Förderleistung im 
Einzelfall festzulegen. Die Kosten trägt das Jobcen-
ter. 

 Eine Kenntnisvermittlung und/oder eine Weiter-
bildung können im Regelinstrumentarium (§ 16 
SGB II i. V. m. § 45 SGB III und/oder §§ 81 ff. 
SGB III) gefördert werden, da der Lohnkostenzu-
schuss allein an den Bestand des Arbeitsverhält-
nisses gebunden ist und nicht mehr an die Fest-
stellung einer Minderleistung. 

1.1 Bewertung 

 Die BA begrüßt die Ausrichtung der Zugangsvo-
raussetzungen am Status der Arbeitslosigkeit und 
den Verzicht auf die in der Person liegenden Ver-
mittlungshemmnisse. Dies erleichtert die prakti-
sche Umsetzung vor Ort. Jedoch bedarf es einer 
vorherigen vermittlerischen Unterstützung nach 
§ 16 Abs. 1 Satz 1 SGB II. Damit bestehen weiter-
hin Begründungs- und Dokumentationspflichten 
seitens der gemeinsamen Einrichtungen.   

 Die BA begrüßt auch, dass durch die gesetzliche 
Festlegung der Förderhöhe und der Förderdauer 
die Ermessensausübung entfällt. Damit wird die 
Dokumentation für die Jobcenter vereinfacht. 

 Die BA regt an, dass bei § 16e SGB II die Versiche-
rungspflicht in der Arbeitslosenversicherung auf-
genommen wird. In der ursprünglichen Stellung-
nahme hat sich die BA dafür ausgesprochen, die 
Förderkonditionen des aktuellen § 16e SGB II bei-
zubehalten und daher gegen eine Arbeitslosenver-
sicherungspflicht ausgesprochen. Im derzeitigen 
Gesetzesentwurf ist der neue § 16e SGB II deutlich 
arbeitsmarktnäher ausgestaltet als § 16e SGB II in 
der bisherigen Fassung (Arbeitsvertrag für die 
Dauer von mindestens zwei Jahren, Degression im 
zweiten Jahr auf 50%, Nachbeschäftigungspflicht 
von sechs Monaten). Damit besitzt der neue § 16e 
SGB II im Hinblick auf die Arbeitsmarktnähe eher 
den Charakter eines Eingliederungszuschusses 
und sollte auch der Versicherungspflicht zur Ar-
beitslosenversicherung unterliegen.  

 Die BA regt eine Regelung zu den Abrechnungs-
modalitäten des Lohnkostenzuschusses an, in An-
lehnung an das Verfahren, das dem Eingliede-
rungszuschuss und § 16e SGB II in der bisherigen 
Fassung zugrunde liegt, um den Verwaltungsauf-
wand für Arbeitgeber und Jobcenter zu reduzieren. 
Der Lohnkostenzuschuss sollte zu Beginn der För-
derung in monatlichen Festbeträgen für die För-
derdauer bzw. wegen der Möglichkeit von schwan-
kendem Einkommen (Entlohnung nach tatsächli-
chen Arbeitstagen oder Stunden; z. B. in der Bau-
branche oder Gastronomiegewerbe möglich) in 
monatlichen Durchschnittsbeträgen einmalig fest-
gelegt werden. Damit könnten die Jobcenter Dauer-
anordnungen für die Auszahlung des Lohnkosten-
zuschusses vornehmen. Bei schwankendem Ein-
kommen müsste der Lohnkostenzuschuss nicht 
monatlich an die tatsächliche Entlohnung ange-
passt werden. Eine entsprechende Vorschrift sollte 
jedoch eine Anpassung (Erhöhung oder Verringe-
rung) des Lohnkostenzuschusses insbesondere we-
gen einer Erhöhung oder Verringerung der Arbeits-
zeit oder einer tariflichen Lohnerhöhung ermögli-
chen. 

 Die BA regt weiter an, dass die Deckelung nach 
§ 46 Abs. 2 Satz 2 SGB II für § 16e SGB II entfällt. 
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Mit der engeren Ausrichtung des § 16e SGB II an 
Eingliederungszuschüssen und der damit verbun-
denen marktnäheren Ausgestaltung der Leistung 
ist aus Sicht der BA eine finanzielle Deckelung 
nicht mehr erforderlich.  

1.2 Vorschläge der Bundesagentur für Arbeit  

 Bei § 16e SGB II sollte die Versicherungspflicht in 
der Arbeitslosenversicherung aufgenommen wer-
den.  

 Der Lohnkostenzuschuss sollte zu Beginn der För-
derung in monatlichen Festbeträgen bzw. wegen 
der Möglichkeit von schwankendem Einkommen 
in monatlichen Durchschnittsbeträgen einmalig 
festgelegt werden können. 

 Die Deckelung nach § 46 Abs. 2 Satz 2 SGB II für 
§ 16e SGB II sollte entfallen.  

2 Artikel 1, Nr. 3, § 16g Abs. 3 SGB II 

 Die neue Vorschrift in Absatz 3 SGB II eröffnet die 
Möglichkeit, Leistungen zur ganzheitlichen be-
schäftigungsbegleitenden Betreuung für den ge-
samten Bewilligungszeitraum zu erbringen, selbst 
wenn die Hilfebedürftigkeit entfällt. 

2.1 Bewertung 

 Die BA begrüßt die Neuregelung des § 16g SGB II. 
Damit ist die Betreuung auch nach Wegfall der 
Hilfebedürftigkeit sichergestellt. 

3 Artikel 1, Nr. 4, § 16 i SGB II „Teilhabe am Ar-
beitsmarkt“ 

 Gefördert werden Personen, die das 25. Lebensjahr 
vollendet haben und seit mindestens sieben Jahren 
innerhalb der letzten acht Jahren Leistungen nach 
dem SGB II beziehen und in dieser Zeit nicht oder 
nur kurzzeitig erwerbstätig beschäftigt oder kurz-
zeitig selbständig tätig waren. 

 Gefördert werden sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse (ohne Beitrag zur Arbeitslosen-
versicherung) bei allen Arten von Arbeitgebern.  

 Die Förderdauer beträgt bis zu fünf Jahren. 

 Im ersten und zweiten Jahr wird der Lohnkosten-
zuschuss in Höhe von 100 Prozent gefördert. Ab 
dem dritten Jahr setzt eine Degression um jährlich 
zehn Prozentpunkte ein.  

 Wie auch bei § 16e SGB II ist vorgesehen, dass die 
ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreu-
ung durch Personal der Jobcenter oder einen durch 
diese beauftragten Dritten erfolgen soll. Der Arbeit-
geber hat die Arbeitnehmerin, den Arbeitnehmer 
während des ersten Jahres der Förderung für die 
Betreuung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts 
in einem angemessenen Umfang freizustellen. Die 
weiteren Ausführungen gelten analog zu § 16e 
SGB II.  

 Während des Arbeitsverhältnisses können erfor-
derliche Weiterbildungen und betriebliche Prak-
tika in angemessenem Umfang unter Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts gefördert werden. Weiterbil-
dungskosten können bis zu 50 Prozent, maximal 
1.000 Euro je Weiterbildung, erstattet werden.  

 Die Befristung des Arbeitsvertrages ist bis zu einer 
Dauer von fünf Jahren, einschließlich einer einma-
ligen Verlängerung des Arbeitsvertrages, zulässig. 

 Um Wettbewerbsverzerrungen und Verdrängungs-
effekte zu vermeiden, ist jährlich eine Stellung-
nahme des Örtlichen Beirats zu den Einsatzfeldern 
der geförderten Arbeitsverhältnisse einholen. 

 § 16e SGB II in der bisherigen Fassung und das 
Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeits-
markt" sind anschlussfähig zu §16i SGB II, unter 
Berücksichtigung der bisherigen Förderdauer und 
Förderhöhe und soweit die Person bei der Zuwei-
sung noch sehr arbeitsmarktfern ist. 

3.1 Bewertung 

 Die BA begrüßt die Einführung des § 16i SGB II 
und insbesondere die nachfolgenden Aspekte der 
Ausgestaltung:  

• Einschränkung der Zielgruppe auf Personen 
über 25 Jahren,  

• abgeschwächte Degression des Lohnkostenzu-
schusses und Befristungstatbestand für die Ar-
beitsverträge in Anlehnung an die Förderdauer 
von bis zu fünf Jahren, 

• Möglichkeit, dass während des Arbeitsverhält-
nisses erforderliche Praktika und Weiterbildun-
gen für Qualifizierungsmaßnahmen jeder Art er-
folgen und die Weiterbildungskosten erstattet 
werden können,  

• Anschlussfähigkeit des § 16i SGB II zu Förde-
rungen nach § 16e SGB II in der bisherigen Fas-
sung sowie nach dem Bundesprogramm „Soziale 
Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 

 Bei § 16i SGB II sieht die BA die Bemessung des 
Lohnkostenzuschusses auf Grundlage des Min-
destlohns kritisch, da die Kosten, die Arbeitgebern 
im Zusammenhang mit der Beschäftigung entste-
hen, nicht ausreichend gedeckt werden können. 
Die Erstattung des Lohnkostenzuschusses sollte 
sich daher am berücksichtigungsfähigen Arbeits-
entgelt (umfasst auch ortsüblichen Lohn oder Ta-
riflohn) orientieren. Alternativ könnte Arbeitge-
bern eine monatliche Pauschale als Teilersatz für 
die Aufwände im Zusammenhang mit der Beschäf-
tigung gewährt werden (sog. Arbeitgeberpau-
schale). 

 Aus Sicht der BA sollte dem Vorschlag des Bun-
desrates gefolgt werden, die Zielgruppe des Abs. 
10 um Teilnehmer/innen an Landesprogrammen, 
die mit dem Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ 
hinsichtlich der Zugangsvoraussetzungen ver-
gleichbar sind, zu ergänzen 

 Die BA regt auch bei § 16i SGB II eine Regelung zu 
den Abrechnungsmodalitäten des Lohnkostenzu-
schusses an. Wie beim Vorschlag zu §16e SGB II 
sollte der Lohnkostenzuschuss zu Beginn der För-
derung in monatlichen Festbeträgen bzw. wegen 
der Möglichkeit von schwankendem Einkommen 
in monatlichen Durchschnittsbeträgen einmalig 
festgelegt und eine Anpassung des Lohnkostenzu-
schusses insbesondere wegen einer Erhöhung oder 
Verringerung der Arbeitszeit und bei § 16i SGB II 
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wegen Anpassung des Mindestlohngesetzes er-
möglicht werden. 

3.2 Vorschläge der Bundesagentur für Arbeit  

 Die Erstattung des Lohnkostenzuschusses sollte 
sich am berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelt 
(umfasst auch ortsüblichen Lohn oder Tariflohn) 
orientieren. Alternativ könnte den Arbeitgebern 
eine monatliche Arbeitgeberpauschale gewährt 
werden. 

 Auch Teilnehmer/innen an zum Bundesprogramm 
„Soziale Teilhabe“ vergleichbaren Landesprogram-
men sollte ein Zugang zu § 16i SGB II ermöglicht 
werden. 

 Der Lohnkostenzuschuss sollte zu Beginn der För-
derung in monatlichen Festbeträgen bzw. wegen 
der Möglichkeit von schwankendem Einkommen 
in monatlichen Durchschnittsbeträgen einmalig 
festgelegt werden können. 

4 Änderungsvorschlag § 16 Abs. 3 SGB II  

4.1 Bewertung 

 Für die Förderung der Aufnahme einer Beschäfti-
gung nach §§ 16e und 16i SGB II sollte die Mög-
lichkeit bestehen, Kosten aus dem Vermittlungs-
budget nach § 44 SGB III u. a. für Fahrten zu Vor-
stellungsgesprächen, zum Erwerb des Führer-
scheins, Fahrkosten bis zur ersten Gehaltszahlung, 
erforderliche Arbeitsmittel für Nachweise (z. B. 
Gesundheitsnachweis, Führungszeugnis, Schufa-
Auskunft) zu erstatten. Nach aktueller Rechtslage 
können Förderleistungen aus dem Vermittlungs-
budget nach § 44 SGB III ausschließlich für die 
Förderung der Aufnahme von Beschäftigungen, 
die in allen Zweigen der Sozialversicherung versi-
cherungspflichtig sind, gefördert werden.  

 Um die Förderung aus dem Vermittlungsbudget 
auch für sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gungen nach §§ 16e und 16i SGB II, die ohne Ver-
sicherungspflicht zur Arbeitslosenversicherung 
ausgestaltet sind, zu ermöglichen, sollte § 16 
Abs. 3 SGB II erweitert werden.  In § 16 Abs. 3 
SGB II werden von § 44 SGB III abweichende Tat-
bestände geregelt („Abweichend von § 44 Absatz 1 
Satz 1 des Dritten Buches können Leistungen auch 
für die Anbahnung und Aufnahme einer schuli-
schen Berufsausbildung erbracht werden“). 

4.2 Vorschläge der Bundesagentur für Arbeit  

 Die BA schlägt folgende Erweiterung des § 16 Abs. 
3 SGB II vor: „Abweichend von § 44 Absatz 1 
Satz 1 des Dritten Buches können Leistungen auch 
für die Anbahnung und Aufnahme einer schuli-
schen Berufsausbildung und einer Beschäftigung 
nach §§ 16e und 16i SGB II erbracht werden.“ 

5 D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

 Die Bundesagentur für Arbeit würde begrüßen, 
wenn die Deckelung nach § 46 Abs. 2 Satz 2 
SGB II für § 16e SGB II entfällt. 
§ 16e SGB II in der neuen Fassung hat keinen di-
rekten Bezug zum öffentlich geförderten Arbeits-
markt. Ziel ist, die sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung von Personen mit einer längeren 

Dauer von Langzeitarbeitslosigkeit auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen und zu un-
terstützen. Die Nutzung dieses Instrumentes wird 
durch die Deckelung voraussichtlich einge-
schränkt. 

 Die dem Bund entstehenden Förderkosten von bis 
zu 18 Millionen Euro pro Jahr je 1.000 Förderfälle 
nach § 16e SGB II kann die Bundesagentur für Ar-
beit als Maximalbetrag nachvollziehen. Bei seiner 
Kalkulation geht das Bundesministerium von Be-
schäftigungen mit 30 Wochenstunden aus. Prakti-
sche Erfahrungen haben gezeigt, dass die geförder-
ten Personen überwiegend in Teilzeit beschäftigt 
werden. Die angenommen Kosten könnten daher 
etwas überzeichnet sein. Aktuell werden für die 
Förderung von Arbeitsverhältnissen nach dem bis-
herigen § 16e SGB II jährlich 15 Millionen Euro 
für 1.000 Förderfälle ausgegeben. 

 Mit der Neufassung des § 16e Abs. 3 SGB II wird 
die Rückzahlung des Lohnkostenzuschusses bei 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses vor 
Ablauf der Nachbeschäftigungsfrist faktisch auf 
maximal 20 Prozent der Fördersumme begrenzt, 
während die Dauer der Nachbeschäftigungszeit 
nur 25 Prozent der Höchstförderdauer beträgt. Wie 
beim regulären Eingliederungszuschuss hat die 
Rückzahlungsregelung primär den Zweck, Mitnah-
meeffekte auszuschließen oder zumindest zu be-
grenzen. Gegenüber der Regelung im SGB III ist 
die Rückzahlungspflicht in der Neufassung des 
§ 16e SGB II vergleichsweise mild ausgestaltet und 
bietet daher weniger Anreiz für den Arbeitgeber, 
die Beschäftigung des (vormals) langzeitarbeitslo-
sen Beschäftigten ungefördert fortzusetzen. 
Die dem Bund entstehenden Förderkosten von bis 
zu 24 Millionen Euro pro Jahr je 1.000 Förderfälle 
nach § 16i SGB II kann die Bundesagentur für Ar-
beit nachvollziehen. 
In Ihren Berechnungen geht die Bundesagentur für 
Arbeit je Förderfall von einer Weiterbildung bzw. 
Qualifizierung pro Jahr aus.  

 Die Nichtberücksichtigung des Verwaltungsauf-
wands beim Arbeitgebers wird von der Bunde-
sagentur für Arbeit als Hemmnis für die Bereit-
schaft, eine langzeitarbeitslose Person über eine 
Förderung durch § 16i SGB II zu beschäftigen, ge-
sehen. 

 Zu Beginn der Förderung ist eine intensive Betreu-
ung der geförderten Person durch den Arbeitgeber 
erforderlich. Der Mehrwert für das Unternehmen 
ist insbesondere in den ersten Monaten anzuzwei-
feln. Der finanzielle Anreiz für das Unternehmen 
sollte erhöht werden. 

 Die BA begrüßt, dass die Deckelung nach § 46 
Abs. 2 Satz 2 SGB II nicht für § 16i SGB II vorgese-
hen ist. 

 Die BA begrüßt die Aufstockung des Budgets für 
Eingliederungsleistungen (EGL) um 4 Mrd. Euro 
für die Jahre 2018 bis 2022. Besonders positiv ist, 
dass die Mittel im allgemeinen EGL zur Verfügung 
gestellt werden anstatt in verwaltungsaufwändigen 
Sonderprogrammen. Somit wird den Jobcentern 
vor Ort eine optimale Umsetzung der regionalen 
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Arbeitsmarktpolitik ermöglicht. Die Mittel können 
passgenau eingesetzt werden. 

 Die BA begrüßt die zusätzlichen Mittel durch den 
Passiv-Aktiv-Transfer. Hierdurch wird die Finan-
zierung zur Förderung von Langzeitarbeitslosen 
breiter aufgestellt. Außerdem sind diese Mittel 
nicht regional je Jobcenter budgetiert und lassen 
eine intensive Nutzung des neuen Regelinstrumen-
tes §16 i zu.  

 Die Ermittlung des Finanzierungsanteils aus dem 
Passiv-Aktiv-Transfer wird durch die Nutzung von 
Pauschalen für den Mitarbeiter im Jobcenter auf-
wandsarm gehalten. 

 Zu bemängeln ist, dass der Betrag des Passiv-Ak-
tiv-Transfer nur für das Jahr 2019 angegeben ist. Es 
gibt kein Hinweis zur Mittelausstattung der Folge-
jahre. 

6 Artikel 1, Nr. 2 und 4  - Folgeänderungen in Ver-
ordnungen 

6.1 Bewertung 

 Beide Rechtsänderungen bedürfen einer klarstel-
lenden Anpassung in der Verordnung zu Kennzah-
len nach § 48a SGB II, vor allem die Einstufung als 
öffentlich geförderte Beschäftigung nach § 2 Abs. 2 
Nr. 3 der VO zur Kennzahlenfestlegung. 
Nach derzeitiger Definition gelten Maßnahmen 
nach § 16e SGB II als öffentlich geförderte Be-
schäftigung und werden nicht als Integrationen 
nach der Kennzahlendefinition für Ziel 2 „Verbes-
serung der Integrationen“ gezählt.  

 Da Maßnahmen und Förderinstrumente, die nach 
der VO als öffentlich geförderte Beschäftigungen 
zu zählen sind, abschließend in der VO genannt 
werden, würden Beschäftigungsaufnahmen, die 
nach § 16i SGB II gefördert werden, als Integratio-
nen gezählt. Dies entspricht nach Einschätzung 
der Statistik nicht dem bisherigen Verständnis und 
der derzeitigen Systematik. 

 Die Förderungen nach § 16e SGB II und § 16i 
SGB II sind auf ihre Einordnung in statistischen 
Systematiken (zum Beispiel Arbeitslosen-, Förder-
statistik) zu prüfen. Darüber hinaus wird darauf 
hingewiesen, dass die statistische Berechnung von 
Arbeitslosigkeitsdauern nicht nach § 18 Abs. 2 
SGB III erfolgen kann, sondern ausschließlich 
nach § 18 Abs. 1 SGB III. Die Statistik der Bunde-
sagentur für Arbeit wird dies in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les erarbeiten. 

7 Teil A Begründung VI. Gesetzesfolgen 

 Soweit das Gesetz eine Förderung von Weiterbil-
dungen und betrieblichen Praktika vorsieht, wird 
davon ausgegangen, dass die diesbezügliche Be-
schaffung nicht im Vergabewege erfolgt. 

8 Teil B Begründung Rechtsfolgen/Sanktionsrege-
lungen zu §§ 16e,16i SGB II 

 Im Gesetzesentwurf erfolgt keine Anpassung des 
Sanktionsrechts.  

 Nach der Gesetzesbegründung soll auf die vorhan-
denen Sanktionsregelungen in § 31 Abs. 1 SGB II 
zurückgegriffen werden.  

8.1 Bewertung 

 Die BA begrüßt die Intention, die bestehenden 
Sanktionsregelungen auf die neuen Förderinstru-
mente anzuwenden. 

 Beide Förderleistungen zielen auf die Aufnahme 
eines geförderten Arbeitsverhältnisses ab, welches 
auf einem regulären Arbeitsvertrag beruht. Es han-
delt sich hierbei um eine zumutbare (geförderte) 
Arbeit. Bei einer Pflichtverletzung ohne wichtigen 
Grund tritt folglich eine Sanktion ein. Gleiches gilt 
für die als Maßnahme ausgestaltete beschäfti-
gungsbegleitende Betreuung. 

 Sinn und Zweck der neuen Instrumente ist im We-
sentlichen, dass langzeitarbeitslose Personen am 
Arbeitsleben teilnehmen können. Dazu zählt auch 
im Arbeitsverhältnis Verantwortung zu überneh-
men und die Konsequenzen für das eigene Fehl-
verhalten zu tragen (Fehlanreize vermeiden). 

 Eine Freiwilligkeit der Teilnahme wird von der 
BA unter Berücksichtigung des Grundsatzes „För-
dern und Fordern“ abgelehnt. Dieser Grundsatz 
muss für alle erwerbsfähigen leistungsberechtigten 
Personen gleichermaßen gelten. Auch ein langer 
Leistungsbezug ist kein Sachgrund hiervon abzu-
weichen. Der Gleichheitsgrundsatz wird dadurch 
gewahrt. 

9 Stellungnahme des Bundesrates  

Der Bundesrat nimmt zu § 16e SGB II wie folgt Stel-
lung:  

 Ziffer 2: Eine Förderung sollte trotz bisheriger ver-
mittlerische Unterstützung nach § 16e Absatz 1 
Satz 1 möglich sein. Eine Festschreibung einer auf 
mindestens sechs Monate festgelegten Phase der 
vermittlerischen Unterstützung vor Förderbeginn 
ist kontraproduktiv. Es sollten zurückliegende, im 
Laufe der Arbeitslosigkeit erfolgte Integrationsbe-
mühungen ausreichend sein. 

 Ziffer 3: Die regelhafte Dauer der vermittlerischen 
Unterstützung nach § 16e Absatz 1 Satz 1 kann 
entfallen bzw. verkürzt werden, wenn in den letz-
ten 24 Monaten bereits erfolglos eine vermittleri-
sche Unterstützung erfolgte oder die, der erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte an einer Maßnahme 
nach § 16e in der bisherigen Fassung oder im Rah-
men des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe“ be-
schäftigt wurde. 

 Ziffer 4: Personen in einer Beschäftigung nach 
§ 16e SGB II sollten nicht mehr versicherungsfrei 
sein. Die Angabe „§ 16e“ sollte daher in § 27 Ab-
satz 3 Nummer 5 SGB III durch „§ 16i“ ersetzt 
werden. Das würde den Charakter der Förderung 
als Lohnkostenzuschuss in Abgrenzung zu einer 
Maßnahme unterstreichen. Eine Beschäftigung un-
ter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes muss gleichberechtigt zum Erwerb 
von Versicherungsansprüchen führen. 

 Ziffer 5: § 16e SGB II sollte ein neuer Absatz 5 an-
gefügt werden, um eLb, die 2018 in einem Arbeits-
verhältnis beschäftigt waren, das nach § 16e in der 
bisherigen Fassung bezuschusst wurde, eine För-
derung nach dem neuen §16e SGB II bis Ende 
2019 zu ermöglichen. 
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 Ziffer 6: 16e SGB II sollte ein neuer Absatz 6 ange-
fügt werden, dass – analog zu §16i SGB II – jähr-
lich eine Stellungnahme des Örtlichen Beirats zu 
einzuholen ist. 

Der Bundesrat nimmt zu § 16i SGB II wie folgt Stel-
lung: 

 Ziffer 7: Die Dauer des Leistungsbezugs sollte an 
der Rahmenfrist von „mindestens 5 Jahren inner-
halb der letzten sechs Jahre“ ausgerichtet werden. 

 Ziffer 8: Geringfügige Beschäftigungen sollten die 
Förderung nicht ausschließen, auch wenn sie 
nicht nur kurzzeitig ausgeübt werden. 

 Ziffer 9: Es soll sicherstellt werden, dass entlas-
sene Strafgefangene nicht von der Förderung aus-
geschlossen sind. 

 Ziffer 10: Arbeitgebern sollten die Weiterbildungs-
kosten in den ersten zwei Jahren in Höhe von 
100 Prozent und erst ab dem 3. Beschäftigungsjahr 
in Höhe von bis zu 50 Prozent, höchstens 
1.000 Euro je Weiterbildung bezuschusst werden. 

 Ziffer 11: Es sollte klargestellt werden, dass ein di-
rekter Übergang aus dem Bundesprogramm „Sozi-
ale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und aus Arbeitsver-
hältnissen nach § 16e SGB II alter Fassung in eine 
Förderung nach § 16i SGB II möglich ist. 

 Ziffer 12: Die Zielgruppe des Abs. 10 sollte um 
Teilnehmer/innen an Landesprogrammen, die mit 
dem Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ hin-
sichtlich der Zugangsvoraussetzungen vergleich-
bar sind, ergänzt werden. 

 Ziffer 13: Der Bundesrat bittet, zu prüfen, ob eine 
Option für Modellprojekte – insbesondere in Zu-
sammenarbeit mit Ländern bzw. Kommunen – ge-
schaffen werden sollte.  

9.1 Bewertung 

Bewertung zur Stellungnahme des Bundesrates zu § 
16e SGB II  

 Ziffer 2 und 3: Die BA schließt sich der Gegenäu-
ßerung der Bundesregierung an:  Weder aus dem 
Wortlaut noch aus der Begründung zu § 16e SGB II 
ergibt sich, dass eine Förderung nach § 16e SGB II 
zukünftig voraussetzt, dass zuvor zunächst inner-
halb einer auf sechs Monate festgelegten Phase 
eine nochmalige vermittlerische Betreuung erfol-
gen muss. Der Gesetzestext sowie die Begründung 
stellen lediglich klar, dass eine Förderung nach 
§ 16e SGB II nur dann in Betracht kommt, wenn 
überhaupt bereits vermittlerische Unterstützungen 
erfolgt sind. Innerhalb eines Zeitraums von sechs 
Monaten sind während der zweijährigen Arbeitslo-
sigkeit andere Vermittlungsbemühungen „irgend-
wann zu erfolgen“.  

 Ziffer 4: Die BA stimmt dem Bundesrat zu: Bei 
§ 16e SGB II sollte die Versicherungspflicht in der 
Arbeitslosenversicherung aufgenommen werden. 

 Ziffer 5: Aus Sicht der BA ist eine Anfügung eins 
Absatzes 5 nicht erforderlich. Nach Auffassung der 
BA ist eine Förderung nach § 16e SGB II in der 
bisherigen Fassung, die noch 2018 begonnen wird 
bzw. begonnen hat, je nach individueller Förder-

dauer, bis zum Ende des bewilligten Förderzeit-
raums, der auch in 2019 liegen kann, zu finanzie-
ren.  

 Ziffer 6: Die BA schließt sich der Gegenäußerung 
der Bundesregierung an:  
Über § 16e SGB II werden Arbeitsverhältnisse auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefördert; die För-
derung umfasst eine Nachbeschäftigungspflicht. 
Wettbewerbsverzerrungen und Verdrängungsef-
fekte sind nicht zu befürchten. Im Übrigen werden 
die örtlichen Beiräte bei der Auswahl und Gestal-
tung der Eingliederungsinstrumente und -maßnah-
men regelhaft beteiligt.  

Bewertung zur Stellungnahme des Bundesrates zu 
§ 16i SGB II 

 Ziffer 7: Die BA schließt sich der Gegenäußerung 
der Bundesregierung an: Das Instrument § 16i 
SGB II sollte auf sehr marktferne Langzeitarbeits-
lose beschränkt werden soll, um der Gefahr von 
Lock-in- und Verdrängungseffekten zu begegnen. 

 Ziffer 8: Nach Auffassung der BA wird es bei ge-
ringfügigen Beschäftigungen, die über einen länge-
ren Zeitraum und ggf. auch noch am aktuellen 
Rand ausgeübt werden, insbesondere vom Anfor-
derungsniveau der Beschäftigung abhängen, ob die 
Personen noch zur Zielgruppe gehören. Werden 
beispielsweise vier Stunden wöchentlich Zeitun-
gen ausgetragen, kann die Person durchaus noch 
zur Zielgruppe gehören. In diesem Fall kann da-
von ausgegangen werden, dass sich die Anforde-
rungen eher auf einem geringeren Anspruchsni-
veau bewegen (somit ggf. Zielgruppe § 16i SGB II). 

 Ziffer 9: Die BA schlägt vor, im Rahmen der Evalu-
ation zu prüfen, ob es im Hinblick auf das Poten-
zial erforderlich sein könnte, die Zielgruppe zu er-
weitern.  

 Ziffer 10: Die BA schließt sich dem Vorschlag 
nicht an. Ein Eigenleistungsbeitrag des Arbeitge-
bers ist zumutbar 

 Ziffer 11: Aus Sicht der BA bedarf es dieser Klar-
stellung nicht. Mit der Regelung in Absatz 10, dass 
eine, ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter „ab-
weichend von Absatz 3 Nummern 2 und 3 einem 
Arbeitgeber zugewiesen werden kann, wenn sie in 
einem Arbeitsverhältnis beschäftigt war, das nach 
§ 16e SGB II a. F. oder im Rahmen des Bundespro-
gramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ geför-
dert wurde“ kommt zum Ausdruck, dass ein direk-
ter Wechsel möglich, ohne dass die Voraussetzung 
des siebenjährigen Leistungsbezugs vorliegen 
muss. 

 Ziffer 12: Die BA stimmt dem Bundesrat zu: Die 
Zielgruppe des Abs. 10 sollte um Teilnehmer/in-
nen an Landesprogrammen, die mit dem Bundes-
programm „Soziale Teilhabe“ hinsichtlich der Zu-
gangsvoraussetzungen vergleichbar sind, ergänzt 
werden. Auch dieser Personengruppe sollte ein 
Zugang zu §16i ermöglicht werden. 

 Ziffer 13: Die BA stimmt dem Bundesrat nicht zu. 
Länder und oder Dritte können sich an der Förde-
rung nach § 16i SGB II finanziell beteiligen bzw. 
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ergänzend flankierende Leistungen erbringen. Zu-
dem sollten von den Fördervoraussetzungen nicht 
abgewichen werden.  

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE  
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öf-
fentlich geförderte Beschäftigung 

Zusammenfassung 

 Die BA sieht den Antrag der Fraktion DIE LINKE 
in zahlreichen Punkten kritisch: 

 Die Bewertungen zur Ausgangssituation im Ar-
beitsmarkt werden nicht geteilt. 

 Die Forderungen zum Umfang der öffentlich geför-
derten Beschäftigung (zusätzlich 300.000 Arbeits-
plätze) werden als deutlich zu hoch eingeschätzt.  

 Die Zielgruppe für ein solches „Beschäftigungspro-
gramm“ soll erst seit einem Jahr arbeitslos sein. 
Damit handelt es sich um keine arbeitsmarktferne 
Zielgruppe und es besteht das Risiko von Lock-in-, 
Verdrängungs- und Creaming-Effekten.  

 Der Vorschlag richtet sich nicht an alle Arbeitge-
ber, sondern sieht die Subventionierung öffentlich 
geförderter Beschäftigung vorwiegend im kommu-
nalen Bereich vor. Dies erschwert aus Sicht der BA 
die Möglichkeit von Übergängen in nachhaltige 
Beschäftigung.  

 Auch die Ausgestaltung als Vollzeitstelle wird kri-
tisch gesehen, da bei der Zielgruppe häufig nur ein 
Einstieg in eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung mit einer stufenweisen Erhöhung der 
Arbeitszeit möglich ist.  

 Beschäftigungsverhältnisse, die vorrangig eine ge-
sellschaftliche Teilhabe verfolgen, sollten nicht 
der Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversiche-
rung unterliegen.  

 Die BA teilt die Auffassung der Fraktion, dass es 
zielführend ist, zu den Einsatzfeldern öffentlich 
geförderter Beschäftigung einen lokalen Konsens 
zu erreichen, jedoch sollten die Beiräte kein Veto-
recht besitzen. 

 Den Anträgen der Fraktion Die LINKE sowie der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Freiwil-
ligkeit der Teilnahme wird seitens der Bunde-
sagentur für Arbeit (BA) nicht gefolgt.  

 Die BA spricht sich weiterhin für ein einheitliches 
Sanktionssystem in der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende aus. Sanktionen sind entsprechend 
dem gesetzgeberischen Auftrag ein notwendiger 
Teil des Prinzips „Fördern und Fordern“. Eine Ab-
weichung davon führt zu Fehlanreizen und einer 
Ungleichbehandlung. 

1 Anträge der Bundestagsfraktionen DIE LINKE 
und Bündnis90/DIE GRÜNE 

1.1 Antrag der Fraktion DIE LINKE  

Die Fraktion fordert ein Programm zur Förderung öf-
fentlich geförderter Beschäftigung für zusätzlich zu 
schaffende Arbeitsstellen mit dem vorrangigen Ziel 
gesellschaftlicher Teilhabe. Damit sollen Chancen 
auf dem ersten Arbeitsmarkt erhöht werden. Wesent-
liche Forderungen der Fraktion sind:  

 Die öffentlich geförderten Arbeitsstellen stehen al-
len Erwerbslosen über 25 Jahren offen, die seit ei-
nem Jahr oder länger arbeitslos sind.  

 Die Beschäftigung ist freiwillig. 

 Die neu zu schaffenden Arbeitsplätze sind voll so-
zialversicherungspflichtig. Das Bruttoentgelt hat 
den tariflichen Regelungen zu entsprechen. Die 
Entlohnung darf den gesetzlichen Mindestlohn 
nicht unterschreiten.  

 Die Beschäftigungsverhältnisse sind zeitlich auf 
drei bis fünf Jahre begrenzt. 

 Es muss sich um zusätzliche Beschäftigung han-
deln. Eine Gewinnaneignung durch privatwirt-
schaftliche Unternehmen auszuschließen. Tätig-
keitsbereiche im öffentlichen Sektor sollen durch 
zusätzliche Arbeiten ergänzt werden, bspw. Stadt-
teilzentren, zivilgesellschaftliche Initiativen und 
kulturelle Projekte. 

 Die Bestimmung der Einsatzfelder erfolgt in Zu-
sammenarbeit der Jobcenter mit den örtlichen Ar-
beitsmarktakteuren. Dazu werden eigenständige 
regionale Beiräte für öffentlich geförderte Beschäf-
tigung gebildet. Den Beiräten steht ein Vetorecht 
zu. 

1.2 Bewertung 

 Ausgangspunkt für die Forderung der Fraktion DIE 
LINKE für ein Programm „Gute geförderte Beschäf-
tigung“ für 300.000 zusätzlich zu schaffende Ar-
beitsstellen ist die Feststellung von Massener-
werbslosigkeit. Diese wird mit einer eigenen Defi-
nition der Arbeitslosigkeit begründet, deren Ergeb-
nis mehr als ein Drittel über der amtlichen Statis-
tik liegt. Dabei werden auf die offiziellen Arbeits-
losenzahlen zusätzlich Bezieher von Arbeitslosen-
geld über 58 Jahre, Arbeitsunfähige nach §146 SGB 
III und Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen (Arbeitsgelegenheiten, Förderung von 
Arbeitsverhältnissen, Fremdförderung, Bundespro-
gramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, berufli-
che Weiterbildung, Aktivierung und berufliche 
Eingliederung, Beschäftigungszuschuss) addiert. 

 Die Zielgruppe für ein solches „Beschäftigungspro-
gramm“ soll erst seit einem Jahr arbeitslos sein. 
Damit handelt es sich um keine arbeitsmarktferne 
Zielgruppe und es besteht das Risiko von Lock-in-, 
Verdrängungs- und Creaming-Effekten.  

• Studien zu Arbeitsgelegenheiten haben gezeigt, 
dass eine negative Beschäftigungswirkung be-
steht, wenn nicht die richtigen Teilnehmer/in-
nen zugewiesen werden und häufig zu Einsperr-
effekten bei den Teilnehmern führen. Die Be-
schäftigungschancen während einer Arbeitsgele-
genheit sinken, weil die Teilnehmer/innen von 
der Arbeitssuche abgehalten werden bzw. ihre 
Motivation sinkt, sich um eine reguläre Beschäf-
tigung zu bemühen.  

• Für Personen, die erst seit einem Jahr arbeitslos 
sind, steht das gesamte Spektrum an Eingliede-
rungsleistungen im SGB II und SGB III zur Ver-
fügung. 

 Aus Sicht der BA ist es auch nicht zielführend, 
Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 



Ausschussdrucksache 19(11)185 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

  59 

einer Beschäftigung zur Teilhabe, die nur für sehr 
arbeitsmarktferne Personen vorzusehen ist, vorzu-
schalten.  

 Angesprochen sind nicht an alle Arbeitgeber, son-
dern es ist eine Subventionierung öffentlich geför-
derter Beschäftigung vorgesehen, mit Tätigkeiten, 
die zusätzlich sind und vorrangig im kommunalen 
Bereich erfolgen sollen. Damit weisen diese Be-
schäftigungen nur eine geringe Marktnähe auf. 
Dies erschwert aus Sicht der BA die Möglichkeit 
von Übergängen in nachhaltige Beschäftigung. 

 Die Ausgestaltung als Vollzeitstelle wird kritisch 
gesehen, da bei der Zielgruppe häufig nur ein Ein-
stieg in eine sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung mit einer stufenweisen Erhöhung der Ar-
beitszeit möglich ist.  

 Auch den Vorschlag, bereits für über 55-Jährige ei-
nen Übergang in die abschlagsfreie Rente zu er-
möglichen, teilt die BA nicht. 

 Aus Sicht der BA sollten sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse, die vorran-
gig eine gesellschaftliche Teilhabe verfolgen, nicht 
der Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversiche-
rung unterliegen. Es bestünde das Risiko von 
„Drehtüreffekten“ und einer Verschiebung der Per-
sonen in das SGB III. 

 Die BA teilt die Auffassung der Fraktion, dass es 
zielführend ist, zu den Einsatzfeldern öffentlich 
geförderter Beschäftigung einen lokalen Konsens 
zu erreichen. Bei § 16i SGB II werden daher Örtli-
che Beiräte beteiligt:  Das Jobcenter hat Stellung-
nahmen des Beirats zu berücksichtigen. In dieser 
Stellungnahme soll sich der Beirat insbesondere 
zu möglichen Wettbewerbsverzerrungen und Ver-
drängungseffekten äußern. Die BA teilt die Auffas-
sung der Fraktion nicht, dass die Beiräte ein Veto-
recht besitzen sollten. Die Entscheidung zu den 
Tätigkeitsfeldern und Branchen für öffentlich ge-
förderte Beschäftigung soll bei den Jobcentern un-
ter Berücksichtigung der Stellungnahme verblei-
ben 

 Der aktuelle Passiv-Aktiv-Transfer (Punkt 5.a) 
wird für die vollständige Finanzierung der Einglie-
derungsleistung von Langzeitarbeitslosen nicht 
ausreichend sein (Berechnungen des Passiv-Aktiv-
Transfer Betrages gehen von ca. 700 Euro im Mo-
nat aus).  

 Die BA geht davon aus, dass durch die Anpassung 
des Haushaltsansatzes für Verwaltungskosten 
SGB II die Umschichtungen im Jahr 2019 sehr viel 
geringer als Vorjahren (Zuteilung der Verwaltungs-
kosten 2019 liegt auf Niveau der Ausgaben 2017). 

2 Rechtsfolgen/Sanktionsregelungen zu §§ 16e,16i 
SGB II 

 Im Gesetzesentwurf erfolgt keine Anpassung des 
Sanktionsrechts.  

 Nach der Gesetzesbegründung soll auf die vorhan-
denen Sanktionsregelungen in § 31 Abs. 1 SGB II 
zurückgegriffen werden.  

 Die Anträge der Fraktion Die LINKE sowie der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sprechen 
sich für die Freiwilligkeit der Teilnahme aus.  

2.1 Bewertung 

 Die BA begrüßt die Intention, die bestehenden 
Sanktionsregelungen auf die neuen Förderinstru-
mente anzuwenden. 

 Beide Förderleistungen zielen auf die Aufnahme 
eines geförderten Arbeitsverhältnisses ab, welches 
auf einem regulären Arbeitsvertrag beruht. Es han-
delt sich hierbei um eine zumutbare (geförderte) 
Arbeit. Bei einer Pflichtverletzung ohne wichtigen 
Grund tritt folglich eine Sanktion ein. Gleiches gilt 
für die als Maßnahme ausgestaltete beschäfti-
gungsbegleitende Betreuung. 

 Sinn und Zweck der neuen Instrumente ist im We-
sentlichen, dass langzeitarbeitslose Personen am 
Arbeitsleben teilnehmen können. Dazu zählt auch 
im Arbeitsverhältnis Verantwortung zu überneh-
men und die Konsequenzen für das eigene Fehl-
verhalten zu tragen (Fehlanreize vermeiden). 

 Eine Freiwilligkeit der Teilnahme wird von der 
BA unter Berücksichtigung des Grundsatzes „För-
dern und Fordern“ abgelehnt. Dieser Grundsatz 
muss für alle erwerbsfähigen leistungsberechtigten 
Personen gleichermaßen gelten. Auch ein langer 
Leistungsbezug ist kein Sachgrund hiervon abzu-
weichen. Der Gleichheitsgrundsatz wird dadurch 
gewahrt. 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/ Die GRÜNE  
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen 
durch einen Sozialen Arbeitsmarkt ermöglichen 

Zusammenfassung 

 Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNE 
ist bereits zum 31.01.2018 erfolgt. Zu diesem Zeit-
punkt lag der Referentenentwurf zum Teilha-
bechancengesetzt noch nicht vor.  

 Wesentliche Forderungen der Fraktion an einen 
„Sozialen Arbeitsmarkt“ sind durch das Instru-
ment § 16i „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ umgesetzt.  

 Die BA teilt die Ansätze der Fraktion, für langzeit-
arbeitslose Menschen eine längerfristige Perspek-
tive durch sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung zu schaffen und dafür ein Budget zur Verfü-
gung zu stellen, um andere Unterstützungsange-
bote nicht zu belasten.  

 Die BA teilt die Auffassung der Fraktion, dass sich 
die Höhe des Lohnkosten-zuschusses am berück-
sichtigungsfähigen Arbeitsentgelt (das auch Tarif-
lohn, ortüblichen Lohn umfassen würde.) orientie-
ren sollte. Die BA spricht sich jedoch für pau-
schale Förderbeträge aus und nicht für eine Orien-
tierung an der Leistungsfähigkeit oder der Art der 
Beschäftigung. 

 Die BA bewertet die Zielgruppe zur Teilhabe am 
Arbeitsmarkt mit Personen, die lediglich länger als 
24 Monate arbeitslos sind, kritisch. Dies birgt das 
Risiko von Lock-in-, Verdrängungs- und Creaming-
effekten. 

 Den Anträgen der Fraktion Die LINKE sowie der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Freiwil-
ligkeit der Teilnahme wird seitens der Bunde-
sagentur für Arbeit (BA) nicht gefolgt.  
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 Die BA spricht sich weiterhin für ein einheitliches 
Sanktionssystem in der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende aus. Sanktionen sind entsprechend 
dem gesetzgeberischen Auftrag ein notwendiger 
Teil des Prinzips „Fördern und Fordern“. Eine Ab-
weichung davon führt zu Fehlanreizen und einer 
Ungleichbehandlung. 

1 Anträge der Bundestagsfraktionen DIE LINKE 
und Bündnis90/DIE GRÜNE 

1.1 Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN 
(31.01.2018) 

Die Fraktion fordert ein arbeitsmarktpolitisches In-
strument im SGB II zur Integration von Langzeitar-
beitslosen. Wesentliche Eckpunkte sind:   

 Der Soziale Arbeitsmarkt steht für über 25-Jährige 
ohne absehbare Perspektive auf dem Arbeitsmarkt 
offen, die bereits länger als 24 Monate arbeitslos o-
der arbeitssuchend sind.  

 Die Teilnahme ist freiwillig. 

 Die öffentlich geförderte Beschäftigung im Rahmen 
des Sozialen Arbeitsmarkt ist längerfristig angelegt 
und soll Übergänge in Arbeit ohne Förderung er-
möglichen. 

 Neben einer sozialpädagogischen Begleitung soll 
die Förderhöhe zwischen 75 Prozent und 100 Pro-
zent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts 
liegen. 

 Die geförderten Arbeitsplätze müssen sozialversi-
cherungspflichtig sein. Es muss ein Tariflohn, ein 
ortsüblicher Lohn oder ein Mindestlohn gezahlt 
werden. 

 Der Soziale Arbeitsmarkt ist grundsätzlich für alle 
Tätigkeiten bei allen gewerblichen und gemeinnüt-
zigen Betrieben offen. Deshalb müssen die bisheri-
gen Kriterien „zusätzlich, im öffentlichen Interesse 
und wettbewerbsneutral“ entfallen. 

1.2 Bewertung 

 Die BA begrüßt den Ansatz der Fraktion, dass für 
langzeitarbeitslose Menschen eine längerfristige 
Perspektive durch sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung geschaffen und dafür ein Budget zur 
Verfügung gestellt werden soll, um andere Unter-
stützungsangebote nicht zu belasten. 

 Der neue § 16i SGB II ist so ausgestaltet, dass die 
Forderungen der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜ-
NEN an ein Instrument zum „Sozialen Arbeits-
markt“ im Wesentlichen umgesetzt sind, u. a.  

• Einschränkung der Zielgruppe auf Personen 
über 25 Jahren, 

• längerfristige Förderung,  

• Eröffnung von Teilhabechancen und Übergangs-
perspektiven in ungeförderte Beschäftigung,  

• Förderung von sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnissen bei allen Arten von Arbeit-
gebern,  

• Wegfall der maßnahmebezogenen Kriterien,  

• Bereitstellung entsprechender Begleitstrukturen.  

 Die BA teilt die Auffassung der Fraktion nicht, 
dass ein Sozialer Arbeitsmarkt Personen offenste-
hen sollte, die lediglich länger als 24 Monate ar-
beitslos sind. Die Förderung ist aus Sicht der BA 
auf sehr marktferne Langzeitarbeitslose zu be-
schränken, um das Risiko von Lock-in-Effekten 
und Verdrängungseffekten zu vermeiden. Darüber 
hinaus könnten Creaming-Effekte wirksam wer-
den, wenn Personen in die Förderung einbezogen 
werden, die auch ungefördert oder mit geringerem 
Aufwand eine Arbeit aufnehmen könnten. Für Per-
sonen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, steht 
das gesamte Spektrum an Eingliederungsleistun-
gen im SGB II und SGB III zur Verfügung, um sie 
u. a. an den Arbeitsmarkt heranzuführen, Vermitt-
lungshemmnisse abzubauen, zu qualifizieren und 
zu integrieren.  

 Die BA teilt die Auffassung der Fraktion, dass sich 
die Höhe des Lohnkosten-zuschusses am berück-
sichtigungsfähigen Arbeitsentgelt (das auch Tarif-
lohn, ortüblichen Lohn umfassen würde.) orientie-
ren sollte. Die BA spricht sich jedoch für pau-
schale Förderbeträge aus und nicht für eine Orien-
tierung an der Leistungsfähigkeit oder der Art der 
Beschäftigung. 

 Der aktuelle Passiv-Aktiv-Transfer wird für die 
vollständige Finanzierung der Eingliederungsleis-
tung von Langzeitarbeitslosen nicht ausreichend 
sein (Berechnungen des Passiv-Aktiv-Transfer Be-
trages gehen von ca. 700 Euro im Monat aus). 

 Der Bund kann als Passiv-Aktiv-Transfer-Betrag 
nur Bundesleistungen (Arbeitslosengeld II, Sozial-
geld und Bundesbeteiligungen an den Kosten der 
Unterkunft) zur Verfügung stellen. Die Einsparun-
gen bei den Kommunalen Leistungen müssen von 
den Kommunalen Trägern bereitgestellt werden. 

2 Rechtsfolgen/Sanktionsregelungen zu §§ 16e,16i 
SGB II 

 Im Gesetzesentwurf erfolgt keine Anpassung des 
Sanktionsrechts.  

 Nach der Gesetzesbegründung soll auf die vorhan-
denen Sanktionsregelungen in § 31 Abs. 1 SGB II 
zurückgegriffen werden.  

 Die Anträge der Fraktion Die LINKE sowie der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sprechen 
sich für die Freiwilligkeit der Teilnahme aus.  

2.1 Bewertung 

 Die BA begrüßt die Intention, die bestehenden 
Sanktionsregelungen auf die neuen Förderinstru-
mente anzuwenden. 

 Beide Förderleistungen zielen auf die Aufnahme 
eines geförderten Arbeitsverhältnisses ab, welches 
auf einem regulären Arbeitsvertrag beruht. Es han-
delt sich hierbei um eine zumutbare (geförderte) 
Arbeit. Bei einer Pflichtverletzung ohne wichtigen 
Grund tritt folglich eine Sanktion ein. Gleiches gilt 
für die als Maßnahme ausgestaltete beschäfti-
gungsbegleitende Betreuung. 

 Sinn und Zweck der neuen Instrumente ist im We-
sentlichen, dass langzeitarbeitslose Personen am 
Arbeitsleben teilnehmen können. Dazu zählt auch 
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im Arbeitsverhältnis Verantwortung zu überneh-
men und die Konsequenzen für das eigene Fehl-
verhalten zu tragen (Fehlanreize vermeiden). 

 Eine Freiwilligkeit der Teilnahme wird von der 
BA unter Berücksichtigung des Grundsatzes „För-
dern und Fordern“ abgelehnt. Dieser Grundsatz 

muss für alle erwerbsfähigen leistungsberechtigten 
Personen gleichermaßen gelten. Auch ein langer 
Leistungsbezug ist kein Sachgrund hiervon abzu-
weichen. Der Gleichheitsgrundsatz wird dadurch 
gewahrt. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)183 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 31. Oktober 2018 
19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 05. November 2018,  
um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozia-
len Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Prof. Dr. Stefan Sell, Remagen 

Zusammenfassung 

Der vorliegende Gesetzentwurf für ein Teilha-
benchancengesetz auf BT-Drs. 19/4725 kann durch-
aus als Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpo-
litik hinsichtlich der öffentlich geförderten Beschäf-
tigung eingeordnet werden. Diese Einordnung resul-
tiert aus dem Tatbestand, dass 

 zum einen die seit Jahren grassierende „Program-
mitis“ mit zeitlich befristeten Bundes- und sonsti-

gen Programmen nunmehr durch eine Regelinstru-
mentarium im SGB II förderrechtlich verbessert 
werden soll1  

 und zum anderen wird das „magische Dreieck“ 
der bisherigen öffentlich geförderten Beschäfti-
gung - dass diese Form der Beschäftigung gleich-
zeitig im öffentlichen Interesse und zusätzlich sein 
und nicht in Konkurrenz zum so genannten ersten, 

 

 

  

                                                 
1 Vgl. zu dieser Entwicklung beispielsweise Stefan Sell (2016): Die fortschreitende Programmitis in der Arbeitsmarktpolitik 
und ein sich selbst verkomplizierendes Förderrecht im SGB II, in Aktuelle Sozialpolitik, 28.06.2016 sowie am Beispiel des 
„ESF-Bundesprogramms zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter“ und dem Bundesprogramm „Soziale 
Teilhabe am Arbeitsmarkt“ Stefan Sell (2016): Programmitis als Krankheitsbild in der Arbeitsmarktpolitik: Wenn das „Wir 
tun was“ für die Langzeitarbeitslosen verloren geht im hyperkomplexen Raum der Sonderprogramme, die in der Realität 
scheitern müssen, in: Aktuelle Sozialpolitik, 13.03.2016. 



Ausschussdrucksache 19(11)185 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

  63 

also den "normalen" Arbeitsmarkt stehen soll2 – 
dahingehend aufgelöst, dass nunmehr das neue 
Regelinstrumentarium privatwirtschaftlichen, ge-
meinnützigen und kommunalen Arbeitgebern 
gleichermaßen offensteht und dass auf die Krite-
rien Zusätzlichkeit und Wettbewerbsneutralität 
verzichtet wird. 

Gerade die grundsätzliche Offenheit für alle Arbeit-
geber ist ein wichtiger Aspekt, um die immer wieder 
vorgetragenen Bedenken gegen angebliche oder 
mögliche Verzerrungseffekte durch die öffentlich 
geförderte Beschäftigung auf dem „normalen“ Ar-
beitsmarkt auszuräumen.3 Die Subventionierung 
durch die Lohnkostenzuschüsse stehen grundsätz-
lich allen Marktteilnehmern offen, wenn sie sich an 
die Bedingung der Zuschussgewährung halten (wür-
den).  

Seit Jahren wird unter dem Schlagwort „Finanzie-
rung von Arbeit statt Arbeitslosigkeit“ gefordert, 
dass die passive Leistungen dergestalt aktiviert wer-
den sollen, dass man sie zur Finanzierung von geför-
derten Beschäftigungsverhältnissen verwenden 
kann. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird 
dem Grunde nach dieser lange diskutierte Passiv-
Aktiv-Transfer (PAT) von der Bundesseite her er-
möglicht. Das ist zu begrüßen und ein wichtiger Bau-
stein für die notwendige Finanzierung des neuen Re-
gelinstruments. 

Sowohl das neue Instrument § 16i SGB II (Teilhabe 
am Arbeitsmarkt) wie auch die Veränderung des bis-
herigen § 16e (Förderung von Arbeitsverhältnissen) 
zu einem § 16e SGB II neu (Eingliederung von Lang-
zeitarbeitslosen) folgen der Konstruktionslogik von 
Lohnkostenzuschüssen. Damit sind bestimmte Im-
plikationen verbunden. Und das bedeutet natürlich 

                                                 
2 Dazu bereits 2010: »Die Dominanz der "Zusätzlichkeitsillusion" führt dann in der Praxis dazu, dass man krampfhaft ver-

sucht, Tätigkeitsfelder zu definieren, die möglichst weit weg sind von den immer konfliktbeladenen Schnittstellen zum 
ersten Arbeitsmarkt, was dann aber nicht selten zu der nur zynisch zu nennenden scheinbaren Paradoxie einer derart öf-
fentlich geförderten Beschäftigung führen muss, dass sie das immer auch mitlaufenden Ziel einer Integration der hier (vo-
rübergehend) Beschäftigten in den "normalen" Arbeitsmarkt gar nicht oder nur sehr eingeschränkt erreichen kann, was ihr 
dann aber wieder zum Vorwurf gemacht wird, denn das strukturell bedingte Nicht-Erreichen des Integrationsziels wird als 
Ausweis der offensichtlichen Ineffektivität der öffentlich geförderten Beschäftigung interpretiert und damit wird das Opfer 
gleichsam zum Täter gemacht. Zugleich produziert diese offensichtliche Deformation der öffentlich geförderten Beschäfti-
gung aber auch massive Schäden bei den betroffenen Menschen, die sich nach einer (zunehmend immer kürzer werden-
den) befristeten Tätigkeit in diesem Bereich, in der trotz aller Einschränkungen viele wieder so etwas wie Sinn und Per-
spektive erleben können, erneut zurückgeworfen sehen auf den Stand vor der Beschäftigung und oftmals die Hoffnungen 
auf so etwas wie einen Anschluss, auf eine Integration in Arbeit aufgeben müssen. Und aus der Praxis wissen wir, dass 
diese Verlusterfahrung bei vielen Betroffenen zu starken Frustrationen führen, die dann die weiteren Integrationsbemü-
hungen erschweren, wenn nicht sogar unmöglich werden lassen«, so Stefan Sell (2010): Die öffentlich geförderte Beschäfti-
gung vom Kopf auf die Füße stellen. Ein Vorschlag für die pragmatische Neuordnung eines wichtigen Teilbereichs der Ar-
beitsmarktpolitik. Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 10-2010, Remagen 2010, S. 3 f. 
3 Man kann diesen Aspekt nicht deutlich genug hervorheben: »In dem die Arbeit in der öffentlich geförderten Beschäfti-

gung von ihren Inhalten denen des "normalen" Arbeitsmarktes angenähert wird, also doch scheinbar noch mehr Konkur-
renz geschaffen wird, kommt es im Ergebnis zu einer deutlichen Verminderung, wenn nicht sogar Aufhebung der unter-
stellten Konkurrenz. Man kann sich dies anhand der folgenden Argumentation verdeutlichen: Offensichtlich wäre das 
Konkurrenzproblem zur normalen Wirtschaft gelöst, wenn es eine öffentlich geförderte Beschäftigung nur innerhalb des 
ersten Arbeitsmarktes und dort für alle Unternehmen gleichermaßen zugänglich geben würde - vorausgesetzt, man ist in 
der Lage, die Förderungsbedürftigkeit der betroffenen Menschen zu bestimmen und in Zuschussregelungen zu gießen, 
denn dann kann ja von der Förderung einzelner Individuen keine verzerrende Wirkung ausgehen, da ja zum einen nur die 
verminderte Leistungsfähigkeit der Person durch eine öffentliche Förderung kompensiert wird und zum anderen grund-
sätzlich jedes Unternehmen die Möglichkeit hätte, in den Genuss der öffentlichen Förderung zu kommen, wenn es denn 
einen solchen Arbeitnehmer einstellen und beschäftigen würde.« (Stefan Sell (2010): Die öffentlich geförderte Beschäfti-
gung vom Kopf auf die Füße stellen. Ein Vorschlag für die pragmatische Neuordnung eines wichtigen Teilbereichs der Ar-
beitsmarktpolitik. Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 10-2010, Remagen 2010, S. 4). 

neben den dadurch eröffneten Fördermöglichkeiten 
auch Restriktionen. 

 In der klassischen Logik von Lohnkostenzuschüs-
sen dienen diese dem individuellen Nachteilsaus-
gleich des geförderten Arbeitslosen im Prozess der 
Positionierung bei der Einstellung in ein bestehen-
des oder bereits geplantes Beschäftigungsverhält-
nis. Das bedeutet aber auch, dass eine Inanspruch-
nahme dieser Förderung vor allem zu erwarten ist 
mit Blick auf Arbeitslose, die relativ nah am „nor-
malen“ Arbeitsmarkt sind, bei denen tatsächliche 
oder seitens des Arbeitgebers unterstellte Produk-
tivitätshemmnisse durch die Förderung kompen-
siert werden können. Neue Beschäftigung wird mit 
diesem Instrumentarium per se erst einmal nicht 
geschaffen, es geht um eine andere Positionierung 
in der Warteschlange an Bewerbern bei einer so-
wieso bestehenden Nachfrage. 

 Darüber hinaus kann man Lohnkostenzuschüsse 
auch verwenden, um neue Beschäftigungsmöglich-
keiten zu generieren, die es ansonsten nicht geben 
würde. Dieser Ansatz entspringt dem Ansinnen ei-
ner Beschäftigung von Menschen, die derzeit auf 
absehbare Zeit, möglicherweise sogar dauerhaft 
keine realistischen Integrationsperspektiven auf 
dem „normalen“ Arbeitsmarkt mit den dort erwar-
teten Leistungsanforderungen haben werden. Das 
ist eine ganz andere Zielsetzung als die Verbesse-
rung der individuellen Positionierungschancen in 
der „Warteschlange“ der Arbeitslosen im Kontext 
eines Einstellungsvorgangs für eine bereits beste-
hende Arbeitskräftenachfrage. Und man sollte das 
auch auseinanderhalten – weil aus den unter-
schiedlichen Zielen unterschiedliche Ausgestal-
tungserfordernisse auf der Instrumentenseite resul-
tieren. 
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Im vorliegenden Entwurf eines Teilhabechancenge-
setzes wird sowohl beim § 16e wie auch beim neuen 
§ 16i SGB II im Grunde abgestellt auf die klassische 
Mechanik eines Lohnkostenzuschusses. Man erkennt 
das beispielsweise an der generellen Befristung der 
Förderung sowie an deren degressiven Ausgestal-
tung. Das kann man machen – man sollte sich aller-
dings darüber bewusst sein, was das für Konsequen-
zen hat. Es geht hier um Arbeitslose, denen zuge-
schrieben wird, dass sie zugespitzt formuliert nur ei-
nen „Schubs“ brauchen über eine an ihre Person ge-
bundene Lohnkostensubventionierung, damit sie in 
ein Beschäftigungsverhältnis reinkommen. Sind sie 
erst einmal drin, dann bauen sich im Laufe der Zeit 
die Einschränkungen, die den Zuschuss legitimie-
ren, ab, was die degressive Ausgestaltung abbilden 
soll. Am Ende steht dann das Idealbild einer subven-
tionsfreien Übernahme in eine ungeförderte Beschäf-
tigung. Das hat seine eigene Logik, ist aber höchst 
voraussetzungsvoll. Nicht nur, was die geförderte 
Person betrifft, sondern auch hinsichtlich des geför-
derten Arbeitsplatzes. 

Vereinfacht gesagt: Dieses Modell kann und wird 
nur funktionieren, wenn die geförderten Arbeitslo-
sen relativ nah sind am „ersten“ Arbeitsmarkt bzw. 
eine realistische Chance besteht, sie durch die Kom-
bination von Lohnkostenbezuschussung und dem 
ebenfalls im Entwurf eines Teilhabechancengesetzes 
vorgesehenen „begleitenden Coaching“ (in Verbin-
dung mit der Möglichkeit einer berufsbegleitenden 
Qualifizierung) zu nicht mehr förderbedürftigen Ar-
beitnehmern weiterzuentwickeln. Dann passt das In-
strumentarium. 

Geht man von dieser Prozesskette aus, dann ist die 
im Teilhabechancengesetzentwurf vorgesehene (und 
mit Blick auf die ursprünglichen Entwürfe verlän-
gerte) Voraussetzung eines mindestens sieben Jahre 
innerhalb der letzten acht Jahre vorliegenden Leis-
tungsbezugs im SGB II, wobei in diesem Zeitraum 
quasi keine, nicht mal eine geringfügige Beschäfti-
gung ausgeübt werden durfte, verfehlt. 

Man muss sich klar machen, um was es sich für 
Menschen handeln wird, die für eine derart restrik-
tiv abgegrenzte Zielgruppe überhaupt in Frage kom-
men. Es wird sich um Menschen handeln, die erheb-
liche Beschädigungen in ihrer Biografie haben, die 
zu erheblichen Beeinträchtigungen ihrer Beschäfti-
gungsfähigkeit geführt haben, oftmals als Folge einer 
mehrjährigen Exklusionserfahrung aus dem Arbeits-
markt. Viele dieser Menschen werden, wenn über-
haupt, nur zur Aufnahme einer teilzeitigen Erwerbs-

                                                 
4 Bei den Inklusionsbetrieben ist hervorzuheben: »Inklusionsbetriebe beschäftigen mindestens 30 Prozent schwerbehin-

derte Menschen im Sinne von Absatz 1. Der Anteil der schwerbehinderten Menschen soll in der Regel 50 Prozent nicht 
übersteigen«, so § 215 Abs. 3 SGB IX. Hier wird sogar in der Gesetzesnorm der Aspekt einer „gemischten Belegschaft“ fest-
geschrieben – der ist aber Voraussetzung, wenn professionelle Beschäftigungsunternehmen am, mit und im „ersten“ Ar-
beitsmarkt agieren sollen, auch um dadurch Markterlöse zu erwirtschaften, die einen Teil der Finanzierung sicherstellen 
müssen.  
5 Um ein Bild zu verwenden: Man lässt das Kind in den Brunnen fallen und nach Jahren lässt man ein dünnes Seil herun-

ter und erwartet, dass es sich mit dessen Hilfe aus dem Brunnen wieder hochzieht. Dass das bei vielen nicht funktionieren 
kann, dürfte nachvollziehbar sein. Auf die Förderpolitik übertragen: Wir haben doch gerade bei der Umsetzung der Bunde-
sprogramme aus der letzten Legislaturperiode (wieder einmal) lernen müssen, wie viel Aufwand in den Jobcentern betrie-
ben werden musste, um überhaupt halbwegs geeignete Teilnehmer zu finden, die der restriktiven Abgrenzung der Ziel-
gruppe entsprechen (können). Und wie schwer sich „normale“ Betriebe mit der Inanspruchnahme der Fördermöglichkeit 
getan haben. Mit der nunmehr vorgesehenen Abgrenzung läuft man in die gleiche Falle.  

tätigkeit in der Lage sein und ihre betriebliche Pro-
duktivität wird zwangsläufig ganz erheblich einge-
schränkt sein. Für diese Personengruppen wäre eher 
ein stufenförmiger und über einen längeren Zeit-
raum angelegter Integrationsprozess realistisch, der 
im Sinne eines Förderkettenmodells mit Arbeitsgele-
genheiten beginnt und sich dann hocharbeitet in 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit 
entsprechender Hilfestellung durch Begleitung und 
partieller Qualifizierung, was im Regelfall nicht von 
„normalen“ Betrieben geleistet werden kann (und 
von denen auch nicht geleistet werden wird), so dass 
es hier naheliegend wäre, sich eines professionellen 
Bindeglieds zum „ersten“ Arbeitsmarkt zu bedienen, 
das wir bereits aus einem anderen arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischen Bereich kennen, also die Inklusi-
onsbetriebe nach § 215 SGB IX.4 

Ein zentraler Mangel im vorliegenden Entwurf eines 
Teilhabechancengesetzes ist also die Tatsache, dass 
die Fördermöglichkeit viel zu spät eröffnet werden 
soll.5 Auf die einfache lebenspraktische Frage, wa-
rum man denn erst mindestens sieben Jahre warten 
muss, bis eine Förderung überhaupt ins Auge gefasst 
werden kann, gibt es natürlich keine sachlogisch be-
gründbare Antwort, sondern lediglich eine haushal-
terische: Mit der sehr restriktiven Abgrenzung der 
Fördervoraussetzungen wird natürlich die (potenzi-
elle) Zielgruppe kleingeschreddert, um eine mögli-
che übermäßige Inanspruchnahme des Förderinstru-
mentariums zu vermeiden. 

Hier nun liegt ein zentraler Denkfehler – die Frage, 
wie viele Betroffene am Ende wirklich gefördert wer-
den, ist natürlich abhängig von der Frage des zur 
Verfügung stehenden Budgets. Aber das sollte man 
nicht mit der Architektur des Förderrechts zu „lö-
sen“ versuchen. Das muss man im vorliegenden Fall 
ja auch gar nicht, denn es ist nicht vorgesehen, dass 
die Betroffenen einen individuellen Rechtsanspruch 
auf diese Förderung bekommen. Insofern ist die 
Budgetsteuerung das eine (und letztendlich eben 
eine politische Frage) – das andere wäre ein mög-
lichst gute Ausgestaltung der förderrechtlichen 
Grundlagen. Das leitet über zu dem Änderungsbe-
darf. 

Einige Änderungsvorschläge 

Im Antrag der Abgeordneten Beate Mu ̈ller-
Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BU ̈NDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose 
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Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt er-
möglichen, auf BT-Drs. 19/591 findet man eine hier 
zentrale Forderung:  

„Neben einer sozialpädagogischen Begleitung soll 
die Förderhöhe zwischen 75 Prozent und 100 Pro-
zent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts 
liegen, entsprechend der Leistungsfähigkeit und der 
Art der Beschäftigung.“  

Diese bewusst flexible Formulierung wird hier aus-
drücklich unterstützt. Das ganze Instrumentarium im 
Teilhabechancengesetz stellt auf eine individuelle 
Förderung ab und für deren Erfolg sind die individu-
ellen Voraussetzungen, die bei der überaus heteroge-
nen Personengruppe erheblich divergieren können, 
von zentraler Bedeutung – aber auch die Streuung 
der Anforderungen und Bedingungen der konkreten 
Arbeitsplätze, deren Besetzung dann gefördert wird, 
weist eine erhebliche Varianz auf. Das kann nur im 
konkreten Aushandlungsprozess der Förderung vor 
Ort als Differenzierung geleistet werden – das För-
derrecht hat lediglich die Aufgabe, die Optionen zur 
Verfügung zu stellen. 

Der in dieser Stellungnahme beklagte Tatbestand, 
dass die Leistungsbezugsdauervoraussetzung von 
mindestens sieben Jahre viel zu lange ist, wird im 
Antrag der Grünen durch diesen Vorschlag deutlich 
abgemildert: 

„Der Soziale Arbeitsmarkt steht für über 25-Jährige 
ohne absehbare Perspektive auf dem Arbeitsmarkt 
offen, die bereits länger als 24 Monate arbeitslos o-
der arbeitssuchend sind.“ 

Das erscheint ein geeigneter und zugleich ausrei-
chend flexibler Schwellenwert zu sein. 

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung wird hin-
sichtlich des berücksichtigungsfähigen Arbeitsent-
gelts eine Begrenzung auf den gesetzlichen Mindest-
lohn vorgenommen. Das ist abzulehnen und sollte 
korrigiert werden. Diese Einschränkung ist zum ei-

nen mehr als bedenklich, weil sie einen Wettbe-
werbsvorteil für nicht-tarifgebundene Unternehmen 
schafft und möglicherweise bestimmte Arbeitgeber 
sogar von einer Nutzung des Förderinstruments aus-
schließen wird, wenn und weil sie sich an ihre Tarif-
werke halten.  

Vor diesem Hintergrund sollte eine Klarstellung er-
folgen, dass auch Tariflohn unter das berücksichti-
gungsfähige Arbeitsentgelt fällt. 

Von enormer Bedeutung ist eine notwendige Klar-
stellung im Gesetz, dass die Teilnahme an den För-
dermöglichkeiten nach § 16e und 16i SGB II auf 
Freiwilligkeit basiert und bei den betroffenen Ar-
beitslosen keine - mit der bislang gewählten Formu-
lierung einer „Zuweisung“ zu einem Arbeitgeber 
aber verbundene Möglichkeit einer - Sanktionierung 
stattfinden kann. 

Das Bestehen auf einer unbedingten Freiwilligkeit 
bei diesem Förderinstrumentarium resultiert auch 
aus klassischen Erkenntnissen der Arbeitsvermitt-
lung. Kein Arbeitgeber von denen, die man eigent-
lich erreichen möchte, wird sich irgendwelche Per-
sonen „zuweisen“ lassen. Eine mögliche Einstellung 
basiert auf einem individuellen Passungsprozess, der 
mit der Lohnkostenbezuschussung unterstützt wer-
den soll, die Einstellung ist dann das Ergebnis eines 
Aushandlungsprozesses zwischen Arbeitgeber und 
dem potenziellen Arbeitnehmer.  

Vorgesehen ist im Entwurf eines Teilhabechancenge-
setzes auch eine Förderung der berufsbezogenen 
Qualifizierung. Die hierfür vorgesehene Begrenzung 
der Förderung auf 50 Prozent der Weiterbildungs-
kosten und maximal 1.000 Euro ist viel zu restriktiv 
und nicht zielführend. Diese Begrenzung sollte auf-
gehoben werden, die Qualifizierung muss eben am 
individuellen Bedarf ausgerichtet und bewilligt wer-
den (oder eben nicht). In einer gesetzlichen Normie-
rung sollte förderrechtlich lediglich die Option eröff-
net werden, ohne die Fachkräfte und Partner vor Ort 
zu sehr einzuengen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)39 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 29. Mai 2018 
19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

bag arbeit e.V. 

Stellungnahme zum geplanten Regelinstrument 16i, SGB II - Teilhabe am Arbeitsmarkt 
für alle 

BMAS und BA arbeiten derzeit intensiv an der Um-
setzung des Instruments „Teilhabe am Arbeitsmarkt 
für alle“, das laut Koalitionsvertrag als Regelinstru-
ment in das SGB II aufgenommen werden soll. 

Politik und Verwaltung orientieren sich an folgen-
den Eckpunkten: 

 Zielgruppe sind marktferne Personen, die min-
destens sechs Jahre ohne Beschäftigung sind. 

 Die Beschäftigungsverhältnisse werden sozialver-
sicherungspflichtig ausgestaltet und auf Basis des 
Mindestlohns entlohnt. 

 Die Beschäftigung soll in privaten, kommunalen 
oder in Beschäftigungs- und Qualifizierungsun-
ternehmen umgesetzt werden. Die Kriterien der 
Zusätzlichkeit, öffentliches Interesse und Wettbe-
werbsneutralität entfallen. 

 Der Lohnkostenzuschuss beträgt zunächst 100 
Prozent und wird dann pauschal und degressiv 
nach 12 Monaten für jedes weitere Jahr um zehn 
Prozentpunkte gekürzt. 

 Ermöglicht werden soll eine Förderdauer von bis 
zu fünf Jahren. 

 Eine Förderung beschäftigungsbegleitender Qua-
lifizierungsangebote ist vorgesehen. In den ersten 
12 Monaten muss der Arbeitgeber den Arbeitneh-
mer für notwendiges Coaching in einem ange-
messenen Umfang freistellen; Coaching-Kosten 
werden während der gesamten Förderung über-
nommen. 

 Qualifizierung: Angemessene Zeiten einer erfor-
derlichen Weiterbildung oder eines betrieblichen 
Praktikums sind während der Beschäftigung för-
derfähig. Bis zu 50% der Weiterbildungskosten, 
max. 1000 Euro je Weiterbildung, werden erstat-
tet. 

 Das Coaching soll ausgeschrieben, und damit von 
Dritten oder durch die Jobcenter selbst durchge-
führt werden. Im Rahmen des Coachings sollen 
Integrationsfortschritte dokumentiert werden. 
Diese sollen Grundlage für die Höhe des Zu-
schusses sein. 

 Eine anschließende Förderung geeigneter Teil-
nehmenden über FBW wird angestrebt. 

 Um das neue Regelinstrument zu finanzieren 
wird der Eingliederungstitel um vier Milliarden 
Euro im Zeitraum von 2018 bis 2021 aufgestockt 
werden. Darüber hinaus soll zur Finanzierung 
der Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) umgesetzt wer-
den. Damit werden die für die passiven Leistun-
gen zu verausgabenden Gelder für die Förderung 
des neuen Instruments eingesetzt werden. 

Mit diesem Instrument soll laut Koalitionsvertrag ein 
unbürokratisches Instrument im Sinne eines sozia-
len Arbeitsmarktes geschaffen werden, das auf ge-
setzlicher Ebene Grundlagen für eine gesellschaftli-
che und arbeitsmarktliche Integration besonders 
marktferner Langzeitarbeitsloser darstellt. Gleichzei-
tig kann die Umsetzung des Gesetzesvorhabens nur 
gelingen, wenn tragfähige Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden. 

 Wir fordern die Politik dazu auf, im Rahmen ei-
nes sozialen Arbeitsmarktes mittelfristig mindes-
tens 300.000 dauerhafte, marktnahe sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu 
schaffen. Denkbar ist ein jährlicher Aufbau um 
50.000 Arbeitsplätze. 

 Zugewiesen wird nach persönlicher Eignung, 
d.h. gemäß festgestellter Potentiale. Die Teil-
nahme ist freiwillig. 

 Eine Förderung von bis zu fünf Jahren ist erstre-
benswert, im Einzelfall soll auch über eine prin-
zipiell unbegrenzte Förderung nachgedacht wer-
den. 
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 Bei der Entlohnung der Teilnehmenden plädie-
ren wir für eine Orientierung am ortsüblichen 
Lohn. Die unterste Haltelinie ist der flächende-
ckende gesetzliche Mindestlohn. 

 Angesichts der zu beschäftigenden Teilneh-
merstruktur ist eine Refinanzierung von Lohnbe-
standteilen rein durch Markteinnahmen nicht re-
alisierbar. Der pauschal ausgestaltete Lohnkos-
tenzuschuss soll in der Regel die tatsächlich ge-
zahlten Arbeitgeberbruttolohnkosten refinanzie-
ren. 

 Länder und Kommunen sind mit in die Finanzie-
rung einzubeziehen. Empfehlenswert sind Unter-
nehmenszuschüsse zur Sicherung der Beschäfti-
gungsinfrastruktur. 

 Die vorgesehene begleitende Förderinfrastruktur 
begrüßen wir, um nachhaltige Beschäftigung und 
berufliche Integration zu gewährleisten. Zu ach-
ten ist auf einen angemessenen Betreuungs-
schlüssel: 

o sozialpädagogische Begleitung mit einem 
Schlüssel von 1:24 

o begleitende Fachanleitung mit einem 
Schlüssel von 1:20 

 Die im Koalitionsvertrag verabredete Aufsto-
ckung der Mittel um 4 Milliarden soll gezielt und 
ausschließlich für das neue Regelinstrument ver-
wendet werden. 

 Eine Anerkennung der mit der Beschäftigung be-
auftragten Sozialbetriebe als umsatzsteuerbefreite 
ideelle Zweckbetriebe ist zu erwirken. Dabei wol-
len wir die Vielfalt der Unternehmensstrukturen 
erhalten. Neben größeren Unternehmen müssen 
zumindest im Zuge der Entwicklung des Instru-
ments Unternehmensnetzwerke auch kleinere 
Unternehmen an der Realisierung des Instru-
ments beteiligt werden, um kreative und spezifi-
sche z.B. in ländlichen Gebieten oder mit beson-
deren Angeboten Beschäftigungs- und Förderan-
gebote zu ermöglichen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)136 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 09. Oktober 2018 

19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Der Senator für Justiz und Verfassung – Freie Hansestadt Bremen 

Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und 
sozialen Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB 11-ÄndG) – BT-Drs. 19/4725 

Am vergangenen Freitag (21.09.2018) hat der Bun-
desrat in seiner 970. Sitzung über die Schaffung 
neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf 
dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt im Zuge 
des sogenannten Teilhabechancengesetzes beraten. 
Mit dem Gesetzentwurf sollen Möglichkeiten ge-
schaffen werden, dass sehr arbeitsmarktferne er-
werbsfähige Personen sowie Langzeitarbeitslose in-
tensiver betreut werden und deren Beschäftigungs-
einstieg auf dem sozialen oder dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt wirksamer gefördert werden können. Die 
Gesetzesinitiative der Bundesregierung ist daher aus-
drücklich zu begrüßen. 

Nicht unproblematisch erscheint jedoch, dass sich 
das beabsichtigte Förderinstrument des Gesetzes 
„Teilhabe am Arbeitsmarkt" nur an Personen richtet, 
die für mindestens sieben Jahre in den letzten acht 
Jahren Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosen-
geld II) bezogen haben (§ 16i SGB II-E), Abweichend 
von den Regelungen der beruflichen Eingliederungs-
förderung der vergangenen Jahre soll folglich nicht 
„Langzeitarbeitslosigkeit" im Sinne des § 18 SGB III, 
sondern Langzeitleistungsbezug im SGB II wesentli-
ches Förderkriterium sein. 

Von den neuen Fördermöglichkeiten ausgeschlossen 
sind damit solche Personen, die von Gesetzes wegen 
von einem Bezug von SGB-II-Leistungen ausge-
schlossen sind. Dies betrifft beispielsweise Patienten 
nach befristeter Unterbringung in stationären Thera-
pieeinrichtungen oder Langzeiterkrankte nach Kran-
kenhausaufenthalt von prognostisch mindestens 
sechs Monaten Dauer. Vor allem sind aber auch 
Strafgefangene vom Leistungsausschuss erfasst  
(§ 7 Abs. 4 SGB II). 

Bei Haftzeiten von einem Jahr und länger können die 
Fördervoraussetzungen des Teilhabechancengesetzes 
(Leistungen nach dem SGB II für mindestens sieben 
Jahre in den letzten acht Jahren) zwangsläufig nicht 
erfüllt werden. Bei kürzeren Haftstrafen ist die Erfül-
lung der Leistungsvoraussetzungen erschwert, weil 
der für die Förderung unschädliche Zeitraum ohne 
Leistungsbezug von maximal einem Jahr durch die 
Haftzeit teilweise verbraucht ist. Weitere Lücken im 

Leistungsbezug, die z. B. in einem stationären Auf-
enthalt wegen Suchttherapie begründet sein können, 
bekommen ein stärkeres Gewicht. 

Der Senator für Justiz und Verfassung Bremen hat 
nach § 42 Abs. 2 des bremischen Strafvollzugsgeset-
zes die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass Gefan-
gene nach ihrer Entlassung über eine Arbeits- oder 
Ausbildungsstelle verfügen. Grundlage für diese lan-
desgesetzliche Regelung ist die in der kriminologi-
schen Forschung unbestrittene Erkenntnis, dass die 
Begründung stabiler Beschäftigungsverhältnisse 
nach Haftende ein wesentliches Kriterium der Rück-
fallvermeidung darstellt. Dem § 42 des Bremischen 
Strafvollzugsgesetzes entsprechende rechtliche Rege-
lungen finden sich daher auch in den Strafvollzugs-
gesetzen anderer Länder (vgl. etwa § 58 Abs. 2 
StVollzG NRW, § 59 Abs. 2 LStVollzG SH, § 49 
Abs. 2 StVollzG M-V, § 49 Abs. 2 LJVollzG RIp). 

Unter den Gefangen sind Personen mit ausgeprägten 
Vermittlungshemmnissen im Vergleich zur Durch-
schnittsbevölkerung überproportional vertreten. Ein 
erheblicher Anteil der Inhaftierten war bis Haftan-
tritt und ist nach Haftende langjährig auf den Bezug 
von Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nach dem SGB II angewiesen. Langzeitar-
beitslosigkeit im Sinne des § 18 SGB III ist eher die 
Regel als die Ausnahme. Viele Haftentlassene haben 
ohne besondere Förderung und Unterstützung so gut 
wie keine Chance zur Teilhabe am Arbeitsmarkt. 

Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat in seiner 
970. Sitzung auf Antrag Bremens und mit breiter 
Mehrheit darum gebeten, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren eine Veränderung der Zielgruppen-
definition des Teilhabechancengesetzes (§ 16i Abs. 3 
SGB 11-E) zu prüfen, die sicherstellt, dass entlassene 
Strafgefangene nicht faktisch von der Förderung aus-
geschlossen sind. 

Dies könnte zum Beispiel in Anlehnung an § 18 SGB 
III geschehen. Nach § 18 Abs. 2 Nr. 6 SGB III bleibt 
eine Unterbrechung der Arbeitslosigkeit innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren unberücksichtigt, 
soweit in diesen Zeiten eine Beschäftigung rechtlich 
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nicht möglich war. Hierunter fallen auch Zeiten im 
Strafvollzug. Mit den Aufschubtatbeständen des § 18 
Abs. 2 SGB 111 wollte der Gesetzgeber den Zugang 
zur Eingliederungsförderung auf Personengruppen 
erweitern, bei denen ein Ausschluss von der Förde-
rung unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten sach-
lich nicht zu begründen ist. Dies muss auch für die 
Förderung unter dem Teilhabechancengesetz gelten. 

Für Ihre Unterstützung bei der Öffnung des Teilha-
bechancengesetzes zugunsten von Strafgefangenen 

und ggf. weiteren Personengruppen, die von einem 
Bezug von SGB-11-Leistungen von Gesetzes wegen 
ausgeschlossen sind, wäre ich ihnen sehr dankbar. 
Für die Landesjustizverwaltungen würden sich hier 
neue und ganz wesentliche Resozialisierungsmög-
lichkeiten eröffnen. Arbeitgeber und langzeitarbeits-
lose Gefangene könnten eine Förderung erfahren, der 
Kreislauf von Perspektivlosigkeit und Strafbarkeit 
könnte an entscheidender Stelle durchbrochen wer-
den. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)153 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 16. Oktober 2018 

19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW) 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und 
sozialen Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG)  - BT-Drs. 19/4725 

Trotz der bereits langandauernden Phase guter Kon-
junktur ist zwölf Jahre nach der Einführung des SGB 
II festzustellen, dass weiter viele Menschen langfris-
tig von beruflicher und damit auch sozialer Teilhabe 
ausgeschlossen sind. Vor allem Personen mit soge-
nannten „mehrfachen Vermittlungshemmnissen“ 
schaffen den Sprung in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung nicht oder nur für kurze (Aushilfs-) 
Tätigkeiten. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) ging 2015 von 100.000 bis 
200.000 Personen aus, die „wegen gesundheitlicher 
Einschränkungen, fehlender Berufsabschlüsse oder 
sonstiger Einschränkungen ihrer Arbeits- und Leis-
tungsfähigkeit auch zukünftig keine ungeförderten 
Beschäftigungsverhältnisse finden dürften und des 
Angebots eines sozialen Arbeitsmarkts mit langfristi-
ger öffentlich geförderter Beschäftigung bedürfen“ 
(Christoph u.a. 2015, S. 2). Die Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege sehen hier einen großen 
Handlungsbedarf, v.a. weil mit der Verfestigung der 
Erwerbslosigkeit ein hohes Risiko einhergeht, dass 
sich soziale Teilhabedefizite potenzieren. Um eine 
nennenswerte Anzahl an Arbeitsplätzen gewinnen 
zu können, wird es zugleich entscheidend auf das 
Engagement gemeinnütziger Arbeitgeber ankommen, 
die Zielgruppe zu beschäftigen. Vor diesem Hinter-
grund begrüßt die BAGFW den vorliegenden Gesetz-
entwurf, der die Voraussetzungen für einen sozialen 
Arbeitsmarkt schafft.  

Zusammenfassung der Forderungen 

 Die BAGFW begrüßt die Schaffung eines Rege-
linstruments zur längerfristig angelegten Förde-
rung von Menschen, die schon lange arbeitslos 
sind. Die Fördervoraussetzung von sieben Jah-
ren Leistungsbezug nach dem SGB II mit allen-
falls kurzen Zeiten der Beschäftigung, wie sie im 
Gesetzentwurf formuliert wird, ist zu hoch und 
sollte abgesenkt werden. In Abgrenzung zum 
Lohnkostenzuschuss zur Eingliederung Lang-
zeitarbeitsloser nach § 16e SGB II sollte sich die 

Förderung nach § 16i SGB II an Erwerbslose 
richten, die seit mindestens vier Jahren im Leis-
tungsbezug sind, ohne in dieser Zeit in nennens-
wertem Umfang einer Beschäftigung nachgegan-
gen zu sein. So könnten diejenigen gefördert 
werden, die vom Arbeitsmarkt abgekoppelt und 
von negativen Folgen der fehlenden sozialen 
Teilhabe betroffen sind. 

Sollte im Gesetzgebungsverfahren eine Absen-
kung der Zugangsvoraussetzungen auf vier Jahre 
nicht erreicht werden können, ist zumindest 
durch eine Regelung sicherzustellen, dass Perso-
nen mit einer sehr schlechten Eingliederungs-
prognose eine Chance auf Förderung erhalten. 
Zu denken ist hier z.B. an Personen mit einer 
dauerhaften gesundheitlichen Einschränkung 
und ehemalige Strafgefangene, denen formal die 
SGB II-Vorzeiten fehlen. 

 Die Beschäftigung muss auf Freiwilligkeit beru-
hen. Eine Förderung zum Zweck der sozialen 
Teilhabe gegen den Willen der Betroffenen ist 
nach Auffassung der BAGFW nicht zielführend. 
Auch Arbeitgeber werden im Sozialen Arbeits-
markt nur motivierte Personen beschäftigen. 

 Wir begrüßen, dass das neue Regelinstrument 
„Teilhabe am Arbeitsmarkt“ privatwirtschaftli-
chen, gemeinnützigen und kommunalen Arbeit-
gebern gleichermaßen offensteht, und dass auf 
die Kriterien der Zusätzlichkeit, des öffentlichen 
Interesses und der Wettbewerbsneutralität ver-
zichtet wird. Damit ergeben sich neue Chancen 
auf eine Beteiligung am Erwerbsleben, verbes-
serte soziale Teilhabe und eine Reintegration in 
ungeförderte Erwerbsarbeit.  

 Die BAGFW begrüßt, dass als Anfangsförderung 
in den ersten beiden Beschäftigungsjahren ein 
Lohnkostenzuschuss von 100 Prozent gewährt 
wird. Kritisiert wird jedoch die Orientierung am 
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Mindestlohn. Für die Berechnung muss viel-
mehr das tatsächlich gezahlte Arbeitgeberbrutto-
entgelt maßgeblich sein, damit tatsächlich Ar-
beitgeber gewonnen und Erwerbslose, die lange 
vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, erreicht 
werden. Ansonsten werden sich viele Arbeitge-
ber nicht am Instrument beteiligen, zumal an-
sonsten tarifgebundene Arbeitgeber gegenüber 
nicht tarifgebundenen benachteiligt werden. 

 Der Gesetzentwurf sieht ein begleitendes 
Coaching sowie die Möglichkeit berufsbezoge-
ner Qualifizierung vor, was die Beschäftigungs-
fähigkeit der Geförderten verbessert und ihnen 
Perspektiven eröffnet. Die BAGFW betont an 
dieser Stelle die Notwendigkeit, nicht nur exter-
nes Coaching zuzulassen, sondern auch ein vom 
Arbeitgeber selbst durchgeführtes Coaching zu 
fördern, sofern qualifiziertes Personal vorhan-
den ist. Die Forschung zeigt, dass gerade Prob-
leme der betrieblichen Integration und der Pro-
duktivität durch eine Verankerung der Beglei-
tung im Beschäftigungsbetrieb besonders gut ge-
löst werden können (IAB-Kurzbericht 10/2016). 
Es sollte außerdem klargestellt werden, dass ne-
ben einer externen Qualifizierung auch eine ar-
beitsplatzbezogene Qualifizierung möglich ist. 

 Geförderte Beschäftigungsverhältnisse müssen 
anschlussfähig an die bestehenden Instrumente 
und Programme sein und auch in Teilzeit ange-
boten werden, um so viele Menschen wie mög-
lich erreichen zu können. 

 Die Verbände kritisieren, dass die Bedingungen 
für eine Förderung nach § 16e SGB II stark ein-
geschränkt werden. Die neu bestimmte Ziel-
gruppe ist nach Auffassung der BAGFW kaum 
näher am Arbeitsmarkt als diejenigen, die nach 
dem bisherigen § 16e SGB II gefördert werden. 
Die mindestens zweijährige Arbeitslosigkeit und 
das im ersten Jahr verpflichtende Coaching ma-
chen deutlich, dass für eine Integration in un-
geförderte Beschäftigung bei dieser Gruppe er-
hebliche Anstrengungen notwendig sind. Eine 
Gefahr von Mitnahmeeffekten ist daher nicht er-
kennbar. Die BAGFW plädiert dafür, den Lohn-
kostenzuschuss in beiden Jahren bei 75 Prozent 
zu belassen und auf die Nachbeschäftigungs-
pflicht zu verzichten. Zudem ist die Möglichkeit 
begleitender Qualifizierung zu eröffnen, um 
nachhaltige Entwicklungs- und Beschäftigungs-
perspektiven für die geförderten Personen zu er-
öffnen. 

 Die BAGFW begrüßt die zügige Umsetzung des 
Passiv-Aktiv-Transfers (PAT) im Haushaltsent-
wurf 2019, um die von Bundesseite eingesparten 
Regelleistungen und den Bundesanteil an den 
Kosten für Unterkunft und Heizung für die Fi-
nanzierung nutzbar zu machen. Das PAT-Modell 
der BAGFW geht davon aus, dass auch in den 
Folgejahren ein Anteil der eingesparten Kosten 
der Unterkunft der Kommunen in die Finanzie-
rung eingebracht wird. Die eingesparten Bun-
desmittel sollen prognostiziert, im Bundeshaus-
halt gesondert ausgewiesen und an die Länder 
weitergeleitet werden. Vor Ort können sie für 

flankierende Maßnahmen eingesetzt werden, 
bspw. den Aufbau von Sozialunternehmen. 
Bund und Länder sollen entsprechende Verein-
barungen treffen.  

 Soziale Teilhabe muss als Ziel der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende normiert werden. 

 Das neue Instrument „Teilhabe am Arbeits-
markt“ und das reformierte Instrument der För-
derung von Arbeitsverhältnissen (neu: „Einglie-
derung von Langzeitarbeitslosen“) sollten im 
Rahmen des Zielsteuerungssystems im SGB II 
als Integration gezählt und damit als Beitrag zur 
Zielerreichung der Jobcenter anerkannt werden. 

 Die finanzielle Ausstattung der Jobcenter für die 
Verwaltung und Eingliederung ist auch bei einer 
Mittelaufstockung für das neue Instrument ins-
gesamt weiterhin unzureichend. Die BAGFW 
fordert eine aufgabenadäquate Finanzierung des 
Förderinstrumentariums. Der Eingliederungsti-
tel muss haushaltsrechtlich so ausgestaltet wer-
den, dass eine Umwidmung zugunsten des Ver-
waltungstitels die Ausnahme bleibt. Es muss si-
chergestellt werden, dass im Bundeshaushalt 
die Verpflichtungsermächtigungen so gestaltet 
werden, dass Förderungen über einen längeren 
Zeitraum gewährleistet werden. Die BAGFW 
weist darauf hin, dass für eine gelingende In-
tegration in den Arbeitsmarkt eine qualitativ 
gute Betreuung notwendig ist. Diese ist nur mit 
ausreichend Personal möglich. Deshalb muss 
auch der Verwaltungshaushalt aufgestockt wer-
den, damit Jobcenter nicht wie bislang gezwun-
gen sind, in einem hohen Maße Mittel aus dem 
Eingliederungsbudget in den Verwaltungshaus-
halt umzuschichten. 

 Die BAGFW plädiert dafür, im SGB II die Vo-
raussetzungen für den Aufbau von Sozialunter-
nehmen nach dem Vorbild der Inklusionsbe-
triebe gem. § 215 SGB IX zu schaffen. Dies ist 
insbesondere wichtig, wenn Menschen, die 
lange vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind – 
auch mit psychischen Erkrankungen und 
Suchterkrankungen –, neue Beschäftigungsper-
spektiven erhalten sollen und die Aufnahmebe-
reitschaft der lokalen Arbeitgeber es nicht er-
möglicht, für diese Menschen Teilhabe am Ar-
beitsmarkt zu realisieren. 

 Weiterbildungen und Möglichkeiten zur Um-
schulung erhöhen die Teilhabechancen von 
Langzeiterwerbslosen, nicht zuletzt im Kontext 
digitaler Herausforderungen der Arbeitswelt 4.0. 
Auch qualifizierte Angebote zur beschäftigungs-
orientier-ten Lese- und Schreibförderung und 
eine entsprechende Sensibilisierung der Fach-
kräfte in den Jobcentern sind erforderlich. Die 
Weiterbildungsförderung für Langzeitarbeitslose 
muss bei der Kalkulation der Finanzmittel ent-
sprechend berücksichtigt werden. 

Im Folgenden nimmt die BAGFW zum Gesetzent-
wurf Stellung und zeigt im Anschluss weitere 
Punkte auf, die zum Gelingen eines sozialen Arbeits-
marktes erforderlich sind.  
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1. Regelinstrument § 16i SGB II „Teilhabe am Ar-
beitsmarkt“ 

Mit dem Gesetzentwurf wird ein neues Regelinstru-
ment „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ in § 16i SGB II 
eingeführt. Damit sollen Menschen, die schon sehr 
lange arbeitslos sind, wieder Teilhabe und eine Per-
spektive auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Mit einem 
ganzheitlichen Ansatz soll die Qualifizierung, Ver-
mittlung und Reintegration von Langzeitarbeitslosen 
in den Arbeitsmarkt vorangetrieben werden. Die ge-
förderten Arbeitsverhältnisse sollen Arbeitgeber der 
freien Wirtschaft, gemeinnützige Einrichtungen und 
Kommunen einschließen.  

Allgemeine Bewertung 

Die BAGFW begrüßt, dass die Bundesregierung als 
eines ihrer ersten Vorhaben die Verbesserung der 
Teilhabe am Arbeitsmarkt von langzeitarbeitslosen 
Menschen in den Blick nimmt und dafür ein Rege-
linstrument im SGB II schafft. Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung bildet das Kernstück des so-
zialen Arbeitsmarkts, denn Erwerbsarbeit ermöglicht 
(auch) Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Zu-
gleich sei aber darauf hingewiesen, dass Menschen 
mit besonderen Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt, 
z.B. wegen verfestigten gesundheitlichen oder psy-
chischen Problemen, vorheriger Wohnungslosigkeit 
oder Straffälligkeit, andere niedrigschwelligere For-
men der Beschäftigung (z.B. Arbeitsgelegenheiten) 
zur Teilhabe benötigen können. Die Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen, dass mit dem 
geplanten Regelinstrument unterschiedliche sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsplätze bei allen Ar-
beitgebern – von privat-gewerblichen über kommu-
nale bis hin zu gemeinnützigen Arbeitgebern – ge-
schaffen werden sollen und dass auf die Kriterien 
der Zusätzlichkeit, des öffentlichen Interesses und 
der Wettbewerbsneutralität verzichtet wird. Wir be-
werten es als positiv, dass der Gesetzentwurf auf die 
formale Feststellung von Vermittlungshemmnissen 
verzichtet. Die BAGFW ist der Auffassung, dass ein 
solches Verfahren defizitorientiert wäre und als stig-
matisierend empfunden werden könnte. 

Nach aller Erfahrung mit der Umsetzung öffentlich 
geförderter Beschäftigung wird es vor allem auch auf 
das Engagement der gemeinnützigen Arbeitgeber an-
kommen, um eine ausreichend große Anzahl an Ar-
beitsplätzen für die Beschäftigung dieser Zielgruppe 
gewinnen zu können. Wie hierfür die notwendigen 
Rahmenbedingungen der Förderung ausgestaltet 
werden müssen, begründet die BAGFW im Einzel-
nen wie folgt. 

Zielgruppe 

Der Gesetzentwurf sieht die Förderung von „beson-
ders arbeitsmarktfernen“ Personen vor, die seit min-
destens sieben innerhalb der letzten acht Jahre Leis-
tungen nach SGB II bezogen haben und in dieser 
Zeit nicht oder nur kurz selbständig oder abhängig 
beschäftigt waren. Bei der Zielgruppenbeschreibung 
geht der Gesetzentwurf nach unserer Einschätzung 
an den tatsächlichen Herausforderungen vorbei. Mit 
der Definition von sieben Jahren werden auch Perso-
nen von einer Förderung ausgeschlossen, die eine 
hohe Arbeitsmarktferne aufweisen und für die es 
keine anderen geeigneten Instrumente gibt. Die 

Wohlfahrtsverbände schlagen alternativ für die Be-
stimmung der Zielgruppe folgendes vor:  

Das Teilhabeinstrument sollte sich an Erwerbslose 
richten, die seit vier oder mehr Jahren ohne nen-
nenswerte Unterbrechungen im Leistungsbezug sind 
und in dieser Zeit nicht oder nur kurz selbstständig 
oder abhängig ungefördert erwerbstätig waren. Bei 
einer solch langen Dauer des Leistungsbezugs und 
geringem Kontakt zum Arbeitsmarkt haben Be-
troffene kaum Chancen auf Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt und regelmäßig mit diver-
sen Problemlagen zu kämpfen, d.h. sie sind gesund-
heitlich eingeschränkt, älter oder schlecht qualifi-
ziert. 

Sollte im Gesetzesverfahren eine Absenkung der Zu-
gangsvoraussetzungen auf vier Jahre nicht erreicht 
werden können, ist zumindest durch eine Regelung 
sicherzustellen, dass Personen mit einer sehr 
schlechten Eingliederungsprognose eine Chance auf 
Förderung erhalten. Zu denken ist hier z.B. an Perso-
nen, die infolge einer Erkrankung dauerhafte ge-
sundheitliche Einschränkungen haben oder an Straf-
gefangene, denen formal die SGB II-Vorzeiten fehlen. 
Im Hinblick auf die vom Gesetzgeber laut Gesetzes-
begründung gewünschte Berücksichtigung v.a. von 
Eltern mit minderjährigen Kindern sollten die För-
dervoraussetzungen so flexibilisiert werden, dass 
auch Personen in die Förderung aufgenommen wer-
den können, die aufgrund jahrelanger Nichtbeteili-
gung am Arbeitsmarkt eine mangelnde Beschäfti-
gungsfähigkeit aufweisen, aber die geforderte Be-
zugsdauer von ALG II (noch) nicht erfüllen.  

Es würde sich damit entsprechend der Zielsetzung 
des sozialen Arbeitsmarkts um einen Personenkreis 
handeln, der vom Arbeitsmarkt abgekoppelt und von 
den negativen Folgen der fehlenden sozialen Teil-
habe betroffen ist. Ob das Förderinstrument für ei-
nen bestimmten Leistungsberechtigten sinnvoll und 
angemessen ist, müssen die Integrationsfachkräfte 
vor Ort gemeinsam mit dem Leistungsberechtigten 
prüfen und beurteilen. Erfahrungen aus dem Modell-
projekt in Nordrhein-Westfalen zeigen, dass eine 
sorgfältige Teilnehmerauswahl gelingen und das Ri-
siko von Einsperreffekten insbesondere dann gering 
gehalten werden kann, wenn nicht versucht wird, in 
kurzer Zeit hohe Teilnehmerzahlen zu generieren. 

Grundsatz der Freiwilligkeit  

Die Beschäftigung im sozialen Arbeitsmarkt kann 
nur auf freiwilliger Basis erfolgen. Der Gesetzent-
wurf ist insoweit anzupassen und es ist klarzustel-
len, dass die Ablehnung einer solchen Beschäftigung 
keine Sanktion im Sinne von § 31a SGB II nach sich 
ziehen kann. Denn eine derart intensive Förderung 
zum Zweck der sozialen Teilhabe gegen den Willen 
der Betroffenen ist nach Auffassung der BAGFW 
nicht zielführend und ein Arbeitsverhältnis, das un-
ter Sanktionsdruck zustande kommt, wird nicht von 
Bestand sein. Die BAGFW weist darauf hin, dass 
auch die Arbeitgeber nur dann Arbeitsplätze im sozi-
alen Arbeitsmarkt bereitstellen werden, wenn die zu 
beschäftigenden Personen motiviert sind. Wenn 
schon keine explizite Ausnahmeregelung in § 31 
SGB II geschaffen wird, dann sollte zumindest auf 
Gesetzeserläuterungen verzichtet werden, die die 
Anwendung von Sanktionen nahelegen (siehe etwa 
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„Der neue § 16e SGB II fügt sich in die bestehenden 
Sanktionsregelungen (§ 31 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
SGB II) ein (S. 16 GE). Ein Verzicht auf diese Anmer-
kungen könnte es erleichtern, die Fachlichen Hin-
weise der BA so auszugestalten, dass auf die Motiva-
tion der Teilnehmenden abgestellt werden kann. 

Die Entscheidung über die Förderung sollten die 
Fachkräfte in den Jobcentern gemeinsam mit den 
Leistungsbeziehenden treffen und dabei auch 
den/die potenziellen Arbeitgeber eng einbinden. 
Auch weitere Netzwerkpartner wie z.B. kooperie-
rende Träger und soziale Dienste können einbezogen 
werden.  

Arbeitsbedingungen (Förderdauer, Förderhöhe, Ar-
beitgeber) 

Die BAGFW begrüßt ausdrücklich, dass das neue Re-
gelinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ gem. § 
16i SGB II privatwirtschaftliche, gemeinnützige und 
kommunale Arbeitgeber gleichermaßen anspricht 
und auf die Kriterien der Zusätzlichkeit, des öffentli-
chen Interesses und der Wettbewerbsneutralität ver-
zichtet wird. Dies eröffnet unterschiedliche Beschäf-
tigungsmöglichkeiten und erhöht die Chancen auf 
eine arbeitsmarkt- und betriebsnahe Integration. 
Auch die Gefahr einer Wettbewerbsbeeinträchtigung 
ist nicht gegeben, insofern das neue Instrument gem. 
§ 16i SGB II für alle Arbeitgeber gleichermaßen offen 
ist.  

Bezogen auf die Auswirkungen auf bestehende Be-
schäftigungsverhältnisse bekräftigt die BAGFW ihr 
Anliegen, dass der Lohnkostenzuschuss am tatsäch-
lich gezahlten Arbeitgeberbruttoentgelt zu bemessen 
ist. Das ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass 
tatsächlich Arbeitgeber gewonnen und Erwerbslose, 
die lange vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, er-
reicht werden. Ansonsten werden sich viele Arbeit-
geber nicht am Instrument beteiligen. Ein Lohnkos-
tenzuschuss, der sich am Mindestlohn orientiert, 
würde zu Wettbewerbsvorteilen für nicht tarifgebun-
dene Arbeitgeber führen, denn tarifgebundene Ar-
beitgeber bzw. jene, die nach Branchenmindestlöh-
nen vergüten, müssten unmittelbar ab Beschäfti-
gungsbeginn höhere Eigenanteile tragen. Diese kön-
nen nach den Rückmeldungen aus der Praxis bis zu 
5.000 Euro pro Jahr und geförderten Beschäftigten 
betragen. Viele unserer gemeinnützigen Einrichtun-
gen und Dienste könnten unter diesen Voraussetzun-
gen keine Arbeitsplätze für die Zielgruppe bereitstel-
len. Durch eine am tatsächlichen Arbeitgeberbrutto 
orientierte Förderung kann auch vermieden werden, 
dass schlechter bezahlte Sonderarbeitsverhältnisse 
entstehen. 

Es ist sinnvoll, den Umfang der Förderung, die Tä-
tigkeitsfelder und die teilnehmenden Arbeitgeber im 
lokalen Konsens der Arbeitsmarkt- und Wirtschafts-
akteure abzustimmen. Denn die Absicherung der 
Idee eines sozialen Arbeitsmarkts, der Beschäfti-
gungschancen auch für arbeitsmarktferne Langzeitar-
beitslose eröffnet, braucht einen starken gesellschaft-
lichen Konsens, transparente Verfahren und hand-
habbare Umsetzungsbedingungen vor Ort. Der örtli-
che Beirat der Jobcenter ist der richtige Ort für die 
notwendige Konsensfindung. Der aktuelle Gesetzent-
wurf sieht vor, dass der Beirat eine jährliche Stel-
lungnahme zu den Einsatzfeldern der geförderten 

Arbeitsverhältnisse und dabei insbesondere zu mög-
lichen Wettbewerbsverzerrungen sowie Verdrän-
gungseffekten abgibt. Die BAGFW begrüßt, dass die 
Kompetenz des Beirats an dieser Stelle nochmals ex-
plizit eingefordert wird. Auf bürokratische Instru-
mente, wie etwa Positiv-Negativlisten oder Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen, die bei der Umset-
zung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwands-
entschädigung teils zu sinnentstellten Tätigkeiten 
geführt haben, sollte verzichtet werden. Sinnvoll 
könnte es sein, wenn die Kommunen im jährlichen 
Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm (siehe auch 
§ 44c Abs. 6 SGB II) darlegen, welche Beschäfti-
gungseffekte infolge der Förderung gem. § 16i SGB II 
in ihrem Bereich eintreten. 

Gerade Leistungsempfänger/innen, die viele Jahre 
keine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt 
hatten, bekommen aktuell oft keine hinreichende 
Förderung. Phasen der Arbeitslosigkeit werden im-
mer wieder durch wechselnde Maßnahmen unter-
brochen, ohne dass eine nachhaltige Integration in 
Arbeit und Teilhabe gelingt. Die bestehenden Instru-
mente sind aufgrund der zeitlichen Befristungen und 
Förderrestriktionen nicht hinreichend geeignet, 
diese Gruppe wieder an den Arbeitsmarkt heranzu-
führen und/oder ihr die Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben zu ermöglichen. Förderabbrüche, wenn 
eine Maßnahme endet, stellen für die Leistungs-
empfänger/innen ein großes Problem dar. Aus unse-
rer Beratungspraxis wissen wir, dass sie sich bereits 
während der befristeten Maßnahmen große Sorgen 
darüber machen, was nach der Maßnahme kommt. 
Die Leistungsempfänger/innen möchten die neuge-
wonnenen Kontakte zu den Kolleg/innen am Ar-
beitsplatz halten und weiterhin Anerkennung be-
kommen. Der Blick auf die Befristung der Maß-
nahme ruft daher verständlicherweise Ängste her-
vor. Die Sorge nicht mehr gebraucht zu werden, nagt 
am Selbstwertgefühl. Langzeitarbeitslose brauchen 
eine Perspektive, um zu sehen, dass sich ihre Bemü-
hungen auch längerfristig lohnen. Der Gesetzentwurf 
sieht eine Förderung von maximal fünf Jahren vor. 
Die BAGFW betont, dass das Instrument die notwen-
dige Flexibilität bieten sollte, um in begründeten 
Einzelfällen längerfristige, auch unbefristete Förde-
rungen (unter Umständen bei Teilnehmenden über 
55 Jahren auch Förderungen bis zum Renteneintritt) 
zu ermöglichen.  

Coaching / Betreuung und Qualifizierung 

Für die Stabilisierung der geförderten Arbeitsver-
hältnisse und die Entwicklung der geförderten Be-
schäftigten ist ein begleitendes Coaching durch eine 
sozialpädagogische Fachkraft ein unabdingbarer Be-
standteil der Förderung. Das Coaching richtet sich 
sowohl an die geförderten Leistungsbezieher/innen 
als auch an die Arbeitgeber. Die vorgesehene Frei-
stellung der geförderten Beschäftigten im ersten Be-
schäftigungsjahr und die Finanzierung über die ge-
samte Förderdauer ist daher folgerichtig. Sinnvoll ist 
es, das Coaching bereits im Vorfeld der Beschäfti-
gungsaufnahme anbieten zu können und im Fall ei-
ner Anschlussbeschäftigung bei Bedarf auch für ei-
nen gewissen Zeitraum nach Beendigung der Förde-
rung. Das Coaching soll so gestaltet sein, dass die 
Kontinuität der Begleitung gewährleistet ist. 
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Entscheidend für den Erfolg des Coaching ist es, 
dass sich die Förderung an den Bedarfen des Einzel-
falls orientiert und dass ein Vertrauensverhältnis 
zwischen Klienten und Coach besteht. Die Evaluie-
rung des „Modellprojekts öffentlich geförderte Be-
schäftigung“ in NRW hat für Teilgruppen, deren 
Problemschwerpunkt auf der persönlichen Ebene 
liegt, gezeigt, dass ein Coaching bei einem externen 
Träger besonders hilfreich war. Probleme der be-
trieblichen Integration und Produktivität konnten 
hingegen besser im Coaching bearbeitet werden, das 
im Beschäftigungsbetrieb verankert war. Es zeigt 
sich, dass Sozialpädagogen im Betrieb die Situation 
besser einschätzen konnten, als Externe, weil ihre 
Fachexpertise Bestandteil der betrieblichen Arbeits-
teilung war. Ihr Urteil im Betrieb hatte höhere Ak-
zeptanz. Sie standen jeder Zeit zur Verfügung, konn-
ten Situationen beobachten und so besser einschät-
zen als Externe, die nur kurzfristig als Gast anwe-
send waren (IAB-Kurzbericht 10/2016). Die BAGFW 
plädiert deshalb dafür, das Coaching an den Bedar-
fen der Geförderten auszurichten und sowohl 
Coaching durch Dritte, durch Jobcenter sowie durch 
qualifiziertes Personal im Beschäftigungsbetrieb ge-
setzlich zu ermöglichen.  

Für die Erbringung des beschäftigungsbegleitenden 
Coachings bei Dritten ist nach dem Wortlaut des § 
16i Abs. 4 S. 1 GE zwingend der Vergabeweg einzu-
halten. Dies ist aus Sicht der BAGFW nicht notwen-
digerweise der effizienteste Weg, um das Coaching 
zu organisieren, denn die Jobcenter müssen mit fle-
xiblen Ein- und Austritten von Teilnehmenden in 
das Coaching und individuell sehr unterschiedli-
chen Unterstützungsbedarfen rechnen. Vergabemaß-
nahmen können nur mit mehrmonatigem Planungs-
vorlauf der Jobcenter, festgelegten (Mindest)teilneh-
mergrößen und einem vorab präzise festgelegten 
Maßnahmeninhalt umgesetzt werden. Zur Erleichte-
rung einer flexiblen und bedarfsgerechten Leistungs-
erbringung sollte daher alternativ auch die Möglich-
keit der Ausgabe von Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutscheinen eröffnet werden. Dies würde auch 
ermöglichen, dass die geförderte Person den Coach 
selbst wählen kann, was auch den notwendigen Auf-
bau eines Vertrauensverhältnisses zwischen Klient 
und Coach erleichtert.  

Die zusätzlich vorgesehene Möglichkeit berufsbezo-
gener Qualifizierung begrüßt die BAGFW, weil 
dadurch die Beschäftigungsfähigkeit der Geförderten 
verbessert und Perspektiven eröffnet werden. Für die 
Zielgruppe bewähren sich nach unserer Erfahrung 
„on the job-Qualifizierungen“ häufig eher als externe 
Fort- und Weiterbildungen mit typischerweise schu-
lischem Charakter. Die Förderung der Weiterbil-
dungskosten sollte allerdings nicht auf 50 Prozent 
der Weiterbildungskosten und maximal 1.000 Euro 
begrenzt werden. Dies schränkt die Qualifizierungs-
möglichkeiten für den Personenkreis unnötig ein, 
obwohl beispielsweise eine Förderung des Führer-
scheinerwerbs oder modulare Nachqualifizierungen 
(bis hin zum Berufsabschluss) den nachhaltigen Er-
folg der geförderten Personen auf dem Arbeitsmarkt 
entscheidend absichern können. Die Qualifizierung 
ist am individuellen Bedarf auszurichten und ist 
Teil einer Integrationsstrategie, daher ist es nicht 
sinnvoll, die Übernahme der Kosten für Weiterbil-
dung pauschal zu begrenzen.  

Wenn es wie bei § 16i GE um die Beschäftigung von 
sehr arbeitsmarktfernen Personen geht, ist eine Ar-
beitsanleitung unerlässlich, um funktionierende Ar-
beitsprozesse und qualifizierende Tätigkeiten mit 
und für Menschen zu organisieren. Sie sind ohne be-
sondere Anleitung bzw. eine tätigkeitsbezogene Un-
terweisung nicht in realitätsgerechte und qualifizie-
rende Arbeitsprozesse zu integrieren. Sinnvoll ist 
deshalb die Förderung einer Fachanleitung im Ar-
beitsprozess. Weitere Hilfen (wie z.B. kommunale 
Eingliederungsleistungen), die auf den individuellen 
Unterstützungsbedarf ausgerichtet sind, sollen mit 
der öffentlich geförderten Beschäftigung verknüpft 
erbracht und finanziert werden. Nur dann kann der 
vom BMAS proklamierte ganzheitliche Betreuungs-
ansatz realisiert werden.  

Anschlussfähigkeit 

Um das neue Instrument „Teilhabe am Arbeits-
markt“ gut in die bestehende Fördersystematik im-
plementieren zu können, ist es wichtig, dass es an-
schlussfähig an bestehende Instrumente wie z.B. 
Maßnahmen zur Aktivierung und Eingliederung, Ar-
beitsgelegenheiten nach § 16d SGB II (AGH) und 
Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16e SGB 
II ist. Auch eine Rückkehroption von einem geför-
derten Arbeitsverhältnis in eine Arbeitsgelegenheit 
sollte für die Geförderten eröffnet werden. Der Ge-
setzentwurf sieht vor, dass Teilnehmende aus dem 
Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeits-
markt" und geförderte Teilnehmende gem. § 16e 
SGB II a.F. in die Förderung nach § 16i SGB II wech-
seln können. Das begrüßt die BAGFW ausdrücklich, 
insofern es mit dieser Regelung gelingen kann, not-
wendige Weiterbeschäftigungen für Personen anzu-
bieten, die ansonsten wieder in die Arbeitslosigkeit 
zurückfallen würden. Nach Auffassung der BAGFW 
gilt das auch für Übergänge aus dem „ESF-Bundes-
programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser 
Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt“. Der Fortbestand eines Ar-
beitsverhältnisses beim selben Arbeitgeber wird al-
lerdings durch unklare arbeitsrechtliche Regelungen 
bei der Befristung des geförderten Arbeitsverhältnis-
ses erschwert. Die ansonsten vorgesehene Befris-
tungsmöglichkeit des Arbeitsvertrages für die Dauer 
von fünf Jahren während der anschließenden Förde-
rung gem. § 16i SGB II ist arbeitsrechtlich umstrit-
ten, jedenfalls für die Fälle, in denen kein Arbeitge-
berwechsel erfolgt (Verbot der Kettenbefristungen). 
Damit die Umsetzung des neuen Instruments auch in 
diesen Fällen gelingen kann, muss arbeitsrechtlich 
klargestellt werden, dass eine Weiterbeschäftigung 
auch bei demselben Arbeitgeber möglich ist und der 
Arbeitsvertrag aufgrund der Förderung befristet wer-
den kann.  

Entsprechend des Votums des Bundesrates sollte zu-
dem klargestellt werden, dass ein direkter Übergang 
aus dem Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Ar-
beitsmarkt“ und aus der Förderung von Arbeitsver-
hältnissen gemäß § 16e SGB II a.F. in die Förderung 
nach § 16i SGB II möglich ist, auch wenn während 
der Vorbeschäftigung kein ergänzender Leistungsbe-
zug erfolgt ist.   

Die Gruppe der Langzeitarbeitslosen, die für eine 
Förderung gem. § 16i SGB II in Betracht kommt, ist 
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sehr heterogen und hat unterschiedlichste Unterstüt-
zungsbedarfe. Neben fehlenden beruflichen Qualifi-
kationen, fehlenden oder geringen Kenntnissen der 
deutschen Sprache spielen gesundheitliche Beein-
trächtigungen häufig eine große Rolle. Darüber hin-
aus können Schulden, Suchterkrankungen oder be-
sonders belastende Lebensverhältnisse wie (frühere) 
Obdachlosigkeit vorliegen. Daher ist es notwendig, 
dass die Förderung auf die individuelle Leistungsfä-
higkeit und die individuellen Unterstützungsbedarfe 
ausgerichtet und mit Leistungen der anderen Sozial-
gesetzbücher kombiniert erbracht werden kann. Ge-
förderte Beschäftigungsverhältnisse sollten aus die-
sem Grund auch in Teilzeit angeboten werden kön-
nen und im Verlauf der Förderung sollte individuell 
und nachträglich die Möglichkeit bestehen, den Be-
schäftigungsumfang auszuweiten. 

Finanzierung und Passiv-Aktiv-Transfer 

Die Bundesregierung hat den Eingliederungstitel für 
den Zeitraum bis zum Jahr 2022 um vier Milliarden 
Euro aufgestockt, um „die Qualifizierung, Vermitt-
lung und Reintegration von Langzeitarbeitslosen mit 
einem ganzheitlichen Ansatz voranzutreiben und 
Teilhabe sowohl auf dem allgemeinen als auch dem 
sozialen Arbeitsmarkt zu ermöglichen“, so der Haus-
haltsentwurf 2019. Eine adäquate Ausstattung der 
Eingliederungs- und Verwaltungstitel ist dringend 
notwendig, jedoch ist dies mit dem Entwurf zum 
Bundeshaushalt 2019 trotz der vorgesehenen Mittel-
aufstockung noch nicht sichergestellt.  

Der Eingliederungstitel muss haushaltsrechtlich so 
ausgestaltet werden, dass eine Umwidmung zuguns-
ten des Verwaltungstitels die Ausnahme bleibt. Vor 
diesem Hintergrund kritisiert die BAGFW, die für 
den Bundeshaushalt 2019 vorgesehene Vorabum-
schichtung von Eingliederungsmitteln in den Ver-
waltungskostenetat (im Umfang von 0,2 Milliarden 
Euro). Der damit erzielte Mittelansatz für Verwal-
tungskosten liegt mit 5,1 Milliarden Euro aber immer 
noch unterhalb der Ausgaben für Verwaltung im Jahr 
2017 (rund 5,3 Milliarden Euro), d.h. der Ansatz ist 
auch angesichts der Tarifsteigerungen erkennbar 
nicht auskömmlich ausgestattet. Die gerade im Be-
reich von Verwaltung chronisch unterfinanzierten 
Jobcenter haben im Jahr 2017 nach Angaben der 
Bundesregierung bereits rund 900 Millionen Euro 
aus dem Topf für „Eingliederung in Arbeit" in das 
Verwaltungsbudget umgeschichtet; dieses Jahr 
könnte es eine Milliarde Euro sein. Die BAGFW for-
dert eine tatsächlich bedarfsgerechte Finanzierung 
des Verwaltungskosten- und Eingliederungsbudgets. 
Grundsätzlich sind im Bundeshaushalt die Ver-
pflichtungsermächtigungen so zu gestalten, dass För-
derungen über einen längeren Zeitraum gewährleis-
tet werden. 

Die Wohlfahrtsverbände fordern auch für die kom-
menden Haushalte die von Bundesseite eingesparten 
Regelleistungen und den Bundesanteil an den Kos-
ten für Unterkunft und Heizung für die Finanzierung 
eines sozialen Arbeitsmarktes nutzbar zu machen. 
Die eingesparten Bundesmittel sollen prognostiziert, 
im Bundeshaushalt gesondert ausgewiesen und an 
die Länder weitergeleitet werden. Vor Ort können 
sie für flankierende Maßnahmen eingesetzt werden, 
bspw. den Aufbau von Sozialunternehmen. Bund 

und Länder sollen entsprechende Vereinbarungen 
treffen. Das PAT-Modell der BAGFW geht davon 
aus, dass auch ein Anteil der eingesparten Kosten 
der Unterkunft der Kommunen in die Finanzierung 
eingebracht wird.   

2. Neufassung § 16e SGB II „Eingliederung von 
Langzeitarbeitslosen“  

Die bisherige „Förderung von Arbeitsverhältnissen“ 
nach § 16e SGB II wird neu gefasst. Zielgruppe sind 
weiterhin Menschen, die seit mindestens zwei Jah-
ren arbeitslos sind. Auf die Feststellung von Vermitt-
lungshemmnissen wird jedoch künftig verzichtet. 
Die maximale Förderdauer mit Lohnkostenzuschuss 
bleibt bei 24 Monaten, jedoch ändert sich die Förder-
höhe. Nach den ersten zwölf Monaten mit einem Zu-
schuss von 75 Prozent des zu berücksichtigenden 
Arbeitsentgelts sinkt dieser für die folgenden zwölf 
Monate auf 50 Prozent. Um eine beschäftigungsbe-
gleitende Betreuung zu ermöglichen, müssen die ge-
förderten Arbeitnehmer in den ersten sechs Monaten 
freigestellt werden. Qualifizierung ist nicht in die 
Förderung integriert, sondern kann nur im Rahmen 
der allgemeinen Vorschriften in Anspruch genom-
men werden. Neu ist eine Nachbeschäftigungspflicht 
von sechs Monaten nach Ende der Förderung. So 
sollen Mitnahmeeffekte und Missbrauch verhindert 
werden.  

Die BAGFW begrüßt den Verzicht auf die Feststel-
lung von Vermittlungshemmnissen, der eine nega-
tive Sichtweise auf die Kompetenzen und Fähigkei-
ten der Menschen bedeutet. Die Nachbeschäftigungs-
pflicht wird jedoch kritisch bewertet. Die neu be-
stimmte Zielgruppe ist kaum arbeitsmarktnäher als 
diejenige, die nach dem bisherigen § 16e SGB II ge-
fördert wird. Das macht die Fördervoraussetzungen 
für viele Arbeitgeber zu wenig attraktiv und zu risi-
koreich. Denn hier geht es um die Arbeitsmarktin-
tegration von Leistungsberechtigten, die zuvor min-
destens zwei Jahre arbeitslos waren. Sie weisen eine 
wachsende Zahl von Vermittlungshemmnissen auf 
und für sie ist zur Anbahnung und Stabilisierung 
des Beschäftigungsverhältnisses ein verpflichtendes 
Coaching vorgesehen. Die BAGFW plädiert dafür, 
den Lohnkostenzuschuss für zwei Jahre durchgängig 
bei 75 Prozent zu belassen und die Nachbeschäfti-
gungspflicht zu streichen. Zudem regen wir an, die 
Möglichkeit der Qualifizierung (einschließlich der 
Möglichkeit einer modularen, abschlussbezogenen 
Nachqualifizierung) zu schaffen, um bei den oft ge-
ringqualifizierten Personen eine nachhaltige Be-
schäftigungsperspektive auch durch den Erwerb von 
beruflichen Qualifikationen zu sichern. Die Förde-
rungen gem. § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. §§ 81ff. 
SGB III sind hierfür offen zu halten.  

Der Gesetzentwurf versäumt eine Lockerung der ma-
ximalen Förderdauer, für die sich die BAGFW ein-
setzt. Angesichts der bereits oben erwähnten sehr 
unterschiedlichen Problemlagen und Fähigkeiten 
der Zielgruppe auch des § 16e SGB II ist in Einzelfäl-
len eine längerfristige Förderung notwendig, um er-
reichte Fortschritte zu festigen. In der Förderpraxis 
wird es zudem nötig sein, vom Arbeitsmarkt ent-
fernte Personen auf die Beschäftigung vorzubereiten, 
z.B. mit einer geeigneten Maßnahme zur Aktivierung 
und beruflichen Eingliederung. 
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3. Weitere Vorschläge der BAGFW 

Für die flexible Auswahl der Maßnahmen muss die 
individuelle Leistungsfähigkeit das Kriterium sein. 
Grundlage der Förderung sollte eine fundierte Teil-
habe- und Förderplanung gemeinsam mit den Leis-
tungsempfänger/innen sein, in der ihre Wünsche 
und Perspektiven Berücksichtigung finden. 

Soziale Teilhabe als Ziel der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende normieren  

Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ist Teil 
des soziokulturellen Existenzminimums. § 1 Abs. 2 
SGB II muss dazu klarstellend ergänzt werden: Sozi-
ale Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und 
politischen Leben gehört zu einer der Würde des 
Menschen entsprechenden Lebensführung dazu. Zur 
Teilhabe gehört neben auskömmlichen Regelbedar-
fen und einer sozialen Infrastruktur auch Teilhabe 
durch Arbeitsmöglichkeiten. Das Ziel der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende ist es „erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibe-
haltung einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen.“ (§ 1 
Abs. 2 SGB II) Leistungsberechtige, die z.B. psychi-
sche Probleme haben, brauchen für den Erhalt ihrer 
Teilhabechancen allerdings auch niedrigschwellige 
Angebote, die nicht unmittelbar der Aufnahme und 
Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit dienen. Soziale 
Teilhabe muss als Ziel in § 1 Abs. 2 SGB II explizit 
verankert werden, damit dieser Aspekt normativ an-
gemessen einbezogen wird. 

Zielsteuerung 

Das neue Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 
16i SGB II) und das Instrument „Eingliederung von 
Langzeitarbeitslosen“ (nach § 16e n.F. SGB II) soll-
ten im Rahmen des Zielsteuerungssystems im SGB II 
als Integration gezählt und damit als Beitrag zur Zie-
lerreichung der Jobcenter anerkannt werden. Denn 
mit diesem Instrument wird die Integration von bis-
her abgekoppelten Zielgruppen in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bei unter-
schiedlichen Arbeitgebern inmitten des allgemeinen 
Arbeitsmarkts erreicht. Aus Sicht der BAGFW soll-
ten auch Fortschritte bei der sozialen Teilhabe, der 
Alltagsstrukturierung sowie der psychischen und 
physischen Stabilisierung im Rahmen der Zielsteue-
rung honoriert werden.  

Sozialunternehmen 

Die BAGFW plädiert dafür, im SGB II die Vorausset-
zungen für den Aufbau von Sozialunternehmen nach 
dem Vorbild der Inklusionsbetriebe gem. § 215 SGB 
IX zu schaffen, damit ansonsten vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossene Langzeitarbeitslose – auch mit psy-
chischen Erkrankungen und Suchterkrankungen – 
neue Beschäftigungsperspektiven erhalten. Unter-
nehmen dieser Art besetzen ihre Arbeitsplätze zu ei-
nem Anteil mit Menschen, die bislang von Arbeits-
markt ausgeschlossen waren und müssen sich mit 
ihren Produkten oder Dienstleistungen am Markt be-
tätigen; sie tun dies aber mit dem besonderen sozia-

len Auftrag, stark unterstützungsbedürftige Langzeit-
arbeitslose wieder an den Arbeitsmarkt heranzufüh-
ren und hierfür zu qualifizieren. Um diesen Auftrag 
erfüllen zu können und gewerblich tätig zu sein, 
brauchen Sozialunternehmen eine eigenständige ge-
setzliche Grundlage im SGB II ähnlich wie Inklusi-
onsbetriebe im SGB IX. Dadurch können für vom Ar-
beitsmarkt ausgegrenzte Langzeitarbeitslose im SGB 
II zusätzliche Erwerbschancen nach dem Erfolgsmo-
dell der Inklusionsbetriebe erschlossen werden. Aus-
gangspunkt hierfür können Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsunternehmen sein, die bereits als so-
ziale Unternehmen tätig sind oder sich entsprechend 
weiterentwickeln. 

Die öffentlichen Auftraggeber von Bund, Ländern 
und Kommunen sollten die Möglichkeiten des 
Vergaberechts ausschöpfen, um regelmäßig Aufträge 
zum Zweck der Beschäftigung von benachteiligten 
Zielgruppen an Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderungen, Inklusionsbetriebe und Sozialunter-
nehmen zu vergeben. 

Weiterbildung im SGB II 

Weiterbildung findet heute vielfach am Arbeitsplatz 
über den Arbeitgeber statt. Das gilt nicht zuletzt für 
Fähigkeiten und Kenntnisse in Bezug auf den digita-
len Wandel der Arbeitswelt. Langzeitarbeitslosen 
fehlen diese Zugänge. Anschlussfähige Qualifizie-
rung von Langzeiterwerbslosen im Kontext digitaler 
Herausforderungen kann daher idealerweise in (öf-
fentlich geförderter) Beschäftigung erfolgen. Wichtig 
ist für Teilhabechancen auf dem Arbeitsmarkt 4.0 
auch die Möglichkeit zu Umschulungen, wenn sich 
im Zuge der Digitalisierung Berufsfelder verändern 
oder wegfallen. 

Besonders wichtig ist uns, dass ein Augenmerk auf 
etwaige Defizite im Bereich der Lese- und Schreib-
kompetenzen von langzeitarbeitslosen Menschen ge-
legt wird. Nach der Leo – Level-One Studie aus dem 
Jahr 2010/2011 sind überdurchschnittlich viele Men-
schen im SGB II von funktionalem Analphabetismus 
betroffen, d.h. sie können schlecht lesen und schrei-
ben (37 Prozent, im Vergleich dazu 21,8 Prozent im 
SGB III). Fehlende bzw. schlechte Lese- und Schreib-
kompetenzen stellen ein beträchtliches Hindernis 
bei der Arbeitsmarktintegration dar. Eine entspre-
chende Sensibilisierung von Fachkräften in den Job-
centern sowie qualifizierte Angebote zur beschäfti-
gungsorientierten Lese- und Schreibförderung sind 
erforderlich. 

Die Weiterbildungsförderung für Langzeitarbeitslose 
muss weiterentwickelt werden; es werden neue Bil-
dungsinstrumente, veränderte gesetzliche Rahmen-
bedingungen und eine bedarfsgerechte Finanzierung 
benötigt (siehe auch Stellungnahme der BAGFW 
zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der Qualifizierung und für mehr Schutz in 
der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschan-
cengesetz). 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)161 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 25. Oktober 2018 

19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Nationale Armutskonferenz 

Unaufgeforderte Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in 

Berlin am 05. November 2018, um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und so-
zialen Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD 
wurde vereinbart, ein neues gesetzliches Rege-
linstrument im SGB II zu schaffen mit dem Men-
schen, die lange vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 
waren, Teilhabe an Arbeit und soziale Teilhabe er-
möglicht werden soll. 

Die Nationale Armutskonferenz (nak) begrüßt das 
Vorhaben der Bundesregierung, ein neues Rege-
linstrument im SGB II zu schaffen, um Menschen, 
die lange vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, 
längerfristig wieder Teilhabe an Arbeit und soziale 
Teilhabe zu ermöglichen. Die Nationale Armutskon-
ferenz nimmt Stellung zu aus ihrer Sicht zentralen 
Aspekten im Gesetzentwurf. Menschen, die von Ar-
mut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind haben 
an der Stellungnahme mitgewirkt. 

Die Nationale Armutskonferenz ist ein Zusammen-
schluss von Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, 
der Kirchen, des DGB sowie bundesweit organisier-
ter Initiativen mit professionell und/oder ehrenamt-
lich Tätigen. Diese verfügen über unterschiedlichste 
Armutserfahrungen und kennen die Auswirkungen 
von Armut und sozialer Ausgrenzung sehr genau. 

Ziel der Nationalen Armutskonferenz ist es, über Ar-
mut aufzuklären, die Auswirkungen zu beschreiben, 

Lösungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung in die Öffentlichkeit und 
den politischen Prozess zu tragen. Die kritische Aus-
einandersetzung mit den gesellschaftlichen und ge-
setzlichen Rahmenbedingungen gehört ebenso dazu 
wie der Dialog und die Bereitschaft zur Mitarbeit in 
politischen Gremien. 

Einleitung 

Im Jahresdurchschnitt 2017 waren 901.000 Personen 
offiziell länger als ein Jahr erwerbslos. Die durch-
schnittliche Dauer der Erwerbslosigkeit im SGB II ist 
von 549 Tagen im Jahr 2011 auf 650 Tage in 2017 ge-
stiegen, während die Dauer der Erwerbslosigkeit im 
SGB III von 235 Tagen in 2011 auf 179 Tage in 2017 
gesunken ist.  

Die Teilhabe an Arbeit ist in unserer Gesellschaft ein 
wesentlicher Ausdruck von sozialer Teilhabe. Der 
Verlust oder das Nicht-Erlangen eines Arbeitsplatzes 
führt in der Regel nicht nur zu einem materiellen 
Verlust, sondern kann auch die Möglichkeit der 
Sinnstiftung und des Erlangens sozialer Bezüge stark 
beinträchtigen. 

Darum hat auch die Integration in Erwerbsarbeits-
prozesse eine doppelte Bedeutung: Materielle Armut 
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lässt sich ohne ein auskömmliches Einkommen 
nicht überwinden. Aber auch die Überwindung sozi-
aler Ausgrenzung gelingt ohne Teilhabe am Erwerbs-
leben nur schwer. Der Wunsch Erwerbsloser nach 
Verbesserung ihrer sozialen Situation findet zumeist 
seinen Ausdruck im dringenden Wunsch nach guter 
Arbeit. 

Waren bislang vor allem befristete Sonderpro-
gramme möglich, wird mit dem § 16i SGB II-E nun 
ein Regelinstrument geschaffen, das durch eine län-
gere Förderung bessere Chancen zur Teilhabe an Er-
werbsarbeit eröffnet. Ergänzend wäre es hilfreich, 
dass Ziel der Gewährleistung sozialer Teilhabe aus-
drücklich in den Aufgabenkatalog des SGB II aufzu-
nehmen und diesen entsprechend zu erweitern. 

Arbeitsbedingungen: sozialversicherungspflichtige, 
tariflich entlohnte Beschäftigung fördern 

Ein sozialer Arbeitsmarkt muss die Aufnahme von 
tariflich entlohnter Arbeit fördern. Nur so können 
Teilhabeaspekte wie soziale Vernetzung, die durch 
Arbeit ermöglichte Sinnstiftung sowie materielle Si-
cherung gewährleistet werden. Selbst wenn Be-
troffene im Arbeitsprozess mehr soziale Teilhabe er-
leben, bedeutet Beschäftigung unter prekären Bedin-
gungen starke materielle Benachteiligung. Trotz Ar-
beit stoßen gemeinsame Aktivitäten mit Anderen an 
finanzielle Grenzen. Schlecht bezahlte Arbeitsplätze 
zeichnen sich zudem häufig durch schlechte Ar-
beitsbedingungen und mangelnde Wertschätzung für 
die geleistete Arbeit aus. 

Beschäftigte im sozialen Arbeitsmarkt haben An-
spruch auf gute Arbeit und eine gleiche Behandlung 
wie andere Beschäftigte. Eine Diskriminierung auf 
dem Arbeitsmarkt durch abgesenkte Standards darf 
es nicht geben. Gute Arbeit ist ein wesentliches In-
strument für Teilhabe und von Selbstverwirkli-
chung, Würde und sozialen Vernetzungsmöglichkei-
ten nicht zu trennen. Gute Arbeit zeichnet sich 
durch vollen Sozialversicherungsschutz, Mitbestim-
mungsmöglichkeiten und tarifliche Entlohnung aus. 
Die Achtung des gesetzlichen Mindestlohnes als Un-
tergrenze der Entlohnung ist selbstverständlich. Die-
sen Prinzipien muss auch der soziale Arbeitsmarkt 
folgen. Ein Ausschluss aus der Arbeitslosenversiche-
rung ist daher abzulehnen. Der Lohnkostenzuschuss 
sollte sich am tatsächlich gezahlten Arbeitgeber-
brutto bemessen, um tarifgebundene Arbeitgeber 
nicht faktisch auszuschließen und /oder zu benach-
teiligen. Gute Arbeit bietet langfristige Perspektiven 
und ermöglicht eine langfristige und nachhaltige 
Verbesserung auch der sozialen Situation der Be-
schäftigten. 

Die Aufnahme von Beschäftigung soll auch dazu die-
nen, Lücken in der Rentenerwerbsbiografie zu 
schließen, die zu späterer Altersarmut führen kön-
nen. 

Die geförderte Beschäftigung muss auch in Teilzeit 
möglich sein. Wenn die im SGB II zugrunde gelegte 
Mindestbeschäftigungsmöglichkeit von drei Stunden 
täglich Grundlage ist, wären Arbeitszeiten von 
15 Stunden wöchentlich bis zur Vollzeit zu ermögli-
chen. 

Zielgruppe 

SGB-II-Leistungsberechtigte haben mit zunehmender 
Dauer der Erwerbslosigkeit oder des Leistungsbezugs 
erhebliche Probleme, eine neue Beschäftigung zu 
finden. Mehr als die Hälfte der Arbeitgeber berück-
sichtigt laut Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) Bewerber nicht, wenn sie 
länger als ein Jahr erwerbslos waren. Zudem haben 
Langzeiterwerbslose regelmäßig mit persönlichen 
Problemen zu kämpfen, die die Chancen auf Integra-
tion in Erwerbsarbeit mindern, d.h. sie sind krank, 
gesundheitlich eingeschränkt, älter oder schlecht 
qualifiziert. Insbesondere die Gesundheit ver-
schlechtert sich mit zunehmender Dauer der Er-
werbslosigkeit. 

Zugang zum sozialen Arbeitsmarkt soll für alle Er-
werbslosen bestehen, die mindestens zwei Jahre er-
werbslos sind. Mit einer Erwerbslosigkeit von zwei 
Jahren ist die Gesamtdauer unabhängig von un-
schädlichen Unterbrechungen gemeint. 

Freiwilligkeit und Augenhöhe im Hilfeprozess 

Der Prozess der sozialen und arbeitsmarktbezogenen 
Integration von Langzeiterwerbslosen umfasst Ele-
mente wie Coaching und Qualifizierung während 
der geförderten Beschäftigung. Es ist sinnvoll, das 
Coaching bereits im Vorfeld der Beschäftigungsauf-
nahme anbieten zu können. 

Die arbeitsmarktpolitische Förderung muss auf Frei-
willigkeit beruhen. Eine Förderung zum Zweck der 
sozialen Teilhabe gegen den Willen der Betroffenen 
ist nicht zielführend. Auch Arbeitgeber werden im 
sozialen Arbeitsmarkt nur motivierte Personen be-
schäftigen. Bei der Gestaltung von Hilfeprozessen, 
die die soziale Situation der Betroffenen nachhaltig 
verbessern sollen, müssen auch die Selbsteinschät-
zung der Betroffenen, ihre bisherige Erwerbsbiogra-
fie und ihre Kompetenzen eine hinreichende Rolle 
spielen. Es soll nicht über die Betroffenen gespro-
chen und ihnen Unterstützung verordnet werden. 
Gemeinsam mit ihnen soll vielmehr im Dialog und 
mit ihrer Zustimmung ein Hilfe- beziehungsweise 
Förderprozess entwickelt werden. Dabei müssen 
auch persönliche und personenbezogene Maßstäbe 
wie langfristige Auswege aus verfestigter Armut, Zu-
friedenheit, Respekt, (Selbst-)Achtung, Angstfreiheit, 
Selbstbestimmung und Sinnstiftung eine Rolle spie-
len. 

Sanktionen für denkbares oder unterstelltes „Fehl-
verhalten“ stehen einem angstfreien und erfolgrei-
chen Beratungs- und Hilfeprozess entgegen. Der Be-
ratungsprozess soll auf Augenhöhe und mit einver-
nehmlichen Vereinbarungen stattfinden. Weitere 
Hilfen (wie beispielsweise kommunale Eingliede-
rungsleistungen), die auf den individuellen Unter-
stützungsbedarf ausgerichtet sind, sollten mit der ge-
förderten Beschäftigung verknüpft erbracht und fi-
nanziert werden. 

Beschäftigungsmöglichkeiten 

Die geförderte Beschäftigung soll weitgehend im 
Rahmen des allgemeinen Arbeitsmarktes erfolgen. 
Die Förderung soll allen Arbeitgebern offen stehen, 
auf die Beschäftigung einschränkende Kriterien soll 
verzichtet werden. So wird sinnhafte Beschäftigung 
und eine weitere berufliche Entwicklung ermöglicht. 
Durch die geförderte Beschäftigung wird es möglich, 
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ein auskömmliches Einkommen zu verdienen, die 
soziale Isolation zu verringern und im Arbeitskon-
text gebraucht zu werden. Die Beschäftigten erleben 
dabei zu sein, Ziele des Beschäftigungsvorhabens 
mit zu verwirklichen und die Wertschätzung von 
Kolleg*innen und Vorgesetzten zu erfahren. So kön-
nen sich die geförderten Beschäftigten persönlich 
weiterentwickeln. 

Jeder Arbeitgeber soll einen geförderten Arbeitneh-
mer einstellen können. Längerfristig soll der Förder-
anteil zugunsten eigenständiger Lohnzahlung durch 
den Arbeitgeber heruntergefahren werden. Das Ar-
beitsverhältnis soll über den Förderzeitraum hinaus 
gesichert werden. 

Neben geförderter Beschäftigung von Arbeitsverhält-
nissen bei privatwirtschaftlichen, gemeinnützigen o-
der kommunalen Arbeitgebern und qualifizierenden 
Maßnahmen bei einem Beschäftigungsträger können 
auch die Erfüllung sinnvoller gesellschaftlicher Auf-
gaben im Rahmen von Selbsthilfeorganisationen und 
Interessenvertretungen der Betroffenen gefördert 
werden. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, den Umfang der Förde-
rung, die Tätigkeitsfelder und die teilnehmenden Ar-
beitgeber im lokalen Konsens der Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftsakteure abzustimmen. Denn die Absiche-
rung der Idee eines sozialen Arbeitsmarkts braucht 

einen starken gesellschaftlichen Konsens und hand-
habbare Umsetzungsbedingungen vor Ort. Der örtli-
che Beirat der Jobcenter ist der richtige Ort für die 
notwendige Konsensfindung. 

Finanzierung 

Die Bundesregierung will für die Stärkung der Teil-
habechancen für Langzeiterwerbslose den Eingliede-
rungstitel im Zeitraum 2018 bis 2022 um vier Milli-
arden Euro aufstocken. Darüber hinaus soll zur Fi-
nanzierung des neuen Förderinstrumentes „Teilhabe 
am Arbeitsmarkt“ ermöglicht werden, dass einge-
sparte Mittel für die Sicherung des Lebensunterhalts 
der Geförderten zusätzlich eingesetzt werden kön-
nen. 

Es ist durch gesetzliche und administrative Regelun-
gen sicherzustellen, dass die Mittel zur Förderung 
von langzeiterwerbslosen Leistungsberechtigten 
zweckentsprechend eingesetzt und nicht für andere 
Zwecke verwendet werden. Dafür sind die Jobcenter 
insgesamt bedarfsdeckend zu finanzieren. Die finan-
zielle Ausstattung der Jobcenter für die Verwaltung 
und Eingliederung ist auch bei einer Mittelaufsto-
ckung für das neue Instrument insgesamt weiterhin 
unzureichend. Insbesondere die Mittel für den Ver-
waltungshaushalt müssen dringend erhöht werden, 
damit Jobcenter nicht  weiter in einem hohen Maße 
Mittel für die Förderung von Leistungsberechtigten 
in den Verwaltungshaushalt umschichten. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)165 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 29. Oktober 2018 

19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 

Unaufgeforderte Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in 

Berlin am 05. November 2018, um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und so-
zialen Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Zusammenfassung  

Der Deutsche Verein begrüßt die Einführung eines 
neuen Förderinstruments § 16i SGB II „Teilhabe am 
Arbeitsmarkt“ in das Zweite Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II). Er befürwortet die Regelung des Gesetzent-
wurfs der Bundesregierung (BT-Drs. 19/475 vom 
4.10.2018), 

 bei der Definition der Zugangsvoraussetzungen 
ausschließlich auf die Dauer des Leistungsbezugs 
und der Beschäftigungslosigkeit und nicht auf 
bestimmte vermittlungshemmende Merkmale ab-
zustellen, 

 auf die Kriterien der Zusätzlichkeit, Wettbe-
werbsneutralität und des öffentlichen Interesse 
zu verzichten. 

Der Deutsche Verein sieht in dieser rechtlichen Aus-
gestaltung eine zentrale Voraussetzung für einen 
zielgenauen, unbürokratischen und rechtssicheren 
Einsatz des neuen Förderinstruments § 16i SGB II. 
Die Förderung von sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnissen bei allen Arbeitgeber/innen er-
weitert die Reichweite der Förderung und erleichtert 

– im Vergleich zu geförderten gemeinnützigen Tätig-
keiten – Übergänge von geförderter in ungeförderte 
Beschäftigung.  

Weitergehend als der Gesetzentwurf empfiehlt der 
Deutsche Verein: 

 eine mindestens vierjährige Dauer von Leistungs-
bezug im SGB II oder eines anderen Fürsorgesys-
tems ohne nennenswerte Unterbrechung durch 
Erwerbstätigkeit als Zugangsvoraussetzung (an-
statt sieben Jahre ausschließlich im SGB II, wie 
im Gesetzentwurf vorgesehen), 

 eine Bemessung des Förderzuschusses nach tarif-
lichen oder ortsüblichen Bestimmungen (und 
nicht nur nach dem Mindestlohn, wie im Gesetz-
entwurf vorgesehen), 

 den Verzicht auf die gesetzliche Vorgabe, als Zu-
gangsteuerung lediglich eine Zuweisung der ge-
förderten Personen zu Arbeitgeber/innen zuzu-
lassen, 

 die Einfügung einer Regelung in § 46 SGB II, 
nach der zur Förderung von Arbeitsverhältnissen 
nach § 16i SGB II zusätzlich zu den Eingliede-
rungsmitteln Mittel des Arbeitslosengeldes II 
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nach § 19 Abs. 1 Satz 1 SGB II eingesetzt werden 
(Passiv-Aktiv-Transfer). 

Vorbemerkung 

Der Deutsche Verein befürwortet das Vorhaben eines 
sozialen Arbeitsmarktes ausdrücklich. Bereits in sei-
nen „Eckpunkten zur Weiterentwicklung der Ein-
gliederungsleistungen im SGB II“ hat der Deutsche 
Verein längerfristige Förder- und Teilhabeperspekti-
ven für Erwerbslose mit geringen Eingliederungs-
chancen gefordert.1 in seinen Empfehlungen „Teil-
habe am Arbeitsmarkt für alle! Empfehlungen des 
Deutschen Vereins für ein neues Regelinstrument im 
SGB II“ begrüßt der Deutschen Verein die im Koaliti-
onsvertrag getroffene Vereinbarung, in die Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende (Zweites Buch Sozialge-
setzbuch – SGB II) ein neues Regelinstrument zur 
Förderung von Erwerbslosen im verfestigten Leis-
tungsbezug einzuführen, und gibt fachliche Hin-
weise zu seiner Ausgestaltung.2 

Ausgehend hiervon nimmt die Geschäftsstelle des 
Deutschen Vereins im Folgenden Stellung zum Ge-
setzentwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – 10. SGB II-
ÄndG – Teilhabechancengesetz (BT-Drs. 19/475 vom 
4.10.2018). Aufgrund der Fristsetzung konnten die 
Fachgremien und das Präsidium des Deutschen Ver-
eins mit der Stellungnahme nicht befasst werden. 
Die folgenden Ausführungen stellen jedoch eine Ak-
tualisierung der Stellungnahme der Geschäftsstelle 
zum damaligen Referentenentwurf zum 10. SGB II-
ÄndG (vom 18. Juni 2018) dar.3 Die Stellungnahme 
stimmt inhaltlich mit den Empfehlungen überein, 
die am 15. Mai 2018 vom Präsidium des Deutschen 
Vereins verabschiedet wurden.4 

Die Stellungnahme hat ausschließlich die Regelun-
gen zum § 16i SGB II (Artikel 1 Nr. 4 des Gesetzent-
wurfs) zum Gegenstand.  

1. Zielgruppe der Förderung (Art. 1 Nr. 4 – § 16i 
Abs. 3 Nr. 2 und 3 SGB II-E) 

Mit dem neuen Förderinstrument § 16i SGB II „Teil-
habe am Arbeitsmarkt“ sollen nach dem Gesetzent-
wurf Arbeitsverhältnisse für sehr arbeitsmarktferne 
Langzeitarbeitslose gefördert werden, die in absehba-
rer Zeit keine realistische Chance auf eine ungeför-
derte Beschäftigung haben (Entwurf, S. 18). Als Ab-
grenzungskriterium und zugleich Fördervorausset-
zung definiert der Gesetzentwurf eine Mindestdauer 
von sieben Jahren Leistungsbezug im SGB II inner-
halb der letzten acht Jahre. In dieser Zeit darf die er-
werbsfähige leistungsberechtigte Person nicht oder 
nur kurzzeitig sozialversicherungspflichtig oder ge-
ringfügig beschäftigt oder selbstständig tätig gewesen 
sein. Die Person muss mindestens 25 Jahre alt sein. 
Bestimmte Vermittlungshemmnisse werden nicht als 
Fördervoraussetzung benannt. 

                                                 
1Eckpunkte zur Weiterentwicklung der Eingliederungsleistungen im SGB II, NDV 2014, S. 2–6.  
2 Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle! Empfehlungen des Deutschen Vereins für ein neues Regelinstrument im SGB II, in 
NDV 2018, S. 289–292. 
3 Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins zum Referentenentwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung 

des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – 10. SGB II-ÄndG – Teilhabechancengesetz (vom 11. Juni 2018). 
4 Siehe Fußnote 2. 
5 Langzeitleistungsbeziehende im SGB II sind gemäß den Kennzahlen nach § 48a SGB II erwerbsfähige Leistungsberech-

tigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate Arbeitslosengeld II bezogen haben. 

1.1 Fördervoraussetzung Langzeitleistungsbezug 

Der Deutsche Verein befürwortet, die Regelung des 
Gesetzentwurfs, die Zielgruppe für das neue Instru-
ment § 16i SGB II ausschließlich anhand der Dauer 
des Leistungsbezugs und der Beschäftigungslosigkeit 
abzugrenzen.  

Diese Regelung stellt sicher, dass erwerbslose Leis-
tungsberechtigte im verfestigten Leistungsbezug er-
reicht werden.5 Dies stimmt mit der Aufgabe und 
dem Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
überein, durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftig-
keit zu beseitigen, in ihrer Dauer zu verkürzen oder 
in ihrem Umfang zu verringern (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 1 
SGB II). Darüber hinaus trägt diese Regelung dazu 
bei, dass Förderungen nach § 16i SGB II in der Pra-
xis rechtssicher, einfach und nachvollziehbar sowie 
mit einem begrenzten Erfüllungsaufwand der Ver-
waltung umgesetzt werden können.  

Eine Benennung von weiteren in der Person liegen-
den Vermittlungshemmnissen als Fördervorausset-
zung würde nicht dazu beitragen, erwerbslose Leis-
tungsberechtigte im verfestigten Leistungsbezug ziel-
genauer zu erreichen. Vielmehr würde lediglich der 
Aufwand, um eine Förderung rechtssicher anzubah-
nen und umzusetzen, erhöht und mit Unsicherhei-
ten behaftet werden. Weiterhin könnten die dann 
notwendigerweise anzuwendenden Verfahren zur 
Bestimmung von Vermittlungshemmnissen auf die 
Leistungsberechtigten ungewollt diskriminierend 
wirken und damit Ausgrenzungen weiter verstärken.  

Der Deutsche Verein weist daraufhin, dass für er-
werbsfähige Leistungsberechtigte, die durch persön-
liche Vermittlungshemmnisse besonders schwer be-
einträchtigt sind, ggf. andere Leistungen zur Einglie-
derung angezeigt sein können, die auf eine Stärkung 
der Beschäftigungsfähigkeit oder die Beseitigung von 
Vermittlungshemmnissen zielen (beispielsweise Ar-
beitsgelegenheiten nach § 16d SGB II, Maßnahmen 
zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach 
§ 16 Abs. 1 Nr. 2 SGB II i.V.m. § 45 SGB III, kommu-
nale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II). 

Weiterhin regt der Deutsche Verein an, für die Be-
messung der Dauer des Leistungsbezugs nicht allein 
Leistungen nach dem SGB II zugrunde zu legen, son-
dern auch die anderer Fürsorgesysteme. Dies würde 
vermeiden, dass erwerbslose Leistungsberechtigte im 
SGB II, die aus der Sozialhilfe (beispielsweise bei 
Entlassung aus einer stationären Einrichtung oder 
bei Überwindung einer Erwerbsunfähigkeit) oder aus 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (beispielsweise 
Geflüchtete nach positiven Ausgang ihres Asylver-
fahrens) in den Rechtskreis des SGB II wechseln, 
beim Zugang zu der Förderung des § 16i SGB II ge-
genüber anderen Leistungsberechtigten im SGB II be-
nachteiligt werden.  
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1.2 Dauer des Langzeitleistungsbezugs 

Der Deutsche Verein empfiehlt, die im Gesetzent-
wurf vorgesehene Mindestdauer von sieben Jahren 
Leistungsbezug als Zugangsvoraussetzung zum 
neuen Regelinstrument § 16i SGB II auf mindestens 
vier Jahre Leistungsbezug zu reduzieren.  

Eine Leistungsbezugsdauer von vier Jahren wird 
ebenfalls vom Bundesprogramm „Soziale Teilhabe 
am Arbeitsmarkt“ als Zugangsvoraussetzung gefor-
dert. Der Fördermittelgeber geht davon aus, dass bei 
Leistungsberechtigten, die länger als vier Jahre im 
Leistungsbezug sind, eine unmittelbare Integration 
in Arbeit auch bei verstärkten Aktivierungsanstren-
gungen nur noch schwer gelingt. Außerdem müssen 
die Programmteilnehmenden arbeitsmarktrelevante 
gesundheitliche Einschränkungen haben oder in ei-
ner Bedarfsgemeinschaft mit minderjährigen Kin-
dern leben.6 

Im Unterschied zu dem Bundesprogramm „Soziale 
Teilhabe am Arbeitsmarkt“, das sich auf gemeinnüt-
zige Tätigkeiten außerhalb des allgemeinen Arbeits-
marktes richtet und auch tagesstrukturierende Be-
gleitaktivitäten umfasst, sollen mit dem neuen För-
derinstrument § 16i SGB II nach dem Willen des Ge-
setzentwurfs Arbeitsverhältnisse auch bei privaten 
Arbeitgeber/innen begründet werden. Die Anforde-
rungen an die Leistungsfähigkeit der geförderten Per-
sonen sind damit höher als im Bundesprogramm. 
Der Deutsche Verein empfiehlt, dies bei der Bemes-
sung der Mindestbezugsdauer als Zugangsvorausset-
zung zu berücksichtigen. Je länger die Mindestbe-
zugsdauer bemessen wird, umso schwieriger ist es, 
geeignete Arbeitgeber, Arbeitsplätze und geförderte 
Personen zusammenzubringen.  

Schließlich würde eine Bezugsdauer von sieben Jah-
ren eine unverhältnismäßig lange Wartezeit für die 
potenziell förderungsfähigen Personen bedeuten, mit 
weiteren negativen Auswirkungen auf die Beschäfti-
gungsfähigkeit und soziale Teilhabe. Die Verbindung 
von unterschiedlichen Förderinstrumenten würde 
erschwert. Wer drei Jahre (innerhalb von fünf Jah-
ren) an Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II teil-
genommen hat, müsste nach den Vorgaben des Ge-
setzentwurfs mindestens vier weitere Jahre Leistun-
gen nach dem SGB II ohne Beschäftigung beziehen, 
bis eine Förderung nach § 16i SGB II möglich würde.  

2. Begründung von Arbeitsverhältnissen bei pri-
vatwirtschaftlichen, gemeinnützigen und kom-
munalen Arbeitgeber/innen (Art. 1 Nr. 4 – § 16i 
Abs. 1 SGB II-E) 

Der Deutsche Verein begrüßt die Regelung, das neue 
Instrument § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 
für privatwirtschaftliche, gemeinnützige und kom-
munale Arbeitgeber/-innen gleichermaßen zu öffnen. 
Dies eröffnet unterschiedliche Beschäftigungsmög-
lichkeiten und erhöht die Chancen auf eine arbeits-
markt- und betriebsnahe Integration. 

Die Öffnung der Förderung für alle Arbeitgeber/in-
nen gibt auch kleinen und mittleren Privatunterneh-
men in Handwerk und Dienstleistung (KMU) die 

                                                 
6 Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Förderrichtlinie zum Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 

vom 19. November 2014. 

Möglichkeit, geförderte Arbeitsverhältnisse zu be-
gründen. Dies wäre bei einer Eingrenzung der Förde-
rung auf zusätzliche Tätigkeiten, die im öffentlichen 
Interesse liegen, ausgeschlossen.  

Weiterhin sieht der Gesetzentwurf vor, eine Förde-
rung immer dann auszuschließen, wenn bei einem 
Arbeitgeber ein ungefördertes durch ein gefördertes 
Arbeitsverhältnis ersetzt wird (vgl. Art. 1 Nr. 4 – 
§ 16i Abs. 7 SGB II-E). Der Deutsche Verein befür-
wortet diese Regelung, die dazu beiträgt, die Mög-
lichkeit missbräuchlicher Inanspruchnahme von 
Förderung zu reduzieren. 

Der Deutsche Verein regt an, in die Vorschriften des 
§ 16i SGB II eine Regelung zum Einsatz von Arbeits-
platzakquisiteuren einzufügen. Ihr Einsatz hat sich 
im ESF-Bundesprogramm „Langzeitarbeitslosigkeit“ 
bewährt. Die damit verbundenen Möglichkeiten, 
weitere Arbeitsplätze insbesondere bei privaten Ar-
beitgeber/innen zu erschließen, trägt weiterhin dazu 
bei, neue Arbeitsverhältnisse zu schaffen, anstatt be-
stehende zu verdrängen.  

3. Bemessung des Förderzuschusses (Art. 1 Nr. 4 – 
§ 16i Abs. 2 SGB II-E) 

Der Deutsche Verein begrüßt die vorgesehene Rege-
lung des § 16i SGB II, in den ersten beiden Jahren 
des Arbeitsverhältnisses einen Förderzuschuss von 
100 % der Lohnkosten zu gewähren.  

Allerdings sieht der Gesetzentwurf vor, die Höhe des 
Förderzuschusses am jeweils aktuellen allgemeinen 
Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) 
zu bemessen (vgl. Art. 1 Nr. 4 – § 16i Abs. 2 SGB II-
E). Eine etwaige Verpflichtung des Arbeitgebers zur 
Zahlung einer höheren Vergütung, etwa eines durch 
Rechtsverordnung oder allgemeinverbindlichen Ta-
rifvertrag vorgegebenen Mindestlohns oder eines 
einschlägigen Tariflohns, bleibt davon unberührt 
(Entwurf, S. 19).  

Eine solche Regelung würde dazu führen, dass tarif-
gebundene Arbeitgeber/innen, zu denen neben pri-
vaten tarifgebundenen Unternehmen auch Kommu-
nen und Träger der Freien Wohlfahrtspflege gehö-
ren, aufgrund von Tarifvertragspflichten hohe Eigen-
anteile unmittelbar ab Beschäftigungsbeginn selbst 
tragen müssen. Kommunen und freie Träger wären 
hiervon besonders betroffen, da sie oftmals nicht die 
notwendigen Erlöse aufbringen, um die Förderlücke 
eigenständig zu schließen. Für tarifungebundene Ar-
beitgeber/innen können hingegen ungewollte Wett-
bewerbsvorteile entstehen.  

Der Deutsche Verein empfiehlt deshalb, den Förder-
zuschuss nicht am allgemeinen Mindestlohn, son-
dern an dem vom Arbeitgeber tatsächlich zu zahlen-
den Arbeitsentgelt zu bemessen, das den jeweils im 
Betrieb geltenden gesetzlichen und tarifvertraglichen 
Bestimmungen entsprechen muss. Dies können ein 
durch Rechtsverordnung oder allgemeinverbindli-
chen Tarifvertrag vorgegebener Mindestlohn, der 
einschlägige Tariflohn, der ortsübliche Lohn oder 
der gesetzliche Mindestlohn sein. 
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Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass bei den 
Arbeitgeber/innen selbst bei einer anfänglich vollen 
Förderung der Lohnkosten erhebliche Kosten für An-
leitung, Arbeitsplatzausstattung und Infrastruktur 
verbleiben. Die Förderung muss deshalb so ausge-
stattet werden, dass ein hinreichend produktiver 
Einsatz der Arbeitskräfte möglich wird und die Kos-
ten des Arbeitsplatzes zu einem erheblichen Anteil 
durch Erlöse oder Förderungen Dritter gedeckt wer-
den können.  

4. Zugangssteuerung (Art. 1 Nr. 4 – § 16i Abs. 1 
SGB II-E) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, den Zugang zur Förde-
rung durch Zuweisung der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten zu regeln. Eine Antragserfordernis 
seitens des Arbeitgebers besteht nicht (vgl. Art. 1 
Nr. 4 – § 16i Abs. 1 SGB II-E). 

Der Deutsche Verein tritt für eine freiwillige Teil-
nahme an der Förderung des § 16i SGB II ein. Hierzu 
sollte die Regelung des § 16i SGB II so ausgestaltet 
werden, dass für die Anbahnung der Arbeitsverhält-
nisse möglichst arbeitsmarktnahe Verfahren gewählt 
werden. Die Leistungsberechtigten wie auch die Ar-
beitgeber/innen sollten die Möglichkeit der Wahl ha-
ben. Die Eigeninitiative von Langzeitleistungsbezie-
henden sollte besonders berücksichtigt und gefördert 
werden. Die Entscheidung über die Möglichkeit ei-
ner Teilnahme an der Förderung soll bei den Jobcen-
tern liegen, die hierzu mit den Leistungsbeziehen-
den und mit den kooperierenden Trägern und sozia-
len Diensten, die im Sozialraum Kontakt mit diesen 
Menschen haben, sowie mit Betrieben zusammen-
wirken.  

Der Deutsche Verein begrüßt deshalb die Regelung 
des Gesetzentwurfs, für die Förderung von Arbeits-
verhältnissen auf ein Antragserfordernis seitens des 
Arbeitgebers zu verzichten. Er regt an, die Eingren-
zung der Förderung für Arbeitgeber/innen auf zuge-
wiesene Leistungsberechtigte zu streichen. Dies 
würde der Regelung entsprechen, die der Gesetzent-
wurf für das Instrument § 16e „Eingliederung von 

Langzeitarbeitslosen“ vorsieht (vgl. Art. 1 Nr. 2 – 
§ 16e Abs. 1 Satz 1 SGB II-E). 

5. Passiv-Aktiv-Transfer (Entwurf, S. 2) 

Zur Ermöglichung der mit dem Teilhabechancenge-
setz verbundenen Ziele und Mehrausgaben stellt der 
Bund im Bundeshaushalt insgesamt vier Milliarden 
Euro für den Zeitraum bis zum Jahr 2022 zur Verfü-
gung. 

Darüber hinaus schafft der Bund für die Jobcenter im 
Einzelplan 11 des Bundeshaushalts zusätzliche Vo-
raussetzungen, um die durch Maßnahmen nach § 16i 
SGB II eingesparten Ausgabemittel des Bundes für 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 
dem SGB II für die Finanzierung der Maßnahmen 
nach § 16i SGB II einzusetzen (Entwurf, S. 2). Eine 
gesetzliche Regelung hierzu im SGB II enthält der 
Gesetzentwurf jedoch nicht.  

Der Deutsche Verein sieht im Passiv-Aktiv-Transfer 
ein notwendiges Instrument, um die Finanzierungs-
basis für eine erfolgreiche Umsetzung des neuen In-
struments § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 
zu erweitern. Zwar würden dadurch keine neuen fi-
nanziellen Mittel erzeugt. Allerdings können vor-
handene Mittel so umgeschichtet werden, dass sie 
aktiv für eine berufliche und soziale Integration 
nutzbar werden. 

Der Deutsche Verein begrüßt deshalb die Aussage 
des Gesetzentwurfs, erforderliche Voraussetzungen 
für einen Passiv-Aktiv-Transfer im Bundeshaushalt 
zu schaffen und eingesparte Mittel zur Verfügung zu 
stellen. Er hält jedoch eine gesetzliche Regelung im 
SGB II für erforderlich, um die Möglichkeit hierzu 
dauerhaft, d.h. solange Bedarfe hierzu bestehen, zu 
gewährleisten. 

Der Deutsche Verein regt deshalb an, in die Vor-
schrift des § 46 SGB II einen neuen Absatz 4 einzu-
fügen, aus dem hervorgeht, dass zur Förderung von 
Arbeitsverhältnissen nach § 16i SGB II zusätzlich zu 
den Eingliederungsmitteln Mittel des Arbeitslosen-
geldes II nach § 19 Abs. 1 Satz 1 SGB II eingesetzt 
werden. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)182 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 31. Oktober 2018 

19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Arbeitnehmerkammer Bremen 

Unaufgeforderte Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in 

Berlin am 05. November 2018, um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und so-
zialen Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

Langzeitarbeitslosigkeit ist eine der größten Heraus-
forderungen für die Arbeitsmarktpolitik. Vom schon 
länger andauernden wirtschaftlichen Aufschwung 
und dem Beschäftigungszuwachs kommt bei den 
Langzeitarbeitslosen kaum etwas an. Dieser Befund 
gilt bundesweit, tritt aber in einzelnen Regionen be-
sonders deutlich hervor – unter anderem auch im 
Land Bremen: Im Bundesländervergleich hat der 
Zwei-Städte-Staat das höchste Wirtschaftswachstum 
(2017), zuletzt nach Hamburg das zweithöchste Brut-
toinlandsprodukt pro Kopf,  auch der Arbeitsmarkt 
entwickelt sich positiv, und doch ist die Langzeitar-
beitslosenquote mit 4,5 Prozent bundesweit die 
höchste und mehr als doppelt so hoch wie im Bun-
desdurchschnitt (2017).  Schon nach einer Dauer 
von mehr als zwei Jahren ununterbrochener Arbeits-
losigkeit sinken im Land Bremen die statistischen 
Chancen auf eine neue Arbeitsstelle auf unter ein 
Prozent.  Vor Ort umgesetzte Modellprojekte wie die 
Joboffensive, die auf mehr Arbeitsmarktintegrationen 
durch erhöhte Kontaktdichte und intensive Vermitt-
lungsbemühungen abzielten, konnten daran substan-
ziell nichts ändern. 

Die Koalition hat die Langzeitarbeitslosigkeit nun 
vor allem aus der Perspektive der sozialen Teilhabe 

auf ihre Agenda gesetzt. Dem Koalitionsvertrag zu-
folge soll ein neues unbürokratisches Regelinstru-
ment im Sozialgesetzbuch II „Teilhabe am Arbeits-
markt für alle“ entwickelt werden, mit dem bis zu 
150.000 Menschen erreicht werden sollen. Der Ein-
gliederungstitel soll dafür im Zeitraum 2018 bis 
2021 um vier Milliarden Euro aufgestockt werden. 
Außerdem soll den Ländern der Passiv-Aktiv-Trans-
fer ermöglicht und dazu vom Bund die eingesparten 
Passiv-Leistungen zusätzlich für die Finanzierung 
der Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Vor 
dem Hintergrund der Erfahrungen in unserem Bun-
desland begrüßt die Arbeitnehmerkammer Bremen 
diese Vorhaben ausdrücklich, da damit eine Förder-
lücke im SGB II geschlossen würde. 

Es ist ebenfalls höchst erfreulich, dass die Bundesre-
gierung sich zügig mit der Umsetzung dieser Koaliti-
onsvereinbarung befasst. Mit dem Entwurf für das 
zehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch soll ein neues Regelinstrument im 
SGB II geschaffen werden, das die gesellschaftliche 
Teilhabe von langzeitarbeitslosen Menschen durch 
öffentlich geförderte Beschäftigung zum Ziel hat. Da-
mit werden zugleich die Voraussetzungen für einen 
sozialen Arbeitsmarkt geschaffen. Im Folgenden 
nimmt die Arbeitnehmerkammer Bremen zu dem 
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Entwurf Stellung und zeigt dabei auch Punkte auf, 
an denen noch Verbesserungen erreicht werden soll-
ten. 

Soziale Teilhabe 

Soziale Teilhabe ist ein positiver Gegenbegriff zu 
Ausgrenzungsprozessen in der Gesellschaft. In den 
aktuellen Diskussionen scheint er hin und wieder 
der Gefahr ausgesetzt, als sozialtherapeutische Maß-
nahme missverstanden zu werden. Tatsächlich ist er 
ein zentrales Element von Gerechtigkeitspolitik. 

Soziale Teilhabe umfasst die Frage, wie sich die so-
zioökonomischen Möglichkeiten einer Gesellschaft 
für alle gleichermaßen verwirklichen lassen ebenso 
wie Vorstellungen über ein Recht auf gleichberech-
tigtes, selbstbestimmtes Dazugehören. Dabei spielt in 
einer Arbeitsgesellschaft die Erwerbsarbeit eine be-
sondere Rolle für die soziale Teilhabe. Denn über 
Arbeit vermitteln sich Einkommen, soziale Sicher-
heit, gesellschaftliche Anerkennung und Zugehörig-
keit. Deshalb ist Arbeit ist ein starkes Band für den 
sozialen Zusammenhalt. Umgekehrt heißt das: Ar-
beitslosigkeit schwächt dieses Band. Je länger aber 
der Zustand der Arbeitslosigkeit andauert, umso hö-
her werden die Zugangsbarrieren zu einer neuen Ar-
beitsstelle, bis eine Integration schließlich unerreich-
bar scheint. Es droht der soziale Ausschluss.  

Aus Sicht der Arbeitnehmerkammer ist es richtig, 
dass die Bundesregierung jetzt die Initiative ergreift, 
um solchen Schließungsprozessen entgegenzuwir-
ken. Mit dem neuen §16i SGB II wird ein gesetzli-
ches Instrument vorgelegt, dass Arbeitslose ohne rea-
listische Aussichten auf einen ungeförderten Ar-
beitsplatz Möglichkeiten zur „Teilhabe am Arbeits-
markt“ bietet. Wir unterstützen ausdrücklich den da-
mit eingeschlagenen Weg, die arbeitsmarktpoliti-
schen Zielsetzungen des zweiten Sozialgesetzbuchs 
um sozialpolitische Ziele zu ergänzen und dadurch 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Es 
wäre zu begrüßen, wenn weitere Schritte folgen wür-
den. Dazu gehört auch, dass die Teilhabe am gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Leben ei-
ner demokratischen Gesellschaft als Ziel der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende explizit verankert 
wird. 

Einzelne Bestandteile des Gesetzentwurfs bewertet 
die Arbeitnehmerkammer wie folgt: 

Förderziel: „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 

Die Arbeitnehmerkammer begrüßt es sehr, dass die 
Eröffnung von Teilhabechancen im Zentrum der För-
derziele steht und dafür ein präventiver Ansatz ein-
geführt werden soll. Die Prävention soll wirksam 
werden gegen sich weiter verfestigende lange Ar-
beitslosigkeit und ebenso gegen deren negative Fol-
gen für die Betroffenen selbst und ihre Familien 
(Drucksache 19/4725, S. 10). 

Grundsatz der Freiwilligkeit 

Soziale Teilhabe beinhaltet als wichtigen Aspekt die 
selbstbestimmte Integration. Sie lässt sich nicht ver-
ordnen. Das neue Instrument muss deshalb auf Frei-
willigkeit beruhen. Nach unserer Auffassung ist es 
deshalb nicht zielführend, auf das Zuweisungsprin-
zip zu setzen, das auch die bestehenden Sanktions-
regelungen (vgl. § 31 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II) 

einschließt. Die Förderentscheidung sollte stattdes-
sen im Einvernehmen mit dem/der Leistungsberech-
tigten getroffen werden. 

Zielgruppe: Besonders arbeitsmarktferne Menschen 
über 25 Jahre mit mindestens sieben Jahren Leis-
tungsbezug 

Es ist positiv zu bewerten, dass bei den Zugangsvo-
raussetzungen zu dem neuen Instrument nach §16i 
SGB II einzig auf die Dauer des Leistungsbezugs ab-
gestellt wird. Denn Kriterien wie die nach statisti-
schen Maßgaben definierte Dauer der Arbeitslosig-
keit oder der zusätzliche Nachweis weiterer vermitt-
lungshemmender Merkmale haben sich in der Ver-
gangenheit als eine wenig sinnvolle Verengung er-
wiesen. 

Doch mit der sehr langen Wartezeit von sieben Jah-
ren ununterbrochenem Leistungsbezug innerhalb 
von acht Jahren droht die „Teilhabe am Arbeits-
markt“ an einem wesentlichen Ziel vorbeizugehen: 
Der präventive Charakter des neuen Instruments 
würde ins Leere laufen. Denn bei anhaltender Ar-
beitslosigkeit kommt es zur Entwertung erworbener 
Qualifikationen, und die Betroffenen entfernen sich 
zunehmend von den Leistungsanforderungen des 
Marktes. Bei vielen kommen mit der Zeit neue Prob-
leme hinzu: Materielle Not und Verschuldung, sozi-
ale Isolation und Vereinsamung, Resignation und ge-
sundheitliche Probleme sind häufige Folgen langer 
Arbeitslosigkeit. Sie verschärfen sich mit jedem Jahr 
und erschweren die Integration in Beschäftigung 
selbst dann, wenn sie öffentlich gefördert ist. Nach 
einer Wartezeit von sieben Jahren würde die Förde-
rung nach §16i SGB II sehr spät, möglicherweise zu 
spät einsetzen. Dabei ist auch zu bedenken, dass ein 
arbeitsvertragliches Arbeitsverhältnis als eine im 
Verhältnis zu anderen Instrumenten durchaus vo-
raussetzungsvolle Förderung zu betrachten ist. 

Die Arbeitnehmerkammer schlägt deshalb dringend 
vor, die mindestens notwendige Dauer des Leis-
tungsbezugs auf vier Jahre zu verkürzen. Davor ha-
ben die Jobcenter ausreichend Fördermöglichkeiten, 
um mit adäquaten Aktivierungs- und Weiterbil-
dungsinstrumenten die Integration in den Arbeits-
markt zu erreichen. Schon nach zwei Jahren sinken 
nach Berechnungen der Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit die durchschnittlichen Abgangsraten in 
Beschäftigung auf circa ein Prozent.  Sie sind ein 
wichtiger Anhaltpunkt dafür, wie hoch die Chancen 
sind, die Arbeitslosigkeit doch noch durch Auf-
nahme einer ungeförderten Erwerbstätigkeit beenden 
zu können. Zugleich sind i.S. der Regelabläufe der 
Jobcenter die Potenziale des Förderinstrumentari-
ums nach vier Jahren ohne Integrationserfolg er-
schöpft. 

Nach einem mindestens vier Jahre andauernden 
Leistungsbezug würde die Förderung zielsicher ei-
nen Personenkreis erreichen, der keinen Zugang 
zum ersten Arbeitsmarkt mehr findet, von den nega-
tiven sozialen Folgen dieses Ausschlusses betroffen 
ist und bei dem ein arbeitsvertragliches Beschäfti-
gungsverhältnis seine volle sozialintegrative Wir-
kung entfalten kann. Dann sollte die Intervention 
mit dem neuen Instrument „Teilhabe am Arbeits-
markt“ grundsätzlich möglich sein. Ob dies im Ein-
zelfall sinnvoll ist oder ob andere Förderoptionen 
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aussichtsreicher erscheinen, sollen die Integrations-
fachkräfte vor Ort individuell prüfen und im Ge-
spräch mit dem Leistungsberechtigten gemeinsam 
entscheiden. 

Unterbrechungen des Leistungsbezugs durch geför-
derte Beschäftigung nach dem SGB II oder durch 
einschlägige Bundesprogramme sind nach der Geset-
zesvorlage als unschädlich für die Wartezeit defi-
niert. Dasselbe muss aber auch für Landespro-
gramme gelten, wie sie beispielsweise das Land Bre-
men aufgelegt hat. Auch kurze Unterbrechungen des 
Leistungsbezugs durch Erwerbstätigkeit müssen un-
schädlich sein. Ein Orientierungswert für solche 
Kurzzeitunterbrechungen könnte bei einem Monat 
pro Jahr bzw. maximal vier Monaten innerhalb von 
vier Jahren liegen. Eine geringfügige Beschäftigung 
sollte selbst dann kein Ausschlussgrund für die För-
derung darstellen, wenn sie über einen längeren 
Zeitraum ausgeübt wurde. Denn der kleine Stunden-
umfang dieser Beschäftigungsform, der geringe Lohn 
und das Fehlen eines angemessenen Sozialversiche-
rungsschutzes sind unzureichend, um soziale Teil-
habe durch Arbeit zu ermöglichen. 

Arbeitgeber und Einsatzfelder 

Es ist sehr zu begrüßen, dass das neue Regelinstru-
ment Wirtschaftsunternehmen, gemeinnützigen oder 
öffentliche Arbeitgebern gleichermaßen offenstehen 
soll und dass auf die Zusätzlichkeit, das öffentliche 
Interesse und die Wettbewerbsneutralität als Förder-
voraussetzungen verzichtet wird. An deren Stelle 
tritt die jährliche Stellungnahme des örtlichen Bei-
rats. Durch diese Regelungen ergibt sich vor Ort eine 
Vielzahl von Beschäftigungsfeldern, was die Arbeit-
nehmerkammer ausdrücklich begrüßt. 

Zugleich weisen die Evaluationsergebnisse aus ver-
schiedenen Bundesprogrammen darauf hin, dass die 
Aufnahmebereitschaft von Wirtschaftsunternehmen 
trotz aller Förderung gering ist und es realistischer-
weise auf Träger und kommunale Einrichtungen an-
kommen wird, um genügend Arbeitsplätze zu akqui-
rieren. Diese Erkenntnisse müssen bei der Ausgestal-
tung der Förderhöhe stärker berücksichtigt werden. 

Förderhöhe 

Die Fördersätze liegen in den ersten beiden Beschäf-
tigungsjahren bei 100 Prozent des Mindestlohns, in 
den folgenden Jahren sinken sie jeweils um zehn 
Prozent. Die Arbeitnehmerkammer befürwortet diese 
leicht degressive Ausgestaltung. Zu bedenken ist 
aber, dass Träger und kommunale Einrichtungen 
ohne eigene Markterlöse dennoch Probleme bekom-
men könnten, die ab dem dritten Jahr entstehende 
Förderlücke zu schließen. Es sollte daher grundsätz-
lich ermöglicht werden, das Arbeitsentgelts über den 
gesamten Förderzeitraum mit 100 Prozent zu bezu-
schussen. Da der Lohnkostenzuschuss explizit kei-
nen Ausgleich für eine individuelle Minderleistung 
der geförderten Person darstellt, sondern den zusätz-
lich bereitgestellten Arbeitsplatz fördern soll (Druck-
sache 19/4725, S.11, S.19), ist dies umstandslos 
möglich. 

Die vorgesehene Bemessung des Lohnkostenzu-
schusses am Mindestlohn ist aus Sicht der Arbeit-
nehmerkammer nicht ausreichend. Tarifgebundene 
Arbeitgeber oder Arbeitgeber, die eine ortsübliche 

Entlohnung gewähren, müssten dann nämlich un-
mittelbar höhere Eigenanteile tragen. Das würde aus-
gerechnet solche Arbeitgeber bevorteilen, die nicht 
tarifgebunden sind. 

Die Sozialversicherungspflicht nimmt bedauerlicher-
weise die Arbeitslosenversicherung aus. Auch das 
halten wir nicht für angemessen. Nach einer mehr-
jährigen Beschäftigung müssen auch öffentlich geför-
derte Beschäftigte den vollen Schutz der Sozialversi-
cherungen in Anspruch nehmen zu können. 

Regiekosten 

Auch bei Förderung der Lohnkosten entstehen für 
das Einrichten eines zusätzlichen Arbeitsplatzes, die 
Einarbeitung und die tätigkeitsbezogene Anleitung 
weitere Kosten, zumal wenn die neuen Beschäftigten 
seit langer Zeit nicht mehr im Arbeitsprozess waren. 
Wir empfehlen dringend eine auskömmliche Regie-
kostenpauschale zu ergänzen. 

Förderdauer 

Die Förderung ist langfristig angelegt. Das ist außer-
ordentlich sinnvoll, um eine nachhaltige Stabilisie-
rung und Teilhabewirkung zu erreichen. Die Förde-
rungshöchstdauer ist auf fünf Jahre begrenzt. Wün-
schenswert wären individuelle Verlängerungsmög-
lichkeiten, um spezifische und im Einzelfall zu be-
gründende Förderbedarfe abzudecken oder bei Älte-
ren über 55 Jahren die Zeit bis zum Renteneintritt zu 
überbrücken. 

Begleitung und Qualifizierung 

Es ist positiv, dass eine ganzheitliche beschäfti-
gungsbegleitende Betreuung während der gesamten 
Förderdauer vorgesehen ist. Um gerade den Einstieg 
in das Arbeitsverhältnis zu stabilisieren, ist für das 
erste Jahr die Freistellung der geförderten Arbeitneh-
merin oder des Arbeitnehmers unter Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts vorgegeben. 

Es ist auch sehr begrüßenswert, dass die Potenziale 
wieder genutzt werden können, die in der Verknüp-
fung von geförderter Beschäftigung mit Qualifizie-
rung liegen. Auch für Weiterbildungen soll die be-
zahlte Freistellung gelten und eine finanzielle Förde-
rung bereitgestellt werden. 

Nachteilig dürfte sich dagegen auswirken, dass die 
Weiterbildungskosten nach dem Gesetzentwurf le-
diglich bis zur Hälfte und maximal mit einem Betrag 
von 1.000 Euro refinanziert werden. Dies schränkt 
die Qualifizierungsmöglichkeiten unnötig ein. Es ist 
zudem davon auszugehen, dass insbesondere in den 
ersten Jahren arbeitsplatzbezogener Weiterbildungs-
bedarf entsteht, wenn die geförderten Beschäftigten 
anforderungsadäquat in Arbeitsprozesse und Ar-
beitsorganisation eingebunden werden müssen. Min-
destens für zwei Jahre sollten deshalb die vollen 
Weiterbildungskosten erstattet werden und - wenn 
überhaupt - erst ab dem dritten Jahr ein Maximum 
für den Zuschuss gelten. 

Anders sollte bei berufsabschlussbezogenen Weiter-
bildungen verfahren werden. Angesichts des hohen 
Anteils von Menschen ohne Berufsabschluss im 
SGB II empfiehlt die Arbeitnehmerkammer drin-
gend, durch das neue Instrument die Verknüpfung 
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von öffentlich geförderter Beschäftigung mit berufs-
abschlussbezogener Qualifizierung beispielsweise 
durch die Vorbereitung zur sogenannten Externen-
prüfung gemäß § 45 (2) BBiG oder auch durch modu-
lare Nachqualifizierung dezidiert zu ermöglichen 
und sowohl für die Beschäftigten als auch für die Ar-
beitgeber gezielt anzureizen. Das würde die Erfolgs-
chancen der geförderten Personen auf dem Arbeits-
markt nachhaltig absichern helfen. 

Anschlussfähigkeit an andere Förderinstrumente 

Die Neuregelung in § 16g Absatz 3 SGB II eröffnet 
den Jobcentern die Möglichkeit, flankierend weitere 
Leistungen zur ganzheitlichen Betreuung zu erbrin-
gen, selbst wenn die Hilfebedürftigkeit durch die 
Förderung des Arbeitsverhältnisses entfällt. Aus 
Sicht der Arbeitnehmerkammer wäre es zielführend, 
diese Öffnung auch für die kommunalen Eingliede-
rungsleistungen nach § 16a SGB II vorzusehen. 

Neufassung des § 16e SGB II: Von der „Förderung 
von Arbeitsverhältnissen“ zur „Eingliederung von 
Langzeitarbeitslosen“ 

Die Neufassung des § 16e SGB II von der bisherigen 
„Förderung von Arbeitsverhältnissen“ (FAV) zur 
„Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ kommt 
überraschend und ist bedauerlich. Denn hier wird 
ein Instrument der öffentlich geförderten Beschäfti-
gung umgeformt zu einem klassischen Eingliede-
rungszuschuss plus Coaching: Statt einer maximal 
75 Prozent – Förderung der Lohnkosten über zwei 
Jahre wird ein degressiver Lohnkostenzuschuss von 
75 Prozent im ersten und 50 Prozent im zweiten Jahr 
eingeführt und um eine Nachbeschäftigungspflicht 
von sechs Monaten ergänzt. Die im Durchschnitt 
deutlich abgesenkte Förderhöhe und insbesondere 
die Nachbeschäftigungszeit werden sich negativ aus-
wirken. 

Die Arbeitnehmerkammer plädiert sehr dafür, dass 
der § 16e SGB II erhalten bleibt als ein Instrument 

öffentlich geförderter Beschäftigung mit dem Fokus, 
bei einer Förderdauer von zwei Jahren und einem 
Lohnkostenzuschuss von 75 Prozent Übergänge in 
den ersten Arbeitsmarkt zu erreichen. Die Ziel-
gruppe der mindestens seit zwei Jahren Arbeitslosen 
ist dafür passend gewählt. Flankierendes Coaching 
unterstützt das Ziel, mit diesem Instrument Über-
gänge in ungeförderte Beschäftigung zu erreichen, 
muss aber bei Bedarf durch arbeitsplatzbezogene 
Weiterbildung ergänzt werden. 

Die Beibehaltung des § 16e SGB II halten wir für 
umso dringlicher, sofern die Wartezeit für das neue 
Instrument § 16i SGB II nicht auf vier Jahre abge-
senkt wird, da ansonsten zwar eine Förderlücke ge-
schlossen, aber gleichzeitig eine neue geschaffen 
würde. 

Passiv-Aktiv-Transfer 

Der Koalitionsvertrag enthält auch eine Vereinba-
rung zum Passiv-Aktiv-Transfer. Im Gesetzentwurf 
finden sich dazu aber keine Hinweise. Es wird ledig-
lich im Vorblatt und in der Begründung zum Geset-
zesentwurf dargelegt, dass im Bundeshaushalt Mög-
lichkeiten geschaffen werden sollen, um die durch 
Maßnahmen nach § 16i SGB II eingesparten Ausga-
bemittel des Bundes für Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach dem SGB II zusätzlich für 
die Finanzierung der Maßnahmen nach § 16i SGB II 
zur Verfügung zu stellen (Drucksache 19/4725, S.2 
und S.12).  

Eine solche Regelung ist nicht ausreichend. Die Ar-
beitnehmerkammer fordert eine zügige gesetzliche 
Umsetzung des Passiv-Aktiv-Transfers im SGB II, da-
mit die auf Bundesseite eingesparten Regelleistun-
gen und die gesamten Kosten für Unterkunft und 
Heizung – also die des Bundes und der Kommunen - 
durch die Länder für die Finanzierung eines sozialen 
Arbeitsmarkts eingesetzt werden können.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)186 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 31. Oktober 2018 

19. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Sozialverband VdK Deutschland e.V. 

Unaufgeforderte Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in 

Berlin am 05. November 2018, um 13:00 Uhr zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und so-
zialen Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) - BT-Drs. 19/4725 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung - 
BT-Drs. 19/2593 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Sven Lehmann, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen Sozialen Arbeitsmarkt 
ermöglichen - BT-Drs. 19/591 

1 Zu den Zielen des Gesetzentwurfs und den Maß-
nahmen ihrer Umsetzung 

Ziel ist es, der zahlenmäßig bedeutsamen Gruppe 
von arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen wieder 
eine Perspektive zur Teilhabe am Arbeitsmarkt zu 
eröffnen. Dazu ist es erforderlich, zum einen die Be-
schäftigungsfähigkeit dieser Personen durch inten-
sive Betreuung, individuelle Beratung und wirksame 
Förderung zu verbessern. Zum anderen sollen ihnen 
vermehrt Beschäftigungsoptionen auf dem allgemei-
nen oder sozialen Arbeitsmarkt angeboten werden. 

Für sehr arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose soll 
ein neues Förderinstrument „Teilhabe am Arbeits-
markt“ im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)1 
eingeführt werden. Arbeitgeber, die Arbeitsverhält-
nisse mit sehr arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslo-
sen begründen, werden durch Lohnkostenzuschüsse 
gefördert und es werden beschäftigungsbegleitende 
Betreuung, Weiterbildung und betriebliche Praktika 
während der Förderung ermöglicht. 

Weiterhin wird die bisherige „Förderung von Ar-
beitsverhältnissen“ neu gefasst. Die Reintegration 

                                                 
1 Im Folgenden SGB II genannt 

von Personen mit einer längeren Dauer von Langzeit-
arbeitslosigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
soll besser unterstützt werden, indem die Möglich-
keiten zur Förderung mit Lohnkostenzuschüssen er-
weitert werden. Es sollen mehr finanzielle Anreize 
zur Einstellung von Langzeitarbeitslosen gegeben 
und Zugangshindernisse abgebaut werden. Dadurch 
soll einer weiteren Verfestigung von Langzeitarbeits-
losigkeit vorgebeugt werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt die Zielsetzung des 
Gesetzentwurfs und die Einführung des neuen Rege-
linstruments „Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Seit lan-
gem fordert der VdK, die Anstrengungen zur Be-
kämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit zu verstärken. 
Insbesondere für die Schaffung eines öffentlich ge-
förderten Beschäftigungssektors, der besonders 
schwer vermittelbaren Langzeitarbeitslosen eine 
faire Beschäftigung sowie Qualifizierungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten bietet, hat sich der VdK seit 
langer Zeit eingesetzt. 

Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs und dem 
Rückgang der Arbeitslosigkeit stagniert der Anteil 
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der Langzeitarbeitslosen auf hohem Niveau rund um 
die Millionenmarke. Andererseits wurden die Mittel 
für die Arbeitsmarktförderung im SGB II massiv zu-
rückgefahren. So sind die Maßnahmen zur Arbeits-
förderung um rund 33 Prozent und im Bereich der 
öffentlich geförderten Beschäftigung sogar um rund 
68 Prozent zurückgegangen.2 Zusätzlich werden im-
mer mehr Mittel, die für die Eingliederung zur Ver-
fügung stehen sollten, in den Verwaltungshaushalt 
der Jobcenter umgeschichtet. Im Jahr 2017 waren das 
911 Millionen Euro und damit 147 Millionen Euro 
mehr als im Vorjahr. 

Wichtig ist es nun, dass die vorgesehenen Maßnah-
men und dementsprechend die Ausgestaltung des 
Rechtsanspruchs auf Teilhabe am Arbeitsmarkt im 
SGB II die dauerhafte Schaffung von öffentlich geför-
derten Arbeitsplätzen beinhaltet. Sichergestellt ist 
die Finanzierung  aber nur für einen Zeitraum von 
vier Jahren. Auch sind diese Maßnahmen nur für ca. 
150.000 Menschen geplant, was bei einer Anzahl 
von rund 900.000 Langzeitarbeitslosen nicht ausrei-
chend ist. 

Weiterhin müssen sich die Lohnkostenzuschüsse im 
neuen Förderinstrument am tatsächlichen Arbeitge-
berbruttoentgelt orientieren und nicht am Mindest-
lohn, da sonst nur Niedriglohnjobs gefördert werden 
und die an Tarif oder Branchenmindestlohn gebun-
denen Arbeitgeber benachteiligt werden. Bei der 
Auswahl  der geförderten Arbeitsplätze muss darauf 
geachtet werden, dass nach den Verhältnissen des 
regionalen Arbeitsmarktes keine regulären Arbeits-
plätze verdrängt werden oder unter Lohndruck gera-
ten, sondern tatsächlich zusätzliche Stellen entste-
hen. Dabei muss es sich um vollwertige sozialversi-
cherungspflichtige Arbeitsplätze handeln, bei denen 
die Beschäftigten auch einen Anspruch auf Arbeits-
losengeld erwerben. 

Die Zugangsvoraussetzungen müssen auf der einen 
Seite entschärft und die Mindestwartezeit im Leis-
tungsbezug auf vier Jahre verkürzt werden. Anderer-
seits muss sichergestellt werden, dass Personengrup-
pen mit besonderem Förderbedarf, wie schwerbehin-
derte Langzeitarbeitslose, nicht an den Rand ge-
drängt werden. Hierzu braucht es entweder ein zwei-
stufiges Verfahren oder eine Kontingentregelung. Be-
sonders wichtig ist auch, dass die geplanten Maß-
nahmen auf freiwilliger Basis erfolgen müssen und 
nicht mit Sanktionen bedroht sind. 

Der VdK weist darauf hin, dass mit den Instrumenta-
rien dieses Gesetzentwurfs das Übergangsproblem 
von älteren Arbeitslosen im Arbeitslosengeld-I-Be-
zug nicht gelöst wird. Diese haben wegen gesund-
heitlicher Einschränkungen keine Beschäftigungs-
chancen mehr auf dem Arbeitsmarkt,  erfüllen aber 
auch nicht die Voraussetzungen für eine Rente.  
Diese Personengruppe darf nach einem langen Be-
rufsleben nicht von der sozialen Teilhabe am Ar-
beitsmarkt abgekoppelt werden und als Perspektive 
nur noch den SGB-II-Bezug haben. Deshalb fordert 
der VdK für Arbeitnehmer mit geringen Arbeits-
marktchancen in höherem Alter – wie insbesondere 
geringer qualifizierte ältere Beschäftigte, Beschäftigte 
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mit gesundheitlichen Einschränkungen sowie Be-
schäftigten in Berufen mit hohen gesundheitlichen 
Belastungen – flexible, passgenaue, öffentlich geför-
derte Beschäftigungsmöglichkeiten, die im Drit-
ten Sozialgesetzbuch verankert werden müssen. 

2 Zu den Regelungen im Einzelnen 

2.1 Teilhabe am Arbeitsmarkt 

Durch das in § 16i SGB II neu geschaffene Instru-
ment der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ können Ar-
beitgeber, die ein Beschäftigungsverhältnis mit lang-
zeitarbeitslosen Grundsicherungsempfängern be-
gründen, Lohnkostenzuschüsse erhalten. Die Zu-
schüsse betragen in den ersten beiden Jahren 100 
Prozent und bemessen sich an der Höhe des gesetzli-
chen Mindestlohns. Eine etwaige Verpflichtung des 
Arbeitgebers zur Zahlung einer höheren Vergütung, 
etwa durch Rechtsverordnung oder Tarifvertrag, 
bleibt aber bestehen. Die Förderung ist auf fünf Jahre 
angelegt, wobei die Förderhöhe sich ab dem 3. Jahr 
um jeweils zehn Prozent jährlich reduziert. Über-
nommen wird auch der Arbeitgebersozialversiche-
rungsanteil, aber nicht der Beitrag zur Arbeitsförde-
rung. Da die Versicherungspflicht für die Arbeitslo-
senversicherung aufgehoben ist, erwerben die Be-
schäftigten auch keine Ansprüche auf Arbeitslosen-
geld. 

Dieses Förderinstrument soll die längerfristige sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung für sehr ar-
beitsmarktferne Langzeitarbeitslose ab 25 Jahren er-
möglichen. Als Indikator für die Arbeitsmarktferne 
soll ein Arbeitslosengeld-II-Bezug von mindestens 
sieben Jahren innerhalb der letzten acht Jahre die-
nen. Kinderbetreuungszeiten und kurzzeitige Er-
werbstätigkeit sollen den Zugangsvoraussetzungen 
nicht entgegenstehen. 

Im ersten Jahr der Beschäftigung haben die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer einen Anspruch auf 
Freistellung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts 
für die beschäftigungsbegleitenden Betreuungsmaß-
nahmen. Die beschäftigungsbegleitende Betreuung 
soll in der Regel im Rahmen von einzelfallbezogenen 
Kontaktgesprächen stattfinden. Diese soll durch die 
Jobcenter selber oder durch beauftragte Dritte statt-
finden. Weiterhin kann der Arbeitgeber Zuschüsse 
zu Weiterbildungskosten erhalten. 

Die Agentur für Arbeit hat jährlich eine Stellung-
nahme des Örtlichen Beirats, insbesondere zu mögli-
chen Wettbewerbsverzerrungen sowie Verdrän-
gungseffekten, anzufordern. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die Verankerung eines Regelinstru-
ments im SGB II zur Teilhabe am Arbeitsmarkt. Die 
bisherigen Eingliederungsmaßnahmen und nur kurz-
fristigen Beschäftigungsprogramme haben zu keinem 
nachhaltigen Abbau bei der Anzahl der Langzeitar-
beitslosen geführt. Jetzt muss aber dafür gesorgt wer-
den, dass das Regelinstrument auch dauerhaft von 
den Jobcentern eingesetzt werden kann. Die veran-
schlagte Aufstockung von vier Milliarden Euro ist 
dafür nicht ausreichend. Die finanzielle Absicherung 
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der Maßnahmen muss auch darüber hinaus geregelt 
werden. 

Die geplanten Zugangsvoraussetzungen sind zu eng 
und schließen einen Großteil der Personen mit För-
derbedarf aus. Es ist Langzeitarbeitslosen mit Ver-
mittlungshemmnissen nicht zuzumuten, erst nach 
sieben Jahren Arbeitslosengeld-II-Bezug, oft noch 
mit einem ein- bis zweijährigen vorgelagerten Ar-
beitslosengeld-I-Bezug, durch das neue Regelinstru-
ment gefördert zu werden. Mit Dauer der Arbeitslo-
sigkeit sinken nicht nur die Qualifikationen und die 
Kompetenzen der Betroffenen, sondern es ver-
schlechtern sich auch die gesundheitlichen Ein-
schränkungen und die negativen Effekte von fehlen-
der sozialer Teilhabe nehmen zu. Es widerspricht 
der Intention des Gesetzentwurfs, nämlich der För-
derung der sozialen Teilhabe, wenn man in Kauf 
nimmt, dass sich durch die lange Wartezeit Problem-
lagen verfestigen, wenn nicht sogar verschärfen. Der 
VdK fordert wie auch andere Akteure im Sozialbe-
reich hier eine Absenkung der Mindestwartezeit auf 
vier Jahre. 

Der Umstand, dass die Zugangsvoraussetzungen al-
lein auf die Dauer des Leistungsbezugs abstellen, hat 
auf der einen Seite den Vorteil, dass das Verwal-
tungsverfahren stark vereinfacht wird und dies viel-
leicht zu mehr Transparenz und Akzeptanz für das 
neue Regelinstrument führt. Andererseits besteht die 
große Gefahr, dass Personengruppen mit besonderem 
Förderbedarf, wie Menschen mit Schwerbehinde-
rung und Alleinerziehende, an den Rand gedrängt 
werden.  

So ist es zum Beispiel für Menschen mit Schwerbe-
hinderung deutlich schwerer, aus der Arbeitslosig-
keit heraus eine Beschäftigung aufzunehmen. Ihre 
Abgangsraten in eine Beschäftigung auf dem ersten 
Arbeitsmarkt liegen weit unter den Abgangsraten der 
nicht schwerbehinderten Menschen. Es ist zu be-
fürchten, dass es bei den hier vorgesehenen Zu-
gangsvoraussetzungen zu Creaming-Effekten kom-
men kann; also aus der Personengruppe der Lang-
zeitarbeitslosen hauptsächlich diejenigen vermittelt 
werden und von den Arbeitgebern bevorzugt einge-
stellt werden, die die geringsten Einschränkungen 
aufweisen, und nicht etwa die mit dem größten För-
derbedarf. Gerade Menschen mit Behinderung erhal-
ten dagegen bei potentiellen Arbeitgebern immer 
noch keine ausreichende Akzeptanz. 

Um aber sicherzustellen, dass die besonders zu för-
dernden Personengruppen auch durch das Rege-
linstrument erreicht werden, fordert der VdK eine 
gesetzliche Regelung. So könnte ein bestimmtes 
Kontingent der geförderten Arbeitsstellen Personen 
vorbehalten sein, die spezielle Förderkriterien wie 
Schwerbehinderung oder Alleinerziehenden-Status 
aufweisen. Oder es könnte ein zweistufiges Verfah-
ren eingeführt werden, bei dem im zweiten Schritt 
aus den Anspruchsberechtigten die Personen mit be-
sonderem Förderbedarf bevorzugt vermittelt werden. 

Nach Ansicht des VdK muss es unverzichtbarer Be-
standteil des neuen Förderinstruments sein, dass es 
auf freiwilliger Basis Anwendung findet. Das bedeu-
tet, dass Vermittlung, Arbeitsaufnahme und beglei-
tende Betreuung nur mit Zustimmung der langzeitar-
beitslosen Person erfolgen soll. Teilhabe am sozialen 

Leben und Reintegration in den Arbeitsmarkt nach 
einer langen Arbeitsmarktferne bedürfen eines Zu-
sammenspiels aus eigener Kraftanstrengung und  
respektvoller Betreuung  unter gleichberechtigten 
Partnern. In einem solchen Prozess wirkt die Andro-
hung von Strafen und Sanktionen kontraproduktiv. 
Der VdK fordert hier eine Klarstellung, dass die Teil-
nahme freiwillig ist und keine Sanktionierungen 
drohen können. 

Ein weiterer wichtiger Punkt für den VdK ist die 
Höhe des Lohnkostenzuschusses. Dieser sollte sich 
genauso, wie es bei dem Förderinstrument nach § 
16e SGB II vorgesehen ist, am Arbeitgeberbruttoent-
gelt und nicht nur am gesetzlichen Mindestlohn ori-
entieren. Wenn die Förderung nicht zu einem Aus-
gleich der Minderleistung ausreicht – vor allem in 
Anbetracht der Tatsache, dass die Zielgruppe als ar-
beitsmarktfern definiert ist – besteht die Gefahr, dass 
das Instrument wegen der entstehenden Finanzie-
rungslücke von Arbeitgebern erst gar nicht in nen-
nenswertem Umfang genutzt wird. Eine Zuschusslü-
cke ergäbe sich dann auch automatisch für alle Ar-
beitgeber, die tarifgebunden sind oder nach Bran-
chenmindestlohn bezahlen. Dass dann eher tarifun-
gebundene Arbeitgeber, die vielleicht sowieso nur 
den gesetzlichen Mindestlohn zahlen, die geförder-
ten Arbeitsplätze bereitstellen könnten und damit 
auch noch eine Ausweitung des Niedriglohnbereichs 
gefördert wird, halten wir für ein sehr bedenkliches 
arbeitsmarktpolitisches Zeichen. 

Weiterhin ist es für die Betroffenen wichtig, einen 
auskömmlichen Lohn zu erhalten, den sie eben nicht 
wieder mit SGB-II-Leistungen aufstocken müssen. 
Gerade wenn man in Großstädten lebt und Kinder zu 
versorgen hat, ist dies mit dem gesetzlichen Min-
destlohn nicht möglich. 

Um die Anspruchsberechtigten wirklich nachhaltig 
mit dem neuen Förderinstrument in den Arbeits-
markt integrieren zu können, müssen Ihnen vollwer-
tige Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. 
Dazu gehören neben der Existenzsicherung auch 
eine komplette Absicherung in der Sozialversiche-
rung und der Erwerb von Ansprüchen auf Arbeitslo-
sengeld. Es ist nicht gerechtfertigt, dass Beschäfti-
gungen, die unter den regulären Bedingungen des 
Arbeitsmarktes fallen, nicht gleichberechtigt zum Er-
werb von Ansprüchen führen. 

Bei den Regelungen zur beschäftigungsbegleitenden 
Betreuung gibt der VdK zu bedenken, dass sich hier 
nicht immer die Jobcenter wirklich als die geeignete 
Institution erweisen werden könnten. Gerade Lang-
zeitarbeitslose verbinden oft durch ihren langen Ver-
bleib im Leistungsbezug und den bisherigen geschei-
terten Integrationsversuchen in den Arbeitsmarkt 
Negativerlebnisse mit den Jobcentern. Um ein erfolg-
reiches Coaching durchführen zu können, bedarf es 
aber eines soliden Vertrauensverhältnisses. Dieses 
ist schwer aufzubauen, wenn dieselbe Stelle gleich-
zeitig Verhalten durch Regelsatzkürzungen so sankti-
onieren kann, dass die Existenzsicherung gefährdet 
ist. Für die Langzeitarbeitslosen muss es möglich 
sein, nach Wahl das Coaching auch bei externen 
Dritten oder gegebenenfalls beim Arbeitgeber in An-
spruch zu nehmen. 
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Die geförderten Beschäftigungsverhältnisse müssen 
in ausreichendem Maße in Teilzeit angeboten wer-
den, wobei sich die Arbeitsstundenzahl sukzessive 
erhöhen kann. Langzeitarbeitslose mit Vermittlungs-
hemmnissen sind nicht von Anfang an in voller 
Höhe belastbar, besonders wenn noch Kinder oder 
Angehörige zu betreuen sind. Damit die Förderung 
erfolgreich sein kann, muss dies bei der Auswahl der 
Arbeitsverhältnisse gebührend beachtet werden. 

Der VdK begrüßt die Einbindung der Örtlichen Bei-
räte der Jobcenter, da diese durch ihre lokale Veran-
kerung ein geeignetes Gremium darstellen, um Wett-
bewerbsverzerrungen und Verdrängungseffekte vor 
Ort beurteilen und verhindern zu können. 

2.2 Eingliederung von Langzeitarbeitslosen 

Durch die Neufassung des § 16e SGB II können Ar-
beitgeber für die nicht nur geringfügige Beschäfti-
gung von Leistungsberechtigten, die trotz vermittle-
rischer Unterstützung seit mindestens zwei Jahren 
arbeitslos sind, durch Zuschüsse zum Arbeitsentgelt 
gefördert werden. Der Zuschuss beträgt im ersten 
Jahr 75 Prozent und im zweiten Jahr 50 Prozent des 
Arbeitsentgeltes und bemisst sich an dem vom Ar-
beitgeber regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelt, das 
den gesetzlichen Mindestlohn aber nicht unter-
schreiten darf. Es bedarf keiner weiteren Fördervo-
raussetzungen, wie besondere Vermittlungshemm-
nisse oder erwartete Minderleistung. Ein Wegfall der 
Hilfebedürftigkeit führt nicht zur Aufhebung der Be-
willigung und der beschäftigungsbegleitenden Be-
treuung. Auch diese Beschäftigungen sind nicht ver-
sichert in der Arbeitslosenversicherung. 

Hier gibt es einen Freistellungsanspruch für Betreu-
ungsmaßnahmen für die ersten sechs Monate der 
Förderung. Die Betreuungspersonen werden von den 
Jobcentern aufgrund ihrer Eignung zugelassen und 
sollen eng mit dem Arbeitgeber zusammenarbeiten. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt bei der Neufassung 
des § 16e SGB II insbesondere die Regelung, dass der 
Lohnkostenzuschuss sich nunmehr nach dem Ar-
beitgeberbruttoentgelt richtet. Bisher wurde er an-
hand der Leistungsfähigkeit des Beschäftigten festge-
legt, dies legte einen negativen Fokus auf etwaige 
Minderleistungen und war für eine nachhaltige In-
tegration in den Arbeitsmarkt nicht förderlich. 

Es ist auf der einen Seite richtig, dass nunmehr die 
Zugangsvoraussetzung allein die Dauer des Leis-
tungsbezugs ist und keine Vermittlungshemmnisse 
nachgewiesen werden müssen.  Dies öffnet den Zu-
gang zu diesem Förderinstrument auch für Personen-
gruppen, die keine  „klassischen“ Vermittlungs-
hemmnisse, wie gesundheitliche Beeinträchtigung, 
hohes Alter oder fehlende Berufsausbildung aufwei-
sen, aber trotzdem einer geförderten Beschäftigung 
zum Wiedereinstieg ins Berufsleben bedürfen. Ande-
rerseits ist aber auch hier die Gefahr der Creaming-
Effekte, wie zu § 16i SGB II ausgeführt, besonders 
hoch. Es bedarf auch hier einer Regelung, zum Bei-
spiel durch Kontingente, damit Personengruppen 
mit besonderem Förderbedarf nicht an den Rand ge-
drängt werden. 

Problematisch ist auch, dass die anderweitigen Ver-
mittlungen, die vor der Förderphase stattgefunden 
haben müssen, laut Gesetzesbegründung über einen 
Zeitraum von mindestens sechs Monaten angedauert 
haben müssen. Dies stellt eine sehr starre Regelung 
dar, die dazu führen könnte, dass sich die Frist der 
zweijährigen Arbeitslosigkeit noch einmal um sechs 
Monate verlängert. Aber auch bei einer zweijährigen 
Arbeitslosigkeit muss von dem Vorliegen zunehmen-
der Vermittlungshemmnisse ausgegangen werden, so 
dass die Integration in den Arbeitsmarkt im Vorder-
grund stehen muss. Deshalb müssen die regelhaften 
Vermittlungsbemühungen während des Leistungsbe-
zugs hier als ausreichend bewertet werden. 

 

 

 

 

 

 


